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Erjte Sitzung 1

Verhandlungen
Die Landessynode hat ihre Verhandlungen durch bie von ihr bestellten Schriftführer unb durch eine Stenographin 
aufnehmen lassen. Auszerdem würben bie Aussprachen ber Plenarsitzungen auf Tonband aufgenommen. Hiernach er­

folgte bie nachstehende Bearbeitung ber Verhandlungen.

Die Landessynode tagte in ben Räumen des „Hauses ber Kirche" in Herrenalb. Der Eröffnungsgottesdienst fand 
am 20. April in ber Friedenskirche in Karlsruhe-Weiherfeld statt. Die Predigt hielt ber Herr Landesbischof.

Erste öffentliche Sitzung
Herrenalb, Montag, ben 21. April, 9 Uhr.

Tagesordnung

I.
Begrüszung ber Synodalen unb ber Gäste.

II.
Bekanntgabe von Veränderungen im Bestand ber Lan- 

dessynode unb Verpflichtung bes neueingetretenen Mit- 
gliebes.

III.
Entschuldigungen.

IV.
Befanntgabe ber Gingänge unb Beschlussfassung her 

ihre geschäftliche Behandlung.
V.

Beschlussfassung über bie Behandlung ber noch nicht er- 
ledigten Tagesorbnungspuntte ber Herbstsynode 1957.

VI.
1. Wort bes Landesbischofs zur Gottesbienftorbnung.
2. Gutachtliche Nuszerung bes Rechtsreferenten bes Goang. 

Oberkirchenrats, Oberkirchenrat Dr. Wendt, zur Gottes- 
bienftorbnung.

3. Wiederholung ber Abstimmung nach § 22 Abs. 3 ber Ge- 
schäftsordnung über bas Gesetz zur Gottesdienstordnung.

VII.
Verschiedenes.

Vizepräsident Haus eröffnet bie Sitzung unb spricht bas 
Eingangsgebet.

I.

Vizepräsident Haus: Verehrte, liebe Brüder! Sc muß 
Ihnen zuerst mitteilen, das unser Herr Präsident Dr. Um- 
bauer nicht bei uns sein kann. Er hat vor vierzehn Tagen 
einen schweren Fieberanfall bekommen unb kann nun nicht 
erscheinen. Er hat mir am Freitag letzter Woche einen 
telephonischen Anruf gegeben unb hat gesagt, dar er hoffe, 
bis Mittwoch ba zu sein. Das wäre ja nun sehr günstig 
für bie Leitung unserer groszen Besprechungen über bie

Grundordnung, wenn wir seine geschickte unb freundliche 
Art zu leiten hier nicht entbehren müszten.

3c bitte Sie nun herzlich, mit mir vorliebzunehmen 
unb Geduld zu haben unb mich zu unterstützen bei diesem 
ungewohnten Amt ber Leitung durch Ihre freundliche 
Mithilfe unb Mitarbeit.

Unsere Hauptaufgabe ift ja bie Beratung ber Grund- 
orbnung, bie nun ihre redaktionelle Überarbeitung unb 
ihre Schlusgestalt befommen soll. Das ift ein sehr groftes 
Gesetzeswerk, bas uns nun schon feit Jahren in Atem 
hält. In vielen kleinen Beratungen wurbe jeber Wortlaut 
unb jebe Begriffsbestimmung sorgfältig überlegt. Manch- 
mal war es — bas weift ich von vielen unserer Brüber — 
fast bes Guten zu viel, unb fie haben sich gefragt, ift es 
benn auch wirklich ber Mühe wert, baft wir an diese 
Grundordnung so oiel Fleiß unb so viel Zeit hängen. Unb 
gerabe diese Fragen mahnen uns recht zur Bescheidenheit. 
Was wir hier tun, inbem wir bie Grundordnung fest- 
stellen, ift ja nur ein Bauen ber Dämme, vielleicht auch 
ein Bau von ein paar Schleusen. And bas muft fein. Aber 
ben Strom geistlichen Lebens, den tonnen wir nicht machen. 
Unb ohne ben Strom geistlichen Lebens finb diese Ord- 
nungen umfonft unb vergeblich. Unb bamit wir biefen 
Strom geistlichen Lebens empfangen, nach bem unser Bolt 
sic fo sehnt, barum müssen wir Gott, ben Herrn, bitten, 
baft er es uns schenke. Wir finb heute in ber Cage Ninives 
zur Zeit Jonas. Über uns steht eine apokalyptische Wolke. 
Nur fehlt uns bas vollmächtige Buftwort Sonas, unb es 
fehlt uns bie Bufte Ninives. Gewift steht am Anfang aller 
synodalen Tätigkeit nach dem Kriege bas Schuldbekennt- 
nis oon Stuttgart. Aber man tann doch wohl fagen, baft 
biefer Anfang nicht genügt. Diefes Schuldbekenntnis von 
Stuttgart musz bas Vorzeichen aller unserer Beratun- 
gen in allen Synoden unb bei allen Verhandlungen 
unb Tagungen fein, baft wir selber in einer ftänbigen 
Bufte zum Leben stehen. Unb bas möge Gott, ber Herr, 
uns auch bei biefer Tagung schenken! Das ift mein herz- 
licher Wunsch.

Unb nun zur Begrüftung unserer Synodalen unb un- 
serer Gäste. Liebe Brüber! Ic weift es zu schätzen, baft Sie 
nun bas Opfer gebracht haben, Ihre Zeit unserer Kirche 
unb biefer Synode zu wibmen. Seber einzelne hat genug 
zu Hause zu tun. Sie tun bas nur aus Ciebe zu unferer
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Kirche, dasz Sie gefommen sind. Und das Sie so zahlreich 
ba finb, bas erfüllt uns mit groszer Freude. Ic möchte 
Ihnen herzlich bafür banten.

Wir haben bie württembergische Nachbarkirche einge- 
laben, einen Vertreter zu schicken, unb ber Präsident bes 
Württembergischen Landeskirchentags, Herr Fabrikant 
Paul Lechler, hat uns Herrn Detan i. R. $ermann aus 

■ Ezlingen gesandt, ber uns ja tein Fremder mehr ift, mit 
bem wir verbunben finb durch viele Tagungen, bie et ge- 
meinsam mit uns erlebt hat. Wir grüben ihn unb mit 
ihm unsere liebe Nachbarkirche, mit ber uns bie refor- 
matorischen Ursprünge verbinben unb manche lebendigen 
Beziehungen im Laufe ber Frömmigkeitsgeschichte unferer 
beiben Kirchen, wobei wir ja bescheiden fagen müffen, das 
wir meiftens bie Nehmenden unb fie bie Gebenden waten.

Dann möchte ic weiter begrüben Herrn Pfarrer Ar- 
nolbt aus Berlin-West (Beifall!). Er ift ber Vertreter 
unferer Patenkirche unb von bem Ausschuß ber Provin- 
zialsynode Brandenburg-Berlin zu uns gesandt. Wir 
freuen uns, das wir in feinet Person nun eine Erinnerung 
haben an bie Brüder jenfeits bes Eifernen Vorhangs, mit 
benen wir ja immer verbunben finb, nicht nur dadurch, 
das wir an fie benten, fonbern auch baburch, bah wir mit 
unferen Gemeinden für fie beten.

Es ift nun üblich bei uns, das bie begrüßten Gäste gleich 
hier an biefer Stelle ein Gruzwort fagen. Unb ic bitte 
nun Herrn Detan Hermann, uns ein Wort zu fagen.

Detan $ermann: Sehr verehrter Herr Landesbischof! 
Verehrte liebe Brüder! Wir fingen in ben letzten Jahren 
ein Volkslied in einem schönen neuen Satz, bas anfängt: 
„Lieber Nachbar, ac borg mir doch beine Latern’, bie 
Nacht ift fo finster unb scheint uns tein Stern." Wer ber 
liebe Nachbar in diesem Fall ift, verstehen Sie. Da ift bet 
Württemberger, ber über ben Schwarzwald herüberkommt, 
um zu sehen, ob nicht ber Nachbar eine Laterne habe 
(Heiterkeit!). Unb bas will ic nun also, meine Herren, 
nicht scherzhaft fagen, fonbern weil wir in ber Kirche dar- 
auf angewiesen finb, aufeinander zu hören. Ic glaube, 
daß man bas immer klarer fieht, das bas innerhalb ber 
Kirche nun einmal fo ist, baß wir allen Anlasz haben, 
gerabe in ben ganz schweren Fragen augenblicklich zu- 
nächst einmal aufeinanber zu hören. Denn bas ift mal 
so, baß doch bas Leben innerhalb ber Kirche auf biefen 
Austausch angewiefen ift. Es hat niemand bie Wahrheit 
gepachtet, auch keine Landeskirche. Deshalb muß es 
fein, baß eine Landeskirche auf bie anbere hört, eben aus 
ber verschiedenen Führung heraus, in ber bie einzelnen 
Landeskirchen nun both einmal ihre besondere Perspektive 
haben. Ic fage barum, es ift doch ein Glück, baß von ber 
Reformation her biefe Mannigfaltigkeit festgehalten wor- 
ben ift; benn fie ift sicher hilfreich eben dadurch, baß immer 
wieber alle Dinge, auch bie einzelnen Stücte Ihrer Tages- 
orbnung, jetzt fofort irgendwie anbers aussehen, wenn 
man fie auf bem Hintergrund ihrer Geschichte bet Ba- 
dischen Landeskirche sieht. Unb infofern bürfen Sie mir 
glauben, baß ic nicht nur wegen bes auszerordentlic 
wohltuenben Klimas Ihrer Synode, fonbern auch wirtlich 
aus biefem ganz ernsthaften Grund sehr gerne getommen 
bin, weil ich das nun zunehmend fo sehe. Die Klarheit 
über bas rechte ober falsche Wort ber Kirche, über ben 
legitimen Auftrag ber Kirche in allen ihren Dingen, bas 
ift einfach nicht anbers zu gewinnen, als baß wir bas mit- 
einanber suchen. Unb ic will in biefem Sinne bie ©rüße 
unseres Landeskirchentags unb unferes Herrn Präsiden- 
ten unb unferes Herrn Landesbischofs Ihnen in aller 
Herzlichkeit weitergeben. Ich weiß, wie sehr unser Herr 
Landesbischof mit Sorgen auf bie fommenbe große Synode 
hinsieht unb wie ihn auch wie Sie ja auch alle bie äugens 
blicklichen Fragen ungeheuer umtreiben. Aber über biefen 
Sorgen steht boch auch bie ©ewißheit, baß eine Gemeins

schaft, wenn ic an bas Wort ber gestrigen Predigt denke, 
bes Standortes ba ist. Daz wir doc hoffentlich uns nicht 
von diesem Standort einfach irgendwohin reizen lassen, 
sondern auf ihn miteinanber zurückkehren unb bann uns 
unbedingt miteinanber verstehen müssen, auch wenn wir 
verschieden urteilen.

Ich barf mit einem ganz kurzen Wort noch sagen, was 
wir auf bem letzten württembergischen Landeskirchentag 
vor oier Wochen miteinanber besprochen haben. Da war, 
wie bei Ihnen ja wahrscheinlich auch, ein ganz ausgiebiges 
Wort bes Herrn Landesbischofs, bas eben mit diesen 
akuten Fragen sic beschäftigt hat, mit einer ausgiebigen 
Aussprache dazu. Beim Haushaltsplan finb wir bei 8% 
Kirchensteuer geblieben, unb es ift bamit gegeben, das 
wir mit ber Katholischen Kirche auf demselben Prozent- 
satz stehen. Das ift wegen ber vielen Mischehen gut, ob- 
wohl zu sagen ift, das wir nicht leicht durchkommen. Aber 
das bas neue System bes Steuereinzugs, zu bem wir uns 
ja spät entschlossen haben, besser ift, bas möchte ich doch 
aus meiner Erzlinger Erfahrung unbebingt fagen. Viele 
Spannungen in ber einzelnen Gemeinde sind durch bas 
neue System weggenommen, obwohl ic bie Nachteile na- 
türlic auch deutlich sehe.

Dann hot uns beschäftigt bie Aktionsgemeinschaft für 
Arbeiterfragen. Professor Steinbach unb bann Pfarrer 
Simpfenbörfer von ber Akademie haben fie ausführlich 
besprochen, weil es sic barum handelt, ob benn diese Ak- 
tionsgemeinschaft fo im Groszen ausgebaut werben tann, 
wie bas vorgeschlagen worben ift. Aber wir finb schliesz- 
lic ber Meinung gewefen: das bie Aufgabe ber Kirche 
gegenüber ber Arbeiterschaft so groß ift, das man hier 
nicht zögern barf, so viel auch kritische Stimmen zu hören 
waren.

Ein Gegenstand, ber ja mit Ihrer liturgischen Reuord- 
nung in Verbindung steht, wat bie Eingabe von fünfzig 
Pfarrern, ob nicht bei ber Segensgebärbe mit bem Kreu- 
zeszeichen geschlossen werben fann unb ob nicht beim Gebet 
bie Wendung zum Altar freigegeben würbe. Das ift beides 
abgelehnt worben, obwohl bei bem Kreuzeszeichen bie 
Zahl derer, bie bafür gewefen wären, nicht klein war. Das 
ift ja immer bie Frage, bie Sie auch beschäftigt, ob bie 
kirchliche Ordnung in solchen Dingen eine fo einheitliche 
Ordnung fein muh, ober ob es richtiger ist, hier 3. B. ben 
Groszstadtgemeinden Freiheit zu geben, weil fie in einer 
anberen Lage sind. Das tann gegenüber solchen Gebärden- 
fragen gefragt werben. Aber auf ber anberen Seite ift ja 
auch immer bie Aufgabe einet Landeskirche, das fie ein- 
heitlic vorgehe.

Ic wünsche Ihren Beratungen, bie ja fo wichtig finb, 
weil fie sic 3. B. auf bie Grundordnung einer Landes- 
kirche beziehen, einen recht gefegneten Verlauf unb freue 
mich, baran teilzunehmen. (Allgemeiner Beifall!)

Vizepräsident Hausz: Wir banten für bas freundliche 
Gruzwort unb ben Bericht über bas, was bie Synode in 
unferer Nachbarkirche beschäftigt. Ic hoffe, bag Sie freund- 
liehe Eindrücke von dieser Tagung mitnehmen.

Nun barf ic Pfarrer Arnolbt bitten, uns ein Wort zu 
fagen.

Pfarrer Arnoldt: Ic möchte mic zunächst bes Auf- 
trages entlebigen, ber mir geworben ift, Ihnen, hoch- 
würbiger Herr Landesbischof, unb ber Synode bie Grüsze 
unb Segenswünsche unb ben Dant auszusprechen für bie 
Einladung von unserem Bischof Dibelius, von bem Präses 
ber Berlin-Brandenburgischen Provinzialsynode Dr. Möl- 
ler unb vom ßeiter bes Kurmärkischen Sprengels in 
Brandenburg, Generalsuperintendent D. Braun. Wir
wünschen von Herzen, daß die engen Beziehungen, die sich 
zwischen Ihrer Kirche und unserer Kirche angebahnt 
haben, nicht bloß ausiäuzeren und äußerlichen Gründen
erhalten bleiben, sondern das wirklich hier etwas leben-
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big bleibt von einer Gemeinschaft unb einer Zusammen- 
gehörigkeit.

Nach einem Bericht über bas kirchliche Leben in Mittel- 
deutschland, im besonderen über bie Auswirkungen ber 
staatlich geförberten unb bewußt atheistisch gehaltenen 
Jugendweihe, bie Heranbildung bes theologischen Nach- 
wuchses unb ben kirchlichen Unterricht beenbet ber Referent 
feine Ausführungen:

Sc möchte meine Worte schließen mit zwei Sätzen von 
Johann Hinric Wichern — im Schatten bes Johannes- 
stifts liegt ja bie Kurmart — unb heute ift fein 150. Ge- 
burtstag. Vielleicht in Abwandlung, unb both meine ich, 
paszt doch auch gerabe für uns heute, vielleicht für Sie 
mehr ber Satz: „Die Kirche erkläre, bie Liebe gehört mir 
wie ber Glaube“, unb für uns mehr: „Giner gottlosen 
Öffentlichkeit hat ber entschlossene Wille ber Christenheit 
gegenüberzutreten." (Allgemeiner großer Beifall!)

Vizepräsident Haus: Der lebhafte Beifall unferer Syn- 
odalen beweist Ihnen, wie sehr wir bewegt finb burch 
Ihren Bericht.

II.
Wir tönnen nun weitergehen zu Ziffer II unferer 

Tagesorbnung: „Bekanntgabe von Verände- 
rungen im Bestand bet Landessynode unb 
Verpflichtung bes neueingetretenen Mit- 
g Iiebes“.

Herr Pfarrer Mölbert i. R. teilt uns mit, dasz et auf 
fein Amt als Synodale verzichtet. An feine Stelle ift Herr 
Pfarrer Schaal von Korf getreten, ber von ben beiben 
Bezirkssynoden Baden-Baden unb Rheinbischofsheim zum 
Mitglied ber Landessynode gewählt worben ift. Ich bitte 
ihn, vorzutreten zur Verpflichtung. (Die Verpflichtung 
wirb burch den Vizepräsidenten vorgenommen.)

Sie finb nun vollberechtigtes Mitglied unferer Landes- 
synode.

III.
Wir fommen zu III: Entschuldigungen. Leider 

haben sic viele aus gesundheitlichen Grünben entschul- 
digen müssen ober aus anbeten Grünben. Iclese zunächst 
einen Brief vor, ben Herr Prälat D. Maas aus Jerusalem 
an unfere Synode gerichtet hat.

„Mit ber Bitte, mein Fernbleiben von bet Landes- 
synode entschuldigen zu wollen, ba ic noch bet dringen- 
ben Ginlabung ber israelischen Regierung, ben 10. 
Jahrestag ber Grünbung bes Staates Israel hier mit- 
zufeiern, folgen muß, verbinde ic bie herzlichsten 
Wünsche für bie Synode.

Gs ift für mich tief bewegenb, dasz ic biefe Segens« 
wünsche oon Jerusalem, ber „Heiligen Stabt“, an Sie 
richten barf, in ber ic ben Karfreitag unb Ostern 
gefeiert habe, vom Berg Zion her, von bem Gottes 
Weisungen unb Gebetsorbnungen, Gottesbienftorb« 
nungen ausgingen, von ber Stätte ber groszen Gottes« 
verheiszungen unb Erfüllung biefer Verheiszungen. Gott 
fegne Ihre Beratungen unb schenke Ihnen allen ben 
Frieden, in bem bas Heil bes Herrn beschlossen ift! 3c 
werbe täglich an Sie denken.

Am 2. Mai hoffe ic zurückgekehrt zu fein, um meinen 
Dienft wieber aufzunehmen.

Mit ben herzlichsten Grüszen an Sie, ben Herrn Lan- 
desbischof unb bie Herren Oberkirchenräte unb bie 
ganze Synode bin ich Ihr getreuer

Hermann Maas, Prälat."
Wir denken an unseren fernen Bruber im Heiligen 

Land unb wünschen ihm viel Gnabe zu feinem Dienft, ben 
er bort tun barf, unb eine gesunde Heimkehr. (Allgemeiner 
Beifall!)
Zweitens hat sic entschuldigt Herr Professor D. Schlink 

aus Heidelberg. Gr schreibt:

„Zu meinem groszen Bedauern werbe ic an ber 
Frühjahrstagung unferer Landessynode nicht teil- 
nehmen tönnen. Ic werbe im April für mehrere 
Wochen in Ruzland sein, um auf Einladung bes Mos- 
tauet Patriarchates Gastvorlesungen an ben geistlichen 
Akademien in Moskau unb Leningrad zu halten, unb 
werbe auf dieser Reise auch Gelegenheit befommen, bie 
schwergeprüften Reste ber evangelischen Äirthe im 
Baltikum zu besuchen. Diefe Aufgabe erschien mir so 
wichtig, das ic mich ihr nicht glaubte entziehen zu 
bürfen. Ic bitte Sie daher, mein Fernbleiben von 
ber Landessynode gütigst zu entschuldigen."

Wir hören, das bie Delegation inzwischen zurückgekehrt 
fei. Da wirb wohl Herr Professor Schlink mit babei fein. 
Es ift jedenfalls ein wichtiger Dienft, ben er bort tun 
burfte.

Weiter haben sic aus beruflichen Grünben ober wegen 
Krankheit für bie erften Tage ober für bie ganze Dauer 
ber Tagung entschuldigt bie Synodalen Professor Dr. 
Schlapper, Professor Dr. Hahn, Lindenbach, Dr. Lampe, 
Dr. Frank unb Kley.

IV.
Gs folgt die Bekanntgabe ber Gingänge unb ihre 

Überweisung an bie zuständigen Ausschüsse. Von bem 
folgenben Briefwechsel zwischen bem Synodalen Dr. Kör- 
ner unb bem Präsidenten wirb ber Synode Kenntnis 
gegeben:

„Sehr verehrter Herr Präsident!
Bei ber Tagung unferer Bezirkssynode Lahr am 

16. November 1957 wurbe ich mehrfach gebeten, bei ber 
Landessynode barauf hinzuwirken, dasz bie Lebensord- 
nung etwas beschleunigter fertiggestellt werbe. Ins- 
besondere wurbe bie Fertigstellung ber Ordnung für 
bie Trauung Geschiedener unb für bie Konfirmation 
mehrfach geforbert. Jc habe zwar ertlärt, das ic mir 
taum vorstellen tönne, dasz bas Tempo ber Verab- 
schiedung dieser wichtigen Dinge noch beschleunigt 
werben tönne, habe aber versprochen, Sie, hochver-
ehrter Herr Präsident, über biefe Punkte ber Bezirks- 
synode Lahr zu informieren, was i....................ic hiermit getan
haben möchte.

3c verbleibe..."
And nun bie Antwort:

„Sehr geehrter Herr Doftor!
Von Ihrem Schreiben vom 6. 12. 1957 habe ic bem 

Evang. Oberkirchenrat eine Abschrift zugehen lassen. 
Ihre Auffassung, dasz bas Tempo ber Verabschiedung 
ber Lebensordnung unb insbesondere ber Fertigstellung 
ber Ordnung für bie Trauung Geschiedener unb für bie 
Konfirmation taum noch beschleunigt werben fönne, 
teile ich durchaus. Immerhin werben wir ja Gelegen- 
heit haben, auf ber Frühjahrssynode mit bem Vor- 
sitzenden ber Lebensordnungskommission unb bem Refe- 
renten bes Oberkirchenrats über biefe Frage uns zu 
unterhalten.

Mit freundlichem Grusz."
Zu einer Gingabe bes Christlichen Blindendienstes mit

bet Bitte um eine Unterstützung, deren überweijung 
den Finanzausschuß vorgeschlagen wird, erklärt

Landesbischof D. Bender: Es ist eine grundsätzliche 
Frage, ob man hier nun einen Doppelweg eröffnen soll. 
Normalerweise sind solche Bitten immer an den Ober-

an

kirchenrat gegangen und vom Oberkirchenrat verbeschieben 
worben. Wenn sic nun einbürgert, das man einmal zum 
Oberkirchenrat, das anbere Mal zur Synode geht, bann 
droht einfach eine Anordnung. Deswegen muß eine Weiche 
gestellt werben. Wir vom Oberkirchenrat sind nicht da- 
gegen, wenn uns hier bie Entscheidung abgenommen 
wirb, nur bebeutet bas meiner Meinung nach eine neue 
zusätzliche Arbeitsbelastung ber Synode.
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Synodale Hörner: Meines Wissens sind bie Dinge aber 
immer so behandelt worben, das ber Finanzausschuß, bem 
bie Dinge überwiesen wurben, bas sofort an ben Ober- 
kirchenrat überwiesen hat. Unb ic glaube, biefen Weg 
fönnten wir in biefem Falle auch gehen. (Zuruf: Landes- 
bifchof D. Nenber: Ja!)

Vizepräsident Hausz: Ist bie Synode einverftanben? — 
Es erhebt sic fein Widerspruch.

Nom Stabtpfarrer ber Pauluskirche in Konstanz wirb 
uns ein Wort, bas ber Kirchengemeinderat zu Konstanz 
erarbeitet hat, über bie Mischehenfrage mitgeteilt, unb 
dieses Wort Jolle zum Gegenstand ber Verhandlung auf 
ber nächsten Tagung ber Landessynode gemacht werben. 
Wir sind im Altestenrat ber Meinung, dasz wir biefes 
Wort bem Oberkirchenrat übergeben als Material, um 
hier ein Wort auszuarbeiten unb bann vielleicht bei ber 
nächsten Synode ober bei ber übernächsten Tagung ber 
Synode uns vorzulegen. Ein berartiges Wort muft bei der 
heutigen Lage sehr abgewogen fein.

V.
Wir fommen nun zu V: „Beschluszfassung über bie Be- 

handlung ber noch nicht erledigten Tagesordnungspunkte 
ber Herbstsynode 1957“. Sc bitte, bas Protokoll, bas ge- 
druckte Protokoll aufzuschlagen auf Seite 62. Da faszt ber 
Präsident bie unerledigten Punkte kurz zusammen:

„Nun haben wir für bie Frühjahrssynode noch die 
Tagesordnungspunkte V,1: ben Gesetzentwurf, bie 
Abordnung von Pfarrern auf anbere Pfarrstellen unb 
bie Ziffer 6, bie Norlage 4 bes Landeskirchenrats 
betr. bas Kirchenbuch. Wir hatten ferner noch Be- 
schlug zu faffen über bie Zuweisung ber Synodalen 
Würthwein unb Ulmric zu einem Ausschuß. Auch bas 
fönnen wir ja jetzt nicht machen. Das eilt ja auch nicht, 
bas tann im Frühjahr geschehen. Soviel ic sehe, ift 
bas alles, was übrig geblieben ift von unserer Tages- 
orbnung.“

Es wäre nun angebracht, wenn wir bas heute ohne 
weitere Erörterung zu einem Beschluß erheben fönnten. 
Zuerst bie Abordnung ber Pfarrer auf anbere Pfarr- 
stellen.

Der Gesetzentwurf wirb in ber Fassung ber Notlage 
bes Landeskirchenrats (Anlage 7) ohne Aussprache ein- 
ftimmig angenommen.

Es folgt bie Norlage betr. Kirchenbuch (Anlage 4 zu 
ben Verhandlungen ber Landessynode vom Oktober 1957): 

„Kirchenbuch betr.
Die Bestände bes „Kirchenbuches für bie Nereinigte 

Evangelisch-protestantische Landeskirche Nabens“ 1. unb 
2. Teil, 1930, gehen zur Neige unb werben spätestens 
in 2 Jahren vergriffen fein. Eine Neuauflage muß 
deshalb schon jetzt in bie Wege geleitet werben. Die 
Landessynode wolle entscheiden, ob es sic dabei um 
eine unveränberte Auflage handeln soll ober um eine 
Neubearbeitung. Auf jeben Fall müszten bie biblischen 
Texte bem neurevidierten Text angepaszt werben. Es 
lieszen sic aber auch bie mit ber „Handreichung für 
ben Gottesdienst" („©ebete für ben Gottesdienst") ge- 
machten Erfahrungen einarbeiten, zumal bie Probe- 
zeit ber Handreichung mit diesem Jahre abläuft. Ahn- 
liches gilt von bem Liturgischen Wegweiser, dessen 
Neubearbeitung von ber Landessynode 1954 veran- 
laszt, mittlerweife von ber Liturgischen Kommission 
fertiggestellt ift. Sollte bie Landessynode einen Be- 
schlusz über bie endgültige ©eftalt ber Gottesdienst- 
orbnung faffen, so wäre bie Neubearbeitung bes 
Kirchenbuches erft recht zu empfehlen.“

Landesbischof D. Bender: Ic habe nur eine Nitte, 
das bie Neubearbeitung bes Kirchenbuches nicht über- 
haftet wirb. (Zurufe: Sehr richtig!) Das ift eine Arbeit,

bie nicht unter Zeitdruc geschehen darf. Wir müssen auch 
warten, bis bie Revision bes Alten Testamentes fertig 
gestellt ist. Das wirb noch ein bis zwei Jahre in An- 
spruc nehmen. (Zuruf Oberkirchenrat Dürr: Länger!) 
Ja, wir hoffen, mit zwei bis brei Jahren auszukommen. 
Auf jeden Fall, ic bin ber Meinung, das wir uns be- 
helfen sollten mit ben Agenden, bie noch ba sind, unb dasz 
bas ruhig noch brei bis vier Jahre hingehen kann. Es 
müssen eben bann ben Jungen, bie kommen, bie Agenden 
zur Verfügung gestellt werben, bie in unseren Kirchen 
unb in ben Sakristeien aufliegen. Man kann sic hier aus- 
helfen, bamit biefe Arbeit mit aller Sorgfalt geschieht. 
Es wäre aber notwenbig, dasz eine Kommission ernannt 
wirb, bie jetzt schon an bie Vorarbeit geht.

Synodale Lic. Lehmann: Die Vorlage 4 wurde bei bet 
letzten Synode im Hauptausschuß behandelt, und es ist 
ber Bericht bes Hauptausschusses zu dieser Vorlage 
gearbeitet worden, aber damals nicht bem Plenum 
getragen worben.

aus- 
vor-

Vizepräsident Haus: Darf ic bitten, daß Sie ihn gleich 
vortragen.

Berichterstatter Synodale Lic. Lehmann: Zu beginn ber 
Aussprache im Hauptausschuß wurbe durch ben Herrn 
Landesbischof barauf hingewiesen, dasz ber Entwurf für 
bie Neubearbeitung bes Liturgischen Wegweisers irr- 
tümlic in einigen Exemplaren verschickt worben fei, bevor 
er noch vom Oberkirchenrat beraten war. Obwohl sehr bald 
nach bet irrtümlichen Ausgabe ben Empfängern bie Nach- 
richt zuging, dasz ber Entwurf noch nicht spruchreif fei unb 
erst zu einet Notlage ausgearbeitet werbe, fei er burch 
Zitieren einiger aus bem Zusammenhang herausgerissener 
Sätze einer unsachlichen unb irreführenden Kritik in einem 
kirchlichen Informationsblatt oerfallen. Diese Kritik an 
einer noch nicht spruchreifen Notlage habe bie notwenbige 
unb sinnvolle Aufgabe ber in bem Entwurf liegenden 
Zielsetzung unb geleifteten Arbeit verdunkelt. Auch dieser 
Entwurf zur Neubearbeitung bes Liturgischen Wegweisers 
werbe ordnungsgemäß nach einer Nearbeitung durch ben 
Oberkirchenrat ben Bezirkssynoden unb bann über ben 
Landeskirchenrat ber Synode vorgelegt werben.

Im übrigen würben mancherlei Gedanken unb An- 
regungen zusammengetragen, bie zu einer Neantwortung 
ber gestellten Frage unb zur Wegweisung für eine Reu- 
bearbeitung ber Agende durch bie Liturgische Kommission 
bienten. Zum Beispiel:

Die jetzt beschlossene Einführung ber Gottesdienstord- 
nung von 1950 muß in ber Neuauflage ber Agende sicht- 
bar werben. Die in ber Handreichung vorgelegten unb er- 
probten ©ebete müssen eingearbeitet werben, wenn auch 
eine Nachprüfung ber ©ebete unter bem Gesichtspunkt vor 
allem ihrer sprachlich oft altertümlich fremben Form un- 
umgänglich erscheint. Auch bie im Jahre 1930 in bie 
Agende aufgenommenen ©ebete bebürfen sowohl im Nlicf 
auf ihren Gehalt wie ihren Stil zum Teil einer Am- 
arbeitung. Angeregt wurbe, ©ebete aus neuen Gebets- 
sammlungen, etwa von Hartenstein, Blumhardt unb 
Schlatter heranzuziehen unb burch sie bie Agende zu be- 
reichern, bie kurzen Eingangssprüche burch bie alten Ein- 
gangspfalmen für bie Sonntage zu ersetzen, bie Eingangs- 
gebete ber bisherigen Agende, bie durch bie Buzgebete am 
Anfang zurückgedrängt wurben, zu erhalten.

Gewünscht wurbe, dasz bie bisherige Anlage ber Agende 
erhalten bleibe. Selbstverständlich müsse auch ber zweite 
Teil bet Agende in bie Neubearbeitung mit einbezogen 
werben.

Alle biefe Erkenntnisse unb Wünsche führten zu einer 
klaren Antwort auf bie gestellte Frage unb zu bem wider- 
spruchslos angenommenen Beschluz: Wenn bie Agende 
neu gedruckt werben musz, ift eine Neubearbeitung unum- 
gänglich.
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Das war damals der Beschluss des Hauptausschusses, der 
jetzt noc dem Plenum vorgetragen werden muszte.

Oberkirchenrat Dr. Wendt: Ic meine, wir sind von 
einem Neudruck des Kirchenbuches noc weit entfernt. In 
das Kirchenbuch gehört u. a. der sogenannte „Liturgische 
Wegweiser". Dieser liegt bisher nur als Kommissions- 
entwurf vor. Die Synode hätte heute zu beschlieszen, das 
der „Liturgische Wegweiser" auc an die Bezirkssynoden 
zur Stellungnahme geleitet wird. Auf Grund des Mate- 
rials, bas von ben Bezirkssynoden kommt, wird ber Litur- 
gische Wegweiser sicher noc einmal überarbeitet werben 
müssen.

Landesbischof D.Bender: Die Frage muß bie Synode 
entscheiden, ob bas, was wir jetzt ins Auge fassen, ein- 
fach mit bem Ausdruck Neudruck bezeichnet werben fann. 
(Zurufe!) Wenn es sic nur um einen Reudruc handelt, 
wäre bie Folge, bag dieser Reudruc nicht an bie Bezirks- 
synoden überwiesen werben müszte. Ic glaube aber, das 
diese Neufassung ber Agende unbebingt ben Weg über 
bie Bezirkssynoden gehen musz. (Zurufe: Sa, Jawohl!) 
Dann wäre es aber empfehlenswert, ben Liturgischen Weg- 
weiser nicht für sich, sondern zusammen mit bem Entwurf 
des neuen Kirchenbuches ben Bezirkssynoden zu über- 
weifen.

Synodale Dr. Köhnlein: Ich habe ben Eindruck, das 
unfere Bezirkssynoden überfordert sind, wenn fie über 
dieses umfangreiche Gebiet auf einer Tagung arbeiten 
sollen. Wir werben genug Arbeit haben, wenn zunächst 
ber Liturgische Wegweiser im ganzen besprochen wirb unb 
auf einer fpäteren Tagung bie Einzelfragen, welche Ge- 
bete unb ob bie vorgeschlagenen Gebete usw. — Das gibt 
eine Fülle Arbeit für zwei Bezirkssynoden. (Zuruf: Vize- 
präfibent Haus: Gins nach bem anbern!) — Gins nach 
bem anbern. Wenn jetzt ber Liturgische Wegweiser schon 
vorliegt, sollten wir möglichst bald baran gehen, weil ja 
dieses Jahr keine ordentliche Tagung stattfindet unb gut 
bie Möglichkeit besteht, eine auszerordentliche Bezirks- 
synode zu halten.

Synodale Hörner: Da bas, was eben alles erwähnt 
worben ift, alles Dinge finb, beren Begrenzung wir ja 
nicht überschauen, müssen wir uns heute schlüssig werben, 
ob wir mit ber bisherigen Agende solange wie möglich 
behelfsweise weiterkommen wollen, ober ob wir bereits 
jetzt schon ben Reudruc nach der neu zu gestaltenden 
Agende Dorbereiten wollen. Das finb m. G. bie Entschei- 
bungen, bie wir jetzt treffen können. Unb wenn wir uns 
bamit begnügen, das wir mit ber vorhandenen Agende 
weiter arbeiten wollen, wobei man überlegen kann, ob 
nicht irgenbwo güt erhaltene Agenden noch in Pfarr- 
archiven schlummern ober penfionierte Pfarrer ihre Agen- 
ben vielleicht irgenbwo im Schrank stehen haben unb fie 
nicht mehr brauchen, Amtsbrüder, bie sic selber eine 
eigene angeschafft haben, fönnte ic mir benfen, das wir 
ben Beftanb ber jetzt noc vorhandenen Agenden durch 
etliche Beigaben nach einer Umfrage weit vergrößern 
tönnten. Wenn bas ber Fall ift, bann müszte allerdings 
heute auf dieser Synode beschlossen werben, das wir bie 
Botbereitung eines Neudrucks ber Agende bem Ober- 
kirchenrat zur Aufgabe stellen. Ich glaube, bah wir übet 
biefe beiben Dinge jetzt uns flat werben tönnten.

Synodale Dr. Köhnlein: Wenn bet Herr Landesbischof 
nothin geforbert hat, das wir doch bie Arbeit gründlich 
unb forgfältig unb besonnen burchführen unb uns dazu 
auf nier Jahre einstellen, bann war bamit doch gemeint, 
das wir sofort an bie Arbeit gehen. (Zuruf Landesbischof 
D. Benber: Jawohl!) — Wir sollten fofort baran gehen 
unb uns aber auch für bie gründliche Arbeit bie nötige 
Zeit lassen. Der Beschluz, ben Termin für bie Ginführung 
ber neuen Agende hinauszuschieben, sollte nicht heiszen, 
das wir uns noch möglichst lange bie alte Agende erhalten

möchten, sondern bah wir Zeit gewinnen, um bie neue 
recht grünblich vorzubereiten.

Synodale Dr. Wallach: Gine Frage bitte! Müszte nicht 
eine Kommission, bie sic mit ber Borbereitung eines neuen 
Agendenentwurfes beschäftigt, von ber Synode gebildet 
werben? (Zuruf: Ist bas nicht Aufgabe ber Liturgischen 
Kommission?) — Das ift meine Frage, ob nicht hier biefe 
Kommission zusammengestellt werben mühte. (Zuruf Ober- 
kirchenrat Katz: Wer hat benn bie Liturgische Kommission 
zusammengestellt?) Die Liturgische Kommission ift von 
ber Synode zusammengestellt worben. (Zuruf Oberkirchen- 
rat Katz: Die sollte auch bie Agende behandeln!)

Synode Dr. Hegel: Was für einen Auftrag hatte eigent- 
lic bie Liturgische Kommission? Der war boch begrenzt 
unb bezog sic lediglich auf ben Liturgischen Wegweiser, 
während biefe Aufgabe, bie jetzt in Eingriff genommen 
werben sollte, sehr viel umfassender ift. Ich weih nicht, ob 
wir einfach ben Auftrag bet Liturgischen Kommission, bie 
sic mit bem Liturgischen Wegweiser befahte, nun erwei- 
tern fönnen dahin, nun auch diese Aufgabe in Angriff zu 
nehmen. 3c würbe boch batüber noch einmal sehr ernsthaft 
sprechen. Auf ber anberen Seite möchte ich nicht einer 
kurzschlüssigen Bildung einer Kommission jetzt bas Wort 
reben. Gs läht sic also in biefet Sitzung auf feinen Fall 
eine Kommission zusammenstoppeln. Gs ift nicht gut, wenn 
solche Kommissionen aus bem Augenblick heraus ernannt 
worben finb — bas ift uns ja bei einer Kommission noc 
in schmerzlicher Grinnerung gewefen. Wenn schon im Laufe 
dieser Sitzung eine Kommission zu diesem Zweck gewählt 
werben soll, bann bäte ich darum, das am Gnbe zu tun, 
bamit in ber Zwischenzeit bie personelle Zusammensetzung 
dieser Kommission überlegt werben fann.

Synodale Hörner: Der Liturgische Wegweiser hat fo 
nie! Staub aufgewirbelt, bah wir uns tatsächlich ernst- 
hafte Gebanfen machen mühten über bie weitere Arbeit 
bet Liturgischen Kommission. And ich würbe als praktischen 
Vorschlag hier ben Antrag ftellen, bah im Laufe biefer 
Synode ben Synodalen befanntgegeben wirb, wer eigent- 
lic batin mitarbeitet (allgemeine Zustimmung!), wer von 
ber Synode beftellt ift unb wer fonft hinzugezogen wirb, 
bamit wir auch einmal ein Bilb befommen von bem 
Gremium, bas ba arbeitet, bem wir unfer Bertrauen 
geben sollen. Ic bin nicht überzeugt davon, bah auch nur 
bie Hälfte ber Synodalen alle Leute wissen unb Dielleicht 
noch viel weniger bie Leute fennen. Gs wäre durchaus zu 
überlegen, ob wir nicht im Gespräch uns klar werben 
fönnten barüber, bah wir Leute aus ber Kommission 
wieber herausnehmen unb anbere bitten, wieber hinein- 
Zugehen, bah wir eine Umgruppierung für biefe Aufgabe 
ber Liturgischen Kommission jetzt oornehmen. Ic würbe 
aber meinerseits sehr bafür pläbieren, bah die Liturgische 
Kommission als solche bestehen bleibt unb nur neu besetzt 
wirb für bie neue Aufgabe.

Synodale Dr. Barner: Ic wollte nur Jagen, bah ic 
jetzt zum zweiten Male in ber Liturgischen Kommission 
bin unb jedesmal auch mit ben Sachbearbeitern zusam- 
men, bie nicht ber Synode angehören, oon ber Synode 
namentlich hinein gewählt wurde. Wir haben bann bie 
anfallenden Arbeiten in Angriff genommen, welche bie 
Synode uns übertragen hatte: a) bie Handreichung für 
bie Gebete unb b) ben Liturgischen Wegweiser. Ob wir 
uns nun noch gewachsen fühlen, an einen neuen Agenden- 
entwurf zu gehen, nachdem ja alles noch sehr in ber 
Schwebe ist, möchte ich auch bezweifeln. Da mühten zuerst 
einmal bie Antworten bet Bezirkssynoden auf ben Litur- 
gischen Wegweiser Dorliegen, ehe wir an bie Arbeit gehen 
fönnten.

In diesem Zusammenhang möchte ich Jagen, bah der
Liturgische Wegweiser nur ein Vorschlag ber Liturgischen

/
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Kommission war. Er sollte die Grenzen aufzeigen, inner-
halb deren die Liturgische Kommission die liturgischen 
Möglichkeiten innerhalb unserer Landeskirche gesehen hat. 
Niemals sollten im Liturgischen Wegweiser unserer Kom- 
mission mehr als Anregungen gegeben und - 
gemacht werben. Niemals sollten von uns batin

Vorschläge 
in Anord-

nungen erlassen werben, wie bies ba unb dort vermutet 
unb behauptet worben ist. Eine Liturgische Kommission 
ist ja nur eine von ber Synode beauftragte Arbeits- 
gemeinschaft, bie nur Vorarbeiten leisten kann unb nicht 
mehr!

Synodale Dr. Wallach: Aucic halte es nicht für rich- 
tig, das wir jetzt einfach kurz beschlieszen, bie bisherige 
Liturgische Kommission solle mit dieser neuen Arbeit be- 
faszt werben. Ic schliesze mic ben Nuszerungen von Bruder 
Hegel an, das bie Feststellung dieser neuen Arbeitskom- 
miffion wohl bedacht fein sollte. Aber ic glaube, das bie 
Personalberatungen ber Synode über diese Kommission 
auf einem Vorschlag bafieten müffen. Es scheint mir des- 
halb notwenbig zu fragen, oon welcher Seite her ein Vor- 
schlag ber personellen Zusammensetzung einer solchen 
Agendenkommission kommen könnte. Ic glaube, wir soll- 
ten bas jetzt nicht übers Knie brechen. In ben vor uns 
liegenden Sommermonaten wirb sehr viel Entscheidendes 
sicherlich nicht geschehen, zumal wir uns ja bereits schon 
klar barüber geworben sind, das sic diese ganze Arbeit 
über eine ziemlich lange Zeitperiode hinaus erstrecken 
wirb. Es fallen also einige Monate, bie wir eotl. bamit 
später beginnen, nicht wesentlich ins Gewicht, zumal wir 
ja neben unferer 1930er Agende bie zur Benützung frei- 
gegebene Gebetshandreichung haben unb vorhin schon ber 
Vorschlag gemacht wurbe, aus alten Beständen oon Kir- 
chenbüchern bem augenblicklichen Mangel an Agenden ab- 
zuhelfen unb ihn zu überbrücken. Unb barum möchte ic 
meinen, wir könnten über bie Zusammensetzung einer 
solchen Arbeitskommission im Herbst beraten auf Grund 
eines in ber Zwischenzeit geschehenen Personalvorschlags, 
ber fommen tonnte — bamit will ic nun also jetzt einen 
Vorschlag ober gar nur eine Andeutung machen — vom 
Altestenrat ber Synode, oom Oberkirchenrat ober auch oon 
ben Mitgliedern ber bisherigen Liturgischen Kommission. 
Letztere tonnte ja oor bie Frage geftellt werben: Haltet 
ihr es überhaupt für richtig, als Liturgische Kommission 
in ber bisherigen Zusammensetzung diese Arbeit zu über- 
nehmen, ober meint ihr, durch Kooption vielleicht euren 
Kreis erweitern zu sollen? Also bas sind nur Andeutungen. 
Aber irgenbwie sollte ein Personalvorschlag tommen, über 
ben man bann hier beraten tann. Sonst gibt es wieder ein 
wildes Durcheinander oon Akklamationen, unb wir haben 
nicht bie Möglichkeit, uns wirklich schwerwiegend barübet 
tlar zu werben, wer für eine solche Arbeit qualifiziert 
unb geeignet ist.

Oberkirchenrat D. Hof: Der Gedanke, ber vorhin aus» 
gesprochen wurbe, ben Bezirkssynoden einstweilen ben 
Liturgischen Wegweiser jur Stellungnahme zuzuleiten, 
leuchtet sehr ein. Denn fo würbe ja ein wesentliches Stüc 
ber Agende oorweggenommen unb bamit bie eigentliche 
Behandlung ber Agende erleichtert. Ic barf nur auf 
Terminschwierigkeiten hinweifen. Der nächste Schritt in 
bet Sache wäre doch ber, bah ber Oberkirchenrat ben bis- 
herigen Entwurf überarbeitet. Ob wir biefe Überarbeitung 
im Oberkirchenrat fo rasc leiften tonnen, das noch in 
diesem Jahr ber Entwurf in ber neuen ©eftalt ben Be- 
zirkssynoden zugeleitet werben fann, erscheint mir sehr 
fraglich. Der Entwurf müszte schon sehr balb fommen; 
benn bie Bezirkssynoden müszten ja bann spätestens im 
Oktober ober November zusammenkommen, unb bie Refe- 
renten in ben einzelnen Bezirken sollten sic doch oorher 
eingehenb mit biefem Entwurf befassen tonnen. Ic möchte 
alfo nur barauf aufmertfam machen, das es sehr fraglich

ist, ob man noch biefes Jahr bie Bezirkssynoden bamit 
befassen fann.

Wenn ic schon babei bin, baoon zu sprechen — im näch- 
sten Jahr werben im Herbst bie allgemeinen neuen Kirchen- 
wählen fein. Dann treten im Spätjahr nach der Durch- 
führung ber Altestenwahlen bie neuen Bezirkssynoden z« 
ihren tonftituierenben Sitzungen zusammen, um ben De- 
kanstellvertreter Zu wählen, ben Bezirkskirchenrat zu bil- 
ben, bie Landessynodalen zu wählen ufw. Ob man ins 
nächste Jahr zwei Tagungen legen foll, auszer ber konsti- 
tuierenben Sitzung ber neuen auc eine auszerordentliche 
Tagung ber alten Bezirkssynode — es wäre vielleicht gut, 
wenn man sic bazu äuszerte. Auf jeben Fall muß man sic 
über gewisse Terminschwierigkeiten, bie bei ber Behand- 
lung ber Sache entstehen tonnen, tlar fein, ehe man etwa 
bem Oberkirchenrat ben Auftrag gibt, et müsse in 
biefem Jahr noch oder überhaupt zu einem beftimmten 
Termin ben Liturgischen Wegweiser ben Bezirkssynoden 
zuleiten.

Vizepräsident Haus: Oberkirchenrat Dr. Heidland ist 
jetzt eingetroffen. Wir sind jetzt getabe bei ber Frage ber 
Reubearbeitung ber Agende. Es wurbe ein Antrag formu- 
liert: „Die Landessynode möge ben Evang. Oberkirchen- 
rat bitten, eine Neufassung oon Kirchenbuch I unb II unb 
bes Liturgischen Wegweisers in bie Wege zu leiten eotl. 
ben Liturgischen Wegweiser überarbeitet ben Bezirks- 
synoden zuzuleiten", unb es wurbe hier nun gefragt, aus 
welchen Persönlichkeiten bie Liturgische Kommission be- 
steht unb mit welchem Auftrag biefe Persönlichkeiten zur 
Liturgischen Kommission entfanbt worben sind. Weiter 
wurbe gefragt nach einer eotl. Reubesetzung ber Litur- 
gifchen Kommission für biefe Vorbereitung ber Neufassung 
ber Kirchenbücher. Aber irgenbeine Entscheidung ift noch 
nicht gefallen.

Oberkirchenrat Dr. Heidland: Ja, wenn ic bazu etwas 
sagen soll, bann aus bem Handgelenk nur bies (aber ic 
habe bie Akten, um es zu belegen, oor mir):

Die Liturgische Kommission wurbe eingesetzt oon ber 
Landessynode mit einem nicht speziell begrenzten Auf- 
trag, fonbern sie erhielt oon Fall zu Fall einen Auftrag 
oon ber Landessynode. Der Liturgischen Kommission ge- 
hören auf Grund eines Synodalbeschlusses, ben ic Ihnen 
gleich heraussuchen tann, an: bie Landessynodalen — ic 
barf sie aufzählen, wie fie mir gerabe einfallen — Barner, 
Wallach, Hahn, Leinberger, Haus, Ritz. Dann Direktor 
Dr. Haag oom Kirchenmusikalischen Institut Heidelberg 
als Nachfolger oon Professor Poppen, Rektor Schulz, 
Professor Brunner-Heidelberg unb Professor Hupfeld- 
Heidelberg unb als Referent bes Oberkirchenrats meine 
Wenigkeit. Wenn Sie Wert barauf legen, wann bas be- 
schlossen worben ift, bann müffen Sie mir einige Minuten 
Zeit lassen. Aber ic glaube, es genügt bie Feststellung: 
es wurbe biefe Zusammensetzung hier oon ber Synode fest- 
gelegt. — Werden noch weitere Auskünfte benötigt?

Vizepräsident Hausz: Ob ber Liturgische Wegweiser oom 
Oberkirchenrat bearbeit unb ben Bezirkssynoden zugeleitet 
werben tann.

Oberkirchenrat Dr. Heidland: Ic halte bas für möglich, 
baft ber Oberkirchenrat ben Liturgischen Wegweiser im 
Laufe ber nächsten Monate bearbeitet, unb baft bann biefer 
Liturgische Wegweiser für ben Herbst vorgelegt werben 
tann. Aber frühester Termin, zu bem biefe Ausarbeitung 
ben Bezirkssynoden oorgelegt werben tönnte, ift — ich 
will vorsichtig fein — 1. September. Ic glaube nicht, baft 
es oorher möglich ift.

Landesbischof D. Bender: Das halte ich aus mancherlei 
©rünben nicht für möglich. Ich fürchte, baft wir ba eine 
Aufgabe übernehmen, oon ber wir nachher feststellen, das 
wir fie nicht durchführen tonnten. Da wir ja nun boch 
einmal einen Zeitraum oon mindestens oier Jahren für
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die ganze Aufgabe ins Auge gefaszt haben, meine ich, es 
wäre auch Zeit, wenn der Liturgische Wegweiser zur Früh- 
jahrssynode ober für bie nächstjährige Bezirkssynode vor- 
gelegt werben würbe.

Oberkirchenrat Dr. Wendt: Ic möchte anregen, das sic 
bie Synode heute auf einen verfahrensrechtlichen Beschluß 
beschränkt, wonach ber Landeskirchenrat vor ber Vorlage 
bes Entwurfs eines „Liturgischen Wegweisers" an bie 
Landessynode bie von ihm erarbeitete Vorlage ben Be- 
zirkssynoden zur Stellungnahme zuleitet (Zustimmung).

Wann bie Vorlage an bie Bezirkssynoden kommt, ist 
eine offene Frage. Ic hielt es für richtig, wenn erft bie 
auf Grund ber allgemeinen Kirchenwahlen im Jahre 
1959/60 neu konstituierten Bezirkssynoden sic mit diesem 
Projekt befaffen, bas uns ja voraussichtlich noch Jahre 
beschäftigen wirb.

Oberkirchenrat Dr. Heidland: Die nothin an mic ge- 
richtete Terminfrage bezog sic — so verstand ic fie — 
lediglich auf ben Liturgischen Wegweiser. (Zurufe: So 
war es gemeint!) So, jetzt eben ift bie Rede vom ge- 
famten Kirchenbuch. Das versteht sic von selbst, das bas 
eine Arbeit von mehreren Jahren ift. Das läszt sic nicht 
für ben Herbst festlegen.

Oberkirchenrat Dr. Wendt: I3c halte es für abwegig, 
wenn Sie jetzt ben Evang. Oberkirchenrat mit ber sach- 
lichen Vorbereitung schlicht ber ganzen Agende beauf- 
tragen. Diese Aufgabe fällt gar nicht in unsere Zuständig- 
keit. Wir haben als Evang. Oberkirchenrat jetzt lediglich 
zu bem von einer Kommission ber Landessynode er- 
arbeiteten „Liturgischen Wegweiser" Stellung zu nehmen. 
Auch alle anberen Stücke ber Agende sollten materialiter 
in ber Synode erarbeitet werben. Damit hängt bie weitere 
Frage zusammen, welche Kommission unb in welcher Zu- 
sammensetzung sic bie Kommission mit ben weiteren 
Stücken ber Agende beschäftigen foil.

Beschränken Sie alfo heute Ihren Beschluß auf bie 
weitere Bearbeitung bes „Liturgischen Wegweisers". (All- 
gemeiner Beifall! Zurufe: Jawohl !)

Synodale Hörner: Ic möchte ba ben Oberkirchenrat 
fragen: Wir müssen aber auch über bas Kirchenbuch einen 
Beschluß fassen, nicht wahr? (Zuruf Landesbischof D. Ben- 
ber: Ja!) Darum ift bas wohl einschlägig, was Sie jagen 
wegen bes Liturgischen Wegweisers. Aber Ihre Antwort 
tarn fo, als ob wir uns mit bem Kirchenbuch überhaupt 
nicht zu befaffen hätten.

Oberkirchenrat Dr. Wendt: Mit bem Kirchenbuch als 
ganzem wirb sic bie Synode nur insoweit jetzt befaffen, 
als fie über bie Zusammensetzung ber Liturgischen Kom- 
miffion entscheidet unb ber Kommission ihre weiteren 
Aufgaben zuweist. Die Frage einer — inhaltlich verän- 
berten — neuen Auflage bes Kirchenbuches ift nicht akut, 
solange nicht bie materiellen Stücke ber Agende erarbeitet 
sind. Es liegen ja bis jetzt nur ber Entwurf eines „Litur- 
gischen Wegweisers" unb ber Gesetzentwurf ber Gottes- 
dienstordnung für ben Hauptgottesdienst vor. Es stehen 
u. a. noch die Formulare für bie Rebengottesdienste unb 
bie Gebetsformulare aus.

Synodale Hörner: Dann mug ic aber noch einmal 
fragen. Wir haben both noch zu erledigen bie Sache 
Kirchenbuch, bie uns von ber letzten Synode vorgelegt 
worben ift. Wie ift bamit jetzt zu verfahren? Einfach 
wieber zurückverweisen ober barüber überhaupt keinen 
Beschluß herbeiführen?

Oberkirchenrat Dr. Wendt: Der Antrag bezüglich bes 
Kirchenbuches ift nach meinem Dafürhalten verfrüht ge- 
wesen unb sollte zurückgezogen werben.

Synodale Dr. Rave: Es heiszt doch in ber Einlage 4 
unseres Berichts vom letzten Herbst: „Die Landessynode 
wolle entscheiden, ob es sic babei um eine unveränberte 
Auflage handeln foil ober um eine Reubearbeitung". Wir

tun boch jetzt unsere Pflicht, wenn wir barüber abstimmen 
unb unferen Willen kundgeben: wir wünschen eine Reu- 
bearbeitung. Damit wäre ber ganze Fall erledigt, unb es 
erübrigt sic alles weitere.

Oberkirchenrat Dr. Heidland: Ic schliesze mich genau 
bem eben Gesagten an. Wir brauchen einfach eine Wei- 
jung, ob wir, wenn nun bie Kirchenbücher ausgegangen 
finb, fie neu drucken follen ober ob eine von Ihnen meinet- 
wegen irgenbwie zu änbernbe Kommission sic baran 
machen soll, unb zwar jetzt baran machen foil, eine Reu- 
bearbeitung zu bewerkstelligen; benn bas ift eine Arbeit 
von Jahren.

Vizepräsident Haus: Ja, es finb jetzt also zwei Anträge 
gestellt. Der erste Antrag geht zurück auf bie Einlage 4 
vom Herbst 1957. Es foil entschieden werben, ob es sic 
um eine unveränberte Auflage handeln soll beim Kirchen- 
buch ober um eine Neubearbeitung. And biefe Entschei- 
bung musz jetzt getroffen werben, unb bie stelle ic zur 
Abstimmung.

Synodale Dr. Hegel: Ich möchte boch feststellen, das wir 
mit biefer Frage einfach hier überforbert finb. Was heizt 
bas, eine Neuschaffung ber Agende? Da muß ich Ober- 
kirchenrat Wendt zustimmen, wie foil biefe Agende aus- 
sehen, was foil inhaltlich brin fein? Es fönnte fein, das 
bann, wenn bie einzelnen Materialien vorliegen, ic 3. B. 
Jage: bas kommt gar nicht in Frage, dasz ein archaischer 
Zopf neu geflochten werben soll, wir bleiben bei unserer 
alten Agende. Ic kann boch nicht einfach Vollmacht geben, 
das eine neue Agende geschaffen werben Joli, beren Am- 
fang unb Inhalt ic gar nicht fenne. (Zurufe!) — Das 
kann ic boch bann erft entscheiden, wenn ic weisz, wie 
bie neue aussieht.

Landesbischof D. Bender: Liebe Brüber! Jetzt verwirrt 
sic bie Geschichte. Es ift bie Frage gestellt, ob bie Agende 
in ber bisherigen Form wiedergedruckt werben foll. 
Das halte ic deswegen für unmöglich, weil bie Gottes- 
bienftorbnung von 1950 in ber neuen Agende berücksichtigt 
werben musz. Schon beswegen muß, selbst wenn wir im 
übrigen bie Gebete inhaltlich beibehalten, eine Reu- 
bearbeitung erfolgen. Neubearbeitung ift ja ein sehr vor- 
sichtiger Ausdruck, ber nicht besagt, das bie bisherige 
Agende nichts wert sei, unb eine völlig neue Agende ge- 
schaffen werben müszte, fonbern es heiszt nur, das in ber 
Neuauflage gewisse Anderungen möglich sein müssen. 
Wieweit biefe Anderungen gehen, bas vorzuschlagen ift 
Aufgabe bet norbereitenben Kommission.

Oberkirchenrat Dr. Heidland: Durch eine vorbereitende 
Arbeit ber Liturgischen Kommission wirb ber Synode nur 
eine Borarbeit abgenommen (Zuruf: Richtig!). Selbst- 
verständlich ift es bann auch Aufgabe eines einzelnen 
Landessynodalen, wenn ber gesamte Entwurf ihr vor- 
gelegt wirb, dazu Stellung zu nehmen. And es ist Sache 
ber Synode, ben Entwurf abzuändern, zu akzeptieren ober 
im Ganzen abzulehnen. Nur, es musz einmal ein Ent- 
wurf vorgelegt werben, bamit bie Synode etwas in ber 
Hand hat. Ic glaube auch nicht, dasz ber Sang, um zu 
einem solchen Entwurf zu fommen, ber ist, dar wir ein- 
zelne Stücke für sic fertigstellen. Wenn ich in ber Ge- 
schichte unserer Agende recht Bescheid weisz, ift biefe als 
ein gesamtes umfassendes Entwurfswerk jeweils ber 
Synode vorgelegt worben. Unb bie Synode hatte bann bie 
Möglichkeit, soweit sie wollte, Anderungen unb Ver- 
besserungen vorzunehmen. Nur, irgenbwie etwas muß vor- 
hanben fein, bamit bie Sonobe ihrerseits Stellung nehmen 
kann. Um es negativ zu sagen, wir kommen nicht fo zu 
einer irgenbwie m. E. notwenbigen Überarbeitung un- 
serer jetzigen Agende, das wir eine Ordnung für ben 
Hauptgottesdienst agendarisch feftlegen, bann eine für 
Nebengottesbienfte, bann nach einem weiteren halben 
Jahr für Trauungen ufw. uff. Dann ift es ber berühmte
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Nimmerleinstag, an bem bie Agende einmal fertig fein 
wiro. Auch biefer neue Centwurf ber Agende wirb nicht 
für alle Ewigkeit beftimmt fein. Was weis ich, ob in 
zehn ober zwanzig Jahren es wieber fo weit ift, das man 
sagt, hier müffe einiges umgeänbert werben. In ber 
Agende ift eine Landeskirche nicht für bie Ewigkeit fest- 
gelegt. Eine Agende ift feine Grundordnung ber Landes- 
kirche, sondern ift eine Handreichung für ben Gottesdienst. 
Unb ba ber Gottesdienst von lebenbigen Menschen gehalten 
wirb, versteht es sic in meinen Augen von selbst, daß auch 
biefe Handreichung mit ber Zeit geht.

3m übrigen barf ic von ber Liturgischen Kommission 
aus fagen, ohne bie Herren vorher gesprochen zu haben: 
es reifet sic niemanb von ber Liturgischen Kommission 
barum, nun wieber viele Sitzungen abzuhalten, bie Ge- 
betsformulare zu überprüfen unb biefe sehr unbanfbare 
Arbeit zu leiften. Ic halte es nur oon ber Landeskirche 
im Ganzen her gesehen für ratsam — ratsam, bafe wir 
ber Liturgischen Kommission biefe Aufgabe erteilen, unb 
wenn Sie wünschen, bafe bie Liturgische Kommission in 
irgenbeiner anberen Weise zusammengesetzt fein sollte, 
bann ift bas Ihr Beschluß.

Synodale H. Schneider: Ic möchte einmal von ber 
praktischen Seite her fommen. In ber Anlage 4 ber letz- 
ten Herbstsynode ift ein Termin angegeben, nämlich bafe 
bie Bestände bes Kirchenbuches in spätestens zwei Jahren 
uergriffen fein werben. Ic glaube, unfere Entscheidung 
in all bem, was hier besprochen worben ift, mufe in etwa 
doch barauf Rücksicht nehmen, ob bie Möglichkeit besteht, 
biefe Neubearbeitung in Berücksichtigung all ber Gesichts- 
punfte, bie zum Teil schon vorbereitet finb ober bie noch 
oorbereitet werben müssen, innerhalb biefer Frist, wenn 
ber Neubrucf offenbar erfolgen mufe, fertigzustellen. Wenn 
bas nicht möglich ift, finb wir ja bann frei, bafe wir nun, 
ohne unter einer Zeitbegrenzung zu fein, bie Agende in 
aller Ruhe unb Gründlichkeit weiter vorbereiten? Das 
wirb entscheidend fein. Können wir innerhalb ber zwei 
Jahre, für bie offenbar Bestände ba finb (Zuruf: Nein!), 
eine Dollgültige Neubearbeitung nun vornehmen lassen 
unb bei uns zu einem endgültigen Beschlus führen ober 
nicht?

3ft bas nicht ber Fall, bann mufe für eine Übergangs- 
zeit bie bisherige Ordnung boch wohl gedruckt werben, unb 
wir finb bann frei zu einet ruhigen unb tiefgegründeten 
Durcharbeitung. Das müfete, glaube ich, berücksichtigt wer- 
ben bei unferer heutigen Entschlieszung.

Synodale Kühn: I3c glaube auch, das wir mit biefer 
Lösung, bie Bürgermeister Schneiber angebeutet hat, 
weiterfommen. Man fann ja mit Behelfsagenden unb 
Notbrucf bie Übergangszeit überbrücken. Es ift selbstver- 
ständlich, bafe wir eine Neubearbeitung brauchen. Denn 
bie Agende ift aus einer beftimmten geistlichen Situation 
entftanben, bie weitergebildet worben ift unb sic geänbert 
hat unb ber Rechnung getragen werben mufe. Deshalb 
fann natürlich noch nichts über ben Inhalt biefer Agende 
unb bie Neubearbeitung ausgesagt werben.

Dafe es selbstverständlich bas Anliegen Dieter Synodalen 
ift, bafe bie Liturgische Kommission in einer anberen Weise 
zusammengesetzt wirb, bas ergibt sic allein boch schon aus 
ben Debatten, bie entftanben finb im Zusammenhang mit 
bet Gottesdienstordnung unb auch im Zusammenhang mit 
ber Erörterung über ben Liturgischen Wegweiser. Der 
Herr Referent, Pfarrer Lehmann, hat ja vorhin bie Mei- 
nung bes Herrn Landesbischof kundgegeben, bafe hier von 
einer Vorlage gerebet worben fei ftatt oon einem Kom- 
missionsentwurf. Das fann man fagen, bas scheint mit 
aber nicht wesentlich zu sein. Ic glaube, bafe bas Ent- 
scheidende ift, bafe hier nicht Tatbestände, geistige Tat- 
beftänbe, verdunkelt, sondern eigentlich aufgehellt worben 
sind.

Vizepräsident Haus: Es wünscht niemand mehr bas 
Wort in ber Sache. Dann möchte ic nochmals zurückgreifen 
auf bie Einlage 4, in bet ja zwei Fragen gestellt werben: 
Soll es sic bei ber Reuausgabe ober Neuauflage bes 
Kirchenbuches um eine unveränderte Auflage handeln ober 
um eine Neubearbeitung. Diefe Frage musz jetzt beant- 
wertet werben von ber Landessynode. Ic ftelle also bie 
Frage zuerst: Soll es bei einet Neuauflage bes Kirchen- 
buches sic um eine unveränderte Ausgabe bes alten 
Kirchenbuches handeln?

Wer bafüt ist, möge bie Hand erheben. Abgelehnt.
Dann bleibt noch übrig: Soll bie Neuauflage eine Reu- 
bearbeitung bes Kirchenbuches darstellen? Wer bafür ift, 
möge bie Hand erheben. — Also einftimmig angenommen 
bei 4 Enthaltungen. (Zuruf Synodale H. Schneider: 3c 
musz mich enthalten, bas verstehe ic nicht.)

Synodale $. Schneider: Darf ic zur Abstimmung noch 
etwas fagen? Ic wunbere mich, das wir jetzt beschlossen 
haben, innerhalb bet zwei Jahre (Zurufe: Nein, nein! 
Ohne Frist!). — Ja, aber es hat vorhin doch geheißen, 
daß innerhalb zwei Jahren es nicht zu schaffen ift, biefe 
Neuformulierung ober Neubearbeitung durchzuführen 
(Zurufe!). — Ja, es genügt ja nicht, es „in Eingriff zu 
nehmen", wenn wir in zwei Jahren ober eineinhalb 
Jahren jetzt nach dieser Terminangabe feine Agenden 
mehr zur Verfügung haben. (Zuruf: Das wurbe doch vor- 
hin besprochen!)

Landesbischof D. Bender: Die Synode kann ja noch da- 
zu beschlieszen, um völlige Klarheit zu schaffen: „Bis zur 
Fertigstellung ber neubearbeiteten Agende musz sic bie 
Landeskirche mit ben vorhandenen Exemplaren behelfen." 
(Zurufe: Selbstverständlich!)

Vizepräsident Hausz: Ist bie Landessynode bamit ein- 
verstanden, das wir diesen vom Herrn Landesbischof vor- 
geschlagenen Zusatz dazu machen: „Bis zur Fertigstellung 
muß sic bie Landeskirche mit ben vorhandenen Exem- 
plaren behelfen"?

Ces wünscht niemanb bas Wort. — Damit ift bas also 
auch mit angenommen.

Dann tommt ber Liturgische Wegweiser. Also man 
müszte mit biefer Arbeit so langsam anfangen. Und nun 
ift ja ber Liturgische Wegweiser schon bearbeitet, aber 
noch nicht durch ben Oberkirchenrat, fo dar er reif wäre zu 
einer Vorlage an bie Bezirkssynoden. Wir können nun 
ben Oberkirchenrat bitten, dasz er ben Liturgischen Weg- 
weifer bearbeitet zu einer Vorlage an bie Bezirkssynoden 
zu einem Zeitpunkt, ber ihm geeignet erscheint.

Oberkirchenrat Dr. Heidland: Darf ic bie Frage an 
bie Synode richten: Ist es nicht zweckmäzig, ben Litur- 
gischen Wegweiser, ber ja ein Teil ber Agende ift, mit ber 
neubearbeiteten Agende, als Teil ber neubearbeiteten 
Agende in fo unb fo viel Jahren vorzulegen; benn ber 
Liturgische Wegweiser unb bie Gebetsformulare, bie bie 
Agende ausmachen, gehören nämlich sehr eng miteinanber 
zusammen. Es fönnte fein, das wir feierlich hier irgend- 
etwas im Liturgischen Wegweiser beschlieszen, was nach- 
her wieber sic nicht mit bem zusammenreimt, was in ben 
ausgeführten Gottesdienstordnungen steht. So ift es mit 
gutem Grund bisher üblich gewesen, das ber Liturgische

davor bewahren.
Wegweiser als Teil ber Agende mit bet Agende ge- 
nehmigt worben ift. Ich möchte uns 1
dar wir uns eine doppelte Arbeit machen, weil wir nach-
her Dinge zurücknehmen müssen bei der Bechlugfanlung 
über die Gesamtagende, die wir bei der Beschlussfassung 
über den Liturgischen Wegweiser anerkannt haben.

Oberkirchenrat Dr. Wendt: Dieser Vorschlag würbe be- 
beuten, dar ber Liturgische Wegweiser als Kommijsions- 
entwurf in ben nächsten Jahren unbearbeitet liegen bleibt, 
bis bie anberen Teile ber Agende im Centwurf vorliegen. 
Nur bann wäre es möglich, ben Liturgischen Wegweiser
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mit ben anberen Teilen bet Agende ben Bezirkssynoden 
vorzulegen.

Sinb bie Bezirkssynoden nicht überforbert, wenn sie 
einen fo groszen Komplex auf einmal bearbeiten sollen? 
3c meine, daß ber „Liturgische Wegweiser" feiner Struk- 
tur nach für eine gefonberte Bearbeitung durch bie Be- 
zirkssynoden durchaus geeignet ift.

Synodale Hörner: Ich wollte eine Frage stellen, bie in 
bie gleite Richtung geht: Der Liturgische Wegweiser ift 
ja wohl materialiter, foweit ic ihn übersehen tonnte, so 
umfangreich, das wohl taum noch viel dazukommen tann. 
Das würbe bebeuten, dasz all bie Dinge auc bann, wenn 
bie Agende einmal bearbeitet wirb, ja ba schon brin sind 
unb batüber auf ben Bezirkssynoden verhandelt werben 
muß, weil bas Material vorhanden ift, nicht wahr. Unb 
es wäre eine Arbeit, bie ja von ben Bezirkssynoden her so 
verabschiedet wirb, das fie nicht unbedingt auc binbenb 
für bie Landessynode fein müszte, das bie Landessynode 
bann, wenn später ber Agendenentwurf tommt, immer 
noch bie Möglichkeit hat, auf bie Dinge, auf bie Sie hin- 
gewiesen haben, Rücksicht zu nehmen. Es wäre aber aus 
arbeitsteiliger Rücksichtnahme gut, wenn man vorher ober 
gesondert für sic biefes grosze umfassende Kompendium 
— möchte man ba faft jagen — durchgearbeitet hat unb 
bann wieber Zeit hat, um sic mit ber anberen Sache, 
bie doch irgenbwie anbers geartet ijt, befassen zu fönnen.

Ist bas nicht möglich, dasz diese Dinge getrennt von- 
einanber behandelt werben tönnen? Denn bei bem Litur- 
gischen Wegweiser tonnten wir balb anfangen mit ber 
Arbeit, unb bei ber neu zu fassenden Agende wirb es 
wahrscheinlich noch recht lange bauern.

Landesbischof D. Bender: Obwohl ic zuerst auc ber 
Meinung war, bie eben Bruber Heidland ausgesprochen 
hat, das man „Liturgische Wegweiser" unb Agendenent- 
wurf zusammen ber Synode resp. ben Bezirkssynoden vor- 
legen könnte, bin ic bei näherem Nachdenken doch bafür, 
dar man ben „Liturgischen Wegweiser" norwegnimmt, 
einmal beswegen, weil ber innere Zusammenhang bes 
„Liturgischen Wegweisers" mit bem Inhalt ber Agende 
mir nicht jo unbebingt schlüssig zu fein scheint, zum an- 
bern, weil, nachdem nun einmal bie Frage bes Litur- 
gischen Wegweisers in unsere Kirche hineingekommen ift 
unb bie Geister beschäftigt, fie vielleicht auc ba unb bort 
etwas beunruhigt, es gut wäre, wenn biefer Unruhe fo 
balb wie möglich gesteuert würbe, bamit in ben Fragen 
bes liturgischen Verhaltens, bie ja nicht nur uns be- 
wegen — ic erinnere an ben Eintrag ber fünfzig Pfarrer 
in Württemberg wegen ber Segensgebärbe, bes Kreuzes 
ujw. — möglichst balb Klarheit geschaffen wirb. Aus die- 
sem kirchlich-pädagogischen Interesse heraus wäre ic dank- 
bar, wenn man ben „Liturgischen Wegweiser" möglichst 
balb fertigstellen würbe.

Zum anbern: Es besteht bie Gefahr, das wenn wir ben 
„Liturgischen Wegweiser" unb bie Agende zusammen be- 
arbeiten, bas Interesse am „Liturgischen Wegweiser" bas 
Interesse an ber Agende selbst überschattet; bas würbe bem 
Gewicht ber beiben Stücte nicht entsprechen. Darum wäre 
ic auc bantbar, wenn ber Vorschlag von Oberkirchenrat 
Wendt, dasz man arbeitsteilig vorgehen unb ben „Litur- 
gischen Wegweiser" vorwegnehmen möchte, bei ber Synode 
Annahme fänbe.

Synodale Arban: Nachdem bie Synode bie Neufassung 
bes Kirchenbuchs beschlossen hat, würbe ic vorschlagen, 
etwa fo weiterzufahren: als erfter Teil biefer Arbeit wirb 
bie Schaffung eines Liturgischen Wegweisers beschlossen, 
ber Evang. Oberkirchenrat wirb gebeten, entsprechende 
Borlage vorzubereiten unb fie sobald wie möglich ben 
Bezirkssynoden zuzuleiten.

Oberkirchenrat Dr. Wendt: Ich möchte noch einmal an- 
regen, dasz vor feiner Borlage an bie Bezirkssynoden ber

Entwurf der Liturgischen Kommission nicht nur vom 
Oberkirchenrat, sondern auc von dem Landeskirchenrat 
und damit auc schon von Synodalen bearbeitet worben 
ist. Die Landes ynode sollte beschließen, dasz ber San:
deskirchentat wann, das lassen Sie bitte offen —
bie von ihm beschlossene Borlage eines Liturgischen Weg- 
weifers an bie Bezirkssynoden leitet. (Zuruf Landes- 
bischof D. Bender: Das zum Beschlus erheben!)

Vizepräsident Haus: Also: Der Landeskirchenrat wolle 
ben Bezirkssynoden ben Entwurf eines Liturgischen Weg- 
weifers vorlegen.

Wer ist für biefen Antrag? — Einstimmig angenommen.

VI, 1
Wir kommen zu VI,1 ber Tagesordnung: Wort bes 

Herrn Landesbischof zur Gottesdienstord- 
nung.

Landesbischof D. Bender: Jc muß um Nachsicht bitten, 
dasz ic vor ber letzten Abstimmung noch einmal kurz auf 
bie Frage eingehe, wie bie Frage ber Gottesdienstordnung 
in unserer Kirche unb für unfere Kirche entschieden werben 
soll.

Es geht barum, ob bie beiben Gottesdienstordnungen 
nach bem letzten Vorschlag bes Landeskirchenrats mit 
gleichem Recht ausgeftattet werben ober ob durch eine 
Akzentsetzung ber Wunsch nach ber einheitlichen Gottes- 
bienftorbnung zum Ausdruc gebraut werben soll.

3c will nicht wiederholen, was zu dieser Frage schon 
alles gefagt worben ift, ic möchte nur, das bie Synode bie 
Frage ber Gottesdienstordnung so löft, wie fie bie Frage 
bes neuen Gesangbuches gelöst hat, nämlich einmütig. Es 
wäre nicht gut, wenn in ber Frage ber Gottesdienstord- 
nung auf irgenbeiner Seite ein Stachel zurückbliebe, unb 
fei es nur bas Gefühl, dasz man über bie Bitte ober bas 
Anliegen einiger Gemeinden unb Amtsbrüder hinweg- 
gehe. Wir tonnen meiner Meinung nach in ber Sache auc 
zu einer Einmütigkeit fommen, wenn wir in ber Formu- 
lierung bes endgültigen Beschlusses uns bescheiden unb 
bem letzten Vorschlag bes Landeskirchenrats beitreten. 
Damit wäre einerseits ben Gemeinden unb Amtsbrüdern, 
bie bei ber alten Gottesdienstordnung bleiben möchten, 
jede Sorge genommen, als sollte gegen neue Erklärungen, 
bie hier in ber Synode von vielen Seiten abgegeben wor- 
ben sind, bie Gottesdienstordnung von 1950 ben Gemein- 
ben doch einmal durch einen Synodalbeschluz aufgezwun- 
gen werben. Unb auf ber anbeten Seite ift bem unver- 
tennbaren Zuge zur erweiterten Gottesdienstordnung in 
unserer Landeskirche durch bie Formulierung bes Landes- 
kirchenrates tein Hindernis in ben Weg gestellt. Deswegen 
möchte ic Sie bitten, ber Formulierung bes Landes- 
kirchenrats beizutreten um ber Einmütigkeit willen, bie 
in ber Kirche immer ein hohes Gut ift. (Allgemeiner gro- 
zer Beifall!)

VI, 2
Vizepräsident Haus: Nun können wir bas Gutachten 

anschliezen: Gutachtliche Nuszerung bes Rechtsreferenten 
bes Evang. Oberkirchenrats, Oberkirchenrat Dr. Wendt, 
zur Gottesdienstordnung. Herr Professor Wendt war da- 
mals krank bei ber Herbstsynode unb holt jetzt dieses 
Gutachten nach.

Oberkirchenrat Dr. Wendt: Da ic bei ber Beratung 
ber Gottesdienstordnung in ber letzten Plenarsitzung ber 
Landessynode im Oktober 1957 mehrfach angesprochen 
worben bin unb infolge einer Erkrankung zu ben ein- 
zelnen hinsichtlich ber kirchenrechtlichen Behandlung ber 
Gottesdienstordnung aufgeworfenen Fragen nicht Stellung 
nehmen konnte, feien mir jetzt einige Bemerkungen ge- 
ftattet:



10 Erste Sitzung

I.
Bei bem aufmerksamen Stubium bes Verhandlungs- 

berichts über bie letzte Tagung ber Landessynode fallen 
Unklarheiten unb Divergenzen in ber sachlichen Beurtei- 
lung bes Gegenstandes unb in ber Methode feiner recht- 
lichen Orbnung auf, bie vor ber ersten Beschlussfassung 
durch bas Plenum nicht mehr ausgeräumt wurden. Sie 
haben zu ber erften Annahme eines Formulierungsvor- 
schlages aus ber Mitte bes Plenums geführt, ber in § 1 
Abs. 2 bes Gesetzentwurfes bas Verhältnis zwischen ber 
Gottesdienstordnung von 1930 unb ber Erweiterten Got- 
tesdienstordnung von 1950 in einer Weise orbnet, bie bem 
widerspricht, was ber federführende HA mit überwiegen- 
ber Mehrheit erarbeitet unb feinem Antrag an bas 
Plenum zugrundegelegt hatte.
1. Der Antrag bes HA an bas Plenum lautete:

„Der HA bittet deshalb bie Synode, über bie Ein- 
führung ber Gottesdienstordnung von 1950 eine Ent- 
scheidung herbeizuführen. Für biefe Entscheidung wolle 
sie bie Fassung 2 ober 3 zu Grunde legen.“
a) bie während ber Tagung ber Landessynode vom Lan- 

deskirchenrat neu erarbeitete Formulierung
unb zum anbern:

b) eine im Lauf ber Beratungen bes HI aufgegriffene 
unb auf ben Vorschlag einer vom Landeskirchenrat im 
Verlauf feiner Beratungen eingesetzten Kleinen 
Kommission zurückgehende Formulierung.

Diefe beiben Formulierungen zu bem hier allein inter- 
essierenden unb problematischen § 1 bes Gesetzentwurfs 
lauten:

Neuer Vorschlag bes Landeskirchenrats: *
Zu a)„Absatz (1): Die feit 1950 zur Erprobung frei- 

gegebene Erweiterte Gottesdienstordnung wirb als 
Gottesdienstordnung ber Evang. Landeskirche in 
Baben eingeführt. Sie hat bie angeschlossene Fassung.

Abs. (2): Neben ihr bleibt bie Gottesdienstord- 
nung von 1930 in Geltung."

Der zweite Vorschlag, ber im Hauptausschuß vor allem 
von Prälat Maas vertreten worben ist, lautet:

„Abs. (1): Die feit 1950 zur Erprobung freige- 
gegebene Erweiterte Gottesdienstordnung wirb hier- 
mit eingeführt.

Abs. (2): Diefe Gottesdienstordnung unb bie Gottes- 
bienftorbnung von 1930 gelten nebeneinander."

2. Demgegenüber lautet nunmehr § 1 bes Gesetzentwurfs 
in ber vom Plenum auf Initiativantrag aus feiner 
Mitte beschlossenen Fassung:

„Abs. (1): Die feit 1950 zur Erprobung freigegebene 
Erweiterte Gottesdienstordnung wirb als Gottesdienst- 
orbnung ber Evang. Landeskirche in Baben eingeführt. 
Sie hat bie angeschlossene Fassung.

Abs. (2). Das ift nun entscheidend: Neben ihr fann 
bie Gottesdienstordnung von 1930 beibehalten 
werben.“
Der kirchenrechtlich erhebliche Unterschied in ber Zu- 

orbnung ber Agenden von 1930 unb 1950 liegt unbestreit- 
bar darin, dar in ben vom SA empfohlenen Fassungen 
bes § 1 beibe Gottesdienstordnungen uneingeschränkt 
als gleichwertige Ordnungen nebeneinanber gelten, da- 
gegen in ber vom Plenum beschlossenen Fassung bie 60 
oon 1950 expressis verbis ber Agende von 1930 vor« unb 
übergeorbnet wirb. Die Formulierung: „Neben ihr 
kann bie Gottesdienstordnung von 1930 beibehalten wer- 
ben“ stellt sic rechtlich als ein Minderheitenschutzprivileg 
für diejenigen Gemeinden bar, bie nach Auffassung ber 
Mehrheit in liturgicis noch rückständig finb unb benen bie 
neue Gottesdienstordnung nicht gesetzlich aufgezwungen 
werben foll.

Es ift fein Zufall, fonbern — wie im folgenben deutlich
wirb — in bem sachlichen unb methodischen Zusammen-

hang der Materien begründet, das Sie bei bet strittigen 
Formulierung des § 1 vor ber gleiten Alternative bet 
Aber- unb Vorordnung ober ber Gleichordnung stehen, wie 
sie Ihnen bei ber Beratung bes Vorspruchs zur Grund- 
orbnung auf ber Frühjahrstagung 1957 gestellt war.

Es liegt mir fern, Ihnen, verehrte Herren unb Brüder, 
bas Recht [treitig zu machen, sich im Plenum eine Mei- 
nung zu bilden, bie von ber Beratung unb Beschluß- 
fasjung bes zuständigen Ausschusses auch grundsätzlich ab- 
weicht. Andererseits scheint mir ber Gang ber Verhand- 
lungen symptomatisch für einige grundsätzliche Unklar- 
heiten zu fein, bie vor ber endgültigen Beschlußfassung 
nicht stehen bleiben sollten.

II.
Zwei im Laufe ber Verhandlungen oft wiederholte 

Thesen haben bie Erörterung unb Beschlussfassung zur 
Gottesdienstordnung mazgeblic beeinfluszt:
1. Ein gleichwertiges Rebeneinanderstellen ber beiben Got- 

tesbienftorbnungen bebeute ein Verlassen bes von ber 
Landessynode feit 1948 in Sachen ber Gottesdienstord- 
nung beschrittenen unb konsequent weiterverfolgten 
Weges. Dieses Abweichen fei geeignet, bie Gemeinden 
hinsichtlich ber liturgischen Orbnung zu beunruhigen 
unb irre werden zu laffen.

2. These: Die Stellungnahme für unb wider bie 60 oon 
1950 habe mit ber Frage bes Bekenntnisses unb bes 
Bekenntnisstandes unferer Unionskirche nichts zu tun; 
bzw. bie liturgische Frage bürfe mit ber Frage bes Be- 
kenntnisstandes nicht verquickt werden.
Beide Thesen sind m. E. unzutreffend. Zunächst zur 
These 1:
Was ben von ber Landessynode eingeschlagenen Weg 

anbelangt, fo finb — verfolgt man ben Gang ber Synodal- 
verhandlungen von 1948 bis heute — folgende Ziel- 
setzungen unb Markierungen festzustellen:
a) Im März 1948 führte bie Landessynode als Motiv für 

bie von ihr als notwendig erachtete Erweiterung ber 
Gottesdienstordnung an:

1. bie in ber Landeskirche neuerlich sic regenben Bestre- 
bungen ber reicheren Ausgestaltung ber Liturgie unb 
ber aktiven liturgischen Beteiligung ber Gemeinde in 
Anbetung, Lob unb Bekenntnis unb

2. bie Notwendigkeit einer Steuerung unb Beschneidung 
bes durch bie liturgischen Bemühungen vereinzel- 
ter Pfarrer unb Gemeinden hervorgerufenen liturgischen 
Wildwuchses. Unter diesem Aspekt bat bie Landessynode 
ben Evang. Oberkirchenrat, eine liturgische Kommission 
mit bem Auftrag zu berufen, bie Einführung ber bisher 
nur für Festtage in ber Agende von 1930 vorgesehenen 
Erweiterten Gottesdienstordnung als Orbnung bes all- 
sonntäglichen Gottesdienstes vorzubereiten.

Der dieser Entschlieszung zugrunde liegenbe Antrag 
bes HA wurbe damals 1949 von einem Mitglied bes 
HA näher bahin erläutert, bag „aus ber bereits in 
unterem Kirchenbuch befindlichen Erweiterten Gottes- 
dienstordnung durch ben Liturgischen Ausschuß einige 
Stürfe ben Pfarrern empfohlen werben zur Einführung 
in ihren Gottesdiensten. Es handelt sic bann praktisch 
barum, dar ben Gemeindepfarrern anheimgestellt wirb, 
nach Rücksprache mit bem Kirchengemeinderat... bas 
kleine Gloria einzuführen, vielleicht fonntäglich bas 
Glaubensbekenntnis, vielleicht noch ben Wechselgrusz. 
... Vermutlich kommt es auf diese 3 Stüde an, bie ber 
Pfarrer, wenn bie Gemeinde es wünscht, einführen 
kann".

b) 3m November 1949 lag ber Synode ber in Auftrag ge- 
gebene Entwurf ber Liturgischen Kommission vor. Er 
enthielt Vorschläge für eine „Mindestform" unb eine
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„Erweiterte Form" des Gottesdienstes. Die Nuszerungen 
der Bezirkssynoden zu diesem Entwurf der Liturgischen 
Kommission waren in der Vorlage des (Erweiterten 
Oberkirchenrats an die Landessynode zusammengefazt. 
In tiefer Vorlage wirb über bie Verhandlungen ber 
Bezirkssynoden folgendes Bild entworfen:
1. „Die Urteile ter Bezirkssynoden weichen voneinander 

ab. Einige Synoden sprechen sic uneingeschränkt für 
bie Vorlage aus, anbere lehnen fie ab, wieber anbere 
machen vermittelnde Vorschläge."

2. „In ben Begründungen stehen hin unb wieber histo- 
rische unb theologische Argumente unausgeglichen ein- 
anber gegenüber unb beibe finb manchmal in sic un- 
geklärt unb umstritten."

3. „Auch innerhalb ber Bezirkssynoden fehlt meift Ein- 
mütigkeit."
Angesichts dieser Sachlage regte ber Erweiterte Ober- 

kirchenrat unb im Anschlusz an ihn ber 5I bie bann 
tatsächlich von ber Landessynode vollzogene Entschlie- 
zung an, wonach sic die Landessynode vorläufig einer 
eigenen Stellungnahme zu bem Entwurf enthielt unb 
bem Wunsch Ausdruc verlieh, das zuvor in ben Ge- 
meinden bie mit ber Gottesdienstordnung zusammen- 
hängenden Fragen gründlich durchdacht unb zur Ent- 
scheidungsreife geführt werben.

c) Im Mai 1950 farzte bie Landessynode zur liturgischen 
Frage eine Entschliezung, in ber u. a. Übereinstimmung 
ber Synodalen in folgenden Punkten festgestellt wurbe:
1 . „Wir wollen durch bie Gottesdienstordnung ben unier- 

ten Charakter unserer Landeskirche nicht antaften unb 
gefährden lassen."

2 .„Wir finb überzeugt, das eine etwaige Abänderung 
unserer Gottesdienstordnung oon 1930, bie sic im 
Rahmen dessen halten würbe, was bie Liturgische 
Kommission unserer Landeskirche im Herbst 1949 vor- 
geschlagen hat, ben Bekenntnisstand nicht berührt."

3 . Wir wissen, das weithin unb gerabe in ber Jugend 
eine stärkere Betonung bes liturgischen Charakters 
ber Gottesdienstordnung gewünscht wirb, wobei jedoch 
bie Bedeutung bet Predigt voll erhalten bleiben foil. 
Dieser Wunsch entspringt ber Absicht, bie lebendige 
Teilnahme ber Gemeinde am Gottesdienst zu förbern. 
Wir wissen aber auch, das es viele Gemeinden gibt, 
in benen eine Änderung unserer Gottesdienstordnung 
von 1930 nicht gewünscht wirb, unb das solche Ge- 
meinben deshalb nicht als weniger lebendig angesehen 
werben dürfen."

4 .„... Wir fühlen uns verpflichtet, bem drohenden li- 
turgischen Chaos zu fteuern. Wir wollen einen Weg 
finben, auf bem bie Gemeinden vor Willkür geschützt 
unb gegen ihren Willen weber angetrieben noch zu- 
rückgehalten werden."

Hinsichtlich bes weiteren Verfahrens wirb als über- 
einftimmenbe Auffassung ber Synodalen heraus- 
gestellt:

1. „Für eine angemessene Zeit wirb ben Gemeinden frei- 
gegeben ober empfohlen, eine Erweiterte Gottesdienst- 
orbnung schrittweise einzuführen, bie im wesentlichen 
bem neuen Vorschlag ber Liturgischen Kommission 
entspricht."

2. „Eine über ben Vorschlag hinausgehende Anderung 
ber Gottesdienstordnung muß unterbleiben unb ift 
nötigenfalls rückgängig zu machen.

3. „Andererseits soll feine Gemeinde gezwungen werben, 
bie badische Gottesdienstordnung oon 1930 zu ver- lassen."

d) Im Oktober 1950 lag ber Landessynode ber abgeänberte 
Vorschlag ber Liturgischen Kommission für bie Orbnung 
bes Gottesdienstes vor. In ben Erläuterungen wurbe 
u. a. also oon ber Liturgischen Kommission ausgeführt:

1. „Die Orbnung foil feine Neuregelung gegenüber bem 
jetzigen Bestand bes Kirchenbuches oon 1930 enthal- 
ten. Deshalb ift auf bie feststehende Formulierung 
bes Sündenbekenntnisses, bie zweite Schriftlesung am 
Altar, bie Danksagung oor bem Gegen unb auf ben 
völligen Zusammenschluß oon Predigtgottesdienst unb 
Abendmahlsfeier verzichtet. Die jetzt vorgeschlagene 
Orbnung bes Predigtgottesdienstes stellt lediglich eine 
Ergänzung ber bisher geltenben Orbnung für ben 
Gottesdienst an Sonn- unb Feiertagen durch Stücke 
bar, bie aus ben Ordnungen für erweiterte Gottes- 
dienste entnommen finb. Es handelt sic also praktisch 
barum, das diese ergänzten Stücke nicht nur für „be- 
sonders festliche Anlässe" bestimmt bleiben, sondern 
für ben sonntäglichen Gottesdienst freigegeben wer- 
ben.“

Hinsichtlich ber Einführung ber Gottesdienstord- 
nung wirb in ber Vorlage ber Liturgischen Kommis- 
fion eine schrittweise Einführung unter Vermeidung 
jeden Zwanges empfohlen. In biefem Zusammenhang 
wurbe weiter ausgeführt:

2. „Das bebeutet praktisch, bah für bie nächsten 5 Jahre 
bie jetzt gültige Orbnung bes Kirchenbuches I G.5 bie 
Mindestform unb bie oon ber Kommission vorgeschlagene 
Orbnung bie Höchstform bes Gottesdienstes darstellt. 
Dabei wirb bas Bild bes gottesdienstlichen Lebens 
ber Landeskirche nicht nur diese beiben Ordnungen 
in ihren Reihenfolgen aufweifen, sondern mehrere 
Variationen zeigen, wie fie innerhalb ber Grenzen 
ber Mindest- unb ber Höchstform für bie schrittweise 
Einführung ber Ergänzungsstücke möglich waren. 
...Es mag zwar auf ben ersten Blic scheinen, als 
wäre nun bie bisherige Einheitlichkeit ber Gottes- 
dienstordnung aufgegeben. In Wirklichkeit aber 
herrscht im gottesdienstlichen Leben unserer Landes- 
kirche eine ausgesprochene Willkür, unb bie neue Got- 
tesbienftorbnung bezweckt gerabe, biefe bestehende 
Unordnung wenigstens einmal in eine georbnete 
Mannigfaltigkeit zu verwandeln."
In bem Bericht bes Berichterstatters bes HA wurbe 

zunächst zum Grundsätzlichen u. a. ausgesprochen:

„Der HA prüfte... bie Frage: Kann bie Synode ben 
Gemeinden, bie bereit ober schon im Begriff finb, Er- 
weiterungen ihrer Gottesdienstordnung vorzunehmen, 
bas Recht unb bie Möglichkeit geben ober foll es bei 
ber bisherigen Orbnung oerbleiben? Man wurbe sic 
in ber Auffassung einig, das biefe Frage in einem 
Jahr beantwortet werben könne, wenn, wie es weiter 
heiszt, bie Achtung oor ber Entscheidung bes Bruders 
bas Leitmotiv bleibe. Die Gemeinden selbst... haben 
in freier Entscheidung aber gleichzeitig auch als Glied 
ber gefamten Landeskirche zu urteilen. Irgendwelche 
unfreien Nötigungen ber Gewissen nach beiben Geiten 
bin mu& abgelehnt werben.“
Hinsichtlich ber Einführung ber Erweiterten Gottes- 

dienstordnung führte ber Berichterstatter als Stellung- 
nahme bes SA damals aus:

Der HA sah in ben vorgesehenen 5 Jahren einen 
gangbaren Weg. Auf Grund biefer Cage hat ber HA 
ber Vorlage zugestimmt, baft in unseren Gemeinden 
5 Jahre hindurch ba, wo bie neue Orbnung begrüszt 
wirb, ein Zeitraum besteht, in welchem biefe Orbnung 
praktiziert werben tann.
Auf Anregung bes HA stellte bie Landessynode in 

ihrer Entschliezung folgenbe Erklärung ooran:
„Die Landessynode legt bie folgenbe Gottesdienst- 

orbnung ben Gemeinden oor. Zur Einführung biefer 
Orbnung foll feine Gemeinde gezwungen werben. 
Andererseits sollen bie Gemeinden, bie eine Er-
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weiterung ihrer Gottesdienstordnung wünschen, in 
biefem Beftreben nicht zurückgehalten werben.“
Die notwenbige Rücksichtnahme auf bie Gemeinden, 

bie bie Erweiterte Gottesdienstordnung nicht einzu- 
führen wünschten, wurbe von mehreren Synodalen in 
ausdrücklichen Stellungnahmen als Voraussetzung für 
ihre Zustimmung zur probeweifen Einführung ber Er- 
weiterten Gottesdienstordnung herausstellt unb babei 
bas „ohne Zwang" dahingehend interpretiert, dasz bie 
Gemeinden, bie bei ber Gottesdienstordnung oon 1930 
zu bleiben wünschen, in feiner Weise disqualifiziert 
werben bürfen.

Aus ben vorgenannten Erflärungen ber Landessynode 
zur Erweiterten Gottesdienstordnung fann zusammen- 
fassend als Leitlinie herausgestellt werben:
1. Anlaz zu ber Beschäftigung mit ber liturgischen Frage 

war für bie Landessynode bie von ihr beobachtete, in 
ben Gemeinden hier unb ba vornehmlich nach 1945 
aufgetretene liturgische Bewegung. Für diese litur- 
gischen Wünsche in einzelnen Gemeinden sollte in Ge- 
stalt einer Erweiterten Gottesdienstordnung ein legi- 
timer Rahmen geschaffen unb bamit zugleich litur- 
gischer Willkür gesteuert werben.

2. Richt beabsichtigt war bagegen etwa im Zusammen- 
hang mit ben Arbeiten an ber neuen Grundordnung 
eine generelle, für alle Gemeinden verbindliche Reu- 
orbnung bes Hauptgottesdienstes im Sinne einer 
neuen Erweiterten Einheitsliturgie.

3. Diesem Ausgangspunft entsprach bas eingeschlagene 
Berfahren, bie von ber Liturgischen Kommission er- 
arbeitete Gottesdienstordnung ben Gemeinden an bie 
Hand zu geben unb zur Erprobung zu empfehlen, bie 
eine Erweiterung ber allsonntäglichen Liturgie im 
Sinne ber bisherigen Festtagsliturgie wünschten.

4. Die Erfüllung bes hier unb ba non Freunden ber 
Erweiterten Gottesdienstordnung auch damals aus- 
gesprochenen Wunsches einer in näherer ober fer- 
nerer Zukunft in allen Gemeinden ber Landes- 
kirche eingeführten Erweiterten Liturgie, wurbe ber 
werbenden kraft berfelben überlassen unb jede birefte 
ober inbirette gesetzliche Forcierung einer berartigen 
Entwicklung als bem Gegenstand inabäquat aus- 
drücklic abgelehnt. Das in einem Zeitraum oon 5 unb 
mehr Jahren bereits praktizierte Rebeneinander ber 
Agenbe von 1930 unb 1950 wurbe als gegenüber litur- 
gischer Willkür ausreichend wirksame Einheit in ber 
Mannigfaltigkeit angesehen. Dies war um so mehr 
möglich, als beide Ordnungen in bet Grundstruktur 
nicht fundamental unterschieden finb; fie unterscheiden 
sic in bem Masz ber Anreicherung bes beiben Ord- 
nungen zu Grunde liegenben Predigtgottesdienstes 
durc liturgische Elemente aus bem Mergottesdienst. 
Es ift benn auch ernstlic nie in Zweifel gezogen 
worben, bah die Einheit unferer Landeskirche durc 
bie gleichwertige Rebeneinanderstellung beiber Got- 
tesbienftorbnungen keineswegs in Frage gestellt ift.

Der bisher aufgezeigte Weg unb bie Entwidlung in ber 
Behanblung ber liturgischen Frage durc bie Landes- 
synode ift erstmals in ben Verhandlungen vom Oktober 
1955 bemerfenswert verlassen unb bie Einheitsliturgie 
in Gestalt ber Erweiterten Gottesdienstordnung als 
Marschroute auch für bie gesetzgeberische Behandlung ber 
Materie ausgegeben worben. Der offensichtliche Anlaß 
für diese Richtungsänderung war bie uom Enang. Ober- 
kirchenrat ber Landessynode vorgelegte statistische Über* 
sicht über bie Ausbreitung ber Erweiterten Gottesdienst- 
orbnung am Stichtag 1. 7. 1955, derzufolge von 699 in 
ber Zusammenstellung erfazten Gottesdienstorten (nicht 
Kirchengemeinden) in 297 Fällen bie Erweiterte Gottes- 
dienstordnung ganz, in 289 fällen teilweife unb in 113

Fällen überhaupt nicht in Gebrauch war. In der Bericht- 
erstattung des HA wird der Eindruck dahingehend wieder- 
gegeben: „Es wurde gern und dankbar im Gespräch fest- 
gestellt, das wir den vor 5 Jahren kaum geahnten Weg 
einer erstaunlichen Entwicklung liturgischen Lebens ge- 
führt worden sind, einen Weg, auf dem nicht durch zwin- 
gende Verordnung, auch nicht durch versüszende Gewöh- 
nung, sondern durch echte Umstimmung und gewachsenes 
inneres Verhältnis zur Liturgie vielerorts Bedenken in 
sic zusammengebrochen sind."

Als den Beratungen des HA zu Grunde gelegene zen- 
trale Momente werden vom Berichterstatter angeführt: 
Das Gebot der Rücksichtnahme auf die 113 Gemeinden 
einer- und die Stärkung des Weges bet 586 Gemein- 
ben anbererfeits.

Hinsichtlich ber Effektuierung biefes Gebotes ber Rück- 
sichtnahme gegenüber ben Anhängern ber Gottesdienst- 
ordnung von 1930 heizt es bann aber im Bericht charak- 
teristischerweise: „Am Rande, aber wirklich nur am Rande, 
b. h. ohne Einflusz auf Gespräch unb Beschluß des Haupt- 
ausschusses, tauchte bie Frage auf, wie man wohl nach 
endgültiger Beschlussfassung mit einer Heinen Minderheit 
von Gemeinden verfahren würde, bie etwa nicht mitgehen 
würbe. Es wurbe im Ausschuß Har, das man aus ber 
theoretischen Schau diese Frage nicht beantworten tönne. 
Es müsse nur erkannt werben, dar es sic letztlich hier 
nicht um eine kirchenrechtliche, fonbern um eine geistliche 
Frage handle, das bem Zwang bas Wort nicht gerebet 
werben bürfe, aber auf ber anberen Seite um ber Ord- 
nung gesamtkirchlichen Lebens willen beachtet bleiben 
müffe, das bie bisherige Gottesdienstordnung von 1930 
auch als verbindlich angesehen unb gehandhabt wurbe.“

Unter deutlicher Beränberung ber Voraussetzungen, 
unter benen bie Landessynode 1948 in bie liturgische Er- 
örterung hineingegangen war, wirb nun ausdrücklich ge- 
forbert, das bie Landessynode ein deutliches Werturteil 
über bas fällt, was in ben 5 Jahren geschehen fei, unb 
bamit zugleich bas Ziel angebe, in welcher Richtung sie 
bie eine Form ber Liturgie erwarte. Den Anhängern 
ber Cerweiterten Liturgie wirb in bem Bericht unb ben 
Nuszerungen bes Plenums bescheinigt, das fie nach bem 
Willen ber Landessynode unb liturgisch richtig gehandelt 
hätten unb auf bem rechten Wege feien. Die Gemeinden, 
bie an ber Gottesdienstordnung von 1930 festgehalten 
haben, werben als zögernde unb liturgisch passive Ge- 
meinben angesprochen. In verschiedenen Stellungnahmen 
wirb bereits ber Adressat bes Gebotes bet Rücksichtnahme 
gewechselt unb ber Minderheit vorgehalten, dasz sie in 
ihrer Bremswirkung auf bie liturgische Bewegung majori- 
fierenb für bie Mehrzahl ber Gemeinden im Lande wirte. 
In biefem Zusammenhang wirb weiter — ebenfalls unter 
Verkehrung ber Voraussetzungen, unter benen man 1948 
bie liturgische Frage in Angriff nahm — bet Minder- 
heit vorgehalten, das fie bie bisherige Probezeit ungenützt 
gelaffen unb sic noch nicht mit ber Erweiterten Liturgie 
vertraut gemacht habe. Bon ber statistisch erfaszten Mit- 
telgruppe ber 280 Gottesdienstorte, an benen nur ein- 
zelne Stüde ber Erweiterten Liturgie eingeführt finb, 
behauptet ber Berichterstatter, das diese Gottesdienst- 
gemeinben noch auf bem Wege unb noch nicht bis zur 
Endstation getommen feien — eine Annahme, bie als ber 
tatsächlichen Situation nicht entsprechend ben Widerspruch 
eines Synodalen hervorrief. Der in ben Verhandlungen 
vom Oktober 1955 Don ber bisherigen Entwicklung ber 
synodalen Behandlung ber Liturgie abweichende Kurs 
fanb schliesslich symptomatischen Ausdruck in ber für manche 
von Ihnen befremdlichen unb durc ben Antrag bes SA 
ausgelösten längeren Diskussion bes Plenums barüber, 
ob unb wie bie Mehrheit ber Landessynode ihrer herz- 
lichen Freude unb Dankbarkeit über bie Ausbreitung ber
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(Erweiterten Liturgie Ausdruck verleihen sollte. Aus den 
teilweife stärker gefühlsbetonten Stellungnahmen führte 
die tiefere Lotung eines Synodalen heraus durch den theo- 
logischen Hinweis darauf, das mit „Herz" in der Bibel 
einfach die Mitte des Menschen, das personale Zentrum 
schlechthin gemeint ist. Es wurden die Vaulinischen Worte 
zitiert: „Weil ihr denn Kinder seid, hat Sott gesandt 
den Seift feines Sohnes in eure Herzen, der schreit: Abba, 
lieber Vater." — „Denn fo man von Herzen glaubt, wirb 
man gerecht." Mit Recht wurbe barauf hingewiesen, das 
es sic in biefem Zusammenhang nicht um bas Gefühl 
handle, unb sic theologisch gesehen auch nicht im Munde 
unb nicht im Denken, sondern im Herzen ber ganze Mensch 
entfaltet. Die naheliegende Anwendung dieser Einsicht auf 
bie Behandlung ber liturgischen Frage unterblieb. Han- 
belt es sic bei ber Liturgie wirklich um bas Kern- unb 
Herzstück ber Semeinbeorbnung, fo ift eine liturgische Ein- 
heit nicht schon dadurch erreicht, das bie Semeinbe im 
liturgischen Verhalten äuszerlic Sott mit einem Munde 
lobt, vielmehr ift hierfür bie Beteiligung mit bem Herzen 
unabbingbar unb finb in biefem Zusammenhang bie Ge- 
wissensbedenken ber Minderheit besonders ernft zu nehmen.

Die Summa ber Synodalverhandlungen von Oktober 
1955 fanb Ausdruck in bem Ihnen ja befannten Wort ber 
Landessynode an alle Kirchengemeinderäte, in bem es 
u. a. heizt:

„Diese Zahlen (gemeint ift ber statistische Bericht 
bes Evang. Oberkirchenrats) zeigen, das bie Erwei- 
terte Gottesdienstordnung in ben zurückliegenden fünf 
Jahren Eingang in unserer Landeskirche gefunben 
hat unb finbet. Darüber freut sic bie Synode von 
Herzen. Sie hat sic inbes entschlossen, von einer gene- 
rollen Einführung noch Abstand zu nehmen, bis bie 
Semeinben, bie Bebenten gegen bie Erweiterte Got- 
tesbienftorbnung haben, ihre Srünbe für ihre Hal- 
tung bargelegt haben unb bie Synode sic noch ein- 
mal mit ben vorgebrachten Bebenten unb Fragen aus- 
einandersetzen tonnte. Sie bittet aber bie Semeinben, 
bie Frage ber Sottesbienftorbnung noch einmal zu 
prüfen, bamit unferer Landeskirche in Zukunft eine 
gemeinfame Form bes Gottesdienstes geschenkt werbe 
unb bie Semeinben unferer Landeskirche Sott mit 
einem Munde loben."

In biefer auf ber Herbsttagung ber Landessynode im 
Oktober 1955 in Sang gesetzten Entwicklungsphase hält sic 
auch — um einen naheliegenden Einwand gleich zu be- 
antworten, — bie gedruckte Borlage bes Landeskirchen- 
rats an bie Landessynode auf ber Herbsttagung 1957. Man 
sollte — gleichgültig, wo man selbst in ber liturgischen 
Frage steht — uneingeschränktes Berftänbnis bafür haben, 
das unter diesen Umständen sic bie Anhänger ber Got- 
tesbienftorbnung von 1930 erneut unb verstärkt zu Wort 
gemelbet haben, zumal sie bie Landessynode ja selbst aus- 
drücklic aufgeforbert hatte, ihre Bebenten gegen bie Er- 
weiterte Sottesbienftorbnung vorzutragen.

Die auf ber Herbsttagung im Oktober 1957 — bas ift 
nun bie letzte Station meines Berichts — in Fülle vor- 
liegenden Eingaben unb Boten aus bem Kreis ber Ge- 
meinben unb Semeinbeglieber, bie an ber Gottesdienst- 
orbnung von 1930 festzuhalten wünschen, veranlazten bie 
Landessynode zu einer nochmaligen eingehenden Behand- 
lung ber Materie, wobei biesmal von vornherein im 
Mittelpunkt ber Diskussion bie Frage nach ber gesetzlichen 
Zuordnung bet Agende von 1930 unb bet Erweiterten 
Sottesbienftorbnung von 1950 ftanb. Sowohl in ben 
währenb ber Tagung ber Landessynode geführten Be- 
ratungen bes Landeskirchenrats, bie ihn zu einer neuen 
Borlage an bie Landessynode veranlazten, als auch in ben 
Verhandlungen bes HA fanben sic bie Mehrheit unb bie 
von ihnen beschlossenen Vorschläge zu § 1 bes Gesetzent-

wurfs wieber auf bet hier aufgezeigten, von ber Landes- 
synode von 1948 bis zur Herbsttagung 1955 eingeschlagenen 
unb im wesentlichen eingehaltenen Leitlinie zurück: näm- 
lic ben Wünschen nach einet erweiterten Liturgie durch 
gesetzliche Einführung ber Erweiterten Gottesdienstord- 
nung kirchenrechtliche Anerkennung zu verschaffen unb bie 
Erweiterte Liturgie als gleichberechtigte Ordnung neben 
ber Agende von 1930 auch gesetzlich zu sanktionieren. In 
biefem Zusammenhang verdient aus bem Bericht bes HA 
an bas Plenum folgendes hervorgehoben zu werben:

1. Zitat:
„Jedoch war man sic barin ohne Auseinander- 

setzung einig, das niemanb gezwungen unb in feinem 
Gewissen verletzt werben folle, falls bie Gottesdienst- 
orbnung von 1950 beschlossen werbe. Daraus ergebe 
sic bie Gleichberechtigung beiber Orbnungen in un- 
ferer Landeskirche. Es wurbe feine Stimme bagegen 
laut, das in Zukunft in unferer Landeskirche bie 
Orbnung von 1950 unb bie von 1930 gleichberechtigt 
nebeneinanber gelten sollten, auch nicht bagegen, dasz 
bies auch im Wortlaut bes Gesetzes deutlich zum 
Ausdruck gebracht werben müsse. Übet diese Fest- 
stellung sprachen sic bie Synodalen, bie bie Anliegen 
ber Semeinben vertraten, bie an ber Orbnung von 
1930 festhalten wollen, zufrieden unb banfbar aus."

2. Zitat:
„Einmütig war man bet Meinung, das fein Zwang 

ausgeübt werben bürfe, weber ein birefter, noch ein 
inbirefter, von welcher Seite et auch immer erwünscht 
fein könnte. Man folle bem Spiel ber Kräfte freien 
Lauf lassen. Habe bie neue Orbnung werbende Kraft, 
bann werbe fie sic durchsetzen. Hat fie aber feine, ja 
tritt fogar eine rückläufige Bewegung ein, bann läszt 
sic auch mit gesetzlichen Mitteln nichts ausrichten." 

Soweit ber Bericht bes Hauptausschusses in ber letzten 
Tagung ber Landessynode an bas Plenum.

Nac bem burch Probeabstimmungen im HA erhärteten 
Arbeitsergebnis desselben muz es zumindest ben Auszen- 
stehenden beim Stubium bes Verhandlungsberichts über- 
raschen, das in ber abschliessenden Diskussion bes Plenums, 
ausgelöst burch einen alsbalb nach ber Berichterstattung 
bes HA aus ber Mitte bes Plenums eingebrachten Ini- 
tiativantrag sic eine Auffassung durchzusetzen vermochte, 
bie wieber auf bie erst 1955 begonnene Linie einschwenkte, 
bie Forcierung einer Erweiterten Einheitsliturgie mit 
ben gesetzlichen Mitteln einer über- unb Unterordnung 
im Verhältnis bet in Frage stehenden Agenben forbert 
unb bies auch in ber ersten Beschlussfassung bes Plenums 
durchsetzte.

Segenüber ben hierfür erneut unb verstärkt vorgetra- 
genen Gesichtspunkten feien mir folgenbe kritische An- 
merfungen geftattet:
1. Die Behauptung, bie Synode würbe im Falle einet 

Gleichordnung ber in Frage stehenden Agenben ihren 
Weg verleugnen, ben fie feit 1948 unb insbesondere feit 
1950 mit ber probeweifen Einführung eingeschlagen 
habe, trifft nach der Darstellung über ben Betlauf bet 
einschlägigen Verhandlungen, wie ic fie jetzt vorge- 
tragen habe, nicht zu.

2. Die erft 1955 eingetretene Kursänderung ift materiell, 
b. h. theologisch unb kirchenrechtlich, deshalb anfecht- 
bar, weil man sic über bie von Anfang ber Behand- 
lung bet liturgischen Frage an immer wieber als un- 
abbingbar betonte Voraussetzung, durch keinerlei direk- 
ten ober inbireften gesetzlichen Zwang einen Druc auf 
bas Gewissen berjenigen auszuüben, bie an ber Gottes- 
bienftorbnung von 1930 festhalten wollen, nicht zuletzt 
im Hinblick auf bas statistisch ausgewiesene zahlen- 
märzige, quantitative Verhältnis ber Anwendungs- 
bereiche beiber Sottesbienftorbnungen hinweggesetzt hat.
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Nimmt man es mit ber Rücksicht auf bas Gewissen bes 
Brubers wirklich ernst, fo bürfen bie Kategorien ber 
quantitativen Majorität unb Minorität feine Rolle 
spielen.

3. Berücksichtigt man bas non ber Landessynode in ben 
zurückliegenden Jahren bem Gegenstand durchaus an- 
gemessene Verfahren ber Erprobung, ber Befragung ber 
Bezirkssynoden unb Gemeinden, auf Grund dessen bie 
Anhänger ber Gottesdienstordnung von 1930, ber aus- 
drücklichen Aufforberung ber Landessynode entsprechend, 
Bebenfen gegen bie Erweiterte ßiturgie geltenb ge- 
macht haben, fo erscheint mir folgende Nuszerung in ber 
längeren Stellungnahme eines Synodalen grundsätz- 
lic bedenklich unb ber Aufgabe ber Landessynode im 
Verhältnis zu ben Gemeinden als pars pro toto zu be- 
handeln unb zu entscheiden, nicht angemessen:

Ich jitiere:
„Weiterhin glaube ich, liebe Brüber, dar wir uns 

in biefen Tagen bes Gefühles nicht erwehren fonnten, 
als würbe durch bie ganze Entwicklung ber Dinge auf 
bie uns gestellte Verantwortungsfreiheit unb -freudig- 
feit ein Schatten gelegt, dadurch nämlich, das so 
mancherlei seltsame Wege gehenbe Verlautbarungen 
geschehen sind, bie uns, wie mir scheint, bei ber uns 
gestellten Aufgabe ein wenig lähmen. Wir wissen sehr 
wohl, dasz wir bie Türen unb bie Fenster nicht ver- 
schlieszen bürfen, durch bie solche Berlautbarungen 
von außen auch zu uns hereindringen. Aber bürfen 
fie weiter bringen als bis zu jener Grenze, wo es für 
einen jeben von uns heizt: „hic Rhodus, hic salta". 
Jetzt ift ber Augenblick gefommen, wo bu nun eben, 
weil bu dieses Amt einmal übernommen hast, aus 
beinem Herzen heraus unb aus beinern an Gott 
gebunbenen Gewissen heraus ein entscheidungsschweres 
Wort zu fällen haft. Bis an diese Grenze bürfen wir 
doch nur all bas hereinlassen, unb finb bann selber 
auf bie Probe gestellt unb müffen nun auch die Ge- 
wissensfreiheit für uns in Anfpruch nehmen."
Mit biefer Nuszerung sollte zur Brüfung bes eigenen 

guten Gewissens bei ber zu treffenden Entscheidung bie 
von bem Synodalen an feine Konsynodalen gerichtete 
Frage beantwortet fein: „Haben wir unter einem un- 
erlaubten Druck ober Einbrucf gestanden"?

Nac meinem Verständnis schlieszt bas im Glauben 
an Gott gebunbene Gewissen bes einzelnen bie Rück- 
sichtnahme auf bas Gewissen bes Brubers unabbingbar 
ein; ist mit ber in ber Glaubensbeziehung bes einzelnen 
zu Gott in feiner Personalität — wie Prof. Erif Wolf 
in feinem schönen unb viel beachteten Freiburger Fest- 
vortrag deutlich gemacht hat — bie Solibarität mit ben 
Nächsten untrennbar eingeschlossen. Wie sehr ber zu be- 
handelnde Gegenstand bas Gewissen tangiert, bürfte in 
ber starken Befürwortung ber Gottesdienstordnung von 
1950 nicht weniger als in ben, von ben Freunden ber 
Agenbe von 1930 oorgetragenen Bebenfen deutlich ge- 
worben fein. 3c fann mir nicht vorstellen, was es zur 
Gewissensstärkung ber Anhänger ber Erweiterten Got- 
fesbienftorbnung beitragen soll, wenn bie Gewissen ber 
anberen durch eine gesetzliche Entschlieszung im Sinne 
bes in erfter Lesung beschlossenen § 1 bes Gesetzentwurfs 
bebrängt werben. Dies ift aber ber Fall, wenn bie 
Praktizierung ber schlichten, ben Typus ber oberdeut- 
schen Predigtliturgie noch reiner verkörpernden Gottes- 
dienstordnung von 1930 nur noch geduldet wirb. Wenn 
gleichzeitig in ber einbeutigen Bororbnung ber bem 
Mesztypus mehr angenäherten Gottesdienstordnung von 
1950 — wie immer wieber betont worben ift — diese 
Gottesdienstordnung als ber Weg in einer gesetzlichen 
Regelung sichtbar in Erscheinung treten unb als flare 
Aufforberung zum Borwärts an bie liturgisch noch zurück-

bleibenden Gemeinden verstanden werben soll. Diese 
Art ber gesetzlichen Regelung muß ihrer objektiven 
Tendenz nach darauf abzielen, ben Anhängern ber 
Gottesdienstordnung von 1930 bei ber Inanspruchnahme 
bes ihnen non ber Landessynode gesetzlich verbrieften 
Schutzrechts eben doch ein schlechtes Gewissen zu machen. 
Eine echte Gewissensrücksicht, wie sie bie Landessynode 
seit Beginn ihrer Behandlung ber liturgischen Frage 
mit Recht als grundsätzliche Voraussetzung ber gesetz- 
lichen Regelung immer wieder betont hat, ist ohne ein 
gleichwertiges Nebeneinander beiber Ordnungen nicht 
zu realisieren.

4. Die negative Auswirkung ber non ber Landessynode 
in erster Lesung beschlossenen Unterordnung ber Litur- 
gie non 1930 ist aber nicht zuletzt auch deshalb zu ver- 
meiden, weil bie in Frage stehende Formulierung bes 
§ 1 Abs. 2 auch ein rechtlich untaugliches Mittel ist, um 
bie non ber Mehrheit bet Landessynode bisher ge- 
wünschte Forcierung ber liturgischen Entwicklung sicher- 
zustellen:

Nac ben in allen Formulierungsvorschlägen bem 
Sinngehalt nach beibehaltenen unb bem Gegenstand 
theologisch unb rechtlich allein angemessenen § 2 bes 
Gesetzentwurfes entscheidet über bie Geltung ober Ein- 
führung einer ber beiden Gottesdienstordnungen ber 
Altestenkreis. Damit ist aber bie künftige Entwicklung 
nac beiben Richtungen, b. h. zur weiteren Ausbreitung 
ber Cerweiterten ßiturgie, unb zu einer Rückbewegung 
zur schlichteren ßiturgie non 1930, ber Entscheidung ber 
Gemeinden selbst überlassen. Eine gesetzliche Sicherung 
einer bestimmten, non ber Mehrheit jetzt gewünschten 
zukünftigen liturgischen Entwicklung entricht sic aus ber 
Natur ber Sache ben gesetzgeberischen Möglichkeiten.

5. Abschlieszend ist unter feinem Gesichtspunkt einzusehen, 
inwiefern — wie in ben Verhandlungen ber Landes- 
synode oft behauptet worben ist — ein gleichwertiges 
Nebeneinander ber Gottesdienstordnungen bem berech- 
tigten liturgischen Anliegen bet Gemeinden nicht aus- 
reichend Rechnung trage, bie inzwischen bie Erweiterte 
ßiturgie eingeführt haben. Unter ben Voraussetzungen, 
unter benen bie Landessynode in ber liturgischen Frage 
angetreten war, fonnte fie nichts anberes erwarten, als 
das bie non Ihnen gewünschte erweiterte ßiturgie als 
eine rechtsgültige Gottesdienstordnung in ber Landes- 
kirche eingeführt wirb, was bei bet endgültigen Be- 
schluzfassung ber Landessynode ja in jedem Falle ge- 
schehen wirb. Das war ber endgültige Beschlug ber 
Landessynode.

III.
Nun zu These 2, bas ift bebeutenb kürzer.
Was nun bas Verhältnis non Gottesdienstordnung unb 

Bekenntnis anbelangt, so ift zunächst unb grundsätzlich 
gegenüber ber in ben Verhandlungen ber Landessynode 
zur ßiturgie oft unb nicht näher begrünbeten Behauptung 
festzustellen, das fein Stück ber Kirchenordnung oom Be- 
fenntnis fo unmittelbar tangiert wirb wie bie Gottes- 
dienstordnung. Darüber besteht in ber einschlägigen kirchen- 
rechtlichen, theologischen unb nor allem in ber speziell 
liturgiewissenschaftlichen Literatur gar fein Zweifel. Für 
bie folgenden, für uns in biefem Zusammenhang erheblichen 
Hinweise fei ftatt nieler auf bie bedeutsamen Arbeiten 
non Prof. Peter Brunner zur Reform ber Agenbe in ber 
EK I (ehemals A VU), ber Gottesdienst an Sonn- unb 
Feiertagen 1949, unb in Leiturgia, Handbuch bes Evang. 
Gottesdienstes, Bb. I 1954, verwiesen.
1. Die Betenntnisbinbung liegt in engem, sachlichem Zu- 

sammenhang zwischen Bertünbigung unb Gottesdienst 
begrünbet. Es gibt, wie Brunner ausführt (Zitat): 
„fein Gebiet bes kirchlichen Lebens, auf bem bie gestal- 
tenbe Kraft bes Bekenntnisses deutlicher in Erscheinung



Erste Sitzung 16

träte, als die Ordnung des Gottesdienstes. ... Die ge- 
samte Liturgie ift eine Aktualisierung des Bekenntnisses; 
fie ift gebetetes unb bezeugtes Dogma. Dogmatische Ent- 
Scheidungen ber Kirche finb immer wieder gerabe auf 
bem Gebiet ber Liturgie zu fontreten Entscheidungen 
in ber Praxis geworden."
Die liturgiegeschichtliche Entwicklung in ben reforma- 

torischen Kirchen beweist bie Richtigkeit dieser These.
Im Blic auf die AP I fast Brunner bie Bekenntnis- 

binbung ber Gottesdienstordnung so streng, das er bie 
Ordnung bes gottesdienstlichen Lebens in dieser Union 
von einer durchgängigen, b. h. bie Gemeinben unb ihre 
Organe nicht weniger als bie Kirchenleitung umfassen- 
ben bekenntnismäzigen Glieberung ber Kirche ab- 
hängig macht unb auf bas enge Ineinandergreifen ber 
Gottesbienftorbnung unb ber Verfassung ber Kirche 
hinweist. In diesem Zusammenhang heizt es bei Brun- 
ner im Blic auf bie unierten Gemeinben, also in ben 
Gemeinben ber Altpreuszischen Union: „Die unierten 
Gemeinben werben sic ernsthaft fragen müssen, wie fie 
ihre Union verstehen, unb ob fie glauben, bei ihr ver- 
harren zu tonnen. Sie werben sic jedenfalls in ihrer 
Gottesbienftorbnung zwischen ber überlieferten luthe- 
rischen unb ber überlieferten reformierten Grunbform 
entscheiden müssen."

2. Erkennt man diesen Zusammenhang an, so war es auch 
grundsätzlich berechtigt, wenn ber Kleine Verfassungs- 
ausschuß — wie im Bericht bes HA im Dttober 1955 
ausgeführt worben ift — bie Anregung gab, mit ber 
endgültigen Beschluszfassung über bie Erweiterte Got- 
tesbienftorbnung zuzuwarten, bis bie Klärung bes Be- 
kenntnisstandes im Vorspruch zu ber neuen Grundord- 
nung ber Landeskirche durch bie Entscheidung ber Lan- 
dessynode erfolgt sei. Die im Vorspruch zur Grundord- 
nung getroffene normatioe Gleichordnung bes in ben 
Bekenntnisschriften niebergelegten reformierten unb 
lutherischen Glaubensgutes will als Maszstab auch bei 
ber Behandlung ber liturgischen Frage unter bem Ge- 
sichtspunkt ber überlieferten lutherischen unb reformier- 
ten liturgischen Grunbformen beachtet sein.

3. Aus ber Bekenntnisbindung finb ber liturgischen Ge- 
staltung zunächst unmittelbar zwei Grenzlinien bes vom 
Evangelium unbebingt Ge botenen unb bes vom Evan- 
gelium unbebingt Ver botenen gezogen:

Das Gebot meint bie auf göttlicher Stiftung be- 
ruhenden gottesdienstlichen Handlungen, bie — wie 
bie Verkündigung bes Evangeliums, bie Versamm- 
lung im Namen bes breieinigen Gottes unb ber Voll- 
zug bes Abendmahls unb ber Taufe — als Grund- 
elemente jedes Gottesdienstes ber Kirche unverzicht- 
bar sind.

Die Grenzlinie bes Verbotenen meint ben Wider- 
spruc einer gottesdienstlichen Gestaltung gegen bas 
in ben Bekenntnisschriften ber Kirche bezeugte 
Evangelium.

Das biefe eben genannten Grenzlinien von ber Er- 
weiterten Gottesbienftorbnung nicht tangiert wer- 
ben, ift von feiner Seite begrünbet in Zweifel gezogen 
worben.

4. In diesem Zusammenhang allein oon praktischer Be- 
beutung sind bie Mazstäbe, bie innerhalb dieser Grenz- 
linien in bem Raum zu beachten sind, in bem auch nach 
bem Bekenntnis (man benfe an bas oft angeführte 
„satis est" in CA VII) eschatologische Freiheit in ber 
Gestaltung bes Gottesdienstes herrscht.

Diese Freiheit schliezt eine heilsnotwendige ebenso 
wie eine gesetzlich rituelle Orbnung aus; Freiheit be- 
beutet aber auch nicht willkürliche Gestaltung bes Got- 
tesbienftes unb bamit Anordnung im Zentrum ber 
Kirche.

Als Erscheinungsweise unb Zeichen bes durch Christi 
Stiftung im Gottesbienft Geforberten muß bie äuszere 
Gestalt bes Gottesdienstes im einzelnen — um einen 
in ber liturgiewissenschaftlichen Literatur oft benutzten 
Maszstab zu nennen — bem, was sic im Gottesbienft 
vollzieht, angemessen fein. An dieser Stelle ift 
ber Rückgriff auf bas Bekenntnis ber Kirche in ber 
Verfünbigung bes Evangeliums unentbehrlich unb hat 
bie alle kirchliche Ordnungen unb bie Gottesdienstord- 
nung in besonderer Weise gestaltende Kraft bes Be- 
kenntnisses nicht nur, wie vorher aufgezeigt, grenz- 
ziehende, sondern auch inhaltlich weisende Funktion.

Die in ber Bekenntnisbindung verankerte Angemes- 
senheit ber liturgischen Gestaltung schliesst bie Achtung, 
vor ber befonberen Überlieferung ber Konfessionskirche, 
in ber wir stehen, in sic ein. Die Gestalt bes Gottes- 
bienftes steht nicht in bem leeren Raum einer geschichts- 
losen Abstraktion. Die im Wandel ber geschichtlichen 
Gestalt bes Goitesbienftes beharrenden Elemente finb 
als Entscheidungen ber Väter über bie am Bekenntnis 
orientierte Angemessenheit ber Gottesbienftorbnung 
ernst zu nehmen.

Schlieszlic ift unter bem Gesichtspunkt ber Bekennt- 
nisbezogenheit ber Liturgie bie äuszere Gestaltung bes 
Goitesbienftes bem Gebot ber Siebe unterworfen, bie 
nach biblischem Zeugnis alle Gaben, Dienfte unb Ord- 
nungen in ber Äirche regiert. Zu biefem Maszstab führt 
Vrunner u. a. aus:

„Nicht alles, was uns in ber Gestaltung bes Got- 
tesbienftes erlaubt ift, baut auf. Nur biejenige Geftalt 
bes Goitesbienftes baut bie Gemeinbe auf, bie durch 
Siebe regiert wirb. ... Was in ber liturgischen Ge- 
stalt bes Goitesbienftes in bem uns frei gelassenen 
Raum an sic erlaubt ift, muh bann ausgeschlossen 
bleiben, wenn baburch ber Vruber in feinem Ge- 
wissen verletzt unb in feinem Glauben unsicher gemacht 
wirb. Selbst wenn nach unserem Urteil eine beftimmte 
Geftalt einer gottesdienstlichen Handlung bem Zeichen- 
charakter angemessener wäre als bie zur Zeit in Übung 
stehende Gepflogenheit, fo müszte auf bie Ginführung 
biefer uns vorschwebenden Geftalt verzichtet werben, 
wenn dadurch eine Glaubens- unb Heilsgewizheit ge- 
fährdende Verletzung ber Gewissen entstehen würbe. 
Die Geftalt bes Goitesbienftes foil bem Frieden unb 
bem Wohlsein ber Gemeinben bienen, aber nicht 
Streit unb Spaltung hervorrufen."

5. Ich führe biefe grundsätzlichen unb bei ber Gestaltung 
ber Gottesbienftorbnung zu beachtenden Gesichtspunkte 
hier vor allem deshalb noch einmal an, bamit bie in 
biefer Richtung abgegebenen Nuszerungen, in benen Ge- 
meinben unb Gemeindeglieder sic ber Landessynode 
gegenüber für bie gleichwertige Beibehaltung ber Got- 
tesbienftorbnung von 1930 aussprechen, weil fie in ihr 
eine unferer Konsensusunion unb ber Tradition ber 
Landeskirche angemessene Gestaltung erblicken, 
wirklich in ihrem Schwergewicht erkannt unb ernft ge- 
nommen werben unb nicht nur oberflächlich nach säku- 
laren Maszstäben etwa ber psychologischen unb ästhe- 
tischen Beurteilung menschlichen liturgischen Verhaltens 
gewertet werben. Es genügt auch m. E. nicht, wenn man 
sic im Saufe ber Verhandlungen weitgehend mit bem 
globalen Rekurs auf eine allgemeine liturgische Be- 
wegung in ber Evangelischen Kirche begnügt, ohne bie 
auch unter konfessionellem Aspekt boch sehr verschieden-

und auf ihre Angemessenheit

artigen Grünben, Entwicklungen unb Zielsetzungen bie- 
ser Bewegung aufzuzeigen — bas ist, soweit ic gesehen 
habe, nie geschehen —
gegenüber bem Bekenntnis unb ber liturgischen Tra- 
bition unserer Landeskirche hin zu überprüfen.

Die Verhandlungen über den Vorspruch zur neuen
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Grundordnung unb bie Klärung bes Bekenntnisstandes 
haben uns doch allen deutlich gezeigt, wie notwenbig 
unb bem Gewicht ber Entscheidung angemessen es ift, 
wenn bie Landessynode selbst sic mit ben theologischen 
unb rechtlichen Grundlagen zentraler Verhandlungs- 
gegenstände vertraut macht. In diesem Zusammenhang 
erscheint es mir jymtomatisch zu sein, wenn 3. B. im 
Oktober 1955 in ber Berichterstattung bes HA über 
bie Behandlung einzelner Stücke ber Gottesdienstord- 
nung einleitend zum Ausdruck gebracht wirb: „Mit ihr 
(gemeint ift bie „liturgische Seite bes Vorschlags’) be- 
schäftigte sic ber HA nur zum Teil unb am Rande, weil 
er sic zum Grundsatz machte, ber Vorarbeit ber von 
ber Synode selbst bestimmten Liturgischen Kommission 
zu vertrauen".

Das in ben schriftlichen Voten für bie Beibehaltung 
ber Gottesdienstordnung von 1930 mehr ober weniger 
deutlich unb zum Teil mehr in ber anthropologischen 
Wendung entsprechender Frömmigkeitstypen zum Aus- 
druc gebrachte konfessionell beftimmte Anliegen läszt sic 
vielleicht in folgenber, in ber liturgiewissenschaftlichen 
Literatur verwendeten unb theologisch vor allem in 
einer unterschiedlichen Christologie begrünbeten Kenn- 
zeichnung bes bem reformierten Erbe verpflichteten 
Predigtgottesdienstes gegenüber bem lutherischen Mesz- 
gottesbienft anbeuten:
1. In ber Lehre vom Gottesdienst — wie sie a- B. bei 

Karl Barth, Gotteserkenntnis unb Gottesdienst nach 
reformatorischem Verständnis, 1938, ober bei Otto 
Weber, Versammelte Gemeinde, 1949, vorgetragen 
wirb — ift bas alles beherrschende Thema ber Gottes- 
dienst als opus dei — als Werk Gottes. Der erfte 
Grund bes kirchlichen Gottesdienstes liegt auszer uns 
in ber Gegenwart unb im Handeln Christi selbst. Von 
ba her ift man in ber reformierten Lehre bei ber Ge- 
staltung bes Gottesdienstes sorgsam barauf bedacht, 
das bas Verhältnis von göttlichem unb menschlichem 
Handeln im Sinne eines unumkehrbaren Verhält- 
nisjes von Subjett unb Objekt streng gewahrt bleibt. 
In biefem Rahmen ift bas liturgische Handeln ber 
Gemeindeglieder ein mehr verhaltenes, „empfangenes 
Tun", bas prinzipiell gegenüber jebem liturgischen 
Gefälle in eine religiös kultische Aktivität ber Ge- 
meinbe skeptisch eingestellt ift.

2. Der anbere Stanbpuntt: Sei gleichem Grundansat ift 
in ber lutherischen Liturgik unb ber mazgeblic von 
ihr beeinfluszten liturgischen Bewegung in ber Ge- 
ftalt bes Mergottesdienstes ber Akzent nun maszgeblic 
auch auf bie Gott zugewandte Seite bes gottesdienst- 
lichen Geschehens gesetzt unb bie Frage bes liturgischen 
Handelns durch Wort unb Satrament nicht nur an 
bem Menschen sondern auch vor Gott in ben Vorder- 
grunb liturgischer Gestaltung gerückt. Diefe Akzentu- 
ierung finbet in ber Auffassung bes Gottesdienstes 
als „Lob- unb Dantopfer“ ber Gemeinbe unb bet 
Zugehörigen liturgischen Anreicherung gottesdienst- 
licher Elemente neben ber Wortverkündigung kenn- 
zeichnenden Ausdruck. Die lutherische Liturgik weis 
freilich bie Gestaltung bes Gottesdienstes als Lob- 
unb Dantopfer gegen bie Miszdeutung einer Koopera- 
tion ber Gemeinbe abzusichern unb sieht in bem Lob- 
unb Dantopfer ber Gemeinbe bas einmalige unb 
vollkommene Opfer Christi (im Sinne eines Zurück- 
tragens ber göttlichen Gnabe) vor Gott gebracht. Auf 
ber anberen Seite weifen uns auch bie gegen bie Er- 
weiterte Gottesdienstordnung geltenb gemachten Be- 
benfen — wie in unferer Landeskirche — auf Gefah- 
ren hin, bie bas in allem Bemühen um eine reichere 
Liturgie gelegene Gefälle zum Kultischen hin hat, in 
bem sic bie Gemeinbe aus ber Objektstellung zum

Subjett erhebt unb bas Handeln bes Menschen nicht 
mehr ganz frei ist von aller natürlichen Eigenmächtig- 
teit unb in ber Gefahr steht, mit bet Offenbarung 
selbst verwechselt zu werben. Mit ber notwenbigen 
Entsicherung alles liturgischen Verhaltens gegenüber 
ber göttlichen Offenbarung in ber Verkündigung bes 
Evangeliums muß bie Predigt ihr zentrales, ben 
Gottesbienft entscheidend beherrschendes Gewicht be- 
halten.

3. Auch auf bie Gefaßt hin, von ben theologischen Brü- 
bern barob gescholten zu werben, einen theologisch 
so bifferenzierten Tatbestand in nur tnappen Einbeu­
lungen trattiert zu haben, scheint es mir für eine ge- 
rechte Beurteilung ber gegen bie Erweiterte Liturgie 
vorgetragenen Bedenken geboten, vor allem ben 
ßaienbrübern wenigstens im Ansatz bas konfessionell 
orientierte Einliegen bei ber Drbnung bes Gottes- 
dienstes deutlich Zu machen. Zieht man bas letztere 
mit ins Blickfeld, so wirb auch verständlich, weshalb 
bie Frage bes erst Später von ber Landessynode zu 
bearbeitenben unb zu beschliessenden Sogen, liturgischen 
Wegweisers bereits in bie Erörterung über bie Er- 
weiterte Gottesdienstordnung miteinbezogen worben 
ist. Der enge sachliche Zusammenhang beiber, ben litur- 
gischen Raum als Ganzes füllenden Materien tann 
ernstlich nicht bestritten werben. Es wirb deshalb 
nicht Zu Unrecht befürchtet, eine ausdrückliche Vor- 
unb Uberordnung ber Erweiterten ßiturgie könne ein 
präjudizierendes Gefälle für bie nähere Ausgestal- 
tung bes liturgischen Wegweisers bebeuten.

4. Man kann sic ber besonderen Bekenntnisbezogenheit 
unferes Gegenstandes auch nicht mit bem Hinweis 
auf bie Tatsache entschlagen, dasz auch in reformier- 
ten Birchen, wie z- B. in Holland, bet Mesztypus, aber 
eben nur als eines in ber Reihe mehrerer agendari- 
scher Formulare, insbesondere aus einer ökumenischen 
Verantwortung heraus Eingang gefunben hat.

5. Daz bie ökumenische Sicht unb Rücksicht einer Kon- 
sensusunion bei ber Drbnung ihres kirchlichen Lebens 
in besonderer Weise aufgetragen ift, wurbe bereits bei 
ben Erörterungen über bie Klärung bes Bekenntnis- 
ftanbes, wenn auch in zum Teil erstaunlich gegensät- 
lichen unb sic gerabezu widersprechenden Argumen- 
tationen zum Ausdruc gebracht. Es überreicht, wenn
im Zusammenhang mit der liturgischen Frage gerade 
die gesetzlich zu forcierende erweiterte Einheitslitur- 
gie auch mit der ökumenischen Verpflichtung der 
Landeskirche so nachdrücklich begründet worden ist. 
Nac meiner Auffassung ist von der gegenteiligen 
ökumenischen Auswirkung einer gesetzlichen Einheits- 
liturgie auszugehen. Gesetzliche Uniformität 
Kirchenordnung fördert nicht, sondern hindert 
Zusammenfinden der Kirchen im ökumenischen

der

reich. Das ift in den gutachtlichen Nugerungen 
Prof. E. Wolf im einzelnen schlüssig bargetan.

das 
Be- 
von

7. Elus ber hier vorgetragenen grundjätlichen Besinnung 
über ben Verlauf ber bisherigen Verhandlungen ber 
Landessynode zur liturgischen Frage unb bie Bekennt- 
nisbezogenheit ber Gottesdienstordnung ift m. E. für 
bas von bet Landessynode zu beschlieszende Gesetz bies 
Zu folgern:
1. Führt man bie Erweiterte Gottesbienftorbnung ein, 

so schafft erst bie uneingeschränkt gleichwertige Reben- 
einanderstellung ber Gottesbienftorbnung von 1930 
unb von 1950 eine Gesamtordnung für ben Haupt- 
gottesbienft, bie ber zuletzt in ben Stellungnahmen 
bet Bezirkssynoden zum Präambelentwurf einbeutig 
sichtbar geworbenen konfessionellen Struktur unferer 
Landeskirche unb bem im Bekenntnis unferer Kon- 
sensusunion zum Ausdruc tommenben evangelischen
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Kennzeichen der Einheit in der Unterschiedenheit an- 
gemessen ist. In den Grenzen der beiden, gleichrangig 
den Gemeinden zur Verfügung stehenden Gottesdienst- 
formulate wird den bet lutherischen unb ber refor- 
mierten Tradition zugehörigen liturgischen Anliegen 
bet Gemeinden in einem angemessenen Verhältnis 
zur liturgischen Überlieferung unserer Landeskirche 
unb ihrer Nachbarkirchen im oberdeutschen Raum 
Rechnung getragen.

2. Mit biefer Art ber Ordnung des Gottesdienstes als 
bes Kernstückes ber Kirchenordnung überhaupt ent- 
sprechen wir zugleich ben Maszstäben, bie uns bereits 
bei ber (Erarbeitung ber Grundordnung hinsichtlich 
ber konfessionell bestimmten Ordnungsvorstellungen 
etwa über bas Verhältnis von Gemeinde unb Amt, 
von Gemeinde unb Kirchenleitung, ober über Struk- 
tur unb Gliederung ber Kirchenleitungsorgane eine 
ber Union angemessene mittlere Linie suchen unb ent- 
wickeln lieszen.

Unb schließlich letztens:
3. Durch bie Gleichordnung beiber Agenden unb bie da- 

mit verbindlich feftgelegten Grenzen liturgischer Ent- 
faltung wird liturgischem Wildwuchs unb liturgischer 
Willkür in ausreichendem Masze unb — wie bie litur- 
giegeschichtliche Entwicklung zeigt — letztlich wirk- 
famer als durch gesetzliche Uniformität ber Ordnung 
begegnet.

Die Möglichkeit, das in einer geteilten Kirchen- 
gemeinbe beibe Gottesdienstordnungen zur Anwen- 
bung fommen, sollte in einer Unionskirche aus ben 
angeführten grundsätzlichen Überlegungen ertragen 
werben. Innerhalb bes durch beibe Gottesdienstord- 
nungen bestimmten Rahmens liturgischer Gestaltung 
sollte bie Entscheidungsfreiheit bes Altestenkreises 
auch bie Möglichkeit ber Einführung nur einzelner 
Stücke ber Erweiterten Gottesdienstordnung mit ein- 
schlieszen unb bies im § 2 bes Gesetzentwurfes aus- 
drücklic ausgesprochen werben.

Vizepräsident Haus: Es ift wohl taum anzunehmen, das 
wir hier ohne eine Aussprache durchkommen. Es ist auch 
in ber Geschäftsordnung vorgesehen, das, wenn ein Ober- 
kircyenrat Stellung nimmt zu irgenbeiner Frage, nachdem 
schon bie Beratungen abgeschlossen sind, bie Beratungen 
bamit von neuem zu beginnen haben. Dazu ist aber nun 
bie Zeit nicht mehr ausreichend. Ic möchte auch anheim- 
geben, das wir uns bie Sache noc einmal überlegen unb 
überbenten unb bann zu einer kurzen Aussprache fommen. 
Es ift doc keineswegs erwünscht, das wir noch einmal 
alles bas, was wir schon einmal durchgemacht haben, nun 
wiederholen müssen. 3c möchte deshalb vorschlagen, das 
wir nun vor bem Essen nicht mehr barüber sprechen über 
diese Sache.

Synodale Geiger: Wenn ic richtig sehe, ich mic nicht 
irre, finb wir eigentlich mit dem Punkt V noc nicht voll- 
ftänbig fertig. Wir haben, glaube ich, nur zwei Sachen 
behandelt, es waren aber brei ober vier, bie behandelt 
werben sollten.

Synodale Dr. Schmechel: Verzeihung, wir müssen ben 
anberen Punkt doc erst abschliezen. Es ift eine Frage an 
uns gerichtet worben, bie sic mit bem Vorgehen in biefer 
Sache befaßt nach bem Gutachten, bas wir hier eben ge- 
hört haben. Darüber musz jetzt von uns eine Nuzerung 
erfolgen. Ic würbe fagen: es ift unmöglich, nach diesem 
ausführlichen Gutachten jetzt sofort zu einer Abstimmung 
zu fommen, bie uns ja auferlegt ift. Ic halte es baher für 
zweckmäszig, bag jetzt eine Vause eintritt. Nicht eine 
Aussprache würbe ich empfehlen, fonbern eine Pause, in 
ber wir bas Gehörte bebenfen ober in ber es uns vielleicht 
zugänglich gemacht wirb. Sch würbe es für mein Ver-

ständnis auch mangelhaft halten, dieses Gutachten nur 
mündlich an uns — entschuldigen Sie — vorüberrauschen 
zu lassen (Zustimmung!). Sondern ic möchte, wenn ich 
zu einer Abstimmung geforbert bin, auch dazu Stellung 
nehmen bürfen. Denn Jo selbstverständlich unb einfach ist 
es für mein Laienverständnis nicht.

Also ich bitte, unter allen Umständen eine Pause ein- 
treten zu lassen.

Vizepräsident Haus: Sa, es deckt sic durchaus mit mei- 
nem Vorschlag. Seh wollte nur Jagen, wenn bie Landes- 
synode bamit einverstanden ist, das biejer Vorschlag an- 
genommen wirb, daß wir bann noch Zeit hätten, über 
diese Heine Sache, bie Bruder Geiger vorgeschlagen hat, 
nooy zu sprechen.

Landesbischof D. Bender: Siebe Brüder! Ic will nichts 
unterbinben, nur meine ich, das wir nicht noc einmal auf 
bie theologische Hintergrundierung ber Siturgiefrage, bie 
uns hier in bem Referat geboten ist, eingehen sollten. 
Dazu würben bie Tage biefer Synode nicht ausreichen. 
(Zurufe!) Sch meine, das wir uns sehr viel mehr 
auf bie Entscheidungsfrage konzentrieren sollten, bie ganz 
einfach lautet: Können wir nach bem, was wir gehört 
haben, an bem Vorschlag, ben bie Synode nun schon auf 
zwei Lesungen zugestimmt hat, festhalten ober nicht. Was 
gejagt worben ist, ijt ja nicht in bem Sinne neu, als ob 
wir noch nie etwas davon gehört hätten. Nur bie Auf- 
glieberung bes Stoffes in bem eben gehörten Referat ift 
neuartig, unb barüber werben wir ja wohl noc mit- 
einanber reben; ob auf ber Synode, bas weisz ic nicht; 
benn bas führt in theologische Gründe, in bie vielleicht 
auch nicht alle Synodale folgen fönnen.

Die Frage ift doc jetzt bie: wollen wir nach bem, was 
wir eben gehört haben, unb auch nach bem Wort, bas ich 
eingangs gejagt habe, an bem Vorschlag ber Synode, ber 
am Enbe ber letzten Tagung aus ber Mitte ber Synode 
gemacht worben ijt, in ber 3. Lesung festhalten ober bie 
beiben Gottesdienstordnungen ohne Akzentsetzung neben- 
einanber stellen, unb bamit zu einer Einmütigfeit kom- 
men. Es wäre, wenn wir diesen zweiten Weg wählen, 
niemanb übervorteilt. (Zuruf: Sehr richtig!) Es würbe 
auch bem Gewicht ber faktischen Entwicklung in feiner 
Weise Eintrag getan. Ganz richtig ist gejagt worben, das 
ein wirklicher Zug zu ber Erweiterten Gottesdienstord- 
nung ber Akzentuierung in ber Formel bes Synodal- 
beschlusses nicht bebarf. Verzichten wir auf eine Akzen- 
tuierung! Wir werben babei nicht verlieren, aber viel ge- 
winnen, unb unsere Kirche würbe nicht belastet mit einem 
Ressentiment, über dessen Berechtigung wir enblos streiten 
fönnten.

Synodale Hörner: Sc stelle ben Antrag, das bie Be- 
hanblung biejer Sache noc einmal an ben Hauptausschus 
zurückgegeben wirb, unb zwar in folgenbet Absicht: Der 
Hauptausschus soll sic noch einmal flar werben, in wel- 
cher Form zur Abstimmung er bas vorlegen fann, bamit 
jeber weisz, es wirb über bie Sache so unb Jo abgestimmt. 
Dann haben wir einerseits ber Ordnung Rechnung ge- 
tragen, das wir nur noc abstimmen müssen im Plenum 
(Zuruf: Sa!), andererseits aber ben hier doc zum Heil 
ganz ungeklärten Vorstellungen eine flare Weisung ge- 
geben ober einen Haren Vorschlag bes Hauptausschusses 
hier eingebracht. Ich sage bas als Berichterstatter über 
bieje Sache von ber letzten Synode auch deswegen, weil 
wir im Hauptausschur ja eigentlich mit einer sehr Haren 
Direktive hier aufgetreten finb, unb dasz eben durch einen 
Initiativantrag aus bem Plenum etwas geschehen ist, was 
wir im Hauptausschus nicht beabsichtigt hatten. Unb 
barum möchte ich von mir aus persönlich auch noch ein- 
mal jagen, bitte, gebt bas noc einmal zurück an ben 
Hauptausschusz, das wir uns über bieje Dinge noc einmal 
unterhalten unb bann bem Plenum bie beiben Dinge, bie
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dabei rauskommen werden, noch einmal zur Abstimmung 
vorlegen — ohne groszen Bericht hierüber.

Synodale Dr. Rave: Bitte, noch eine Frage an den 
Herrn Landesbischof: Die von uns allen von Herzen ge- 
wünschte Einmütigkeit, tann die gesehen werben bei einem 
Abjtimmungsergebnis von einer Gegenstimme unb brei 
Enthaltungen, wie nämlich bie Sache ausgegangen ist 
letztes Mal, ober würbe ber Herr Landesbischof diese von 
ihm unb von uns allen so sehr gewünschte Einmütigkeit 
nur in einem wirklich einstimmigen Ergebnis, ic meine 
also ohne Gegenstimme, vielleicht sogar ohne Enthaltung, 
sehen?

Oberkirchenrat Dr. Wendt: Darf ic nur zwischenherein 
zu bem in Frage stehenden Abstimmungsergebnis be- 
merken: In ber Schluszabstimmung wurbe bie ganze Vor- 
lage mit allen gegen 1 Stimme bei 2 Enthaltungen an- 
genommen. Der einzige Streitpunkt betrifft § 1 Abs. 2 ber 
Vorlage. Über biefen hier entscheidenden Passus war aber 
vorher im Verhältnis 29:10 abgeftimmt worben. Damit 
hat sic immerhin ein Drittel gegen bie „Akzentu- 
ierung" in § 1 Abs. 2 ausgesprochen. Es ift ja ein öfters 
geübtes Verfahren, das man, nachdem man in einer Vor- 
frage unterlegen ift, doch ber gesamten Vorlage zustimmt.

Ic wollte bamit nur fagen, das in biefem Zusammen- 
bang nicht bas Schluszergebnis richtungweisend fein kann, 
fonbern bie Abstimmung über ben entscheidenden Streit- 
punkt in § 1 Abs. 2 Bedeutung hat.

Oberkirchenrat Dr. Heidland: Ich bitte sehr, auf ben 
Vorschlag von Bruder Hörner einzugehen unb dabei auch 
bie Möglichkeit einzuräumen, das hier im Plenum zu bem 
vorhin von Herrn Oberkirchenrat Dr. Wendt Gesagten 
etwas erwibert wirb. Das fann unb muß geschehen, jeden- 
falls von meiner Seite. Es handelt sic babei ja nicht 
um eine Verlautbarung bes Oberkirchenrats, fonbern ber 
Person von Herrn Oberkirchenrat Dr. Wendt.

Synodale D. Dr. v. Dietze: Ich bitte auch, bem Antrag 
von Bruder Hörner zuzustimmen.

Zu ber Frage ber Einmütigkeit möchte ic noch barauf 
aufmerksam machen, das wir bie nicht quantitativ messen 
(Zurufe: Ja, richtig!), fonbern es kommt barauf an, in 
welcher inneren Haltung für ober gegen geftimmt worben 
ift. Es fann u. I. eine Stimme gegen hundert bie Ein- 
mütigfeit in Frage stellen. Es kommt auf ben inneren 
Gehalt an.

Vizepräsident Haus: Wenn feine Wortmeldungen mehr 
erfolgen, bitte ich noch einmal Bruder Hörner, ben An- 
trag zu formulieren, das wir barüber abftimmen fönnen.

Synodale Hörner: Die in Punkt VI ber Tagesordnung 
geforberte Abstimmung übet bie Ordnung bes Gottes- 
dienstes foil noch einmal zur Beratung bem Hauptaus- 
schusz übergeben unb erneut vom Hauptausschus im 
Plenum beantragt werben.

Vizepräsident Haus: Wer für ben Antrag ift, ber möge 
bie Hand erheben. — Wer ift bagegen? — Bei 2 Ent- 
haltungen angenommen.

Jetzt noch bie kleine Sache, bie zu Ziffer V gehört. Die 
neu hinzugekommenen Synodalen Würthwein unb Alm- 
rich sind noch Ausschüssen zuzuweisen. Ic habe gefragt 
nach ihren Wünschen.

Synodale Ulmrich: Nachdem mein Borgänger bem 
Finanzausschuß angehörte, bitte ich, mich dem Finanzaus- 
schusz zuzuweisen.

Vizepräsident Hausz: Ist bie Synode bamit einver- 
standen? — (Allgemeine Zustimmung !)

Brubet Würthwein! — Welcher Wunsch besteht bei 
Ihnen? — (Zuruf Synodale Würthwein: Hauptauschukz!)

Sinb bie Konsynodalen bamit einoerftanben? — Es er- 
hebt sic fein Widerspruch.

Bruber Schaal?
Synodale Schaal: Ic möchte mic jetzt noch nicht ent- 

scheiden, zu welchem Ausschuß ic gehören will.
Vizepräsident Hausz: Sie bürfen also Gast sein, wo Sie 

wollen! — Wir sind bamit am Enbe unserer Sitzung 
angelangt.

Prälat Dr. Vornhäujer spricht bas Schlußgebet.

Zweite öffentliche Sitzung
Herrenalb, Mittwoch, den 23. April 1958, nachmittags 4 Uhr

Tagesordnung 
I.

Grundordnung ber Evang. Landeskirche in Baben
(gedruckte Anl. 1)

hierzu Bericht bes Rechtsausschusses:
Synodale v. Dietze
Bericht bes Hauptausschusses:
Synodale Ec

II.
Einführungsgeset zur Grundordnung (Anl. 2) 

hierju Bericht bes Rechtsausschusjes:
Synodale V. Dietze 

III.
Kirchliche Wahlordnung (Anl. 3) 

hierzu Bericht bes Rechtsausschusjes:
Synodale Angelberger

IV.
Gottesdienstordnung

hierzu Bericht bes Hauptausschusses:
Synodale Hörner

V.
Verschiedenes.

Vizepräsident H. Schneider eröffnet bie Sitzung.
Synodale Dürr spricht bas Eingangsgebet.
Vizepräsident $. Schneider: Liebe Konsynodale! Ic 

barf zunächst berichten, dasz ber Altestenrat beschlossen hatte, 
bem leibet erfranften Präsidenten, ber auch heute bie 
Verhandlungen nicht leiten, ja ihnen nicht einmal bei- 
wohnen fann, ein Gruszwort zu übermitteln. 3c barf bas 
Gruszwort Ihnen zur Kenntnis bringen.

„Hochverehrter Herr Präsident!
Die zur Frühjahrstagung 1958 in Herrenalb ver- 

sammelte Landessynode gebenft Ihrer in Ehrerbie- 
tung unb Danfbarfeit. Sie bebauert es sehr, das sie 
bei ben gegenwärtigen Beratungen Ihrer weifen 
unb gütigen Leitung entbehren musz. Die Mitglieder 
ber Synode hoffen zuversichtlich auf bie balbige 
Wiederherstellung Ihrer Gesundheit unb werben sic 
freuen, im Herbst wieber unter Ihrem Vorsitz arbeiten 
zu bürfen.

Rehmen Sie, hochverehrter Herr Präsident, diese 
Blumen als einen sichtbaren Ausdruck herzlicher Be- 
grüszung unb befter Genesungswünsche entgegen.

gez. Defan Hauß."
3c barf noch anfügen, das wir für bie Blumen einen 

Überbringer in ber bewährten „rechten Hand" unseres
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Präsidenten hatten, unb es wäre nett, Bruber Schweik- 
hart, wenn Sie vielleicht kurz berichten würben über bas 
Gespräch, bas Sie mit bem Herrn Präsidenten führen 
fonnten.

Synodale G. Schweikhart: Zuerst hat mich ber Herr 
Präsident beauftragt, ben Herrn Landesbischof, bie Herren 
im Oberkirchenrat unb alle Konsynodale aufs herzlichste 
zu grüßen. Er hat sic auzerordentlic gefreut unb feiner 
Freude unb Dankbarkeit Ausdruck gegeben in bem Satz: 
„Es ift rührenb, baß Sie meiner so gedacht haben, unb 
ic bin gerührt." Er wollte genau Bescheid wiffen über 
bie Verhandlungen unb ihre bisherigen Ergebnisse. Be- 
sonders hat ihn bie Gottesdienstordnung interessiert, unb 
er fagte zu mir, wenn er felber in ber Synode wäre, fo 
würbe er für bie zweite Borlage bes Landeskirchenrats 
von ber vergangenen Synode stimmen. (Beifall’) Er plä- 
biere herzlich bafür, man möge zur Gleichordnung beiber 
Gottesdienstordnungen fommen.

Zum Schluß fagte ich ihm, wir wünschten ihm oon gan- 
zem Herzen, baß er ben 31. Juli dieses Jahres ohne kör- 
perliche Beschwernisse feiern fönne. Denn ba wirb unfer 
lieber, hochverehrter Herr Präsident achtzig Jahre alt.

Vizepräsident H.Schneider: Wir danken Bruder Schweik- 
hart, baß er uns diesen lebendigen Bericht über bas kurze 
Zusammensein mit bem Herrn Präsidenten gegeben hat.

I.
Wir stehen, liebe Brüber, heute nachmittag vor einer 

sehr entscheidenden unb uns alle wohl im tiefften be- 
wegenden Sitzung unserer Synode. Es foil ein Werk, bas 
in jahrelangen Beratungen ber verschiedensten Gremien 
unb auch verschiedenster Persönlichkeiten, bie sic für bas 
Geben unserer Kirche verantwortlich wiffen, erarbeitet 
worben ift, zu einem Abschluß gebracht werben, bamit 
bann — klar geformt — eine Grundordnung für 
unsere liebe badische Landeskirche braußen in ben Ge- 
meinben als Grundlage alles kirchlichen Gebens unb 
Wirkens feststeht, beachtet werben fann unb somit ben 
Gemeinden unb ben einzelnen Gliedern unserer Kirche 
bienen barf. Das ift doch ein Miterleben, bas wir hier 
vor uns haben, welches uns aufs tieffte bewegen muß 
unb auch bie Gröze unferer Berantwortung, bie wir 
tragen, uns bewußt werben läßt. Es finb ja eine Reihe 
oon Teilbeschlüssen für verschiedene, bereits burch kirch- 
liche Gesetze georbnete Teile ber Grundordnung existent. 
Sie haben vielleicht auf Seite 19 unter ben Anmerkungen 
ber Anlage 1 bas Nähere entnehmen können, baß bereits 
fünf einzelne Kirchengesetze für diese Teilbeschlüsse erlassen 
worben finb. Aber es ift doch etwas anberes, wenn man 
nun bie Teile zusammenschliezt zu einem Ganzen, zu bem 
man wirklich aus innerstem Herzen Sa jagen möchte. So 
wollen wir nun an bieje Arbeit ber letzten Formulierung 
unb burch Beschlüsse zu gebenben Festlegung dieser Grund- 
orbnung, bie bas bisherige Verfassungswerk ablösen soll, 
gehen, in ber inneren Haltung, baß wir bemütig vor Gott 
stehen unb wissen, wir sind nur Handlanger unb Werk- 
zeuge zu einem Werk, bas ber Kirche zum Segen bienen 
jolt.

Die Ihnen vorliegende Tagesordnung sieht als Punkt I 
„Grundordnung ber Evang. Landeskirche in Baben (ge- 
druckte Anlage 1)“ oor unb nennt zwei Berichte. Für ben 
Rechtsausschus soll Herr Synodale o. Dietze, für ben 
Hauptausschus Herr Synodale Ec uns bie entsprechenden 
Berichte geben.

Berichterstatter Synodale D. Dr. o. Dietze: Berehrte 
Herren unb Brüber!

Namens bes Rechtsausschusses berichte ic
1. zur Borlage bes Landeskirchenrates, bie ben Synodalen 

als gedruckte Anlage 1 zuging: „Entwurf ber Grund- 
orbnung“,

2. zu den inhaltlich mit dieser Vorlage in Verbindung 
stehenden Eingaben, und zwar

Eingabe von Pfarrer Specht betreffend den Namen der 
Landeskirche,

Eingabe vom Dekanat Schopfheim betreffend Pfarrdiakone 
und

Eingabe des Kirchengemeinderats Karlsruhe betr. Stimm- 
recht der $fatret im Kirchengemeinderat.
Der jetzt vorgelegte Entwurf der Grundordnung für 

unsere Landeskirche ist, wie Sie schon hörten, im wesent- 
lichen eine Zusammenfassung des Inhaltes der Stücke, 
die während der vergangenen Jahre in einzelnen Kirchen- 
gesetzen von der Landessynode beschlossen wurden. Diese 
Kirchengesetze sind, wie Sie auch schon Hörten, in den An- 
merkungen auf Seite 19 der Anlage 1 unter I aufgezählt. 
Die Abweichungen von ihrem Inhalt sind in denselben 
Anmerkungen unter II und III zusammengestellt. Die auf 
Seite 21—22 unter III in 28 Ziffern aufgeführten Ab- 
weichungen und Ergänzungen sind zumeist lediglich redak- 
tioneller Art. Der Rechtsausschus hat ihnen allen ein- 
ftimmig zugestimmt. Wenn zu dieser ober jener Ziffer 
noch Fragen gestellt werben, ift er selbstverständlich bereit, 
barauf einzugehen.

Der auf Seite 21 unter Ziffer 6 erwähnte neue Absatz 
bes § 31 ber Grundordnung enthält bie Grundlage für 
bas, was bie Eingabe ber Kirchengemeinde Karlsruhe 
erftrebt hinsichtlich bes Stimmrechts ber Pfarrer im Kir- 
chengemeinderat Karlsruhe. Karlsruhe kann demnach in 
eine Gemeindesatzung bas bringen, was es wünscht, unb 
diese Gemeindesatzung wäre durch Kirchengeset zu geneh- 
migen. Der Rechtsauschusz bittet, bie Eingabe ber Kir- 
chengemeinde Karlsruhe in diesem Sinne zu beantworten.

Die unter Ziffer 8 auf Seite 21 vermerkte Änderung bes 
§ 47 hängt davon ab, ob ber § 62 angenommen unb bamit 
für Vikarinnen bie Ordination eingeführt wirb.

Wir kommen bamit zu ber ersten ber beiben wichtigen, 
unter II auf Seite 19—21 erläuterten Anderungen. Sie 
betrifft bie Ordnung bes Vikarinnenamtes in ben §§ 61 
bis 63 ber Grundordnung. Aus ber neu vorgeschlagenen 
Ordnung ift durchweg in ben bisherigen Beratungen bas 
gebilligt worben, was in § 61 Absat 1, im Absat 2 in ben 
Ziffern a bis d unb bem Absatz 3 steht, ebenfo ber §63. 
Nicht einheitlich waren im Kleinen Verfassungsausschus 
unb bann im Landeskirchenrat bie Meinungen über ben 
§ 62, also Ordination ber Bitarin, unb besonders über 
§ 61 Absatz 2 Ziffer e, also Bertretung im Gemeindegot- 
tesdienst als ein regelmäßiger, nicht nur bei befonberen 
Notständen vorgesehener Dienst ber Bifarin.

Die Ordination ber Bifarin ift in bem Gutachten, bas 
bie Heidelberger Theologische Fakultät 1948 erstattet hat 
unb bas in ben Anmerkungen mit angeführt ift, als un- 
bedenklich bezeichnet worben. Alle Mitglieder bes Rechts- 
ausschusses halfen bie Ordination ber Bifarin für er- 
wünscht. Bebenfen, bie bagegen früher im Kleinen Ver- 
fassungsausschusz unb jetzt im Rechtsausschuß von einem 
Mitgliede bes Evang. Oberkirchenrates vorgebracht wur- 
ben, beriefen fich nicht auf apostolische ober überhaupt auf 
biblische Weisungen, fonbern betrafen bie möglichen Kon- 
sequenzen ber Ordination, etwa im Hinblick auf Pfarr- 
biatone.

Der § 61 Absatz 2e geht hinaus über bas, was bie Hei- 
belberger Fakultät unter Ziffer 3 ihres Gutachtens mit 
bem Satze ausspricht: „In Übereinstimmung mit ben apo- 
stolischen Weisungen üben Frauen solchen Dienft nicht im 
Gottesdienst ber Gemeinde aus.“ Trotzdem haben bie Mit- 
glieder bes Rechtsausschusses diese Beftimmung, also bie 
Ziffer e, gebilligt. Sie haben babei festgestellt, baß bie Vi- 
farinnen felbft nicht etwa das Pfarramt erftreben, son- 
bern nur bie Anerkennung unb Ordnung ihres Dienftes 
als eine Ausprägung bes Predigtamtes, bes Ministerium
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Ecclesiasticum. Sie sind ber Auffassung, das bie aposto- 
lischen Weisungen bie Betrauung oon Vikarinnen mit 
Bertretung im Gemeindegottesdienst nicht unbebingt ver- 
bieten. Die apostolischen Weisungen finb nach ihrer Mei- 
nung zwar grundsätzlich zu beachten, legen aber bie Art, 
wie fie zu beachten finb, nicht unbebingt fest. Dagegen hat 
ein Mitglied bes Evang. Oberkirchenrates im Rechtsaus- 
schuß bargelegt, das es dieser Auffassung nicht zustimmen 
fann. Andererseits wurbe barauf oerwiefen, das tatsächlich 
in unferer Landeskirche schon Bifarinnen vertretungs- 
weife Gemeindegottesdienst halten.

Der Rechtsausschuk empfehlt demnach bie Annahme ber 
§§ 61 bis 63, einschlieszlic ber Ziffer e im Absatz 2 bes 
§ 61, allerdings mit einer kleinen sprachlichen Anderung, 
nämlic anstelle bes Plurals „Vertretungen" ben Singu- 
lar zu setzen: „Bertretung“. Da zur Ordnung bes Amtes 
ber Bitarin noch ein Bericht bes Hauptausschusses er- 
ftattet wirb, tann ic mic mit ben oorgetragenen Bemer- 
tungen begnügen.

Die zweite wichtige Anderung betrifft bas Erlöschen ber 
Mitgliedschaft in ber Landessynode. Die Landessynode hat 
sic mit biefer Frage bereits in einer früheren Tagung 
auf Grunb eines Antrages aus Baden-Baden beschäftigt. 
Der Rechtsauschur hat entsprechend bem, was damals 
besprochen wurbe, es für zweifellos erwünscht angesehen, 
dar bie Mitgliedschaft gewählter Pfarrer in bet Landes- 
synode erlischt, wenn fie in ben Ruhestand treten. Gr hat 
weiter geprüft, ob bie Mitgliedschaft gewählter Laien 
erlöschen soll, wenn fie ben Kirchenbezirk verlassen, ber fie 
gewählt hat. Gr hat mehrere Gesichtspunkte beachtet: 
1. Mitglieder ber Landessynode Jollen nicht einfach Ver-

treter eines Bezirkes fein.
2. Die Landeskirche baut sich, wie in § 1 ber Grundord- 

nung ausgesprochen ift, in ben örtlichen Gemeinben auf. 
Daher ift bie Berbinbung zwischen ben örtlichen Ge- 
meinben unb ben Mitgliedern ber Landessynode wichtig.

3. Für bie Arbeiten ber Landessynode ift es nützlich, wenn 
währenb ihrer Amtsdauer bie Zusammensetzung mög- 
lichft gleich bleibt.
Demgemäß schlägt ber Rechtsausschusz folgenbe Bestim- 

mung oor — Sie haben fie in ben vervielfältigten Vor- 
schlägen bes Rechtsausschusses in ber Hand:

„Die Mitgliedschaft in ber Landessynode erlischt 
für gewählte Mitglieder
a) wenn fie in ben erften oier Jahren ber Amtsdauer 

ber Landessynode ihren Wonsitz in einen anberen 
Kirchenbezirk verlegen,

b) für Pfarrer mit bem Gintritt in ben Ruhestand.
Diefe Beftimmung foil als neuer § 92a hinter ben § 92 

eingefügt werben. Der im Gntwurf stehende Absatz 2 bes 
§ 92, ber nur eine Regelung für bie geistlichen Mitglieder 
ber Synode vorsah, ift bann zu streichen. Durch einen 
neuen § 8 bes Einführungsgesetzes ift festzulegen, das ber 
neue § 92a erstmals auf bie 1959 zu bilbenbe Landessynode 
Anwendung finbet.

Zu bemerken ift noch, das der vorgeschlagene § 92a nur 
für gewählte Mitglieder gilt. Die Mitgliedschaft ber oom 
Landesbischof berufenen Laienmitglieder soll sicher nicht 
erlöschen, wenn fie ihren Wohnsitz ändern, wenn 3. B. ein 
Professor ober ein Bürgermeifter in eine anbere badische 
Stabt zieht. Aber auch bie oom Landesbischof berufenen 
Pfarrer bürften für bie Landessynode auch nach ihrer Zur- 
ruhesetzung wertvolle Mitglieder bleiben. Wenn aller- 
bings ber Wohnsitz ober ber gewöhnliche Aufenthalt im 
Bereich ber Landeskirche beenbet wirb, erlischt nach § 8 
ber Grunborbnung bie Gliedschaft in ber Landeskirche 
unb bamit auch bie Mitgliedschaft in ber Landessynode.

Zum Abschnitt IX ber Grunborbnung, bet überschrieben 
ift „Gemeinfame Beftimmungen“ unb bie §§ 115 bis 118 
umfaszt, ift barauf hinzuweisen, das diese Beftimmungen

noch nicht in eines der Kirchengesetze aufgenommen wur- 
den, die als Teilstücke der Grundordnung von der Landes- 
synode beschlossen wurden. Sie geben hauptsächlich den 
Inhalt dessen wieder, was nac dem Inkrafttreten der 
Teilstücke der neuen Grundordnung von bet alten Kirchen- 
verfassung noch gültig blieb, unb haben einige erforder- 
liche ober zweckmäzige Anderungen ober Ergänzungen 
erfahren. Der Rechtsausschusz stimmt auch diesem Abschnitt 
zu. Gr schlägt auf Anregung bes Hauptausschusses nur 
eine sprachliche Anderung vor, nämlich in § 117 am Schlusz 
eine Umstellung vorzunehmen.

Beim Beginn feiner Beratungen über ben vorliegenden 
Entwurf ber Grundordnung hat bet Rechtsausschusz es 
ausdrücklich abgelehnt, bie bereits gültigen Bestimmungen 
nochmals zur Erörterung zu stellen, soweit nicht bie Vor- 
läge bes Landeskirchenrats Anderungen vorschlägt. Sonst 
wären bie Beratungen ber Landessynode während dieser 
Tagung bestimmt nicht zum Abschluß zu bringen. Gine 
erneute Erörterung aller bereits rechtsgültigen Bestim- 
mungen hätte auch kein Grgebnis bringen können; benn 
für ihre Anderung wäre in jedem Falle eine verfas- 
jungsänderndes Gesetz erforderlich, unb hierfür wäre eine 
Borlage bes Landeskirchenrates wohl unentbehrlich.

Infolgedessen hat ber Rechtsausschusz es auch nicht für 
angebracht gehalten, jetzt über ben Namen ber Landes- 
kirche zu beraten, zumal ba bie Landessynode im Herbst 
1957 einstimmig beschlossen hat, es bei bem im Frühjahr 
1957 beschlossenen Namen ber Landeskirche zu belassen. 
Der Rechtsausschusz fann demnach ber Landessynode auch 
nicht empfehlen, ber Gingabe unfetes oerehrten, um bie 
Landeskirche in fünf Jahrzehnten treuer Mitarbeit hoch- 
oerbienten Pfarrer Specht stattzugeben, ber für bie Wie- 
derherstellung bes früheren Namens eintritt. Gr bittet, 
Herrn Pfarrer Specht in biefem Sinne zu antworten.

Wenn nun, wie wir hoffen, bie Grundordnung bet 
Landeskirche heute — ober morgen — rechtsgültig be- 
schlossen wirb, bleiben noch auf mehreren Gebieten Kir- 
chengesetze erforderlich, bie in ber Grundordnung bereits 
angekündigt werben.
Der Rechtsausschusz beantragt:

Die Landessynode wolle ben Kleinen Verfassungs- 
ausschuß beauftragen, bie nach dem Inkrafttreten ber 
Grundordnung noch erforderlichen wichtigen Kirchen- 
gesetze vorzubereiten, namentlich:
1. Pfarrerdienstgesetz.
2. Gesetz über bas Amt ber Pfarrdiakone.
3. Visitationsordnung.
4. Gesetz über Gemeindehelfer unb Gemeindehelferin.
5. Gesetz über bie kirchliche Verwaltungsgerichtsbar- 

keit.
6. Das Recht ber Beamten unb ber Arbeiter ber

Landeskirche.
Geeignete Pfarrdiakone unter bestimmten Voraussetzun- 

gen zum ständigen unb selbständigen Dienst in kleinen 
Gemeinben zuzulassen, empfiehlt eine Gingabe bes Deka- 
nats Schopfheim. Der Rechtsausschusz bittet, ihm zu ant- 
worten:

„a) Nach § 6 bes kirchlichen Gesetzes oom 25. 10. 1951: 
Die rechtlichen Voraussetzungen für bie Grlangung 
einet Pfarrstelle ober einer Stelle eines Religions- 
lehrers mit theologischer Borbilbung bett., ist ber 
Landeskirchenrat schon jetzt ermächtigt, in ganz be- 
fonberen Ausnahmefällen Berufungen in eine Pfarr- 
stelle ober eine Religionslehrerstelle in Abweichung 
oon ben allgemeinen Vorschriften über bie theo- 
logische Borbilbung vorzunehmen.

b) Die Landessynode hat ben Kleinen Verfassungs- 
ausschuß beauftragt, ben Gntwurf eines Pfarr- 
biatongefehes auszuarbeiten, unb ihm bie Gingabe 
bes Dekanats Schopfheim zu überweifen.“
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Zum Schluß faffe ic bie Anträge bes Kleinen Ver- 
fassungsausschusses zur Grundordnung zusammen. Sie 
lauten:

1. Die gedruckte Borlage (Anlage 7) in §§ 61, 92 unb 
117 abzuändern, wie es in ber vervielfältigten Zu- 
sammenstellung ber Vorschläge bes Rechtsausschusses 
bargelegt ist;

2. In biefer Fassung bie Borlage anzunehmen.
Vizepräsident H. Schneider: Ic banfe sehr für ben Be- 

richt. 3c barf Herrn Ec bitten, seinerseits für ben Haupt- 
Ausschuß ben Bericht zu erstatten.

Berichterstatter Synodale Erf: Verehrte liebe Kon- 
synodale! Die Beratungen bes Hauptausschusses zur Ge- 
amtfobififation ber Grundordnung beschäftigten sic mit 
Jen Beftimmungen über bas Amt ber Bifarin, mit ber 
Regelung ber Mitgliedschaft in ber Landessynode unb 
mit bem IX. Abschnitt „Gemeinsame Beftimmungen“. Bon 
Jen in ben Anmerkungen unter III aufgeführten Verände- 
rungen gegenüber ben bisherigen Beftimmungen wurben 
Jie §§ 31, 37, 52, 81, 82, 86, 100, 107 unb 110 besprochen, 
wobei sic feine Einwendungen gegen bie Borlage er- 
gaben.

Zunächst über bas Amt ber Vikarin.
Die gegenüber bem bisher schon geltenben Gesetz, bie 

Vikarin betr., neu vorgesehene Beftimmung in § 61 Abs. 2,
Buchstabe e. wonach der Dienst der Vikarin auc Ver-
tretung im Gemeindegottesdienst umfaszt, verursachte eine 
Besinnung über Grund und Grenze des Amtes und 
Dienstes der Vikarin. Diese Besinnung erstreckte sic 1. auf 
die biblische Begründung und Begrenzung des Amtes 
der Vikarin und 2. auf den Zusammenhang der Stellung 
der Vikarin mit der angemeinen Frauen- und Gleich- 
tellungsfrage. An den Beratungen des Hauptausschusses 
nahmen Herr Landesbischof, sowie einige theologische Mit- 
zlieder und der Rechtsreferent des Oberkirchenrats teil, 
wodurch eine eingehende Besprechung der Bedenken und 
der zur Befürwortung führenden Gründe möglich war. 
Auszer den in den Anmerkungen der Vorlage 1, Seite 20, 
zitierten Bibelstellen: Apg. 2, 16—18 und 21, 9; 1. Kor. 
Li, 2ff.; 14,34 und 35; 1. Tim. 2, 11ff. wurden in der Be- 
ratung des Hauptausschusses noch erwähnt Luk. 2, 36—38 
und Römer 16. Zu diesen Stellen insgefamt liegt feine 
ibereinstimmende exegetische Beurteilung vor. Es trifft 
wohl zu, das die Bibel die Stellung der Frau und ihr 
Verhältnis zum Mann tiefer sieht als aUe Ansichten, die 
darüber von der Antike her über die Entwicklung der 
Welt und der Zeit geäuszert sind; der uneingeschränkten 
Gleichstellung der Frau mit dem Mann kann von der 
Bibel her nicht bas Wort gerebet werden. Es wurde ber 
chöpfungsmäzige Unterschied von Mann unb Frau be- 
acht unb barauf hingewiesen, das bie Wahrung ber bib- 
lischen Stellung ber Frau bie verborgene Stärfe ber weib- 
lichen Diakonie ist (Zuruf: Sehr richtig!). Aber auch bas 
Neue Testament sagt nicht einbeutig über Amt unb Stel- 
lung ber Frau in ber Gemeinde aus. 1. Kor. 11 unb 1. 
Tim. 2 werden zum Teil fo ausgelegt, das Paulus ber 
Frau feine selbständige Stellung in ber Gemeinde zu- 
billigt unb ihr aus dogmatischen Gründen Unterordnung 
und Schweigen gebot. Es wurde anbererfeits barauf hin- 
gewiesen, das bei einigen ber genannten Bibelstellen sehr 
wahrscheinlich nur von ber verheirateten Frau ausgesagt 
virb. In Röm. 16 zum Beispiel wird eine ganze Reihe 
von Frauen aufgeführt, bie Dienste in ber Gemeinde 
hatten. Veranlagung unb Wesenszüge ber Frau weisen fie 
vohl in hervorragender Weise auf bie Diakonie hin, aber 
tac ben biblischen Berichten haben Frauen in ber Ge- 
neinbe auc prophezeit, gelehrt, gesprochen unb gebetet. 
3n ber ersten Christenheit wurden auc bie ben Frauen 
verliehenen charismatischen Gaben in ben Dienst ber Ge- 
neinbe gestellt, es gab aber offensichtlich zu jener Zeit

noch feine fefte Ordnung ber Amter unb Dienste. Deshalb 
sollten auc bie biblischen Aussagen nicht gesetzlich ver- 
standen werden. Wenn auc für Paulus bet Grundsatz von 
ber Unterordnung ber Frau unter ben Mann gelten mag, 
fo fönnen im fontreten Einzelfall doch anbere Weisungen 
unb Maszstäbe Anwendung finden. Es scheint zudem nicht 
ausgeschlossen, das auc Paulus feine Entscheidungen un- 
ter bestimmten zeitlichen unb örtlichen Bedingungen ge- 
troffen hat; jedenfalls hat es nach bem Alten unb Reuen 
Testament berufene unb geiftbegnabete Frauen im Dienst 
ber Gemeinde gegeben. Bon ber Schrift her fann nach ben 
Nuszerungen im Hauptausschuß ein Rein zu bem mit §61 
Abs.2 beschriebenen Dienst ber Bitarin nicht gejagt wer- 
ben. Es fönnten vielleicht Bebenten gegen bie volle Gleich- 
stellung ber Frau im Pfarramt unb gegen bie Leitung ber 
Gemeinde durch eine Frau mit Gründen aus ber Schrift 
erhoben werden, aber beides wird in ber Borlage nicht 
angejtrebt bzw. nur bei einem besonderen Notstand vor- 
gesehen (siehe § 61 Abs. 3 ber Borlage); aus diesen Grün- 
ben ijt auc bie Teilnahme ber Bifarin am Predigt- unb 
Pfarramt unterschieden. Die in §61 Abs.2 vorgesehenen 
Dienste ber Bifarin gehen nicht übet ben Rahmen hinaus, 
ber in § 45 ber Borlage ganz allgemein für bas Predigt- 
amt gegeben ift. Die Besinnung auf bie biblischen Grund- 
lagen läszt uns mit gutem Gewissen ber Borlage bes Lan- 
deskirchenrats auc hinsichtlich ber Erweiterung bes Dien- 
stes ber Bitarin zustimmen.

Sm Zusammenhang mit ber im öffentlichen Leben dis- 
futierten Gleichberechtigung ober Gleichstellung ber Frau 
ift zu sagen, das ebenso wie im allgemeinen bie Frau gar 
nicht bie egalisierende Gleichstellung mit bem Mann, son- 
bern mehr bie ihrer speziellen Begabung ober Veranla- 
gung entsprechende mütterlich-weibliche Mitwirkung will, 
auch bie im Amt befindliche Bifarinnen nicht bas Pfarr- 
amt wollen, in ihrem Bifarinnenamt aber bie notwen- 
bige Anerkennung haben sollen. Aus bem Zuge ber all- 
gemeinen Gleichberechtigung ergab sic bie Zulassung bzw. 
ber Weg bet Frau zum Theologiestudium, zu ben Prüfun- 
gen unb barauf bie Zulassung zum kirchlichen Dienft. 
Beim Beginn ober im Verlauf bes theologischen Stu- 
biums fann wohl bie wirkliche Berufung zum kirchlichen 
Dienft nicht geprüft werden, aber bie Praxis hat erwie- 
sen, das ber Kirche mit ben theologisch vollausgebildeten 
Frauen sehr wertvolle Kräfte für ben kirchlichen Dienft 
zuwuchsen. Wenn auch, wie einerseits festgestellt wirb, bie 
Bifarinnen selbst noch um bas rechte Verständnis ihres 
Amtes ringen, fo wurbe anbererfeits mitgeteilt, das bie 
Bettrauensfrau ber Bifarinnen in beren Namen aus- 
drücklic erklärt hat, das bie Bifarinnen nicht bas Pfarr- 
amt wollen. Wenn fie sic zum theologischen Stubium ent- 
schlieszen, wissen fie, dasz fie später in ben Schulstuben ste- 
hen werben. Bifarinnen werben hauptsächlich Religions- 
lehrerinnen fein, unb fie erfüllen biefen Dienft mit 
ganzer Hingabe, was um fo mehr zu schätzen ist, als et- 
liche Pfarrer unb besonders auch Bitare vor ben Schwie- 
rigfeiten bes Religionsunterrichtes zu kapitulieren ge- 
neigt finb.

Es wurbe deshalb bie Auffassung vertreten, dasz bie 
Bifarinnen mit großer Siebe in ben Kreis ber Gemeinde 
unb ber Amtsbrüder aufgenommen werben sollten; fie 
täten einen Dienft, an welchem manche Männer scheitern. 
Es fann unb wirb für bie Bifarinnen eine Stärkung ihres 
Stanbes unb Dienftes bebeuten, wenn fie gelegentlich auc 
ber Gemeinde unb bamit doch auch den Eltern ber Schü- 
lerinnen unb Schüler als Predigerin bienen fönnen. Aus 
diesem Grunde wirb auc für bie Zustimmung zu Buch- 
stabe e in Absatz 2 bes § 61 ber Borlage pläbiert. Wenn 
bie Synode biefer Bestimmung nicht zustimmen sollte, muß 
erwogen werben, konsequenterweise auch die volle theo- 
logische Ausbildung von Frauen für ben kirchlichen Dienft
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fortfallen zu lassen. Es wurbe aber berichtet, dasz Vika- 
rinnen bisher schon zur Vertretung im Gemeindegottes- 
bienft herangezogen werben. Bei Annahme bes Buchstaben 
e) würbe also auc biefer Verstoß gegen bie Ordnung ver- 
mieben werben. Die Vertretung im Gemeindegottesdienst 
sollte für bie Vitarinnen nicht anbers als auc fonft ge- 
regelt werben.

Verschiedene Mitglieder bes Hauptauschusses berichte- 
ten oon ben guten Erfahrungen, bie fie mit bem Dienft ber 
Vitarinnen auc im Gemeindepfarramt gemacht haben, 
wobei auc ber Kanzeldienst webet bei ben Vitarinnen 
noch bei ber Gemeinde irgendwelche Schwierigkeiten ver- 
ursachte. Es wurbe auc hingewiesen auf ben Dienft, ben 
heute zwanzig bis dreiszig Frauen im Pfarramt in ber 
Ostzone verrichten, fowie batauf, dasz ähnliche gute Er- 
fahrungen auch in der Bekennenden Kirche gemacht wor- 
ben finb. — So ergeben sic auch aus bet Praxis unb aus 
ben vorzufindenden Tatsachen feine Vebenfen gegen bie 
Annahme ber Bestimmungen über bie Vifarin.

Der Hauptausschus empfiehlt bie Annahme. Vei An- 
wesenheit oon 15 Ausschuzmitgliedern ftimmten 9 für bie 
Beibehaltung, 5 für Streichung bes Buchstaben e) in Ab- 
sat 2, während sic 1 Mitglied ber Stimme enthielt.

Sm übrigen ftimmt ber Hauptausschus ben Bestimmun- 
gen in ben §§ 61, 62 unb 63 ber Vorlage voll zu. Auc ge- 
gen bie vorgesehene Ordination, bie im wesentlichen ber 
bisherigen Einsegnung entspricht, wirb nichts eingewenbet.

über bie Mitgliedschaft in der Landessynode
Dem Hauptausschusz wurbe ber oom Rechtsausschusz vor- 

geschlagene § 92a, welcher an bie Stelle bes zu streichenden 
Absatzes 2 oon § 92 treten soll, mitgeteilt. Der Hauptaus- 
schus erklärt sic mit bem Vorschlag bes Rechtsausschusses 
einoerftanben. Es wurbe auch hier bie Notwendigkeit her- 
vorgehoben, ben Kirchenbezirk durch einen im aftioen 
Dienft befindlichen Pfarrer in ber Landessynode oertreten 
zu wissen. Die Anregung, bei ber Wahl bes Mitgliedes 
bet Landessynode gleich einen Vertreter für ben Fall bes 
Ausscheidens bes ordentlichen Mitgliedes mitzuwählen, 
ftöfjt auf erhebliche Vebenfen, weil auc bie Bezirkssynode, 
u. U. fogar zwei Bezirkssynoden sic wegen einet Wahl 
nicht an frühere Beschlüsse gebunben fühlen sollten. Der 
Hauptausschurz ftimmt daher ben Vorschlägen bes Rechts- 
ausschusses für bie Regelung bzw. bas Ende ber Mitglied- 
schaft in ber Landessynode zu.

Abschnitt IX „Gemeinsame Bestimmungen"
Zu bet Schweigeverpflichtung gemär §117 wurde im 

Hauptausschuß ber Wunsch geäußert, dieses unzweideutig 
auc für alle Anliegen gelten zu lassen, bie in nicht öffent- 
licher Sitzung kirchlicher Körperschaften ober Ausschüsse 
behandelt werden ober behandelt werden sollen. Nac An- 
sicht bes Rechtsreferenten ist diesem Wunsch mit ber For- 
mulierung bes §117 unb ber allgemeinen Auffassung 
einer anerkannten Pflicht eines Amtsträgers Rechnung 
getragen. Um bie Dauer dieser Verpflichtung auch über 
bas Ende bes Amtes hinaus deutlicher in Erscheinung tre- 
ten zu lassen, wurde vorgeschlagen, im Absatz 1 bes §117 
bie Worte „auch nach Beendigung ihres Amtes" an ben 
Schluß, also hinter „Stillschweigen zu bewahren" zu setzen.

Diesen Vorschlag hat auch, wie wir soeben hörten, ber
Rechtsausichusz angenommen. (Allgemeiner Beifall!)

Vizepräsident H. Schneider: Seh bante auc Bruder Ec 
für feinen Bericht.

Wir haben aus beiben Gerichten wohl entnehmen kön- 
nen, das bei ben verschiedensten noch offenen Abände- 
rungsanträgen im wesentlichen brei Paragraphen eine 
gewichtigere Wertung oerbienen. Es ift bas bei ben An- 
derungsvorschlägen bes Rechtsausschusses flar gegliebert 
zum Ausdruck gekommen, wenn Sie bort bie §§ 61,92

durch 92a zu ersetzen unb 117 als besonders hervorgehoben 
finben. In ben Anmerkungen selbst sehen 6ie, wie im 
Bericht bes Rechtsausschusses durch Synodale v. Dietze er- 
wähnt, unter II ja eine ganze Anzahl ber 28 Abänderun- 
gen, welche nur formalen Charakters sind. Für letztere 
möchte ic vorschlagen, daz, weil dieselben ja im Wortlaut 
nun bei ber neuen Vorlage ber Grundordnung bereits 
berücksichtigt sind, wir bann einfach in ber Einzelberatung 
bas zur Kenntnis nehmen unb in biefer Weise bann er- 
lebigen können bei ber Abstimmung über bie Einzelpara- 
graphen. Dagegen toirb es wohl notwendig ober zulässig 
fein, das wir zu ben Anliegen, bie in ben §§ 61, 92 bzw. 
92a unb 117 behandelt unb in beiben Berichten auc aus- 
drücklic erwähnt worben finb, eine Besprechung durch- 
führen. Ic möchte also nun vorschlagen, das wir keine 
Generaldebatte führen, weil ja auszer biefen brei Punkten 
auc bei ber nochmaligen Überprüfung ber jetzigen Vor- 
lage im Rechtsausschusz unb Hauptausschus keine beson- 
bere wesentliche Abweichung vorgekommen ift, bie eine 
Generaldebatte für notwenbig erscheinen liesze, das wir 
bann so verfahren, das wir über bie brei Paragraphen 61, 
92 bzw. 92a unb 117 bie Aussprache jetzt durchführen unb 
bann bie Einzelberatung unter Vorlesung bet Para- 
graphen unb Abstimmung über dieselben zur Erledigung 
bringen. Ic barf in Erinnerung bringen, das entspre- 
chend ber Vorschrift ber Geschäftsordnung, §22, wir ge- 
halten finb, wie folgt zu oerfahren: „Bei Gesetzentwürfen 
wirb über bie Überschrift unb bie einzelnen Artikel unb 
Paragraphen getrennt abgeftimmt“.

Darf ic nun fragen, ob Sie mit biefem meinem Vor- 
schlag einverstanden finb: a) keine Generaldebatte, b) vor- 
ausgehende Einzelberatung zu §§ 61, 92 unb 117, wo biefe 
Abänderungsvorschläge vorgelegt sind, unb nachher ent- 
sprechend ber Bestimmung Einzelberatung bes gangen Ge- 
setzes.

Möchte jemand hierzu bas Wort, ober stimmen Sie die-
(Allgemeine Zustimmung!)jem meinem Vorschlag zu?

3c banfe. Dann barf ic vorschlagen, dasz wir zunächst
ben § 61 nehmen. Bei biefem wirb in ben Anberungsvor- 
schlägen bes Rechtsausschusses lediglich für §61, Abs. 2, 
Buchstabe e, vorgeschlagen, statt ber Mehrzahl oon „Ver- 
tretungen" bie Einzahl „Vertretung" zu setzen. Das ift 
aber ber Anlasz dazu, dasz, wenn auc fonft noch eine Aus- 
sprache barüber gewünscht wirb, man sic selbstverständlich 
zu Wort melben kann. Aber nehmen wir zuerst nun biefe 
Anderung „Vertretungen" ober „Vertretung", Vorschlag 
„Vertretung", Einzahlform. Will jemanb hierzu sprechen? 
Das ift nicht ber Fall. Damit barf ic feststellen, dar für 
§ 61, Absatz 2, Buchstabe e bie Anderung gemäß bem Vor- 
schlag bes Rechtsausschusses gebilligt unb bie Anderung 
in „Vertretung" nun rechtens ift.

Landesbischof D. Bender: Sc halte mic für oerpflichtet, 
zu §61, Ziffer 2, ein Wort zu jagen, benn mit ber Frei- 
gabe ber Kanzel für bie prebigenbe Frau verläszt bie Kir- 
the eine Ordnung, bie 1900 Sahre lang für sie verpflichtend 
war.

Es wirb bie Zulassung bet Frau zum öffentlichen Pre- 
bigtbienft Ziff.2 unfeter Vorlage fehr verschiedenartig 
motioiert. So wirb gefagt: es werbe mit Zulassung ber 
Frau zum öffentlichen Prebigtbienft einfach bie Konse- 
quenz aus ber Erkenntnis gezogen, dasz bas Amt ber Vi- 
karin eine besondere Ausprägung bes Prebigtamtes fei. 
Zu biefer Methode möchte ich doch fagen, dasz man nicht 
aus einem angenommenen unb zunächst nur behaupteten 
Obersat auf bem Weg syllogistischer Deduktion zu prak- 
tisc fo bedeutsamen Schlüffen fommen tann, wie bas in 
unserem Fall geschieht. Ob bas Amt ber Vikarin eine 
Ausfaltung bes Prebigtamtes ift, bebarf erft noch einet 
genaueren Begründung. Man tonnte mit bemfelben Recht 
fagen, das bas Amt bes Religionslehrers in ber Volfs-
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schule 8- 2. auch eine Ausfaltung bes Predigtamtes fei 
unb beswegen bem Religionslehrer bas Recht ber Pre- 
bigt im Gotttesdienst grundsätzlich zugebilligt werben 
müffe. Eine Entscheidung barüber, wer im öffentlichen 
Gottesdienst prebigt, lann nicht auf bem Weg fragwür- 
biger Deduktionen gewonnen werben, sondern es müssen 
zunächst bie einzelnen Dienste ins Auge gefaßt werben, 
wie sie sic durch ben allgemeinen Auftrag ber Kirche, 
durc bie besonderen Bedürfnisse ber Gemeinde sowie 
burch bie Art unb bie Gaben ber sic für diesen Dienst an- 
bietenben Personen bestimmen lassen.

Als zweites Motiv für bie Begründung ber Zulassung 
ber Frau zum öffentlichen Predigtdienst wirb angeführt, 
das dieser Dienst im Gottesdienst als bem Mittelpunkt 
bes Gemeinbelebens eine Stärkung unb einen inneren 
Rückhalt für bie Ausübung ber ber Vikarin übertragenen 
Sonderdienste fei. Das ift oom neutestamentlichen Den- 
ten her ein erstaunliches unb bedenkliches Motiv. Die 
öffentliche Predigt — ein Ausgleich für bie einfeitigen 
Sonderdienste! Worin besteht benn bet ftärtenbe Aus- 
gleich für ben Dienst einer Diakonisse, bie ben ganzen 
lag mit dreiszig, vierzig ober fünfzig kleinen Kinbern 
umgeht, ober für bie Krankenschwester, bie oom Morgen 
bis zum Abend ihre Kranfen pflegt, ober für bie Frauen, 
bie in ben Anstalten ber geschlossenen Fürsorge oom Mor- 
gen bis zum Abend ben gleichen Dienst im gleichen 
schweren Milieu ohne Abwechslung tun? Die Stärkung 
aller biefer bienenben Frauen bleibt erfahrungsgemäß 
trot Fehlens eines „Ausgleichs" nicht aus. Nur fommt biefe 
Stärkung nicht auf ber äußeren Linie ber Abwechslung. 
Nein, dieses Motiv fann ich nicht als ein Motiv ansehen, 
bas für ben Christen ein Anlaß wäre, bie Art feines 
Dienstes selber zu beftimmen. Tatsache ift, das bie Kirche 
bis in bie jüngste Zeit, von wenig Ausnahmen abgesehen, 
bie Frau nicht zum öffentlichen Predigtdienst zugelassen 
hat. Da sic aber jetzt bie Stimmen mehren, bie bet Kirche 
um biefer ihrer bisherigen Ordnung willen Rückständig- 
feit oorwerfen unb behaupten, bie Stellung ber Frau in 
ber Gesellschaft fei in einem unüberfehbaren Wandel be- 
griffen unb bie Kirche müffe diesem Wandel Rechnung 
tragen, fei ein Wort zur Frauenfrage überhaupt geftattet. 
Es fann ja bie Frage, bie uns hier beschäftigt, nur im Ge- 
samtzusammenhang ber grauenfrage überhaupt aus ben 
Gesamtaussagen ber heiligen Schrift übet bie Stellung 
ber grau eine Antwort finben.

Die Bibel Alten unb Reuen Testaments geht oon ber 
Schöpfung aus, burch bie ber grau ihre befonbere Stel- 
lung gewiesen ift. Die grau ift nach 1. Mose 2 oom Mann 
genommen, unb nach 1. Mose 3 foil ber Mann ihr Herr 
fein. Diefe Stanbortsbeftimmung ift auch im Reuen Testa- 
ment festgehalten, wo in ben brei Haustafeln Epheser 5, 
Titus 2 unb 1. Tim. 2 bie grau ihren Christenstand in 
ber Unterordnung, Einordnung darlebt. Nur bag biefe 
Unterordnung nichts mit einer Unterwerfung unter bie 
Willkür bes Mannes zu tun hat! Auf bem bunfeln Hin- 
tergrunb ber orientalischen unb hellenistischen Umwelt, 
bie bie grau weithin zu einem Geschlechtswesen erniebrigt 
hat, hebt fich bie hohe Stellung ab, bie bas Reue Testa- 
ment ber grau zuweist. Man benfe nur an bie Weisung 
bes erften Petrusbriefes, daz ber Mann ber grau als 
bem schwächeren Werkzeug befonbere Ehre schuldig ift, an- 
dernfalls ihm bie Gebetsfähigfeit genommen wirb. In

Wesen undbet ßinie biefer biblischen Anschauung oom
Staub ber grau bleibt auch bet Dienft, ben bie christliche 
Gemeinbe ber grau zugewiesen hat. Gs ift biefer Dienft 
ein mannigfaltiger, aber feine befonbere ßinie wat, dasz 
biefer Dienft ein Gehilfinnendienst gewefen ift. So ber
Dienst ber Whöbe, jener Diakonijje von Renchreä; ihr 
Dienst ift als „Handreichung" beschrieben; ober bei einer 
Tabea in ber Gemeinde von Joppe, bie voll guter Werke

und Almosen mar, wie es heizt, und offenbar armen 
Frauen Kleider genäht hat. Oder der Dienst der älteren 
Witwen, die eine Art von Patronat über die jungen 
Witwen übertragen bekommen haben. Vom Predigtdienst 
in ber Gemeinde waren sie ausgeschlossen, nicht aber vom 
Beten unb vom Zeugnisgeben in bem ihnen zugewiesenen
Kreis, denn darauf bezieht sic 1. Rot. 11, 5. Wo von 

Ge- 
bes

Gemeindegottesbienst unb ber Rolle ber rau im 
meindegottesdienst bie Rede ift, gilt bas Sebot 
Schweigens: 1. Kor. 14, 34. 35 unb 1. Tim. 2, 11ff. Unb 
zwar nennt Paulus einen doppelten Grund für diese
Ordnung:
1. weil es fo, wie er 1. Kor. 14,34 fagt, in allen Gemein- 

ben gehalten wirb. Das ift ein Ordnungsgrund, ber an 
sic durchaus oariabel fein tönnte,

2. weil — unb nun fügt er bem Gesichtspunkt ber Ord- 
nung eine dogmatische Begründung bei, — bie grau bie 
Ginfallspforte für bie Sünbe gewesen ist, 1. Dim. 2, 
inbem bie Sünbe an einen Wesenszug ber grau sic 
wanbte, ber oon Petrus herausgestellt wirb (1. Petr. 
3, 6) unb ben Petrus mit einem Ausbrucf bezeichnet, 
ber fo viel wie eine befonbere Affizierbarkeit ber grau 
durc bie Eindrücke aus ber Auszenwelt bebeutet.
Die grage, an ber fich bie Stellungnahme zum Predigt- 

bienft ber grau im Gemeinbegottesbienft entscheidet, ift 
bie, ob man im Reuen Testament nur eine zeitbedingte, 
durc bie geschichtliche Entwicklung überholte Aussage oom 
Wesen unb Stand ber grau finbet ober ob man baoon 
überzeugt ift, daz bie Bibel tiefere Einblicke in bie schöp- 
fungsmäzigen Ordnungen hat als ber oom Licht ber 
Offenbarung gelöfte Menschengeist. Als Christen sind wir 
verpflichtet, aller fogenannten Entwicklung nicht unkritisch 
gegenüberzustehen unb etwas nicht einfach deshalb für 
richtig anzusehen, weil es ba ift, geworben ift, unb weil 
es heute unb überall unb oon allen als richtig angesehen 
wirb. Es ift mir persönlich unumstöszlich, daz hinter ber 
oeränberten Stellung ber grau in ber Gesellschaft nicht 
nur Veränderungen in ber Wirtschaftsstruktur stehen, son- 
bern dasz sic dahinter im tiefften Grunb eine Anschau- 
ung oom Menschen birgt, bie oon Aristoteles herkommt 
unb in bem Sat ber französischen Revolution oon ber 
Ggalite ihre praktische Ausgestaltung gefunben hat. Nach 
biefer Anschauung finb alle Menschen im Grunbe gleich 
unb haben gleiche Rechte. Die schöpfungsmäzigen Unter- 
schrede ber Geschlechter fallen oor diesem Oberbegriff 
Mensch dahin.

Gs ift hier nicht ber Ort, ben schneidenden Gegensatz 
aufzuzeigen, in bem dieses philosophische Menschenbild zu 
bem ber ganzen Bibel steht. Die Kirche, bie tiefer sehen 
darf unb foil als bie Welt, muß fich die grage vorlegen, 
ob bie Entwicklung hin zu einer geradezu mechanisch ver- 
standenen Gleichberechtigung ber Geschlechter ber grau 
selbst heilsam war ober aber bie tiefste Anlage ber grau 
zurückgedrängt unb bie grau in ber Konkurrenz mit bem 
Manne nicht nur bie Ritterlichkeit bes Mannes weithin 
hat einbüszen lassen, sondern auch ihrem Wesen einen 
kämpferischen Zug eingeprägt hat, ber ihr nicht gut be- 
fommen fann. Wie in einer christlichen Ehe unb Familie 
um bie Wahrung ber gottoerorbneten Ordnung in ber be- 
wuszten Distanzierung oom „Schema ber Welt", b. h. oon 
ben gungigften Zeitanschauungen gerungen wirb, unb zwar 
oon Mann unb grau gemeinsam, unb wie barum eine 
christliche Ehe auch, unb gerabe in Beziehung auf bas 
Verhältnis oon Mann unb grau unb bie Stellung ber 
grau in ber Öffentlichkeit in einen bestimmten Abstand 
zur Haltung ber Umwelt tritt, fo sollte bie Kirche auch in 
ber Wahrung ber apostolischen Orbnung bes Frauen- 
bienftes ihre Selbständigkeit gegenüber einer Zeitentwick- 
lung festhalten unb bezeugen in bet Gewißheit, das, wie 
fie selbst durc Wahrung ber Orbnung Gottes bewahrt
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wirb, sie auch ber Frau recht bient, inbem sie ihr in ihren 
Schranken zu laufen hilft.

Liebe Brüber, ic bitte Sie, mir abzunehmen, das bamit 
teine Kritik ausgesprochen wirb an bem Dienst unserer 
Bitarinnen, wie er in unferer Äirche bisher geschehen ist 
unb auch weiterhin geschehen soll, aber hinter jener eigen- 
tümlichen Schranke, bie fie vor bem Auftreten in ber 
Öffentlichkeit trennt. Darum halte ic auch bie Aus- 
bildung unferer Theologinnen für änderungsbedürftig. 
Die Ausbildung im Praktisch-theologischen Seminar hat 
eine ausgesprochene Tendenz auf bie Borbereitung zum 
Pfarrdienst; barum 3. B. bie Einführung ins Kirchen- 
recht. Wenn bie Bifarin nicht zum Predigtdienst beftimmt 
ift, sollte bas Schwergewicht ihrer Borbereitung auf ben 
katechetischen unb feelforgerlichen Dienst in Schule, Ju- 
gend- unb Frauenarbeit gelegt werben. Unb bas empfin- 
ben ja unfere Bitarinnen selbst unb haben barum im 
Johannesstift in Spanbau bereits ein eigenes Seminar 
für Bitarinnen eingerichtet, an bem auch badische Vi- 
tarinnen schon einen Teil ihrer praktischen Ausbildung 
erfahren haben.

Nochmals unb zusammenfassend: Es ift nicht zu leug- 
nen, das bie gesellschaftliche Entwicklung in ber Neuzeit 
bie Stellung ber Frau gegenüber früheren Zeiten stark 
veränbert hat. Aber es foil für bie Kirche eine echte 
Frage fein, ob fie bebentenlos in diese Entwicklung ein- 
schwenkt ober ob Jie sic vom Gesamtverständnis ber Hei- 
ligen Schrift her nicht auch in dieser Frage ihrer Anders- 
artigteit bewußt fein musz. Die Nichtzulassung ber Frau 
zum öffentlichen Gemeindegottesdienst ist ein Zeichen 
dieser Andersartigkeit, freilich nur eines von nieten an- 
deren, benen aber bie heutige Exegese ber hier einschlä- 
gigen Schriftstellen teine zwingende Wirkung zumiszt. Ic 
möchte auf bie Frage nach bem Schriftgrund für bie 
bisherige Praxis ber Kirche dasselbe antworten, was 
Nygren einmal Karl Barth in ber Diskussion über bie 
Kindertaufe auf Barths Frage: wo in ber Heiligen 
Schrift bie Kindertaufe zu finben wäre, Nygren geant- 
wortet hat: in ber ganzen Heiligen Schrift, im gan- 
zen Reuen Testament! (Allgemeiner Beifall!)

Synodale Hütter: Sehr nerehrte Herren, liebe Brüber! 
3c habe bisher, auch bei den Beratungen im Haupt- 
ausschurz, zu dieser Frage feine Stellung genommen, weil 
ic mir noch nicht im Klaren war über biefen Punkt. 
Aber im Laufe non Tischgesprächen unb aus manchen Er- 
fahrungen hat es mich doch bewegt, zu biefer Frage Stel- 
lung zu nehmen.

3c habe Erfahrungen gemacht, dasz wirklich auch Frauen 
im Segen, auch im Predigtamt, gewirft haben. Wir Jinb 
ja nicht mehr in einer starren Gesetzlichkeit bes Alten 
Testaments, fonbern wir stehen unter ber Freiheit Jesu 
Ehrifti. Unb in Joel 3 ift uns ausdrücklich gejagt: 3c 
will meinen Geist ausgiezen über alles Fleisch. Eure 
Söhne unb Töchter follen weissagen. In 1. Kor. 12 steht 
bas Wort in Bers 4 unb 5: „Es Jinb mancherlei Gaben, 
aber es ift ein Geist, unb es finb mancherlei Amter, aber 
es ift ein Herr, unb es finb mancherlei Kräfte, aber es 
ift ein Gott, ber ba wirket alles in allen." Wir haben 
in ber Liebenzeller Mission Missionarinnen, bie brauten 
standen unb noch stehen, oft auf einsamem schwerem Posten. 
Unb was ift ihr Amt: bie Berfünbigung bes Evangeliums. 
Ic habe es erlebt, das solche Missionarinnen nach Hause 
gefommen finb unb wurben eingesetzt im missionarischen 
Amt. In allernächster Nähe war eine Evangelisation im 
letzten Jahr, unb zwar in ber Kinderschule. Nach einigen 
lagen hat sich gezeigt, dasz ber Raum zu eng war, unb 
ohne weiteres hat man gejtattet, dasz Jie bie Kirche zur 
Berfügung gestellt bekam. Unb bie Evangelisation wat 
nicht ohne Erfolg. Paulus Jagt einmal: Es ist gleich, in 
welcher Weise bas Evangelium verkündet wird, bie

Hauptsache ist, es wird verkündigt. And deshalb ist es mi 
eigentlich eine innere Frage, warum man evtl, dem weib 
lichen Geschlecht die Verkündigung des Evangeliums in 
Sinne der Kirche versagen will. Allerdings, es ist mi 
auch klar, ic fenne auch den anderen Gedanken, das Pau 
lus auch Schranken gesetzt hat, und ic glaube, unser 
Kirchenleitung ist bann in ber Lage, auch hier evtl 
Schranken zu setzen, um Auswüchse zu vermeiden. (Bei 
fall!)

Synodale Dr. Schmechel: 3c bitte, bie wenigen Worte 
bie ic hier sagen will, zu verstehen als in einer be 
stimmten Situation gesprochen. Ic habe ben Beratungen 
bes Hauptausschujjes nicht anwohnen können unb hab 
eben hier nur ben Bericht gehört. Das Gutachten be 
Theologischen Fakultät Heidelberg war mir bekannt. Ob 
wohl ic bis vor einiger Zeit meinte, bie Vikarinnen 
frage, wie fie in ber Tradition ber Kirche bisher uns 
einbeutig gegeben war, beantworten zu sollen, auch in be 
Rotsituation bes Pfarrermangels unserer Volkskirche 
war ic bereit, nach Klärung bes theologischen Tat 
bestandes durch bie Theologische Fakultät Heidelberg un' 
nun heute auch durch ben Bericht bes Hauptausschusses 
nun doch ber Notsituation Rechnung zu tragen.

Durch bas, was ber Herr Landesbischof gefügt hat, bii 
ic nun erneut in eine gewisse Ratlosigkeit versetzt. Id 
möchte versuchen, mit ein paar Worten bas noch einma 
zum Ausdruck zu bringen, in ber Hoffnung, das nun dann 
doch noch einiges Klärende gejagt wirb in ber Debatte 
Folgende Fragen stehen im besonderen vor mir:

1. Hat bie bisherige kirchliche Tradition recht in be 
Beurteilung eines angeblich einbeutigen neutejtameni 
lichen Tatbestandes, ober kann man, wie bas anscheinen 
bie Theologische Fakultät getan hat, ben neutejtameni 
lichen Tatbestand anbers beurteilen?

2. Kann bas neutestamentliche Beispiel so ohne wei 
teres angewenbet werben auf unsere Situation? Die bis 
herige traditionelle kirchliche Auffassung geht doch davor 
aus, bas Reue Testament hat so unb so barüber gedacht 
wir fönnen direkt vom Neuen Testament aus auch au 
unsere Situation schliezen, also... Was veranlaszt bi 
Heidelberger Fakultät, ber ic bisher zugetraut habe, ba 
fie in ber Cage ist, neutestamentliche Tatbestände zu be 
urteilen (Heiterkeit), einen so folgenschweren Stritt un 
mit ihrem Gutachten nahezulegen. Also ic frage: Ist be 
schöpfungsmäzige Zusammenhang, in bem bie Frau steh: 
ein so weitgehendes Hindernis, das bie Wortverkündigun 
ober bie Verkündigung in bem Sinne, wie sie bie Predigt 
tätigteit umfaszt, für eine Frau nicht in Betracht kommt

Also ber eine Fragenkomplex, wo hier bas Gutachter 
ber Fakultät gegen bas theologische Gutachten bes Herr: 
Landesbischofs steht. Denn es war nicht bloß eine Be 
merkung am Rande, sondern es fam auf uns zu als ein 
theologische gutachtliche Auszerung.

Und bas anbere: Welche Folgerungen ziehen wir au 
ber Rotsituation ber Kirche — bas ist wohl bas, was fü 
uns alle im Borbergrunb ber ganzen Sache steht. Wen- 
ic bereit bin, gegenüber ber bisherigen Stellung biej 
Dinge anbers zu sehen, bann gehe ic davon aus, das e 
sich nicht etwa nur um einen zeitgemäzen Drang ber Fra 
banbelt, in alle Berufe hereinzukommen, also auch in be 
kirchlichen Beruf mit Einschlusz ber Predigt, Jonbern e 
steht im Borbergrunb eine ausgesprochene Rotsituatio 
ber £it$e, besonders unserer Landeskirche. Kann biej 
Rotsituation sogar bann, wenn Gutachten gegen Gut 
achten steht, mich berechtigen, nicht erst zuzuwarten, bi 
bieje beiben Gutachter sich geeinigt haben?

Synodale Ritz: Meine lieben Herren unb Brüber! E 
ift meine Überzeugung, das bei allem ber Heiland aut 
hier uns etwas in feinem Wort, welches er gesproche 
hat, unb aus feinen Handlungen zu fagen hat Die Bibe
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müszte uns Ausdruc dessen sein, was mir auch sehr be- 
achten müßten. Unser Herr Landesbischof, dessen Worten 
ic mic voll anschliezen möchte, hat ebenfalls darauf hin- 
gewiesen. An feinem Punkt, an feiner Stelle in der gan- 
zen Heiligen Schrift wurde die Frau, auger in Rot- 
Seiten, in die Öffentlichkeit zum Dienst gerufen. Diese 
Stellung, die der Frau jetzt mit dieser Vorlage zugedacht 
werben soll, ift unbiblisch. Als ber Herr Jesus feine zwölf 
Jünger erwählte, war er in ber Nacht vorher im Gebet 
vor bem Vater. „Die ganze Nacht im Gebet, unb erwählte 
zwölf Jünger", steht geschrieben. Jünger, bie nachher 
ihren Auftrag erfüllen nach Gottes Wort. Es ift mir sehr 
wichtig, das wir bas Wort Sattes einfach respektieren. 
Es wurbe geftern Abend von ber Rot, baft man sich nicht 
versteht, gesprochen in ber bie ganse Welt jetzt steht. Soll- 
ten wir in ber Endzeit, in ber wir uns jetzt befinden, 
wirklich noch einen Stritt tun, ben uns bas Wort Sattes 
nicht heizt?

Synodale A. Müller: Liebe Brüder! Ic gebäre auch zu 
benen, bie an diesem § 61 Abschnitt e nicht nur zwei Buch- 
staben „en" streichen wollen, sondern diesen ganzen Ab- 
schnitt e. Ic möchte bas vorausschicken.

Der Dienst ber Vikarin ift auch von mir unb auch von 
meinen Freunden hoc eingeschätzt. And wir fönnen uns 
nicht denken, baft dieser Dienst in ber Kirche eingeschränkt 
ober gar wieber aufgehoben würbe. Aber bas, was nun 
in ber Schrift steht, barf auch in Anwendung auf ben 
Dienft ber Vikarin eben einfach nicht übersehen werben. 
Es steht, wie eben Bruder Ritz gesagt hat, nirgends, baft 
fie bas tun soll, was hier ihr gestattet wirb. Man hat 
bann im Ausschuß auch von verschiedenen Seiten gejagt, 
ja, wenn bas anbers wirb, bann muft auch bie Ausbildung 
ber Vikarin anbers werben. Ic fann bas nicht einsehen; 
benn bie Verkündigung bes Wortes Sottes ift ihr ja auf 
jeben Fall Vorbehalten, nur innerhalb gewisser Versamm- 
lungen aber nicht, in ber Semeinbe im Gemeindegottes- 
bienft, wie Paulus deutlich sagt. Sie fann also bas, was 
sie bei ber theologischen Ausbildung nach jetziger Übung 
gelernt hat, sehr wohl gebrauchen.

Unb nun haben ja unsere Theologen mancherlei Motive 
unb Gründe angeführt, bie ba für sprechen sollen, baft 
auch schon in ber alten Kirche bie grau gepredigt habe. 
Aber es ift doch so, baft bas an feiner Stelle deutlich ge- 
fagt wirb, wohl aber, baft es immer eine Notlage ist. Nur 
burch Exegese einiger Bibelstellen fann man zu diesem 
Schluß fommen. Es ift aber doch, benfe ich, besser, wir 
achten auf ganz bestimmte Aussagen ber Schrift, unb biefe 
ganz bestimmten unb unwiderleglichen Aussagen, bie Jinb 
eben ba, sowohl im 1. Korintherbrief als auch 1. Tim. 2,12. 
Unb nun handelt es fich für mich bzw. auch für bie, welche 
biefer Aberzeugung finb unb bie ja voraussichtlich weit in 
ber Minderheit bei ber Abstimmung fein werben, barum, 
ob wir einer doch immerhin unsicheren ober zweifelhaften 
Exegese mancher Theologen folgen ober ber flaren Wei- 
Jung ber Schrift. 3c werbe bas Letztere tun.

Synodale Lic. Lehmann: Der Herr Landesbischof hat in 
feinen zum Nachdenken unb Nachprüfen aufrufenben Aus- 
Führungen zunächst einmal barauf hingewiesen, baft bas 
Problem, vor bem wir heute flehen, für unsere Kirche neu 
fei. In ber Tat war bisher ober bis zur jüngsten Zeit in 
ber Geschichte ber Kirche dies Problem noch nicht vor- 
hanben. So gibt es auch feine kirchliche Tradition in 
biefer Sache, bie beachtet werben müftte, ober bie burch 
unfere Entscheidung heute beftätigt ober durchbrochen wer- 
ben könnte. Das Problem, so wie es uns heute gegeben 
ift, war in ber Kirche Deutschlands bisher unbefannt. Es 
war in ber Reformationszeit nicht aufgetaucht unb bis 
zum Anfang biefes Jahrhunderts nicht gestellt. Darum 
fann man also nicht sagen, baft durch bie etwaige An- 
nähme bes Antrags eine flare, bisher gültige kirchliche

Entscheidung in Frage gestellt ober umgeftoften wirb. 
Wenn aber bie Frage am Rande doch erschien, fo glaubte 
man sie im allgemeinen leicht mit bem Hinweis auf bas 
Bibelwort erledigen zu fönnen: „Die grau schweige in ber 
Gemeinde". Es gibt aber im Reuen Testament noch anbere 
beachtliche Worte zu ber grage, bie uns heute beschäftigt.

Nun ftehen wir heute vor ber grage, ob bie Tatsache, 
baft wir Theologinnen, grauen, bie bas Theologiestudium 
gewählt haben, bie auch zur theologischen Prüfung zu- 
gelaffen wurben unb bie fragen, ob sie auch legitim in 
einem Gemeindegottesdienst zur Wortverkündigung zuge- 
lassen werben, — dadurch entstanden unb baraus zu er- 
klären ift, baft grauen vom Seift ber Frauen-Emanzi- 
pation getrieben, auch innerhalb ber christlichen Kirche 
einen Anspruch anmelbeten. Über aber muft es nicht — wie 
ich glaube — sachgemäszer fo gesehen werben: innerhalb 
ber Kirche finb grauen erweckt worben, bie glauben unb 
in diesem ihrem Slauben glaubwürdig finb, baft Jie heute 
eine Aufgabe innerhalb ber Kirche unb ben Gemeinden 
erfüllen fönnen, bie über bas hinausführt, was bisher 
bie grauen schon naturgemäft innerhalb ber Semeinbe 
getan haben unb auch weiter tun werben. Ich habe geftern 
barauf hingewiesen, baft bie grauen, bie sic zuerst in un- 
serer Kirche in Deutschland zum Theologiestudium ent- 
schlossen haben, sic zur Mitarbeit im kirchlichen Amt ge- 
rufen wuszten unb in ben Semeinben sichtbar wurben, sic 
in ber Zeit zur Mitarbeit in kirchlichen Ämtern, auch im 
Predigtdienst melbeten, als unfere Kirche in bie tiefe Er- 
schütterung ihres Glaubenslebens, ihrer christlichen Welt- 
anschauung unb ihrer kirchlichen Ordnung geriet. Die 
grauen famen in ber greube, helfen zu wollen unb helfen 
zu fönnen. Sie wurben auch banfbar aufgenommen. Man 
erkannte in ber Kirche bald, baft biefe Theologinnen bie 
Berufung unb bie Saben haben, innerhalb ber Gemein- 
ben über bas hinaus, was ihnen bisher als Mitarbeit 
zugekommen unb zugebilligt war, mitzuhelfen unb mit- 
zuwirken. Ic glaube, wir sollten both banfbar bafür fein, 
baft ber Herr ber Kirche uns in diesen letzten Jahren 
unb Jahrzehnten eine Anzahl von grauen gesandt hat, bie 
aus einer echten Berufung heraus sic zur Verfügung ge- 
stellt, bie gebeten unb gefragt haben, mitarbeiten zu dür- 
fen, nicht nur im Religionsunterricht, sondern auch in ber 
öffentlichen Wortverkündigung.

Wenn wir an bas Amt ber Vikarin benfen unb an ben 
Aufgabenkreis, ber ihr auch in unserer evangelischen 
Kirche gegeben ift, so beschränkt er sic wesentlich auf bie 
Unterrichtsarbeit. Aber es wirb ben theologisch vorgebil- 
beten grauen ohne weiteres bisher schon zugebilligt, baft 
fie in grauenfreifen unb Zusammenkünften für grauen, 
ober in Anstalten unb Schulgottesdiensten 3. V. bas Wort 
verkündigen, also predigen. Es war unb ift bisher nur noch 
bie eine grage offen geblieben, ob biefe über bas Lehr- 
amt hinausgehende Mitarbeit ber grau in ber öffentlichen 
Wortverkündigung so weit erweitert werben fann ober 
muft, baft fie grundsätzlich bas Recht befommt, von gall 
zu galt in einem Semeinbegottesbienft zu prebigen. Es 
geht alfo barum, baft ihr bies Recht nicht nur als Rot- 
recht, sondern grundsätzlich zuerkannt wirb.

Der Hinweis barauf, baft einer Theologin, bie fast aus- 
schliesslich in ber Unterrichtstätigkeit steht, auch hin unb 
wieber einmal bie Möglichkeit zum Predigen als Aus- 
gleich gegeben werben müftte, ift zwar nicht ganz zu über- 
sehen, gibt allerdings feine entscheidende Begründung 
für bie Übertragung bes Predigtrechts an bie Theolo- 
ginnen. Wohl aber ift zu fragen, was steht eigentlich bem 
entgegen, ber Theologin bas Recht zu gelegentlicher Lei- 
tung eines Gemeindegottesdienstes zu geben, wenn ihr 
schon bas Recht übertragen ift, in einer Frauenversamm- 
lung ober in besonderen Gottesdiensten mit bem Wort zu 
bienen? Was steht bem eigentlich entgegen von bem
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evangelischen Verständnis ber ©emeinbe unb ber Berufung 
aus? Ich wüßte nichts! — Dabei soll durchaus im Auge 
behalten werben, auch im Blick auf unüberhörbare Worte 
aus bem Reuen Testament, bah die Theologin als Frau 
bas, was ihr in ihrer schöpfungsgemäszen Anlage gegeben 
ift, nicht verleugnen soll.

Cs barf auch nicht übersehen werben, bah die Frau das 
Recht zur öffentlichen Wortverkündigung heute in vielen 
Kirchen aller möglichen Prägungen zuerkannt befommen 
hat. Ic weife hin 5. B. nur auf bie lutherische Landes- 
firche in Hannover unb auf bie reformierten fantonalen 
Kirchen in ber Schweiz. Dah bort bie Theologinnen zum 
öffentlichen Predigtdienst zugelassen sind, geschah both ge- 
miß auch unter gründlicher Prüfung ber theologischen unb 
kirchlichen Voraussetzungen. Der Hinweis auf diese nor­
gegebenen Tatsachen bürfte uns ermutigen zu einer posi- 
tinen Entscheidung unb ein bisheriges Rein fragwürbig 
werben lassen.

Cs wäre natürlich notwenbig unb gut gewesen, hätten 
wir Zeit gehabt, zur Borbereitung ber vor uns stehenden 
Entscheidung bas Reue Testament im Blick auf unfere 
Frage grünblich zu befragen. Auch wenn in dieser für uns 
mahgebenben Urkunde unfere Frage nicht grundsätzlich 
unb ausführlich behandelt ist, weil fie bamals fo nicht 
aufgegeben war, fo geht nach meiner Erkenntnis aus bem 
Zeugnis ber Urgemeinde flar hervor, bah bie grau auch 
in ber Argemeinde zum öffentlichen Zeugnis unb zur 
Wortauslegung in ber Gesamtgemeinde — Paulus hat 
in dieser Beziehung feine Einschränkung gemacht, — be- 
rechtigt war.

Die Warnung bes Herrn Landesbischofs, es bürfe feine 
mechanische Gleichberechtigung unb Gleichschaltung ber 
Frau mit bem Mann im Dienft ber Kirche geschaffen 
werben, ift in bem Gesetzentwurf infofern beachtet wor- 
ben, als ja vorgesehen ift, bah im allgemeinen, also auszer 
in Notfällen, für bie grau bie Übertragung eines vollen 
Pfarramts unb kirchenregimentlicher Dienfte im allge- 
meinen nicht in grage fommt. Diefe Begrenzung ent- 
spricht im allgemeinen auch bem Wunsch ber Theologinnen 
selbst. Cine Nichtbeachtung biefer Grenzen erft fönnte 
als eine Überschreitung ber burch bie Schöpfungsordnung 
gegebenen Schranken festgestellt werben.

Darf ic zuletzt fagen: Die grauen ftehen in ber Ge- 
meinbe auch als Theologinnen neben uns als Schwe- 
ftern. Ic wühte nicht, bah von der heiligen Schrift unb 
von unferer ©otteserfenntnis her Bebenfen aufsteigen 
müssen, bah Gott, der Herr, nicht auch eine Schwester in 
ber ©emeinbe zur Ausrichtung bes prebigtamts berufen 
fann. Solches ift schon geschehen. Unb wir stellen fest, bah 
ber Dienft ber grau in ber öffentlichen Wortverkündi- 
gung von ben Gemeinden im großen unb ganzen banfbar 
angenommen wirb, unb bah burch diesen ihren Dienft 
fein beachtenswertes Ärgernis entftanb. Unb bas fönnte 
ja nun auch als ein Zeichen bafür verstanden werben, baß 
in diesem Dienft ber grau in ber ©emeinbe ©ott am 
Werk ift.

Synodale D. Dr. Hahn: Cs ift in ber Tat ein fehr 
schwieriges Problem, bas wir behandeln. Cs hat eine 
neutestamentliche, eine grundsätzlich systematische unb eine 
praktische Seite. Darf ich einmal zu ben brei Punften 
etwas fagen?

Der Herr Landesbischof hat uns in begrünbeten Aus- 
führungen feinen Stanbpunft entwidelt. Aber es ift natür- 
lic gerabe in diesem punft fehr schwierig, eine einbeutige 
Stellung zu beziehen. Diefe ganzen gragen finb in ben 
letzten Jahren im Zusammenhang mit ber anberen grage 
ber Gleichberechtigung bet grau, bie bas Grundgesetz in 
Deutschland forbert, in ber Theologie unb in ber Kirche 
behanbelt worben. Dabei hat sic gezeigt, baß sic zwei 
grosze ©ruppen in ber Theologie herausgebildet haben,

die einen, die der Meinung sind, das die Auffassung, die 
der Herr Landesbischof vertreten hat, die neutestamentliche 
Linie ist. Es gibt daneben eine mindestens ebenso grosze 
Gruppe, die der Meinung ist, das andere Momente für 
bie Gleichberechtigung ber Frau bzw. auch für eine andere 
Sicht ber Stellung ber Frau in ber Kirche geltend ge- 
macht werben müzten.

Man muß das eine — unb ic will ein paar Worte für 
diese letztere Stellung sagen — sic klar machen, das bas 
Neue Testament vollkommen anbere Verhältnisse voraus- 
setzt, als mir fie heute in unserer Gesellschaft unb auch in 
unferer Kirche haben. Machen Sie sich, bitte, bas eine 
klar, bag es ein evangelisches Pfarramt in unserem heu- 
tigen Sinne im Reuen Testament nicht gegeben hat, das 
infolgedessen eine vollkommen anbere Amterordnung be- 
standen hat unb auch im Gottesdienst ganz anbere Ver- 
hältnisse gegolten haben. Es ist deshalb nicht möglich — 
ic konzediere völlig bem Herrn Landesbischof feinen an- 
deren Standpunkt - nun einfad) bie neutestamentlichen Aus- 
sagen wörtlich zu nehmen unb fie auf uns zu übertragen. 
Dabei tommen wir auch niemals auf eine Begründung 
des evangelischen Pfarramtes, so wie wir es heute haben.

Wenn man fagt, bann fei auch fein Amt für Frauen 
gegeben, bas ein Verkündigungsamt gewesen ist, nirgenbs 
hat eine Frau so grosze Aufgaben befommen, das fie ber 
ganzen Gemeinde etwas zu verkündigen hätte, fo ift bas 
natürlich richtig. Aber, meine Herren unb Brüder, wenn 
wir biblizistisch vorgehen, b. h. wenn wir Bibelstellen 
einfach aneinanderreihen wollten unb sagen wollten, von 
ihnen aus sollten wir unfere Ordnung ableiten, bann 
tönnten wir auch Jagen: wer waren benn bie Ersten, bie 
bamit beauftragt wurben, bie Auferstehung bes Herrn 
Jesus Christus zu verkündigen? Das waren bie Frauen! 
Es war etwas Unerhörtes in ben Augen ber bamaligen 
Menschen, bag Jesus Christus als ber Auferstandene zuerst 
Frauen erwählt, unb fie hingehen, ben Aposteln, ben 
Jüngern bie Botschaft von ber Auferstehung zu jagen. Ic 
will von ba aus nicht bas Vikarinnengeset unb bas Vi- 
farinnenamt begrünben! (Heiterkeit!) Das hat nicht zu 
einem Amt in bem Sinne geführt. 3c will bloß eines 
fagen. Nur so eingeschränkt fönnen wir Aussagen bes 
Reuen Testaments übernehmen. Wir tönnten immer eine 
Gegenaussage bes Reuen Testaments dagegenstellen. Wir 
tönnten auch barauf hinweisen, baß es bort ein weibliches 
Amt gegeben hat. Sie wissen, das bie Propheten im Neuen 
Testament ein charismatisches Amt hatten, unb es gab, 
wir wiffen bas alle, bie vier Töchter bes Philippus, bie 
auch ihre Verkündigungsaufgabe gehabt haben. Es gab bie 
Priscilla, bie erfte Diakonisse, bie ben Apollos gelehrt 
hat. Cs gab eine ganze Reihe von Frauen, bie in bem 
Verkündigungsdienst in irgenbeiner Weise — wir wiffen 
heute nicht in welchem Rahmen — miteingesetzt waren.

Sie fehen, bas neutestamentliche Problem ift schwer zu 
lösen unb es ift nicht einfach, non ba aus eine Entschei- 
bung zu fällen.

Ic fagte aber, es handelt sic nicht nur um ein neu- 
testamentliches Problem fonbern auch um ein systematisch 
grundsätzliches. Hier möchte ic etwas ganz Grundsätz- 
liches zur Auslegung ber Heiligen Schrift fagen: Cs be- 
steht bie Möglichkeit, bah man neutestamentliche Stellen 
nimmt unb aus ihnen einfad) etwas für uns ableitet. Das 
ift ber biblizistische Weg, aber bas ift nicht ber evangelische 
Weg. Martin Luther hat gewußt, das bie einzelne Stelle 
zwar ganz ernft genommen werben muß, bah aber diese 
einzelne Stelle unter bem Gesichtspunkt bes Zentrums ber 
heiligen Schrift treten muh unb nur bann richtig ertannt 
werben fann, nämlich unter ben Gesichtspunkt bes Evan- 
geliums, dessen, was Christus treibet. Daß also alle ein- 
zelnen Stellen ber heiligen Schrift von bem Zentrum ber 
heiligen Schrift aus beurteilt werben müssen. Das ift
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bas eine, was ich sagen möchte hier zu bem Grundsätz- 
lichen.

Dazu fommt gleich bas zweite: Wenn mir bas Amt 
begrünben, dann ift bie Frage: woher begrünben mit es 
eigentlich? Begründen mir bas Amt in ber christlichen 
Kirche vom 4. Gebot her, begrünben mir bas Amt in ber 
christlichen Kirche vom ersten Artikel her, von bem Unter- 
schied von Mann unb Frau, ober begrünben wir bas Amt 
in ber Kirche von bem Verkündigungsauftrag her, näm- 
lic davon, dasz unter allen Umständen bas Evangelium 
verkündet roerben muh, letztlich gleichgültig durch roen. 
Die Frage nac bem Geschlecht roirb bann sekundär, sie 
ift nicht unwichtig — keineswegs unwichtig. Aber es gibt 
ein Primäres unb ein Sekundäres, unb bas Primäre ift 
dieses: Es muh bas Evangelium verfünbigt roerben. 
Unb roenn nicht genügenb Männer ba sind, ift es gut, 
roenn bie grauen ba sind. — Das sind bie beiben grund- 
sätzlichen gragen, bie ich anführen wollte.

Jetzt noch bie praktische grage. Meine Herren unb 
Brüder! Wenn heute ein junges Mädchen zu mir fommt 
unb hat ein glänzendes Abitur gemacht unb mich fragt, 
Soll ic Vikarin roerben, bann befinbe ic mich in einer 
Sehr schwierigen Situation, ob ic ihr zuraten Soll. Das 
Amt, fo roie mir es heute haben, fann einen begabten 
fähigen jungen Menschen nicht reizen. Auf ber anberen 
Seite weis ic barum, baß roir nicht genug Menschen 
haben, befähigte Menschen, bie bas Evangelium in un- 
ferer Kirche verfünbigen. Sie fehlen uns. Sn ber Zeit bes 
Krieges, in ber 6%3 haben roir Vikarinnen, ba laffen 
roir fie zu, ba geben roir ihnen bas volle Recht, aber in 
Zeiten, in benen roir fie nicht unbebingt notroenbig 
haben, drücken roir fie roieber sehr stark zurück. Die Folge 
ift, bah bie begabtesten unb fähigsten jungen Mädchen sich 
nicht für ben Beruf ber Vikarin entscheiden, sondern sich 
doch lieber ein anberes Stubium ausfuchen. Unb ich 
glaube, bas ist ein Schade für unsere Kirche. Wenn bie 
Vikarinnen ben Wunsch haben, an ber Verkündigung teil- 
Zuhaben, glaube ic nicht, bah es nur ein Ausgleich ift. 
Es roar ja vorhin schon einmal bavon bie Rede, bah sie in 
ber gleichen Ausbildung drinstehen roie ber junge Theo- 
loge auch. Unser Amt, wie es einmal ift, zielt auf bie 
Verkündigung bes Evangeliums hin. Ihre ganze Aus- 
bilbung wirb dahin geleitet, bah fie barauf aus sind, ein- 
mal bas Evangelium zu verfünbigen unb bie Saframente 
Zu verwalten. Solange bie Ausbildung einer Vifarin so 
aussieht, wirb fie notwenbig auch ben Wunsch haben, sic 
irgenbwie an bem Verfünbigungsamt in ber Gemeinde 
Zu beteiligen. Vebenfen Sie auch noch das andere, bah der 
Unterricht zu ben schwersten Aufgaben, zu ben Aufgaben, 
bie bie meisten Enttäuschungen für ben Amtsbruder mit 
Sich bringen, gehört, unb aus diesem Grunde man schon 
verftehen fann, baß bie Vifarin ben Wunsch hat, auch vor 
ber Gemeinde zu verfünbigen, weil bas eine anbere Be- 
friebigung gibt, weil man bie glaubende Gemeinde um 
sic Sammelt unb ihr bas Wort auslegen barf.

Unb So möchte ic meinen, wir hätten bie Aufgabe in 
unserer Zeit, in ber sic junge Mädchen anbieten, in ber 
wir nicht genug Verfünbiger haben unb männliche Ver- 
fünbiger viele Stellen nicht besetzen fönnen, bem Amt bet 
Vifarin ben Rahmen zu geben, bet es für fie anziehend 
macht, wenn es uns nicht durch bas Neue Testament ver- 
boten ist. Unb ic bin ber Meinung, bah es uns nicht 
verboten ist. (Beifall!)

Synodale Dr. Rave: Meine Herren, liebe Brüder! 3c 
will nicht zum Inhaltlichen sprechen. Darüber sind nun 
praktisch bie mahgebenben Gesichtspunkte alle gefagt. Ic 
möchte einen Vorschlag machen, bamit vielleicht eine weit- 
gehenbe Einmütigfeit für unsere Abstimmung gegeben ift.

Ic frage mich: Gehört nac all bem, was gefagt ift, 
Vertretung im Gemeindegottesdienst unter bie Überschrift:

„Der Dienet der Vikarin umfasrzt insbesondere" ober 
sollten mir nicht ben geäuszerten Grundsatz, bie Frau soll 
grundsätzlich das Recht dazu haben, in ber Formulierung 
zum Ausdruck bringen: es braucht ober soll nicht bie Regel 
sein. Ic möchte also vorschlagen: wenn in Ziffer 3 bie 
Rede davon ist, das bie Frau sogar bas Pfarramt über- 
tragen bekommen kann in Notzeiten, so glaube ich, einen 
Weg für unsere Einmütigkeit zu sehen, wenn Sie einver- 
[tanben wären, nac ber Ziffer 2: „Der Dienft ber Vi-
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karin umfaßt insbesondere": nur bie Punkte a
zu sagen, unb bann eine neue Ziffer 3 zu machen, etwa 
bes Inhalts: „Die Vikarin kann" — wenn Sie wollen:
„bei entsprechender Eignung" — „Vertretungen im Ge- 
meindegottesdienst übernehmen". Dann fame — einen 
Schritt wieber weitergehend — als Ziffer 4 bas, was hier 
unter 3) steht. Ic glaube, wir könnten bem, was uns hier 
bewegt, dadurch Rechnung tragen, das wir nach wie vor 
bie unter a—d angeführten Dinge bei allen Vikarinnen 
für bas Wichtige unb Entscheidende halten, aber eine 
Möglichkeit geben, baß eine entsprechend geeignete Vi- 
karin — es wirb nicht jebe non sic behaupten wollen, ich 
eigne mich, auf bie Kanzel zu steigen — im Gemeinde- 
gottesdienst bas Werk ber Verkündigung tun fann.

Landesbischof D. Bender: Was soeben über bie Grund- 
faße reformatorischer Bibelauslegung gefagt wurbe, fenne 
unb ertenne ic an, aber ich glaube nicht, das bie An- 
erfennung dazu führen barf, biblische Grundanschauungen 
zugunsten moberner Anschauungen einfach zu eliminieren. 
Wenn aber schon so argumentiert wirb, wie es eben ge- 
schehen ift, bann verstehe ich freilich nicht, was bie Kirche 
hinbern sollte, ben beschrittenen Weg konsequent weiter- 
zugehen unb ber grau auch den Weg ins nolle Pfarramt 
zu öffnen. Die Begründung, mit ber man diese Konse- 
quenz — ic fage: vorläufig! — noch ablehnt, das näm- 
lic bie Frau feine kirchenregimentliche Funktion über- 
nehmen solle, ift nicht stichhaltig, wenn man bem zustimmt, 
bah die Wortverkündigung bas zentrale Stück aller echten 
kirchlichen Leitung ift. Diefe Frage wollte ich noch an Sie 
hinstellen.

Synodale D. Dr. v. Dietze: Ic möchte mich nur zu bem 
Antrag non Bruder Rave äuszern. Wir haben sicherlich 
alle banfbar empfunden, dasz er bamit eine Hilfe geben 
wollte. Aber ic bin zweifelhaft, ob bas uns wirklich 
helfen fann. Erstens, es ift ja immer miszlich, wenn hier 
im Plenum Anträge vorgebracht werben in solc schwie- 
rigen Dingen, bie nicht im Ausschuß schon vorgebracht 
mürben (Beifall!) unb gründlich durchdacht wurben. Unb 
Zweitens fann ic mir nicht benfen, dasz nach allen über- 
legungen, bie mir nun an ben verschiedensten Stellen, im 
Kleinen Verfassungsausschusz, im Landeskirchenrat, in ben 
Ausschüssen ber Landessynode hier angestellt haben, hier 
jetzt plötzlich eine Lösung uns bargeboten mirb, bei ber 
sich nun alle zusammenfinden fönnten. Ic glaube nicht, 
bah biejenigen, bie meinen, bas fleine „e" in ber bis- 
herigen Vorlage nicht billigen zu können, nun, menn das- 
selbe in einen neuen Absat fommt, meinen, es ohne 
meiteres billigen zu fönnen. Ich habe nicht bas Gefühl, 
baß dieser Antrag uns weiterhilft, unb fann mich nicht 
entschließen, ihm zuzustimmen.

Vizepräsident $. Schneider: 3c glaube, es muß zur Ab- 
stimmung an sic gefagt roerben, baß nach meiner Auf- 
fassung bie Abstimmung über ben Punkt e) bie weiter- 
gehenbe ift, meil sie ein Sa ober Nein, flare Ablehnung 
ober Zustimmung ber Vertretung im Gemeindegottes- 
dienst bringt. Seh lese den Antrag Rave nochmals oor:

„Sn § 61 Absatz 2 mirb Ziffer e geftrichen. Hinzu- 
gefügt mirb neuer Absatz 3: Die Vikarin fann bei 
entsprechender Eignung Vertretungen im Gemeinde- 
gottesdienst übernehmen. Der alte Absat 3 mirb 
Absatz 4."
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Synodale Dr. Rave: Darf ic zum besseren Verständnis 
noch hinzufügen: Ic bin nicht gegen die Ziffer e) hier, es 
soll wirklich nur eine Hilfe sein, und die Hilfe soll darin 
bestehen, den Anstosz zu beseitigen, das diese Ziffer e) unter 
der Überschrift: „umfaszt insbesondere" aufgeführt 
wird (Zurufe!), und bas soll nach dem, was ich bis jetzt 
verstanden habe aus ber Debatte, nach Möglichkeit ver- 
mieben werben.

Oberkirchenrat Dr. Wendt: Gestatten Sie mir eine 
kurze Bemerkung dazu: Die von Ihnen gewünschte Ab- 
stufung ist bereits im Gesetzentwurf enthalten: Es heizt 
einleitend: „Der Dienft ber Vikarin umfaszt insbesondere"; 
in ben Ziffern a—d ift bann ber Dienft ber Vikarin in

„Vertretung im Gemeindegottes-
feinem Schwerpunkt näher umschrieben. Schliesslich heißt 
es in Ziffer e: „Vertretung im Gemeindegottes- 
dienst" unb nicht etwa „Predigtdienst in bet Orts- 
gemeinde".

Da wir hier — abgesehen von bem Abs. 3 bes § 61 — 
bas Amt ber Vikarin grundsätzlich regeln, sollte man nicht 
so sehr auf bie Eignung ber einzelnen Personen abstellen; 
vielmehr — etwa wie bei ben Pfarrern — auf bie gene- 
relle Ausbildung abheben, bie Ihnen vorhin Herr Pro- 
fessor Hahn noch einmal vor Augen geführt hat.

Synodale Dr. Schntechel: Ich möchte nur ganz kurz 
sagen: Ein solcher Eintrag ift erlaubt, er hat einen be- 
stimmten, einschränkenden Sinn unb widerspricht, wie ich 
Ihren Worten entnehme, auch in feiner Weise ben son- 
stigen grundsätzlichen Erwägungen. Es ift also ein Vor- 
schlag, ein Antrag, für ben man sic entscheiden fann, ohne 
dar irgendwelche Hindernisse vorhanden finb.

Das wollte ic nur vorsorglich gejagt haben, um bas 
Segenteil vielleicht doch noch bemonjtriert zu befommen.

Synodale D. Dr. Ritter: Mir scheint es doch notwenbig, 
bie Frage, bie ber Herr Landesbischof gestellt hat, nicht 
unbeantwortet zu lassen, unb bas um so mehr, als bie 
Antwort darauf gejtern tatsächlich schon im Hauptaus- 
schusr erteilt worben ijt von Herrn Oberkirchenrat Wendt, 
aber bem Plenum noch nicht befannt geworben ist. Die
Ausführungen von Herrn Oberkirchenrat Wendt, bie ich 
sehr überzeugend fanb, liefen barauj hinaus, dasz ber neu-
testamentliche Befund infolge bes pneumatischen Charak- 
fers ber alten Gemeinden nicht einfach übertragen werben 
fann auf bie gegenwärtige, durch bie Deformation gebil- 
bete Gemeinde; andererseits fei aber doc eine gewisse 
Zurückhaltung, eine mehr bienenbe als führende Tätig- 
feit ber Frau als Grundzug ber neutestamentlichen Ord- 
nung festzuhalten; baraus resultiere, wenn ich richtig 
verstanden habe, dar wir bas Pfarramt nicht ohne wei- 
teres ber Frau öffnen, sondern ber Meinung finb, das ber 
Vikarinnendienst eben Vikarsdienst bleiben foil. Die Vor- 
lage entspricht biefer Auffassung; man will nicht ohne 
weiteres bas ganze Pfarramt ber Frau zugänglich machen.

Oberkirchenrat Dr. Heidland: Darf ic noch eine anbere 
Begründung versuchen. Es ift wohl richtig, wie ber Herr 
Landesbischof gejagt hat: bas entscheidende Moment ber 
Kirchenleitung ijt bie Verkündigung. Ich würbe also zu- 
erst einmal feststellen: bie Vikarin hat, wenn Jie predigen 
barf im öffentlichen Gottesdienst, in ber Tat Anteil an 
bem entscheidenden Moment dessen, was man Kirchen- 
leitung nennen fann. 3c würbe bas gerabe ben jungen 
Theologinnen mit ganz besonderer Betonung Jagen: Sie 
finb gerabe von bem entscheidenden Geschehen ber Kirche, 
ber Kirchenleitung, nämlich ber Verkündigung, nicht aus- 
geschlossen, sondern baran beteiligt. Sie finb deshalb an 
diesem entscheidenden Geschehen beteiligt, weil nach bem 
Reuen Testament ein grundsätzlicher Ausschluß ber 
Frau von bem geistlichen Handeln nicht möglich ift. Das, 
was aber bas Pfarramt auszer ber Predigt noch aus- 
macht, finb Funktionen minberer Ordnung im Verhält- 
nis zur Verkündigung, zur gottesdienstlichen Predigt.

Wir bezeichnen diese Funktionen heute etwa mit bem 
Schlagwort „Verwaltung“, Repräsentation, persönliche 
Seelsorge, Unterricht, unb was es sonst noch alles geben 
mag. Was ben Unterricht betrifft, so steht es ja auszer 
Diskussion, das ba bie Frau ihren Platz hat. Was bie 
persönliche Seelforge betrifft, Jo ist auch da ihre Funk- 
tion nicht bestritten. Wohl aber bin ic ber Auffassung, 
bah die Dinge, bie im Rahmen bes Pfarramtes es mit 
ber Öffentlichkeitsstellung unb -wirkung bes Pfarrers zu 
tun haben, also mit ber Repräsentation unb Verwaltung, 
bem Manne schöpfungsgemär mehr entsprechen als ber 
Frau, unb würbe bie Frau im normalen Fall davon aus- 
schlieszen, ober besser — bas Wort „ausschlieszen" hat einen 
etwas begrabierenben Charakter — ic würbe bie Frau 
von diesen Aufgaben zurückhalten. Man entspräche bamit 
ihrer schöpfungsmäszigen Eigenart unb ich glaube, das 
Paulus mit ben vorhin zitierten Stellen gerabe diese 
schöpfungsmäszige Eigenart ber Frau im Auge hat. Der 
Ausschluß ber Frau vom Pfarramt ift ja auch in unserem 
Gesetz fein grundsätzlicher. In Rotfällen ift es erlaubt, das 
Jie ein Pfarramt übernimmt. Wären wir ber Meinung, 
bah bie Frau grundsätzlich nicht ein Pfarramt übernehmen 
bürfe, bann bürften wir auch nicht für Rotfälle eine Aus- 
nähme machen. Entweder — ober. Wir finb also durchaus 
auf ber richtigen Spur, wenn wir ber Meinung finb, bah 
im Rormalfall bie Frau mit Rücksicht auf ihre Schöpfer- 
eigenart sic vom Pfarramt zurückhalten sollte. Diefe Zu- 
rückhaltung ift aber — noch einmal fei es unterstrichen — 
feine minbere Einschätzung. Sie hat am Höchsten Anteil, 
an ber Verfünbigung im Gottesdienst ber Gemeinde.

Das Pfarramt, sofern beftimmte Verwaltungs- unb im 
normalen Sinne bes Wortes Leitungsaufgaben unb 
Öffentlichkeitsaufgaben barin wahrgenommen werben, 
steht nicht über ber Aufgabe ber Verfünbigung, sondern 
darunter. An ber obersten Stufe steht nach meinem Emp- 
finben bie Frau gleichberechtigt neben bem Mann. Auf 
einer zweiten Stufe fann entsprechend ber schöpferischen 
(Eigenart variiert werben. So wie wir Männer im Augen- 
blic {ebenfalls noch gebaut finb, finb wir mehr geeignet 
für diese Öffentlichkeitsaufgaben (Heiterkeit!) — man 
muh sehr vorsichtig sprechen! Unb wie sie im Augenblick 
gebaut ist, hat bie Frau anbere Aufgaben. Es ift schade, 
bah wir für bie Bezeichnung ber Theologin ben Ausdruc 
Vifarin haben (Zuruf: Sehr richtig!), weil dadurch ber 
Irrtum entstehen fönnte, ihre Aufgabe, bie eine Differen- 
zierung auf ber zweiten Stufe ist, fei in Wirklichkeit eine 
Minderung auf ber erften Stufe. Unb bas eben ift nicht 
ber Fall. Schade, bah wir nicht einen anberen Ausdruc 
haben, meinetwegen Pfarrerin ober etwas anberes, aber 
ic möchte bas gar nicht in bie Diskussion werfen — ich 
glaube nicht, bah wir hier jetzt viel änbern fönnen. Wir 
müssen uns nur im Klaren fein, in welcher Rangstufe 
bie Ämter oerteilt finb auf bie einzelnen Geschlechter. (Zu- 
ruf: Antrag Rave!)

3c halte bas für überflüssig, ba sic bas wohl von selbst 
in bet Praxis ergibt, bah eine Vikarin, bie nun wirtlich 
feine Eignung hat, nicht, jebenfalls nicht regelmähig ober 
bes öfteren, auf bie Kanzel fommt. Ich würbe bieje Ein- 
schränkung ber Praxis überlassen.

Synodale Dr. Rave (Zur Geschäftsordnung): Darauf 
fam es mir gar nicht an, „bei entsprechender Eignung“ 
ausdrücklich zu Jagen, sondern es fam mir nur barauf an, 
diese Stufen ooneinanber zu scheiden, um ber Sauberfeit 
willen.

Vizepräsident $. Schneider: Es liegen feine Wort- 
melbungen mehr vor. Ich schliesze bie Debatte barüber.

Wir fommen nun zur Abstimmung, unb zwar schlage 
ic vor, über ben ganzen Abschnitt ber Vikarin, bas finb 
bie §§ 61, 62 unb 63. Dabei würbe ic über ben Absatz 2 
von § 61 Buchstabe e gesondert abftimmen lassen, weil
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hier ja zum Ausdruck fommen wirb, ob nun, wie es hier 
heiszt, Vertretung im Gemeindegottesdienst bejaht wirb 
ober nicht bejaht wirb.

Für bie Abstimmung möchte ic zu Ihrer Information 
noch befanntgeben: Die Synode hat insgefamt eine Mit- 
gliederzahl von 56 Brüdern. Die Zahl ber anwesenden 
Mitglieder ift 47. Wir benötigen zur Abstimmung als 
qualifizierte Stimmenzahl einmal brei Viertel ber gesam- 
ten Mitgliederzahl — 42, bas ift erfüllt dadurch, daß wir 
47 hier anwefenb finb. — And innerhalb ber Abstimmung 
finb ferner zwei Drittel ber anwefenben Mitglieder mit 
31 festgelegt, um Annahme ober Ablehnung feststellen zu 
fönnen.

Synodale Dr. Schmechel (Zur Geschäftsordnung): Zur 
Abstimmung eine Frage: Habe ich recht, wenn in folgen- 
ber Weise verfahren wirb über bas Problem, bas uns 
heute in ber Aussprache beschäftigt hat, dar zunächst über 
ben weiteftgehenben Antrag, unb bas ift 2e, abgestimmt 
wirb? (Zuruf: Ja!) And wenn hier abgelehnt werben 
sollte, dasz bann ber Antrag Rave fame? Dann tönnte 
man sic für Rave entscheiden, bevor alles abgelehnt ist. 
(Zuruf: 3a!)

Vizepräsident H. Schneider: 3a, nur ift vielleicht ber 
Ausdruck infofern falsch, dasz zunächst über 2e abgeftimmt 
wirb, fonbern wir fangen an mit 1.

Synodale Dr. Schmechel: 3a, fo habe ic es gemeint.
3n bet nun folgenden Abstimmung wirb ber § 61, 

Abs. 1 unb Abs. 2, a—d einftimmig angenommen. Der 
Buchstabe e) wirb in ber Fassung:

e) Vertretung im Gemeindegottesdienst
mit 35 Stimmen bei 8 Gegenstimmen unb 4 Enthaltungen 
angenommen. Der Eintrag Rave ift bamit, wie ber Vize- 
präsident feststellt, erledigt.

§ 61 , Abs. 3 wirb mit allen gegen 2 Stimmen bei 2 Ent- 
haltungen angenommen.

§ 62 wirb einftimmig angenommen. Auf Wunsch bes 
Synodalen Dr. Köhnlein werben bie in ber Fusznote zu 
§ 62, Abs. 2 genannten Bibelstellen verlesen, weil auch 
barin eine Beschränkung liege.

§ 63 wirb ebenfo wie bie Überschrift „Die Vikarin" 
einftimmig angenommen.

®emä& ber getroffenen Vereinbarung wirb jetzt über 
ben § 92 abgeftimmt. Er wirb in ber folgenben Fassung 
einftimmig angenommen:

1. Die Landessynode jetzt sic zusammen aus
a) ben nach ber kirchlichen Wahlordnung von ben Be- 

zirkssynoden gewählten Synodalen,
b) 10 vom Landesbischof nach Anhörung bes Landes- 

kirchenrats berufenen Synodalen, barunter einem 
Mitglied ber Evangelisch-Theologischen Fakultät 
ber Universität Heidelberg. Die zu betufenben Snn- 
obalen müffen, soweit fie nicht Pfarrer finb, bie 
Befähigung zum Altestenamt besitzen.

2 .An ben Dagungen ber Landessynode nehmen be- 
ratenb teil: ber Landesbischof, bie Oberkirchenräte 
unb bie Prälaten. Die Teilnahme weiterer Perfonen 
nach den Beftimmungen ber Geschäftsordnung für bie 
Landessynode bleibt unberührt.

3 .3n Steuersynoden fann bie Staatsregierung ihre 
Interessen burch einen Bevollmächtigten wahrnehmen.

Anstelle bes § 92, Abs. 2 ber Vorlage bes Landeskirchen- 
rats wirb einftimmig folgenbe als § 92a gekennzeichnete 
Fassung beschlossen:

Die Mitgliedschaft in ber Landessynode erlischt:
a) für gewählte Mitglieder, wenn sie in ben erften 

vier Jahren bet Amtsdauer ber Landessynode ihren 
Wohnsitz in einen anbeten Kirchenbezirk verlegen,

b) für gewählte Pfarrer auszerdem mit bem Eintritt
in ben Ruhestand.

Dieser § 92 a soll in der endgültigen Fassung der Grund- 
ordnung ein selbständiger Paragraph werden, also § 93, 
und die anderen Paragraphen sollen um eine Ziffer vor- 
rücken. (Nachstehend werben bie §§ noch in ber Bezifferung 
ber Vorlage bes Landeskirchenrats genannt.)

Wie vorgeschlagen, wirb nun auch bie Abstimmung über 
ben § 117 vorweggenommen, ber in folgender Fassung 
einstimmig gebilligt wirb:

1. Mitglieder kirchlicher Körperschaften unb Organe so- 
wie alle hauptamtlichen Diener ber Kirche haben, 
unbeschadet ber Wahrung bes Beichtgeheimnisses, 
über bie vermöge ihres Amtes ihnen bekanntgewor- 
benen Angelegenheiten, beren Weitergabe ihrer Na- 
tur nach unzulässig ober ausdrücklich verboten ist, 
Stillschweigen zu bewahren, auch nach Beendigung 
ihres Amtes.

2. Ein Mitglied einer kirchlichen Körperschaft barf bei 
Verhandlungen über einen Gegenstand, an bem es 
persönlich beteiligt ist, nur auf ausdrücklichen Wunsch 
ber Körperschaft zugegen fein.

Die weitere Einzelberatung unb Abstimmung erfolgt 
nun in ber Reihenfolge ber Vorlage bes Landeskirchen- 
rats (Anlage 1).

Der „Vorspruch" wirb mit allen Stimmen bei zwei Ent- 
haltungen gut geheißen.

I. Abschnitt — bie Landeskirche, mit ben §§ 1—8 wirb 
einftimmig angenommen; ebenfo II. Abschnitt — bie Ge- 
meinbe, mit ben §§ 9—44. III. Abschnitt — Das Pfarramt 
unb ber Pfarrer, bie §§ 45—60 (61, 62 unb 63 finb schon 
angenommen) unb 64. IV. Abschnitt — Weitere Dienste 
in ber Gemeinde, mit ben §§ 65 unb 66. V. Abschnitt — 
Die missionarischen unb diakonischen Werke, §§ 67—69. 
VI. Abschnitt — Der Kirchenbezirk, mit ben §§ 70—85 so- 
wie VII. Abschnitt — Der Prälat, §§ 86—89.

Bei Abschnitt VIII — Die Leitung ber Landeskirche wer- 
ben bie §§ 90—99 mit allen Stimmen bei einer Enthal- 
tung, bie sic gegen bie Gesamtkonzeption unb nicht gegen 
einen beftimmten Paragraphen richtet, angenommen. 
§ 100 wirb mit allen Stimmen bei einer Gegenstimme 
(gegen Absatz 3) gebilligt. Die §§ 101—114 werben ein- 
stimmig angenommen.

Bei Abschnitt IX werben bie §§ 115, 116 (§ 117 ift schon 
angenommen) einftimmig gebilligt; ebenfo bie Überschrift 
„Grundordnung ber Evangelischen Landeskirche in Ba- 
den".

3n ber anschließenden G efamtab ftimmung wirb 
bie Grundordnung ber Evangelischen Landeskirche in Ba- 
ben einftimmig angenommen.

Vizepräsident $. Schneider: Ich barf feststellen, das bas, 
was ic einleitenb als ein Werk, einen Dienft unb eine 
Arbeit vergangener Jahre bezeichnet habe, nun durch ein 
einftimmiges Votum ber Synode zum Gesetz geworben 
ift. Wir bürfen besonders banfbar fein, dar es uns ge- 
schenkt worben ift, in biefer Weise nun biefe Grundord- 
nung mit biefer Einmütigkeit verabschieden zu tönnen.

Synodale D. Dr. v. Dietze: 3c möchte anregen, daß bie 
Landessynode in biefem Augenblick auch an einen Men- 
schen, an einen Bruder mit befonberem Dant bentt, an 
Herrn Oberkirchenrat Dr. Friedrich, ber bei ber Vor- 
bereitung unb Ausarbeitung dessen, was wir nun be- 
schlossen haben, in entscheidendem Masze mitgewirkt hat. 
Ic möchte vorschlagen, daz wir unfer Präsidium bitten, 
Herrn Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich etwa folgenbe 
Näherung telegraphisch ober auf fonft geeignetem Wege 
zukommen zu lassen:

„Die Landessynode hat bie Grundordnung ber 
Landeskirche einftimmig angenommen. Sie gebentt 
babei banfbar ber grunblegenben Vorarbeiten unb 
ber hingebungsvollen Mitarbeit, bie Sie, verehrter
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Herr Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich, für bies ge-
- wichtige Werk geleistet haben. Es tonnte nur bant 

Ihrer gründlichen Sachkenntnis verfaßt werben, unb 
es sucht bas zu verwirklichen, wofür Sie immer ein- 
traten: gemäß bem Wesen ber Kirche Jesu Christi 
bie kirchenrechtliche Ordnung zu verfassen.

Die Landessynode grüßt Sie in bantbarer Ver- 
bunbenheit mit herzlichen Wünschen."

(Allgemeiner Beifall!)
Vizepräsident $. Schneider: Ic bante sehr für diese An- 

regung. Sie hat ja bie Zustimmung bes Hauses bereits 
gefunben. Ich schlage vor, das wir in Form eines Brief- 
telegramms — um bie Bescheidenheit ber Kirche zu doku- 
mentieren —, bas noch heute abenb weitergeben, bamit 
morgen früh Herr Oberkirchenrat Dr. Friedrich bas nun 
mit feiner Post erhält. Ich würbe nun, bamit bie Be- 
scheidenheit nicht gar zu bescheiden ift, doch noch vor- 
schlagen: wollen wir nicht noch einen Blumengruß dazu 
fügen? Denn Oberkirchenrat Dr. Friedrich ift ja auch 
kürzlich erft von feiner Krankheit genesen. (Nochmals all- 
gemeiner Beifall!)

Ihr Einverständnis ift hiermit gegeben. Es barf aber 
vielleicht, wenn wir schon beim Danten sind, doch auch 
gejagt werben, baß ber sogen. Kleine Verfassungsaus- 
schusz hier, wenn ich recht iw Bilde bin, etwa sieben Jahre 
gearbeitet hat, viel in ber Stille, auch im Durchringen 
unb Durchfechten ber einzelnen Teilgesetze, bie ja heute 
in bas Gefamtwert ber Grunborbnung eingebunben wor- 
ben sind. Wir waren alle banfbar, das in diesem Aus- 
schusz eine echte Gemeinschaft von Brüdern war, wo bie 
einzelnen oft fonträre Meinungen hatten, aber in ge- 
meinsamem Suchen unb Prüfen unb auch innerem Vor- 
Gott-Tragen immer wieber einen Schritt weiter bie Lö- 
sung gesucht haben. Ich war sehr banfbar für diese Ge- 
meinschaft. Wir wollen all ben Stübern herzlich banfen, 
bie hier mitgewirft haben, vor allen Dingen, bamit nicht 
falsche Bescheidenheit auffommt, bem Vorsitzenden, Herrn 
v. Dietze. (Allgemeiner großer Beifall.)

Ic meine nun, wir sollten vor bem Essen ben Punkt II 
ber Tagesordnung, bet noch dazu gehört: „Einführungs- 
geset zur Grunborbnung" mit verabschieden. 3c stelle 
bann weiter zur Distuffton, ob wir uns bie Mühe nehmen 
wollen — ich bin ja sonst nicht für Abendsitzungen, bas 
wissen Sie — bie beiben Punkte III unb IV, „Kirchliche 
Wahlordnung unb „Gottesdienstordnung" heute abenb 
noch durchzuziehen, bamit wir morgen ben Tag für wei- 
tere Punkte frei hätten.

Berichterstatter D. Dr. v. Dietze: 3c bitte zunächst noch 
um ber flaren Feststellung willen zu Punkt I, zu bem 
Bericht bes Rechtsausschusses, eine Frage stellen zu dür- 
fen. Der Rechtsauschurz hat beantragt, ben kleinen Ver- 
fassungsausschusz, bei dessen Rennung ic ja jetzt eigent- 
lic rot werben müszte, mit ber Sorbereitung ber weiteten 
Gesetze zu beauftragen. 3ft bie Synode gewillt, diesen Auf- 
trag zu erteilen? (Zustimmung !)

Vizepräsident H. Schneider: Wenn ic mich recht ent- 
sinne, waren es sechs Mitarbeiter, bie Sie vorgeschlagen 
hatten. — Ich möchte bitten, baß wir both hier abstimmen, 
bamit biefer Auftrag an ben Kleinen Verfassungsaus- 
schusz echt ist. — Es ift einet bagegen. Also, bann ift bet 
Auftrag bem Kleinen Verfassungsausschuk übertragen.

Berichterstatter Synodale D. Dr. v. Dietze: Weiter barf 
ich wohl auch annehmen, baß bie Behandlung ber Ein- 
gaben, von benen ic berichtet habe, in ber Weise, wie 
ber Rechtsausschus vorgeschlagen hat, erfolgt, baß alfo 
bie Serfaffer ber Gingaben bie Antworten bekommen, bie 
ich vorgeschlagen habe, nicht wahr? Gs handelt sic um 
Karlsruhe, Schopfheim unb Pfarrer Specht.

Vizepräsident $. Schneider: Gs ift Karlsruhe, Schopf- 
beim unb Pfarrer Specht. Sc wäre banfbar, Herr v.

Dietze, wenn wir morgen früh ganz kurz eine schriftliche 
Formulierung, bie wir bem Oberkirchenrat übergeben 
wollen, bekommen können. (Zuruf D. Dr. v. Dietze: Ja- 
wohl, gern!)

II.
Berichterstatter Synodale D. Dr. v. Dietze: Dann fomme 

ic zu Punkt II ber Tagesordnung: Bericht bes Rechts-
ausschunjes, Entwurf eines Einführungs-
gejetes zur Grunborbnung, gedruckte Anlage 2.

Das Einführungsgeset zur Grundordnung besagt fol- 
gendes:
1. Die Kirchengesetze, deren Inhalt in die Grundordnung 

übernommen wurde, werben ausdrücklich auszer Kraft 
gesetzt. Dies geschieht durch § 2.

2. Die Grundordnung tritt da, wo Gesetze ober Verord- 
nungen ber Landeskirche auf Bestimmungen ber auszer 
Kraft gesetzten Gesetze Bezug nehmen, an beren Stelle. 
Dies geschieht in § 4 Abs. 1.

3. In allen kirchlichen Gesetzen unb Verordnungen wirb 
ber frühere Name ber Landeskirche durch ben neuen 
Namen ersetzt. Dies geschieht in § 4 Absatz 2.

4. Für bas Recht ber Vikarin unb für bie Zuständigkeit 
bes Kirchlichen Verwaltungsgerichtes werben bie bis- 
herigen Bestimmungen bis zum Inkrafttreten ber an- 
gefünbigten Kirchengesetze in Geltung belassen. Dies 
geschieht in § 5 unb 6.

5. Die Rechtsstellung ber Kapellengemeinde in Heidelberg 
bleibt unberührt. Das geschieht in § 3. Unb

6. Der Zeitpunkt bes Inkrafttretens für Grunborbnung 
unb Einführungsgesetz werben in § 1 Absatz 2 unb im 
bisherigen § 8 zu beftimmen sein.
Der Rechtsausschus schlägt vor, hierfür ben beginn bes 

neuen Kirchenjahres anzusetzen, alfo ben ersten Advent 
1958. Ein alsbaldiges Inkrafttreten ift nicht möglich; 
benn bie Grundordnung muß erft bem Staate mitgeteilt 
werben, weil sie einige Bestimmungen enthält, bie bas 
staatliche Recht berühren, unb ber Staat muß für bas 
Stubieren ber Grunborbnung vor ihrem Inkrafttreten 
eine angemessene, also nicht kurze Zeit haben.

Dann hält ber Rechtsausschus aber ben beginn bes 
Kirchenjahres für ben passenderen Zeitpunkt, für schöner 
als etwa ben 1. Oktober 1958 ober irgenbeinen solchen 
üblichen Kalendertermin.

Unb letztens,
7. hat dieses Einführungsgesetz einige Übergangsbestim- 

mungen in § 7 unb in bem neuen § 8, ber durch bie 
Aufnahme bes § 92 a in bie Grunborbnung erforderlich 
wirb.
Dieser neue § 8 ist in ben vervielfältigten Vorschlägen 

bes Rechtsausschusses enthalten unb besagt, das diese Be- 
ftimmung übet bas Erlöschen ber Mitgliedschaft in ber 
Landeskirche erft bei ber neuen Synode angewenbet 
werben solle.

Mit diesen Ergänzungen empfiehlt ber Rechtsausschus 
bas Einführungsgeset zur Annahme.

Vizepräsident $. Schneider: 3c bante sehr für ben Be- 
richt. Ic möchte nur vorschlagen, ber Klarheit halber, das 
wir hinter bas „1. Advent 1958“, wenn dieser Termin 
gewünscht wirb, nachher 30. 11. 1958 einsetzen. Denn bas 
weis man vielleicht in fünf ober zehn Jahren nicht, wenn 
man ben Kalender nicht zur Hand hat, um bas festzustellen. 
Das musz, glaube ich, wegen ber Rechtsfrage geklärt wer- 
ben. Da haben Sie ja nichts bagegen? (Zurufe: Nein!)

3ft eine allgemeine Aussprache gewünscht? — Nicht ber 
Fall. Dann würbe ich vorschlagen, dar wir in gleicher 
Weise, wie wir bas vorhin gemacht haben, vorgehen: zu- 
nächst bie Abänderungsanträge verbescheiden unb nachher 
in ber Gesamtlesung einfach durch Nennung ber Para- 
graphen bann bie Einzelabstimmung burchführen.
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Als erfte Anbetung wäre also nur in Ziffer 1 zu setzen: 
„Die Don bet Landessynode am 23. April 1958 beschlos- 
fene Grundordnung ... wirb eingeführt. Die Grundord- 
nung tritt am 1. Advent 1958 (30. 11. 1958) in Kraft." 
Sinb gegen diese Einsetzungen hier, bie in ber gedruckten 
Vorlage noch nicht waren, Bedenken? — Einftimmig an- 
genommen.

Dann wäre hinter § 7 ber neue § 8 einzufügen: ,„§ 93 
ber Grundordnung findet erstmals auf bie im Jahre 1959 
neu zu bilbenbe Landessynode Anwendung". — Sinb Sie 
mit dieser Formulierung unb ber Einfügung bes neuen 
§ 8 einverstanden? — Einstimmig angenommen.

§ 8 wirb § 9, unb als Zeitpunkt wirb ebenfalls ein- 
gefügt: „Dieses Gesetz tritt am 1. Advent 1958 (30. 11. 
1958) in Kraft". Sinb Sie hiermit einverstanden? — 
Einftimmig!

Wir tommen nun zur Einzelabstimmung unter Nen- 
nung ber Paragraphen nacheinander. — Die iberschrift 
unb bie §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (8 ift schon genehmigt) unb 9 
werben einftimmig angenommen. — Auch bie Gesamt- 
abftimmung ergibt einstimmige Annahme biefes Gesetzes.

Damit wären wir zum Abschluß bes ersten Teiles un- 
ferer Sitzung getommen. Wir unterbrechen jetzt unb 
wollen um 20 Uhr mit ber Beratung unb Abftimmung 
für bie Punkte III unb IV fortfahren.

III.

Um 20.15 Uhr wird die unterbrochene 2. Plenarsitzung 
wieder aufgenommen. Die Synode hört zunächst den Be- 
richt des Rechtsausschusses zu Punkt III der Tagesordnung 
„Kirchliche Wahlordnung".

Berichterstatter Synodale Dr. Angelberger: Liebe Brü- 
der! Als Sprecher des Hauptausschusses und des Rechts- 
ausschusses möchte ic zu dem Ihnen als Anlage 3 vor- 
liegenden Entwurf eines kirchlichen Gesetzes über die 
kirchliche Wahlordnung berichten.

Zugleich möchte ic den mit der gedruckten Vorlage in 
engem Zusammenhang stehenden Antrag der Bezirks- 
synode Schopfheim mitbehandeln, wie dies auch in bei- 
den Ausschüssen der Fall gewesen ift. Da dieser Antrag 
Ihnen nicht vorliegt, möchte ic ihn zunächst zur Ver- 
lesung bringen. Der mit Schreiben vom 20. März 1958 
gestellte Antrag lautet:

„Eintrag der Evang. Bezirkssynode Schopfheim an 
die Evang. Landessynode in Baden.

Die Landessynode der Evang. Kirche in Baden 
wolle prüfen, ob nicht durch eine Änderung der be- 
stehenden Anordnung eine wesentliche Hilfe für die 
Durchführung der kommenden Wahlen in unseren Ge- 
meinden gegeben werben tönnte.

Zur Begründung unseres Antrages weifen wir auf 
folgende Gesichtspunkte hin, welche in bem Gespräch 
über ben Antrag auf ber Bezirkssynode Schopfheim 
zu Wort tarnen:
1. Es sollte u. E. beim Anlegen ber Wählerliste weit- 

gehendes Entgegenkommen geübt werben. (Bei 
einer Probeabstimmung ergab sich sogar, das von 
32 anwesenden Synodalen 20 überhaupt für bie 
Abschaffung ber Wählerliste in ber gegenwärtig be- 
stehenden Form gewesen sind.) Es sollte zum minde- 
sten bie Möglichkeit geschaffen werben, zum Eintrag 
in bie Wählerliste schriftlich unb auf bem Weg über 
bie Zeitung aufzufordern. Es wäre eine weitere 
Erleichterung, wenn ber schriftlichen Aufforderung 
ein vorbereitetes Formular beigelegt werben 
tönnte, beffen mit ber Unterschrift bes Gemeinde- 
gliebes versehene Einsendung als gültige Ein- 
tragung in bie Wählerliste gelten tönnte.

2. Wenn auf diese Weise bei ber Eintragung in bie 
Wählerliste gröszere Freiheit gegeben wirb, sollte

zugleich bas passive Wahlrecht mit ausdrücklicher 
Strenge gehandhabt werben. Hier scheint uns oor 
allem eine Möglichkeit zur Sicherung gegeben zu 
fein.

3. Aus ben Erfahrungen ber letzten Wahl heraus 
wurbe vorgeschlagen, in ber Wahlordnung durchs 
ganze Land eine einheitliche unb begrenzte Wahl- 
zeit anzugeben. Wir hatten ben Eindruck, dasz durch 
bie örtlich verschiedenen Wahlzeiten, bie 3. T. un- 
geschickt angesetzt unb zu kurz bemessen waren, bie 
Teilnahme an ber Wahl erschwert wurbe.

4. Der vorliegende Antrag wurbe von ber Synode 
einstimmig angenommen."

Bei ber gedruckten Vorlage sind von beiben Ausschüssen 
übereinstimmende Anderungen vorgenommen worben, auf 
bie ic jeweils bei ber Behandlung ber betreffenben Be- 
ftimmung eingehen werbe; teilweife liegen Ihnen auch 
diese Anderungsvorschläge bereits vor.

Die Behandlung ber Grundordnung ber Evangelischen 
Landeskirche in Baden hat gezeigt, das bie in ber kirch- 
lichen Wahlordnung enthaltenen verfassungsrechtlichen 
Elemente in bie Grundordnung übernommen worben finb. 
Die in bem jetzt vorliegenden Entwurf vorgesehene Neu- 
fassung beschränkt sic deshalb nur auf bie verfahrens- 
rechtliche Ordnung ber kirchlichen Wahlen. Bei ber Be- 
handlung ber einzelnen Bestimmungen finben nur die- 
jenigen Berücksichtigung, bie eine wesentliche Änderung 
gegenüber ben früheren Bestimmungen bringen. Diefe 
Anderungen entsprechen einem bringenben Bedürfnis ber 
Praxis, fie gehen meift auf Anregungen aus ben Ge- 
meinben unb Bezirkssynoden zurück.

Nac bem bisherigen Recht war bie gesetzliche Anzahl 
ber Mitglieder bes Altestenkreises im Anhang zur kirch- 
lichen Wahlordnung vom 27. September 1946 festgelegt 
worben. Diefe Festlegung ift in § 1 an bie Spitze bes 
Gesetzes selbst gestellt worben.

Der Hauptauschuß hat einem aus feiner Mitte ge- 
stellten Antrag, bei ber Festlegung ber Anzahl ber Mit- 
glieder bes Altestenkreises bie erfte Grenze erst bei 2000 
Seelen unter Wegfall ber beiben ersten Stufen Plat 
greifen zu lassen, mit überwältigender Mehrheit (11 
Stimmen bafür, eine Gegenstimme bei 2 Enthaltungen) 
zugestimmt. Damit foil eine breitere Basis für bie Ver- 
antwortung geschaffen werben, ba somit in ben kleineren 
Gemeinden jechs Mitglieder bem Altestenkreis angehören 
würben. Der Rechtsausschur hat diesem Begehren bes 
Hauptausschusses nicht im vollem Umfange folgen tönnen 
unb macht, um sowohl bem Wunsch bes Hauptausschusjes 
als auch den Verhältnissen in ben kleinen Gemeinden ber 
Diaspora gerecht zu werben, ben Vorschlag, bem § 1 bie 
folgende Fassung zu geben:

Die Zahl der nach § 12 der Grundordnung in der Pfarr-
gemeinde zu bestellenden Ältesten betragt:

in Gemeinden bis zu 300 Seelen
in Gemeinden mit 301—2000 Seelen

4 Älteste

ff

ff 

ff 

und ,,

99

92

99

97

99

92

93

9)

2001—2800
2801—3600
3601—4400

ff 

» 
ff

über 4400 Seelen

(i
7
8
9
10

»)
»
»

war festgelegt, das die Bekannt-3n der Wahlordnung
machungen des Gemeindewahlausschusses im Gottesdienst 
zu gewissen Zeiten erfolgen. Diese ausschließliche örtliche 
und zeitliche Beschränkung für die Bekanntmachungen im 
Wahlverfahren auf den Gottesdienst ift den praktischen 
Bedürfnissen entsprechend aufgelockert worden. Den Nie- 
derschlag dieses Strebens finden Sie in den Änderungen 
der §§ 5 Absatz 2 und 9 Absatz 2. Die Handhabung, die 
gottesdienstliche Gemeinde allein zu erfassen, ift nach all- 
gemeiner Ansicht zu eng. Es soll ermöglicht werden, auch
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diejenigen Gemeindeglieder zu erfassen, bie nicht allsonn- 
täglich zur Äirche kommen können, aber zum Dienft, zur 
Wahl bereit finb. Hierdurch wirb feine Position auf- 
gegeben. Wählen fann jedes Gemeindeglied, bas in bie 
Wählerliste aufgenommen ift. Diefe wohl ab unb zu an- 
gegrinene Bestimmung ift ausdrücklich in § 7 feftgelegt. 
Nac ber geradezu einmütigen Anficht ber Mitglieder ber 
beiben Ausschüsse musz bie Wählerliste unb ihre Führung 
wie Ergänzung erhalten bleiben. Gemäß § 9 Absatz 1 
Satz 1 erfolgt bie erftmalige Eintragung in bie Wähler- 
lifte auf Grund einer Anmeldung bes Wählers. In beiben 
Ausschüssen ift in längeren Aussprachen unb Beratungen 
geprüft worben, in welcher Form bas Gemeindeglied biefe 
Anmeldung zu vollziehen habe. Eine Abschirmung gegen 
Einflüsse oon auszen muß, wie wir auch bei unserer 
erften Tagung im Frühjahr 1954 ausdrücklich feftgelegt 
haben, gegeben fein. Nach Abwägung ber Gründe für unb 
gegen bie Forderung einer persönlichen Anmelbung unb 
aus ben praktischen Erfahrungen heraus famen bie Mit- 
glieber ber beiben Ausschüsse zu bem Ergebnis, bas Ge- 
meindeglied muß sic zur Eintragung in bie Wählerliste 
melben, es wirb aber oon ber ftrengen Form ber per- 
sönlichen Anmelbung allein abgesehen. Mit feiner schrift- 
liehen ober auch mündlichen Anmelbung hat jedoc ber 
Anmelbenbe schriftlich zu versichern, bah er — wie dies 
in § 10 ausdrücklich beftimmt ift — nach § 8 in bie Wäh- 
lerliste aufgenommen werben möchte, unb zu erflären:

„Sch weih, das die Wahl ein Dienft an ber Ge- 
meinbe im Gehorsam gegen ben alleinigen Herrn ber 
Kirche Jesus Christus ift. Ich werbe bie Wahl im 
Bewusztsein biefer Verpflichtung ausüben."

Auf Grund biefer Entscheidung hat § 9 Absatz 1 nun- 
mehr folgenben Wortlaut: „Die erstmalige Eintragung 
in bie Wählerliste erfolgt auf Grund einer Anmelbung 
bes Wählers." An biefer Stelle wirb, weil ber Sat 2 
gestrichen wirb, in Klammer eingefügt „(§ 13 Absatz 2 
ber Grundordnung)", um nochmals deutlich herauszu- 
stellen, bah sic der Wähler bei ber Eintragung in bie 
Wählerliste in einet schriftlichen Erflärung zum Wahl- 
bien ft befennen muh.

Die schriftliche Begrünbung zur Anlage 3 zeigt für bie 
Bekanntmachungen im Wahlverfahren als praktische Wege 
für eine geradezu missionarische Tätigfeit u. a. bie kirch- 
liche Presse unb bie Anschlagtafeln ber Pfarrämter auf. 
Es tonnte auch, wie in beiben Ausschüssen zum Ausdruck 
getommen ift, an bie Versendung oon Rundbriefen ge- 
dacht werben, benen man je nach ben Verhältnissen in 
ben einzelnen Gemeinden ben Wortlaut ber schriftlichen 
Erflärung nach § 10 beifügen fönnte.

Hier möchte ic noch befonbers betonen, bah die Abgabe 
einer Einzelerklärung wirtfamer ift als bie Anlegung 
einer Sammelliste, bei ber am Kopf bie Erflärung steht 
unb bie Ramen ber Eintragenben folgen.

Sooiel zu ben praktischen Hinweisen, bie im Rahmen 
ber Einzelberatung in ben Ausschüssen gegeben worben 
finb.

In ben §§ 11 unb 24 ift gegenüber ben bisherigen Rege- 
lungen bas Wort „endgültig" gestrichen worben. Die Ver- 
kürzung bes Rechtsmitteloerfahrens burch enbgültige Ent- 
scheidungen bes Bezirkswahlausschusses unb bes Landes- 
wahlausschusses förbert zwar ben wünschenswert schnellen 
Ablauf bes Wahlverfahrens, ift jedoc mit bem oorhin 
behandelten § 118 bet neuen Grundordnung nicht mehr 
oereinbar.

§ 13 ftellt bie Fortgeltung ber Wählerliste heraus. Auch 
hier foll bie entsprechende Anwenbung bei Ergänzung 
unb Überprüfung oon Neuzugezogenen unb Wahlberech- 
tigten eine gewisse Freiheit bringen. In Sat 1 ift bähet 
an bie Stelle ber bisherigen etwas ftarren Regelung ber 
Ergänzung ber Wählerliste burch jährliche, im Monat

Januar erfolgende Aufforderung zur Anmeldung eine 
beweglichere Gestaltung dieser Materie getreten und zu- 
gleich die Pflicht des Pfarrers und des Gemeindewahl- 
ausschusses deutlicher ausgesprochen, sic um die laufende 
Ergänzung der Wählerliste zu bemühen, damit der Kreis 
der wahlfähigen Gemeindeglieder möglichst groß wird. 
Am Ende dieses Paragraphen ist der Rest zu streichen. 
Da die Bestimmungen der §§ 6—12 auf die Ergänzung 
der Wählerliste entsprechend Anwendung finden, ift die 
Einfügung einer Frist entbehrlich, die Fristsetzung ift be- 
reits in § 9 Absatz 3 geregelt.

Das Wort „rechtskräftig" in § 14 weist auf das vor- 
gesehene Beschwerderecht hin. Es greift also bas Ver- 
fahren bas § 11 mit denselben Rechtsmitteln Platz.

Mit § 18 ift ber § 17 ber alten Wahlordnung trotz bes 
später zu behandelnden Wegfalls ber Ersatzältesten über- 
nommen worden, um ben Spielraum für eine echte Wahl 
zu schaffen. Der Satz 2 erhält auf Vorschlag bes Haupt- 
ausschusses in Übereinstimmung mit bem Rechtsausschus 
zur deutlichen Herausstellung ber gewollten zahlenmäszi- 
gen Reihenfolge bie Fassung: „Enthält ber Vorschlag 
mehr als biefe Zahl, so gelten nur bie zuerst genannten 
ber zulässigen Zahl entsprechenden Namen."

Kurz barf ic auf § 20 Absatz 1 Satz 2 hinweisen, wonach 
aus ber Durchführungsverordnung zur Wahlordnung vom 
1. Juni 1953 in bas Gesetz bie Bestimmung übernommen 
ist, bag ein Kandidat, ber sic in mehreren Wahlvor- 
schlägen befinbet, nur einmal in bie Wahlvorschlags- 
lifte aufgenommen wird.

Bei § 23 Absatz 2 Sat 2 ift an bie Stelle ber Bezeich- 
nung ber Kandidaten mit fortlaufenden Zahlen — häu- 
figen Anregungen aus ben Gemeinden entsprechend — ber 
übliche Wahlmodus bes Ankreuzens auf bem Stimmzettel 
getreten. Auf Vorschlag bes Hauptausschusses — ber 
Rechtsausschus hat sic diesem Vorschlag angeschlossen — 
wird folgende Heine sprachliche Anderung bei § 23 Absatz 2 
Satz 3 vorgenommen: „Er barf fo viele Ramen an- 
kreuzen, als Alteste zu wählen sind."

§ 22 Absatz 4 ber kirchlichen Wahlordnung vom 27. 9. 
1946 hatte vorgesehen: Von ben Vorgeschlagenen, bie über 
bie Zahl ber gewählten Altesten hinaus Stimmen erhalten 
haben, sind bie brei erften nach ber Reihenfolge ber 
Stimmenzahl Ersatzälteste. Diese Bestimmung ift in ben 
vorliegenden Entwurf nicht übernommen worben, b. h. 
bie Wahl von Ersatzältesten ift weggefallen. Oft ift es 
in ber Praxis als nützlich empfunden worben, wenn es 
bem Altestenkreis bei einer notwenbig werbenben Er- 
gänzung durch Zuwahl innerhalb ber Wahlperiode ver- 
wehrt ift, eine nach ben gegenwärtigen Amständen für bas 
Altestenamt besonders geeignete Persönlichkeit zu berufen, 
solange noch Ersatzälteste vorhanden finb, bie bei ber 
allgemeinen Altestenwahl oft nur mit einer ganz geringen 
Anzahl von Stimmen gewählt worben sind.

Aus ben foeben zu § 23 Absatz 2 Satz 3 angeführten 
Gründen ift auch bei § 29 die Wahl oon Ersatzbezirks- 
synodalen weggefallen. Stattbeffen ift nunmehr bie Wahl 
eines Stellvertreters bes Bezirkssynodalen feftgelegt wor- 
ben, wie es schon in § 79 ber Grundordnung für bie Wahl 
zum Bezirkskirchenrat bisher vorgeschrieben ift.

§ 32 fieht vor: Zur Wahl ber Pfarrer (§ 31 Absatz 2) 
werben bie Bezirkssynoden nach einer oom Landeskirchen- 
rat aufgestellten Ordnung zusammengeschlossen. Die zu- 
sammengeschlossenen Bezirkssynoden wählen ben Pfarrer 
gemeinsam. Zu biefer Bestimmung finb immer wieber 
Anregungen unb Wünsche seitens ber Heineren Kirchen- 
bezirke vorgetragen worben. Da sic jedoch, wie auch in 
ber schriftlichen Begründung zur Anlage 3 bereits aus- 
geführt ift, eine gesetzliche Festlegung bes oon ben Be- 
zirkssynoden gewünschten alternierenden Verfahrens bei 
ber Wahl bes Pfarrers zur Landessynode aus ber Mitte
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zweier ju biefem Zweck zusammengeschlossene Bezirks- 
synoden nicht empfiehlt, weil durch bas überschreiten ber 
Sechzigtausend-Seelen-Grenze in einzelnen Kirchenbezir- 
fen im Verlauf ber Wahlperiode ber oom Landeskirchen- 
rat vorzunehmende Zusammenschlusz zweier benachbarter 
Bezirkssynoden bem Wechsel ber Verhältnisse unterworfen 
ift, gibt bie Ergänzung durch Sat 2 mit ber Einführung 
ber gemeinfamen Wahl wenigstens eine gesetzliche Hilfe- 
stellung ju einer gerechten Abwechslung. In ben Aus- 
schüssen Dorgetragene Beispiele aus ber Praxis zeigten, 
dasz durch eine gemeinsame Sitzung unb Wahlhandlung 
— meift bei schriftlicher Abstimmung — bie bes öfteren 
eingetretenen unb jum Ausbrucf gebrachten Nöte behoben 
werben fönnen.

Bei Berücksichtigung ber dargestellten Anbetungen unb 
unter Bezugnahme auf bas von mit Vorgetragene emp- 
fehlen Haupt- unb Rechtsauschuß bie Annahme bes Ge- 
fehentwurfes. (Allgemeiner Beifall!)

Vizepräsident $. Schneider: 3c banfe bem Herrn Be- 
richterstatter unb schlage not, dasz wir auch für dieses 
Gesetz oon einer allgemeinen Debatte absehen. Ic frage, 
ob sic bagegen Stimmen erheben? — Das ift nicht ber 
Fall.

In ber Einjelberatung wirb ber § 1 ohne Wort- 
melbung in folgender Fassung einstimmig angenommen:

Die Zahl ber nach § 12 ber Grundordnung in ber Pfarr- 
gemeinbe ju bestellenden Ältesten beträgt:

in Gemeinden bis zu 300 Seelen
in Gemeinden mit 301—2000 Seelen

4 Älteste

und

9)

99

97

7) 

»)

99

99
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2001—2800
2801—3600
3601—4400

»

über 4400 Seelen
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Die §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 werden in ber Sanjung der 
Vorlage des Landeskirchenrats einstimmig angenommen. 
Zu § 9 erklärt

Synodale Kühn: Die Abänderung in § 9 muß deshalb 
dankbar begrüßt werben, weil sie einem Miszstand in ber 
Wahlordnung zu steuern jucht, ber weit über formale 
Mängel hinausgeht. Wir sind uns barüber einig, das wir 
aus Wählerlisten heraus bie Wahl vollziehen lassen. Wir 
sind uns auch barüber einig, das ein Eintrag in bie Liste 
erfolgen soll. And wir sind uns auch barüber einig, das 
eine Verpflichtung bes Wählers, bie Wahl als einen 
Dienst an ber Gemeinde anzusehen, anerkannt wirb. Wir 
wissen aber, das in unferen mobernen Gemeinden aus 
ber gesetzlichen unb formalen Durchführung bes § 9 Mis- 
ftänbe entstanden finb, bie nur durch weitgehendstes Ent- 
gegenkommen, bas bis an bie Grenze ber Ehrlichkeit her- 
anging, ausgeräumt werben konnten.

Sie wissen alle, das wohl in feiner Gemeinde bie Ter- 
mine ganz exakt eingehalten worben finb. Sie wissen auch, 
dasz in oielen Gemeinden Eintragungen in bie Wähler-

großen Zusammenbruch 1945 entstanden ist, bestimmt war 
oon ber Sorge vor bem Einfluß unkirchlicher ober kirchen- 
feindlicher Kreise über bie Wahl auf bas lieben ber Kirche. 
Auf ber anberen Seite aber bürfen wir nicht vergessen, 
das bie Kirche Volkskirche ist unb dasz es einen Weg 
geben muß, beibes miteinanber ju vereinigen, ben volks- 
kirchlichen Charakter unb ben Charakter ber Betonung 
ber gottesdienstlichen Gemeinde. Sie wissen, dasz Herr 
Angelberger unb ic unb anbere Freunde einmal einen 
Plan für eine solche Wahlordnung Ihnen vorgelegt haben. 
Sie ift an bie Bezirkssynoden weitergegangen unb ift 
eigentlich beiseitegelegt worben. Ic weis, das es Dinge 
gibt, für welche bie Zeit nicht reif ift, bei benen man 
warten musz. Aber Sie sollten doch sehen, dasz wir irgend- 
wie ju einer Wahlordnung kommen müssen, bie eine 
überschaubare unb geglieberte Gemeinde in ihren Lebens- 
orbnungen, bie fie hat, erfaszt. Wenn ic von Lebens- 
orbnungen rebe, so meine ich selbstverständlich nicht Blut 
unb Boden, wie mit bas vorgeworfen worben ift, sondern 
Lebensgemeinschaft unter Gottes Wort in ber Geschichte 
unb Art, bie Gott gegeben hat. Deswegen müssen 
wir biefe Wahlordnung, fo wie fie jetzt ba ift, als eine 
vorläufige ansehen, müssen ben Mut haben ju sehen, dasz 
wir weiterarbeiten an dieser Aufgabe unb das wir bie 
Hoffnung haben fönnen, — wir sollten bas nicht auf- 
geben, das einmal eine Wahlordnung uns geschenkt wirb, 
bie nicht Gottesdienstgemeinde auf Kosten ber volkskirch- 
lichen Gemeinde unb nicht volkskirchliche Gemeinde auf 
Kosten ber gottesdienstlichen Gemeinde schafft, sondern 
beibes vereint unb baburch auch untere Gemeindeglieder 
wieber interessieren wirb an ben kirchlichen Wahlen.

Vizepräsident $. Schneider: Wir finb sehr banfbar für 
biefe Hinweise unb Anregungen, bie ja im Protokoll fest- 
gehalten finb unb vielleicht bann in fommenben Zeiten 
irgendwie einmal Verwirklichung finben fönnen.

Oberkirchenrat Dr. Wendt: über bie Einrichtung ber 
Wählerliste unb bie Voraussetzung bes Eintrags in bie 
Wahlerliste haben Sie durch Verabschiedung ber §§ 13 
unb 14 ber Grundordnung abgeftimmt.

Synodale Dr. Schmechel: Ic wollte meine ganj furjen 
Ausführungen bamit beginnen, dasz ich mich nicht in ber 
Lage sehe, auf bie Ausführungen, bie wir soeben gehört 
haben, fo grünblich unb so theologisch funbiert ju ant- 
worten, wie bas nötig wäre. Ich bin aber dennoch nicht 
in ber Lage, Jie ganj widerspruchslos geschehen ju lassen, 
jumal beswegen nicht, weil hier bestimmte Vorschläge
gemacht waten — dazu hat freilich jeder bas Recht. Aber 
wenn diese Vorschläge gemacht werben mit einer in bie 
Zukunft weifenben Geste, bann fann ic nur Jagen: Diefe 
Frage, nämlich bie gottesdienstliche Gemeinde unb bie 
volkskirchliche Gemeinde Jo gegeneinanber zu setzen, das 
bie volkskirchliche Gemeinde ihr Ziel unb ihre Aufgabe 
nicht in ber gottesdienstlichen Gemeinde hat, unter Ver- 
zicht auf wichtige biblische Substanz, bas ist fein wirklich 
zukunftsweisendes Ziel. Unb bas hier zum Ausbrucf zu 
bringen, ift mir ein Bedürfnis. (Beifall!)listen noch bis zum Tag der Wahl vorgenommen worben 

finb. Unb Sie wissen weiter, dasz bie Uninteressiertheit 
unserer Gemeindeglieder an unferen Wahlen uns auf- 
horchen lassen sollte, dasz hier etwas nicht in Ordnung Raffung angenommen:
ift. Gewiß, man fann bie Anmeldung förbern, unb man 1. Die erftmalige Eintragung in bie Wählerliste 

erfolgt auf Grund einer Anmeldung bes zählers 
(§ 13 Absatz 2 ber Grundordnung). Das Nähere regeln 
bie Durchführungsbestimmungen bes Evang. Ober- 
kirchenrats unb bie Bekanntmachungen bes Gemeinde- 
wahlausschusses.

2. Die Aufforberung jur Anmeldung hat an jwei 
Sonntagen in ben Gottesdiensten ju erfolgen unb alle 
nötigen Angaben ju enthalten. Sie ift barüber hinaus 
in geeigneter Weise bekanntzumachen.

3. Für bie Anmelbung ift eine Frist von mindestens 
10 unb höchstens 21 Tagen ju setzen.

Mit allen gegen 1 (Stimme wird der § 9 in folgender

kann bie laufende Ergänzung ber Wählerliste vermehren. 
Aber wir sollten doch sehen, das hier innerlich ein Zwie- 
spalt in Erscheinung tritt, ber über bas Formale hinaus- 
geht. Der Gedanke ber Wahlordnung geht davon aus, das 
bte gottesdienstliche Gemeinde wählt. Die gottesdienstliche 
Gemeinde finbet gewissermaszen als Wahlgemeinde ihre 
Rechtsform. Wir haben aus ben Ausführungen bes Be- 
richterstatters gehört, das beibe Ausschüsse diese Begren- 
jung als zu eng empfunden haben. Wir verstehen durch- 
aus, dasz diese Wahlordnung, bie ja nicht nur hier, son- 
bern auch in anberen Evangelischen Kirchen nach bem
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Die §§ 10, 11 unb 12 werben in ber Fassung ber Vor- 
lage unb § 13 in ber nachstehenden Fassung einstimmig 
angenommen:

Um bie Wählerliste auf bem laufenden zu halten, 
sollen in regelmässigen Zeitabständen bie Gemeinde- 
glieder, welche in bet Wählerliste noch nicht einge- 
tragen sind, bie Fähigkeit dazu aber besitzen, zur An- 
melbung eingeladen werben. Die Bestimmungen ber 
§§ 6—12 finben auf biefe Ergänzung ber Wähler- 
liste entsprechende Anwendung.

Die §§ 14, 15, 16 unb 17 werben in ber Fassung ber 
Vorlage, § 18 in folgender Fassung einstimmig ange- 
nommen:

Jeder Wohlvorschlag barf höchstens brei Namen 
mehr enthalten, als Alteste zu wählen sind. Enthält 
ber Vorschlag mehr als biefe Zahl, fo gelten nur bie 
zuerst genannten, ber zulässigen Zahl entsprechenden 
Namen.

Die §§ 19, 20, 21 unb 22 werben in ber Fassung ber 
Vorlage einstimmig angenommen.

§ 23 wirb in ber Fassung ber Vorlage unter Anderung 
bes Wortes „soviel" in „so viele" im britten Sat von 
Absatz 2 einstimmig angenommen.

Die §§ 24—34 werben in ber Fassung ber Vorlage bes 
Landeskirchenrats einftimmig angenommen, ebenso bie 
Aberschrift „Kirchliche Wahlordnung".

In ber Gesamtabstimmung wirb bas Gesetz mit 
allen Stimmen bei 1 Stimmenthaltung angenommen.

IV.
Vizepräsident §. Schneider: Damit ift auch der Punkt III 

unferer Tagesordnung erlebigt unb wir fommen zu 
Punkt IV, Gottesbien ftorbnung. Hierzu ber Be- 
richt bes Hauptausschusses.

Berichterstatter Synodale Hörner: Hohe Synode! Die 
Synode hatte auf ihrer Herbsttagung im oorigen Jahr bie 
Aufgabe, bas kirchliche Gesetz über bie Einführung ber 
Erweiterten Gottesbienftorbnung oon 1950 zu beraten 
unb zu verabschieden. Der Hauptauschusz, bem bie dies-
bezügliche Vorlage zur Behandlung zugewiejen war, hatte 
sic nach langen eingehenden Grörterungen über grund- 
jätzliche Fragen unb vielerlei Vorschlägen über mögliche 
Formulierungen ber Gesetzesvorlage dahin entschieden, stimmtes Bekenntnis gebunben. Während einerseits dar-
zwei verschiedene Fassungen bem Plenum zur Abftimmung gelegt wurbe, das jebe Gottesbienftorbnung an ein Be-
vorzulegen. Die Fassungen hatten folgenben Wortlaut: kenntnis gebunben fei — was in ber erften Plenarsitzung

C-MA dAn-M durch Herrn Oberkirchenrat Dr. 23endt ausgeführt war —,Grfte 8allung •
„Die Landessynode hat gemäß § 22 Buchstabe e bes 

Kirchenleitungsgesetzes oom 29. 4. 1953 als kirchliches 
Gesetz beschlossen, was folgt:

§ 1 Abschnitt 1. Die feit 1950 zur Erprobung frei-
gegebene Grweiterte Gottesbienftorbnung wirb als reformatorischen Kirchen aber könne baoon nicht bie Rede 
Gottesbienftorbnung ber Goang. Landeskirche in
Baden eingeführt. Sie hat bie angechlojjene Raffung.

Abschnitt 2. Neben ihr bleibt bie Gottesdienst- 
orbnung oon 1930 in Geltung.

§ 2. Für Entscheidungen über bie Geltung ober
Ginführung einer ber beiben Gottesdienstordnungen 
in ber Gemeinbe bleibt ber Altestenkreis zuständig."

Der zweite Vorschlag einer Vorlage:
§ 1: Die feit 1950 zur Erprobung freigegebene Er-

weiterte Gottesdienstordnung wirb hiermit einge- 
führt.

Diefe Gottesbienftorbnung unb bie Gottesdienst- 
orbnung oon 1930 gelten nebeneinanber.

§ 2: Wie oben. von 1836, über ben Rahmen bes reinen Predigtgottes- 
Der Synode war damals durch ben Berichterstatter dienstes hinausgeht. Von welcher Seite her man bie Frage

Entscheidung herbeizuführen. Für biefe Entscheidung 
wolle fie bie Fassung zwei ober brei zu Grunbe legen." 

Gemeint waren bie beiben eben verlesenen Fassungen. 
Auf bie Ausführungen bes Berichterstatters folgte da- 

mals eine längere Aussprache, in ber wiederholt aus- 
gesprochen unb auch allgemein anerkannt wurbe, man 
folle niemanben zwingen ober brängen, bie Gottesdienst- 
orbnung oon 1950 anzunehmen, sondern bie Gleichberech- 
tigung ber Ordnung oon 1950 unb 1930 aufrecht erhalten, 
fo wünschenswert auch oi»e einheitliche Orbnung für ben 
Hauptgottesdienst im Bereich unferer Landeskirche sei, 
unb fo berechtigt auch eine Vorrangstellung ber Gottes- 
bienftorbnung oon 1950 fei. Bei ber schliesslich erfolgten 
Beschlußfassung nach einer langen unb temperamentvollen 
Geschäftsordnungsdebatte tarnen bie oom Hauptausschusz 
oorgelegten Fassungen gar nicht zur Abstimmung, son- 
bern ein Vorschlag, ber bie neue Vorlage bes Landes- 
kirchenrats (in unserem Bericht bie erste Fassung) in § 1 
Absatz 2 folgendermassen änberte: „Reben ihr fann bie 
Gottesbienftorbnung oon 1930 beibehalten werben“. Diefe 
abgeänberte Fassung wurbe mit 29 gegen 10 Stimmen 
bei 1 Enthaltung angenommen. Gegen biefe Entscheidung 
wurbe ber Antrag auf Wiederholung ber Abftimmung 
nach § 22 Absatz 3 ber Geschäftsordnung gestellt. Für die- 
sen Antrag wurben 11 Stimmen abgegeben. Damit war 
bie Beschlussfassung nicht enbgültig. Sie hätte nach 24 
Stunben wiederholt werben müssen. Da bis dahin aber 
bie Tagung ber Synode beenbet war, muszte bie enbgültige 
Beschluszfassung auf bie Frühjahrstagung verschoben 
werben.

Rein formalrechtlic hätten wir alfo biesmal nur über 
bie gleiche Fassung ber Gesetzesvorlage abzustimmen 
brauchen. Da aber in ber erften Plenarsitzung ber gegen- 
wärtigen Dagung ber Herr Landesbischof unb Herr Ober- 
kirchenrat Dr. Wendt zur Frage ber Gottesbienftorbnung 
noch einmal Stellung genommen haben, war bie noch- 
malige Grörterung über denselben Gegenstand eröffnet 
worben. Auf Grunb eines Antrages wurbe dessen Be- 
handlung nochmals an ben Hauptausschusz überwiesen.

Bei ben Erörterungen über biefen Gegenstand wurben 
folgenbe Problemkreise zu klären versucht:
Inwieweit ist eine Gottesdienstordnung an ein be-

wurde andererseits klarzustellen versucht, das oon einer 
Bekenntnisbildung in strengem Sinne nur jeweils im 
Blick auf bie groszen christlichen Konfessionen gesprochen 
werben fann, also Römisch-katholische Kirche, Orthodore
Kirche, Evangelische Kirche. Innerhalb der Evangelisch-

jein. Denn sowohl im lutherischen als auc im refor- 
mierten Raum der Evangelischen Kirche sind zwei Formen 
des Gottesdienstes entwickelt worden, der schlichte, ein- 
fache Predigtgottesdienst und der aus bet römischen Messe 
abgeleitete. Historisch fei nachzuweisen, das sowohl in ber 
Schweiz als auch im oberdeutschen Raum liturgische For- 
men entwickelt wurden, bie weit übet bas hinausgehen, 
was bie Ordnung non 1950 enthält. Wenn aber für bie 
uns näher liegende Zeit in ber Landeskirche nach ber 
Union in Anspruch genommen wird, das bie Unions- 
urtunbe von 1821 ein Festhalten am reinen Predigt- 
gottesdienst erfordere, so müsse dazu gesagt werben, das 
bie erste Agende nach ber Einführung ber Union, also bie

folgender Antrag gestellt: auch behandle, muß festgestellt werben: Für bie Gestal-
„Der Hauptausschusz bittet bie Synode, über bie tung bes Gottesdienstes ist wohl bas Bekenntnis masz- 

Einführung ber Gottesdienstordnung oon 1950 eine gebenb. Aber bie Bekenntnisse ber reformatorischen Kirchen
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sind nicht so verschieden, dasz baraus grundsätzlich ver- 
schiedene unb einanber ausschliezende Ordnungen gefol­
gert werben müßten. Das trifft auch für unsere beiben 
Ordnungen zu. Man tann sie nicht für bas eine ober 
anbere Bekenntnis in Anspruch nehmen. Auszerdem ge- 
hören beibe Ordnungen liturgiegeschichtlic zusammen. 
Darum fann nicht gejagt werben, bie Ordnung von 1930 
ist an bas reformierte Bekenntnis gebunben, bie oon 1950 
an bas lutherische.

Das Jinb ungefähr bie Ausführungen, bie Oberkirchen- 
rat Dr. Heidland in ben Verhandlungen bes Hauptaus- 
schusses gegeben hat.

Wenn bem zugestimmt werben fann, unb bas ift meines 
Wissens aus ben geringfügigen, mehr fragenben Ein- 
wenbungen im Hauptausschus wohl anzunehmen, bann 
ift bie Frage nach ber rechten Ordnung bes Gottesdienstes 
als eine Frage ber Ordnung unb bes Ermessens anzu- 
sehen. Man fönne sic bann für bie eine wie für bie an- 
bere entscheiden, ohne dadurch oom Bekenntnis abzu- 
weichen. Die Folgerung, bie baraus für eine Entscheidung 
ber Synode gezogen werben fann, ift bann bies: Man 
fann durch Mehrheit entscheiden. Es wäre also durchaus 
möglich, einfach eine Entscheidung herbeizuführen dadurch, 
das bie Abstimmung oon ber Herbsttagung ber Synode 
nur noch einmal wiederholt wirb.

Demgegenüber wurben Gewissensbedenken erhoben. Es 
finb Brüder sowohl in ber Synode als auch im Lande 
brauten, benen bie Formulierung in § 1 Absatz 2: „Da- 
neben fann bie Ordnung oon 1930 beibehalten werben“ 
Sorge bereitet. Sie würben dadurch nicht nur zu einer 
Minderheit gestempelt, sondern boch irgenbwie unter 
Druck gesetzt. Es werbe dadurch bie Gefahr einer ftörenben 
Kluft innerhalb ber Landeskirche heraufbeschworen. Das 
solle aber tunlichst oermieben werben. Auch wenn anbere 
barin feine Beschwerung ber Gewissen erblicken, ba ja bie 
Gleichberechtigung beiber Orbnungen ausgesprochen sei, 
fönne man durch Erklärungen ober Beweise niemanben 
überzeugen, er solle bie Bedenken nicht haben, bie er tat- 
sächlich hat. Um aber bie Einmütigkeit zu erhalten, Jolle 
man bereit fein, jegliche Akzentuierung in ber Gesetzes- 
vorlage, bie bie tatsächliche Gleichberechtigung beiber Ord- 
nungen wieder in Frage stellen fann, zu oermeiben. 
Darum wolle man sic bemühen, ber Fassung bes Ge- 
setzes zuzustimmen, bie oon allen unbeschwert angenommen 
werben fann. Es wurbe auch betont, dasz eine Akzentu- 
ierung ber Ordnung oon 1950, rechtlich gesehen, bie Gleich- 
berechtigung beiber Ordnungen wieber aufbebe.

Um bie gewünschte Einmütigkeit zu erzielen, wurben 
bie Mitglieder bes Rechtsausschusses unb bes Finanz- 
ausschusses gebeten, an ben Beratungen bes Hauptaus- 
schusses teilzunehmen. Eine Probeabstimmung nach über
zweistündiger Beratung, bei ber festgestellt werben sollte, 
ob man sic auf bie neue Vorlage bes Landeskirchenrats richt, und ic möchte vorschlagen, daß wir sofort zunächst
ober auf bie oben angegebene abgeänberte Fassung einigen in die Aussprache, falls eine solche gewünscht wirb, ein-
tönne, hatte folgenbes Ergebnis: Für bie abgeänberte treten. 3ch bitte um Wortmeldungen!
Fassung stimmten 22 Synodale, bagegen 16. Somit war Synodale D. Dr. Ritter: Liebe Brüder unb Synodale! 
zum Ausdruc gefommen, das bie Mehrheit für bie Be- 3c melbe mich ungern zum Worte, weil ic bie Empfin-
ftätigung bes Beschlusses oom Herbst 1957 war.

Um nun eine Kampfabstimmung zu oermeiben, im Frage ber Gestaltung unseres Beschlusses noch lange zu 
Lande drauszen aber flar zum Ausbrucf zu bringen, das diskutieren, Wasser ins Meer tragen heiszt. Auszerdem: 
bie Synode einmütig bie Einführung ber Orbnung oon was wir jetzt aus Berlin gehört haben über bie unge- 
1950 will, bie fünftige Einheit in ber Orbnung oon 1950 heuren Gefahren, bie ber Evangelischen Kirche als Ganzes
gesehen werden soll, unb ber Willkür in ber liturgischen drohen, — angesichts dieser Nachrichten scheint mir unsere
Entwicklung gefteuert werden sollte, wurde ber Vorschlag Differenz hier zur Belanglosigkeit zusammenzuschrumpfen,
gemacht, man möchte sic auf bie neue Vorlage bes Lan- Ic musz bas einmal Jagen! Ic bin aber von zahlreichen
deskirchenrats einigen. In einem Wort an bie Gemeinden Synodalen gebeten worden, doc nicht zu schweigen, son-
tönne bie Synode bann bie Anliegen geltend machen, bie bern meinen Standpunkt darzulegen. Ic glaube, ic fann
in ber gesetzlichen Vorlage, ohne Miszverständnisse auszu- 
lösen, nicht festgelegt werben tonnen. Eine Probeabstim-
mung über biejen Vorschlag ergab 17 Stimmen dafür, ein Gesichtspunkt mehr formaler Art: Es ist ein Synodal-

21 Stimmen bagegen. So wurbe auch dieser Vermittlungs- 
vorschlag wieber fallengelassen. Man war ber Meinung, 
es fei bedenklich, Beftimmungen, bie im Wortlaut bes 
Gesetzes nicht ausgesprochen werben, auf anberem Wege 
bann doch geltend zu machen.

Der Hauptausschusz, ber nun feine Beratungen allein 
fortsetzte, war bamit oor bie Frage gestellt, ob er ben Ver- 
such, zur Einmütigkeit zu fommen, aufgeben Jolle. Obwohl 
eine gewisse Neigung bafür vorhanden war, hot man sic 
zunächst nicht dazu entschlossen, sondern weiterhin versucht, 
sic auf bie eine ober anbere Fassung zu einigen. Dabei 
wurbe nochmals barauf hingewiesen, das in ber neuen 
Borlage alles enthalten sei, was ben tatsächlichen Sach- 
verhalt in unferer Frage zum Ausbrucf bringen fönne, 
dasz sachlich auch in ber abgeänberten Fassung nichts an- 
beres ausgesagt fei, fie oermeibe aber, was bem einen 
Teil ber Brüber Sorge bereite. Es wurbe gefragt, ob 
man angesichts ber gegebenen Situation nicht auf ein 
Festhalten am gefaszten Beschlug verzichten fönne, um 
ber Brüber willen. Demgegenüber wurbe geltend gemacht, 
das in ber Formulierung „fann beibehalten werben“ bie 
freie Entscheidung jeber Gemeinde gewährleistet fei. Es 
jei auch nicht möglich, eine Nötigung ober einen Druck 
auf biejenigen baraus ablesen zu fönnen, bie an ber Ord- 
nung oon 1930 festhalten wollten. Man fei es aber ben 
Gemeinden schuldig, auch im Wortlaut bes Gesetzes aus- 
zudrücken, was bie Synode eigentlich will. Da ein Weiter- 
fommen mit bem Ziel ber Einigung auf eine Borlage 
aussichtslos schien, wurbe abgeftimmt, um festzustellen, 
welcher Fassung bes Gesetzes bie Mehrheit ber Ausschusz- 
mitglieber ben Vorzug geben werben. Das Ergebnis: Für 
ben abgeänberten Vorschlag stimmten 10, also „fann bei- 
behalten werben“, bagegen, also für bie neue Borlage 
bemnach, 7 Mitglieder bei 1 Enthaltung. Damit war 
bie Entscheidung gefallen, unb ber Versuch, zu einer Ein- 
mütigteit zu fommen, endgültig aufgegeben.

Darum hat auch ein Vermittlungsvorschlag bes Syn- 
obalen Professor Ritter feinen Anflang gefunben. Er 
hatte ben Versuch gemacht, ein Wort ber Synode zu ent- 
werfen zu bem Zweck, gleich wie die Entscheidung auch 
ausfallen werbe, dieses Wort an bie Gemeinden hinaus- 
gehen zu lassen, um einerfeits barin flar zu machen, was 
bie Synode tatsächlich will, andererseits aber baburch zu 
helfen, das drauszen im ßanbe feine Gewissensnöte ent- 
stehen unb in ber Synode feine Bitterfeit zurückbleibt unb 
überall verständlich werbe, warum derselbe Beschluß noch 
einmal gefazt werben muszte. Diefe Meinung fonnte sic 
ber Hauptausschus nicht zu eigen machen. Er überließ es 
aber Professor Ritter, persönlich barüber zu entscheiden, 
ob er fein Anliegen im Plenum noch einmal norbringen 
wolle. (Allgemeiner Beifall!)

Vizepräsident H. Schneider: Wir banten für diesen Be-

bung habe, dar über bie letztlich doc mehr formale

bas sehr kurz machen.
Ich habe schon einmal gejagt: zunächst bestimmt mich



36 Zweite Sitzung

beschlug gefaszt worden im vorigen Herbst nach endlos 
langen Beratungen, und ein solcher Synodalbeschlusz sollte 
ja doch eigentlich nun auch Synodal 6eicIuB fein. Es 
wäre grundsätzlich doch nur bann berechtigt, einen be- 
reits vorhandenen Synodalbeschlusz wieder umzustoszen, 
wenn entweder dringende Notstände ober neue, wesentlich 
neue, Argumente auftauchten, bie es nachträglich als un- 
tunlich erscheinen lieszen, am Synodalbeschlusz festzuhalten. 
Wenn wir anbers verfahren, so hört ja bas Beraten nie- 
mals auf. Dann fann ja immer wieder, von neuem wieder 
über denselben Gegenstand mit denselben Argumenten 
gefochten werden. And bas ift in diesem Fall ohne Zweifel 
geschehen. So habe Vic also bie Vorstellung, man sollte 
nicht ohne Not — unb biefe Not fann ic nicht aner- 
kennen, unb neue Argumente habe ic auch feine gehört 
in diesen zwei Tagen — ben alten Synodalbeschlusz 
änbern.

Aber nun zur sachlichen Frage: Ic habe in biefen 
Debatten bemerft, das es zwei verschiedene Bebenfen 
sind, bie erhoben sind gegen bas Wort „fann". Einmal 
ift offensichtlich eine Gruppe vorhanden, bie völlig ein- 
verstanden ift mit ber neuen Ordnung von 1950 unb gar 
nichts geänbert haben will, auch ihren Intentionen nach 
wünscht, das ber Hauptgottesdienst in Baben mehr unb 
mehr einheitlich georbnet wird, bie aber Bebenfen trägt, 
einen solchen Wunsch in einer Gesetzesformulierung zum 
Ausdruck zu bringen, weil bas als Druck auf bie Wider- 
ftrebenben empfunden werden unb dadurch unnötig Wider- 
ftanb erwecken fönnte. Sc glaube, so einen Teil ber Be- 
benfen verstehen zu sollen, bie wir hier gehört haben. Ic 
unb eine grokze Reihe oon Synodalen, ic fann wohl 
fagen, bie Mehrheit bes Ausschusses, fonnten uns biefen 
Bebenfen nicht anschliezen, wie ja ber Herr Berichterstat- 
ter schon in ausgezeichnet flarer Form bargelegt hat, weil 
wir ber Meinung sind, wenn ausdrücklich gesagt wirb, 
das beide Ordnungen bestehen unb das auch bie alte bet- 
behalten werben fann, dar bamit ja bie Freiheit völlig 
klar garantiert ift; aber freilich ift nun auch in irgend- 
einer Form eine Entscheidung ber Synode herbeigeführt, 
man ficht: sie steht hinter ber neuen Ordnung.

Mein Bebenfen, bas ic gegen ben Vorschlag habe, 
beibe Ordnungen einfach nebeneinanber zu stellen, läuft 
barauf hinaus, das ich sage, die Synode entzieht sich da- 
mit ber Entscheidung, ob fie nun eigentlich ja sagt zu der 
neuen Gottesdienstordnung, ober ob fie nein fagt, oder 
ob fie bloß nein ober bloß ja fagt (Heiterkeit!). Ich habe 
ben Eindruck, bah das Letztere ber Fall wäre, wenn wir 
bie erfte Fassung annehmen würben. Es wirb eben bann 
offen gelaffen, was bie Synode eigentlich benft unb was 
sie eigentlich wünscht. Man wagt es nicht zu sagen aus 
bem Gefühl heraus, man möchte niemanb fein Gemüt 
ober fein Gewissen bedrücken, was ja aber meinet Ansicht 
nach (und ber Ansicht ber Mehrheit bes Ausschusses nach) 
nicht ber Fall ist. Es gibt aber, wie ic heute vormittag 
erft gesehen habe, vor allem aus ben Worten von Herrn 
Oberkirchenrat Wendt, auch noch eine zweite Gruppe von 
Synodalen, bie wünschen gar feine einheitliche Gottes- 
bienftorbnung. fonbern bie halten es für einen Borzug 
ober zum minbeften für sehr wohl erwägbar unb wün- 
schenswert, eine Fülle non Möglichkeiten offen zu haben, 
inbem bie Gottesdienstordnung eben nicht einheitlich ge- 
regelt wirb, auch nicht für ben Hauptaottesdienst. 3c 
halte bas mit ber Mehrheit bes Ausschusses für uner- 
wünscht, ja für unerträglich. Etwas ganz anderes ift es, 
wenn man etwa im Frühaottesdienst bie alte unb im 
Hauptgottesdienst bie neue Ordnung einführt. Das änbert 
nichts baran, bah für bie Form bes Hauptgottesdienstes 
mehr unb mehr eine einheitliche Ordnung durchgeführt 
wirb. So muh es gehalten werben, wenn bie Synode in 
ber Tat hinter ihrer neuen Ordnung steht.

Am nun allen Diskussionen bie Spitze abzubrechen, bie 
brauhen im Lande entstehen fönnten nach einem Synodal- 
beschlug, fei er nun so ober fo gefallen, vor allem nach 
einem Synodalbeschlusz, ber bie Entscheidung bes oorigen 
Herbstes festhält, um ferner im Lande zu Geltung zu 
bringen, was einmütig angenommen wurbe in bem burch 
bie Mitglieder ber anberen Ausschüsse vergröszerten 
Hauptausschusz, bah nämlich bie Frage unserer Gottes- 
bienftorbnung ben status confessionis überhaupt nicht be- 
rührt, fonbern eine reine Ermessensfrage darstellt — um 
also alles bas vor bem ßanbe klarzulegen, was im Gesetz 
nicht ausdrücklich gesagt werben fann, hatte ich einen 
Vorschlag zu einer Erläuterung unseres Synodalbeschlusses 
gemacht. Ic habe biefen Vorschlag, ber als Antrag bes 
Hauptausschusses an bas Plenum gehen sollte, heute mor- 
gen im Hauptausschusz, aber mit offensichtlichem Misz- 
erfolg vorgetragen (Heiterkeit). Der Antrag besagte: bie 
Synode möge, nachdem fie sic so ober so entschieden hätte, 
eine Art oon Motivierung ins Land hinausgehen lassen, 
mit Betanntgabe ber Grünbe, bie fie zu ihrer Entschei- 
bung gebracht haben, unb zwar in folgendem Wortlaut:

„Die Erweiterte Gottesdienstordnung, bie feit 1950 
Zur Erprobung freigestellt war, ift in ber weit über- 
wiegenben Zahl unserer Gemeinben ganz oder teil- 
weife eingeführt worben. Die Landessynode trägt bem 
Rechnung unb führt biefe Erweiterte Gottesdienst- 
orbnung als Ordnung unferer Landeskirche ein. Die 
Landessynode ift sic bewuht, bah diese Ordnung bem 
Unionscharakter unferer Landeskirche entspricht unb 
in feiner Weise ihren Bekenntnisstand berührt. Jedoch 
soll feine Gemeinbe gezwungen werben, bie Ordnung 
oon 1950 einzuführen. Da auch bie Orbnung oon 1930 
ihre Gültigfeit zum gleichen Recht behält, steht ben 
Gemeinben beren Beibehaltung frei.Die Synode hofft 
jedoch, bah sic bie Gemeinben entsprechend bet Tra- 
bition unferer Landeskirche im Laufe ber Zeit wieder 
Zu einer einheitlichen Orbnung ber Hauptgottes- 
bienfte zusammenfinden."

Das ift ber Antrag, ben ic ans Plenum bringen wollte. 
Aber auf Grunb ber unfreundlichen Aufnahme, ben er 
heute im Hauptausschusz gefunden hat, insbesondere auf 
Grunb ber Antworten, bie mir oon feiten bes Herrn Dr. 
Wendt unb bes Herrn Defan Würthwein zuteil geworben 
sind, verzichte ich auf bie Weiterverfolgung ber Sache, 
um nicht weitere Berwirrung zu ftiften, unb weil ic bie 
Sache nicht für fo wichtig halte, um nochmals neue Dis- 
kussionen unb Konfusionen herbeizuführen.

Vizepräsident $. Schneider: Darf ic nur noch in Er- 
innerung rufen, bah ber Berichterstatter ausdrücklich er- 
wähnt unb begründet hat, warum wir überhaupt noch 
einmal in eine Aussprache, in eine Überprüfung im Haupt- 
ausschus eingetreten sind, obwohl hier eigentlich nur eine 
Wiederholung ber Herbstabstimmung erfolgen sollte. Wir 
hielten uns bazu verpflichtet

a) einmal wegen bes Wortes oom Herrn Landesbischof,
b) wegen ber Tatsache, bah Herr Oberkirchenrat Dr. 

Wendt in ber Herbstsynode 1957 aus Krankheits- unb Ab- 
wesenheitsgründen nicht in ber ßage war, feinen Stand- 
punft barzulegen.

Nachdem nun aber zwei Herren oon ber Kirchenleitung 
in ber erften Plenarsitzung gesprochen hatten, wollten wir 
oon bem Recht unb ber Möglichkeit Gebrauch machen — 
allerdings in weitgehender Auslegung ber Geschäftsord- 
nung —, bah man doch noch einmal nach biefen neuen 
Gesichtspunkten ben früheren Stanbpunft überprüfe. Es 
ift also, glaube ich, gut gewesen, bah mir nicht einfach 
formal bem Buchstaben nach bie Herbstabstimmung wieder- 
holt haben, fonbern ben bamaligen Beschluß nochmals ge- 
prüft unb überarbeitet haben. Leider fam nun doc ein 
zwiespältiges unb noch unbefriedigendes Ergebnis heraus.
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Das war nur noch zur Erklärung zu sagen. Nun bat 
Herr Oberkirchenrat Dr. Heidland sic zu Wort gemelbet, 
nachher Herr 0. Dietze.

Oberkirchenrat Dr. Heidland: Sollte bie Synode ber 
Meinung fein, bai jetzt keine weitere Aussprache mehr 
ftattfinbet, fonbern fie gleich zur Abstimmung übergehen 
will, würbe ic auf mein Wort verzichten. (Zurufe oon 
allen Seiten: Nein!)

Wenn bagegen bie Aussprache weiter bauern soll, bitte 
ich ums Wort.

Vizepräsident $. Schneider: Es war feine Anregung ba, 
bie Aussprache irgenbwie abzukürzen.

Oberkirchenrat Dr. Heidland: Biebe Freunde! Ic bitte 
Sie, jetzt etwas um bie Geduld, bie wir bisher schon in 
reichlichem Masze auf biefe Sache oerwenbet haben. Ic 
möchte nämlic versuchen, bevor ic zu ber Abstimmung 
selber Stellung nehme, ben Boden dadurch aufzulockern, 
bai ic etwas sage, oon bem ic heute nachmittag fest- 
stellte, bai es bisher unterblieben ift.

3m letzten Herbst wurbe Ihnen ja eine Zusammen- 
stellung ber Bedenken oorgelegt, bie oon breiiig ober 
wieviel Gemeinden es waren gegen bie Erweiterte Gottes- 
dienstordnung geltenb gemacht worben sind. Wenn ic mich 
nicht sehr täusche, hoben wir uns mit biefen Bedenken in 
einer irgenbwie ausführlicheren Weise nie befait. Viel- 
leicht wäre es gut, um biefen Gemeinden zu zeigen, wie 
ernft wir ihre Bedenken nehmen, wenn wir jetzt doch noch 
einmal, beoor wir zur Abstimmung schreiten, uns mit 
biefen Bedenken in aller Kürze befaßten.

Das erfte unb vielleicht gewichtigste Bedenken ift in bem 
Gericht bes Herrn Defan Hörner wohl schon so besprochen, 
bai ic mic ba auf einige Andeutungen beschränken fann, 
nämlich bas Bedenken, bie Erweiterte Gottesdienstord- 
nung fei eine Prägung eines spezifisch lutherischen Be- 
kenntnisses. Nur einen Hinweis, ber Ihnen vielleicht 
noch helfen kann, dieses gewichtige Bedenken auszuräu- 
men. Wenn wir bie Erweiterte Gottesdienstordnung litur- 
giegeschichtlic feftlegen wollen, bann wäre fie zu suchen in 
Straßburg. In ber Straszburger Gottesdienstordnung oon 
1524 unb oon 1539 finben Sie sämtliche Elemente (Zuruf: 
Ganz richtig!) unferer Erweiterten Gottesdienstordnung. 
Da finben Sie oom Jahre 1524 bas „Kyrie", bas „Gloria" 
bis in ben Ton fogar. Sie finben 39 bas Sündenbekennt- 
nis mit bem Gnadenspruch, ben Lobvers. Wollte man 
unfere Erweiterte Gottesdienstordnung typisieren unb

gottesdienst, der namentlich
Dergleichen mit bem tnappen fog. oberdeutschen Predigt- 

oon Zwingli aufgenommen 
wurbe, unb mit ber angeblich mehr ober weniger lutherisch 
geprägten Nürnberger Gottesdienstordnung, bann stellt
bie Straßburger Ordnung — bas finben Sie übrigens in 
verschiedenen Lehrbüchern ber Liturgik in biefem Wort- 
laut selber ausgedrückt — einen ausgesprochenen Vermitt- 
lungstyp bar. Unb wenn man wollte — es wäre bas nur 
ein fragwürbiges Unterfangen —, fönnte man fagen — 
unb es wäre gar nicht leicht, bem Historiker zu wider- 
sprechen — dasz, wenn man eine unierte Gottesdienstord- 
nung suchen wollte in ber Liturgiegeschichte, man auf bie 
Straßburger Ordnung stiesze. Also ic fönnte mit gutem 
historischen Necht fagen, biefe Gottesdienstordnung oon 
1950 ift gerabe bas, was unferer unierten Landeskirche 
auf ben Leib zugeschnitten ift. 3c fage bas aber felbft 
mit ber Einschränkung, das ic genau weiß: wie es auf 
unferem badischen Boden auch den ganz fnappen Gottes- 
bienft gibt, fo gibt es auf bem reformierten schweizerischen 
Territorium in Genf unfere Erweiterte Gottesdienstord- 
nung.

Weiter: Die erweiterte Gottesdienstordnung oerftieße 
gegen bie badische Tradition. Dagegen nur bies: Von 
wann ab foll bie badische Tradition beginnen? Was ift 
ber Zeitpunkt, oon bem an wir oon einer badischen Got-

tesdienstordnung sprechen? 1930, 1821, 1563 ober 1556? 
Je nach ben Terminen, bei benen Sie einsetzen mit bet 
badischen Tradition, können Sie oon ber badischen Tra- 
bition her diese ober jene Gottesdienstordnung begründen.

3. Es wird davon gesprochen, das bie erweiterte Gottes- 
dienstordnung einem anderen Frömmigkeitstypus ange- 
höre. Als ob bas Lob Gottes eine Frage oon Fleisch unb 
Blut sei! Da hören alle landsmannschaftlichen Einschläge 
auf. Wo bas Lob Gottes echt erklingt, ist es eine Gabe 
bes heiligen Geistes, eine Frucht bes Heiligen Geistes. 
Das Lob aber, bas in ber Christenheit ben christlichen 
Gottesdienst bestimmt hat, war ein ausgesprochenes 
Lob, feine ftumme Meditation. Die erste Nachricht, bie 
wir heute übet ben christlichen Gottesdienst oon einem 
Nichtchristen haben, jener berühmte Pliniusbrief, unge- 
fähr 110 ober 120 nach Christus, erwähnt gerabe bies oom 
Gottesdienst ber Christen, das sie Gott gelobt haben 
mit lauter Stimme. Im übrigen ift es auch nicht un- 
interessant zu hören, dar bie Pfälzer Kirchenordnung, bie 
ben knappen Gottesdienst ber Württemberger für bie 
Pfalz übernommen hat, ausdrücklich erwähnte, das man 
jene heute in ber Erweiterten Gottesdienstordnung wie- 
bergegebenen Responsorien nicht etwa grundsätzlich ab- 
lehne, weil man diese Form ber Anbetung nicht für an- 
gemessen erachte, fonbern nur vorübergehend, bamit bem 
Volk ber Anterschied klar werbe zwischen bem Liturgismus 
ber römischen Messe unb bem evangelischen Gottesdienst, 
dessen Mittelpunkt bie Predigt fei. Es war oon einer vor- 
übergehenden, nicht grundsätzlichen Masznahme bie Rede.

4. Die Predigt würbe in ben Hintergrund gebrängt 
burch bie Erweiterte Gottesdienstordnung. Wird bie Pre- 
bigt, fo frage ich, burch Responsorien, bie im Ganzen 
vielleicht 5 Minuten beanspruchen, zurückgedrängt? 3st 
nicht ein Pfarrer bantbar, wenn er durch bas Echo, bas 
ihm aus ber Gemeinde entgegenfommt, getragen wirb! 
Ist er nicht dankbar, das er getragen wirb unb weisz, dar 
er nicht in ein Nichts hineinspricht, fonbern einer Ge- 
meinbe bas Wort Gottes oertünbigt, bie bereit ift, zu 
hören unb ihn innerlich mitträgt. Ich sehe in ben Respon- 
sorien eine Stärkung bes Predigers.

5. Die Auszenstehenden feien abgestoszen. Das bezweifle 
ic einfach. Ic tenne genug Äußerungen oon ausgespro- 
chen Auszenstehenden, bie ein überraschendes Verständ- 
nis für geprägte liturgische Formen haben, weshalb ber 
moberne Auszenstehende auch zum Katholizismus unb 
feinem Gottesdienst einen Zugang findet.

Es wirb weiter gesagt, bai bie Archaismen, biefe über- 
alterten Formen ber Anbetung, unsere Gemeinden fremb 
anmuten. Deshalb gibt bie Erweiterte Gottesdienstord- 
nung eine groie Variationsmöglichkeit, bai also die Ge- 
meinbe, bie bas Kyrie nicht fingen will, eben barauf ver- 
zichtet unb allein „Herr, erbarme dich" singt; bai die 
Gemeinde, bie bas sonntägliche Glaubensbekenntnis nicht 
hören ober sprechen mag, es eben nur bann spricht, wenn 
fie es für richtig hält, etwa an ben Festtagen.

And endlich wirb gefagt, es handle sic bei ben Gottes- 
bienftformen um eine gesetzliche Regelung bes Bobes Got- 
tes. Ic frage bagegen: was ift benn ber grundsätzliche 
Unterschied zwischen einem Choral: „Lobe ben Herren", 
„Groszer Gott, wir loben dich", ber im Gesangbuch schwarz 
auf weis steht, wo wir alfo auch bie Noten unb bie Worte 
oor uns haben unb uns ihrer bebienen beim Lobe Gottes, 
auf ber einen Seite unb bem „Ehre fei bem Vater unb 
bem Sohne unb bem Heiligen Geiste..." auf ber anberen 
Seite? Es geht hier nicht um Gesetzlichkeit, fonbern um 
bie alte Frage ber Ordnung bes christlichen Gottesdienstes, 
bie Paulus 1. Kor. 14 abgehandelt hat, wo er ben Beuten 
War machte, bai nicht bas bas rechte Bob einer Gemeinde 
ist, wo jeber fpontan feinem Herzen Luft macht, fonbern 
wo man sic auf eine Ordnung einigt, bie eine Ordnung
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unb fein Gesetz ift, weil nur in biefer Orbnung es mög- 
lic ift, baß ein Kreis, ber aus 1 
befteßt, gemeinsam Gott lobt.

mehr als einer Person

Positiv gefragt: Warum denn nun die Erweiterte Got- 
tesdienstordnung? Weil — die Antwort lautet ganz ein- 
fach — erftens fie der Gemeinde eine gröszere Beteiligung 
einräumt, und zweitens, weil tiefe größere Beteiligung 
der Gemeinde am gottesdienstlichen Geschehen in einer 
Form sic vollzieht, tie geprägt ift durch tie Jahrhunderte, 
um nicht zu sagen durch tie Jahrtausende, unt tie Ge- 
meinte, tie sic tiefer Form bedient, sic bewuszt fein tarf, 
tamit in tem grozen Chor terer zu stehen, tie zu allen 
Zeiten feit ter Himmelfahrt unt tem Pfingsttag Gott 
gelobt haben. Freuen wir uns, dar hier ter Gemeinde tas 
geboten wirt, worauf es uns heute immer unt überall 
anfommt, nämlic auf bie größere Beteiligung gerate 
auch am gottesdienstlichen Leben!, unt das wir durch tiefe
Ordnung aus unferer Ssolierung herauskommen in bie 
echte Weite eines ökumenischen Zusammenhangs, ber nicht
nur heute quer um bie Welt herumgeht, sondern auch 
zeitlich zurückreicht bis in bas biblische Zeitalter! Darum 
bie Erweiterte Gottesdienstordnung!

Run zu ber Abstimmung: Mir fällt eine Entscheidung 
zwischen ben beiben Möglichkeiten, ich will das ganz offen 
fagen, schwer. 3c will auch aus meinem Herzen feine 
Mördergrube machen unb fagen, das ich dem Vorschlag 
meines Kollegen Hof gern gefolgt wäre. Da dieser Vor- 
schlag nun zu meiner Verwunderung — auch bas will ic 
ehrlich fagen — feinen Anklang finbet, also nun diese 
beiben Möglichkeiten bes Landeskirchenrates unb bes 
Synodalbeschlusses vom Herbst allein zur Diskussion stehen, 
entscheide ich mich — ic sage schweren Herzens, aber both 
mit aller Bewußtheit — für bie Synodalformulierung 
vom vergangenen Herbst aus folgenben Gründen:

1 . Diefe Formulierung ift realistisch; benn fie entspricht 
ber tatsächlichen Berbreitung, bie bie Erweiterte Gottes- 
bienftorbnung im Lande gefunben hat. Man mag es bem 
Theologen verzeihen, wenn et für bie juristischen Gesichts- 
punfte nicht bas nötige Berftänbnis finbet. Nac meiner 
Meinung hat hier gerabe einmal bas Recht bem kirch- 
lichen Leben zu bienen unb wäre es Aufgabe einer Ge- 
setzesformulierung, bem Tatbestand Rechnung zu tragen, 
baß ein beträchtlicher Teil unferer Gemeinden bie Erwei- 
terte Gottesdienstordnung angenommen hat.

2 .Die Formulierung vom Herbst nimmt in angemessener 
Weise Rücksicht auf bie Minderheit. Diefe Minderheit 
wirb durch bie Formulierung nicht dogmatisch abquali- 
fiziert. Das wirb mit feinem Satz ausgesprochen, baß der- 
jenige, ber bie Ordnung oon 1930 habe, ein Christ zweiter 
Ordnung fei. Nicht aber fann man es ben Gemeinden er- 
fparen, bie bei 1930 bleiben, baß fie zur Kenntnis nehmen 
müssen, einet Minderheit anzugehören. Aber bie Rück- 
sicht, bie man nehmen muß auf ben Bruber, ber fagt, — 
ob man es anerfennen mag ober nicht —, baß er Bebenfen 
habe, ift in biefer Formulierung wahrhaftig gewahrt.

3. Die Formulierung weift uns hiu auf eine mögliche 
Einheit dadurch, baß fie auf bie Erweiterte Gottesdienst- 
orbnung einen Akzent setzt. Diefe Einheit ber Gottes- 
bienftorbnung aber, oon ber eben bie Rede war, fei jetzt 
noch einmal meinerseits unterstrichen. Ic zitiere noch 
einmal, wie bas im Herbst Herr Defan Schweikhart getan 
hat, unfere Anionsurkunde, bie sic in einer Weise für 
bie Einheit ber Gottesdienstordnung einsetzt, bie man nicht 
ohne weiteres überhören sollte. Sie hat sic mit gutem 
Grund für diese Einheit ber Gottesdienstordnung ein- 
gesetzt. Das ift nicht einfach zeitbedingtes Anionsdenken, 
es ift volkskirchliches Denfen. Siebe Brüber, zwar ift es 
sehr schön unb flar einzusehen, baß verschiedene Gottes- 
bienftorbnungen nebeneinanber bestehen fönnen. Wenn 
wir aber in ben vergangenen Jahren etwas gelernt haben,

bann bies, baß wir Rücksicht nehmen auch in bem Punkt, 
baß wir bet Gemeinde zu einer einheitlichen Gottesdienst- 
form helfen; benn fie leibet barunter, baß fie in bem einen
Gottesdienst tas „Ehre fei tem Vater" singt, in tem 
tern nicht, in tem einen tas „Kyrie" in griechischer Form 
unt im britten in ter deutschen Form unt im eierten tas 
„Kyrie" überhaupt nicht. Das einfache Gemeindeglied sieht 
in ter Gottesdienstordnung mehr als ter Theologe. Neh- 
men wir doc auch tarauf etwas Rücksicht, dar ein über- 
wiegenter Teil unserer Gemeindeglieder, wenn ich die 
Dinge recht beurteile, ein ihn zunächst fremb anmutentes 
Responsorium mitfingt, wenn er weiß, das er sic tamit 
zusammenfindet mit ter ganzen Landeskirche.

Weiter, tiefe Formulierung wehrt ter Willkür. Ic 
erinnere an tas, was wir anläzlictes Schopfheimer An- 
trags überlegten. Siebe Freunde, wenn schon jedem Ge- 
wissensbedenken Raum gegeben werben foll, weisz ich 
nicht, wie wir ben Schopfheimer Brübern zumuten können, 
dar fie ihre Pläne, bie fie auch mit Gewissensargumenten 
verbinden, zurückstecken Jollen. Sie werben uns fagen: 
Was bem einen recht ift, ift uns billig. Wer weisz, welche 
mit Gewissensbedenken belafteten liturgischen Wünsche 
uns noch in Zukunft begegnen! Ist es ba nicht eine ent- 
scheidende Hilfe, wenn wir fagen fönnen: bie einen muszten

an*

bamals zurücstecken, unb bas müßt nun auch ihr, wir 
wollen uns in biefer Frage einigen auf einen Mehrheits- 
befchluß!

Unb bamit bin ich beim letzten Punkt angelangt: Diefe 
Formulierung ber Landessynode vom Herbst entspricht 
ber Berantwortung (Zuruf: Ja!), bie ber Synode zufällt. 
In bem § 111, Absatz d, ben wir vorhin beschlossen haben, 
wirb bie Entscheidung über bie Gottesdienstordnung ber 
Landessynode zugesprochen. Es würbe jetzt zu weit führen, 
aber beinahe reizt es mich, eine Diskussion barüber zu 
eröffnen, ob es überhaupt im Sinne bes § 111 Absatz d 
ift, nun auf einmal bie Entscheidung über bie Gottes- 
bienftorbnung bem Altestenkreis zuzumuten. (Allgemeine 
Zustimmung !)

Aber meinetwegen fann man ba schon irgendwelche Be- 
grünbung finben, baß bas zu Recht geschieht. Bur folgen- 
bes noch: Wie geht es zu, wenn in ber örtlichen Gemeinde 
abgeftimmt wirb? Sollen etwa bie Gemeindeglieder, bie 
bort überftimmt werben, auswandern in eine anbere Ge- 
meinbe, weil fie fagen: Wir bürfen nichts gegen unser 
Gewissen tun!? Was uns schwer fällt, nämlic über- 
stimmt zu werben, bas muten wir ben Kirchengemeinde- 
räten unb ben einzelnen Gemeindegliedern zu. Das bürfen 
wir nicht, weil bie vornehmliche Pflicht ber Landessynode 
bie Festlegung einer Gottesdienstordnung ift, unb weil 
es bie vornehmliche Pflicht dessen ift, ber eine größere 
Bollmacht hat, auch schwerere Saften zu tragen. Es fann 
in einer solchen Frage wie biefer nicht jeber zu feinem 
Anliegen in vollem Blaß durchdringen. Er muß verzichten. 
Ich meine aber auch, et fann verzichten. Wir haben fest- 
gestellt, baß es hier nicht um bie Frage lutherisch ober 
reformiert geht. Unb wir haben eben durch Herrn Pro- 
feffor Bitter in bewegenben Worten gehört, in welcher 
Sage unfere Kirche im Augenblick sic überhaupt befinbet.

Siebe Freunde, es gibt für ben Christen feinen Zufall, 
unb es ift vielleicht eine Fügung, baß in biefem Augen- 
blick, wo uns bie Nerven durchzugehen drohen, am Hori- 
zont eine wahrhaft ernfte kirchliche Frage auftaucht. Db 
uns diese Gewitterwolke unb dieses Wetterleuchten über 
Berlin unb bem Often nicht mahnen foll, bie Gröszenord- 
nung ber Dinge zu beachten! Siebe Freunde, ich finbe, wir 
fönnten in aller Buhe abftimmen unb, gleichgültig, wie 
bie Abstimmung nun ausgeht, uns überftimmen lassen unb 
uns ber Mehrheit einfügen einfach deshalb, weil es Wich- 
tigeres gibt als bas, worüber wir abftimmen. (Allge- 
meiner Beifall unb Zurufe!)
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Synodale D. Dr. v. Dietze: Sc hatte mic ursprünglich 
nur zum Wort gemeldet, um zu dem, was uns Professor 
Ritter gesagt hat, noch etwas zu bemerken. Nac dem, was 
wir eben gehört haben, möchte ic aber vorausschicken: ic 
habe nicht den Eindruck, verehrter und lieber Herr Ober- 
kirchenrat Heidland, das das, was Sie gesagt haben, und 
wie Sie es gesagt haben, uns der ruhigen und nüchternen 
Abstimmung näher gebracht hat. Ich bin sehr bantbar, 
und Sie werben mir nachfühlen, das ic besonders Anlasz 
dazu habe dafür, das Professor Ritter an bie Spitze seiner 
Ausführungen bie Situation ber Evangelischen Kirche in 
Deutschland unb bas, was uns Ende dieser Woche bort 
bevorsteht, gesetzt hat. Sie tönnen also davon überzeugt 
sein, das ic nicht geneigt bin, hier irgendwelche Dinge 
überzubewerten. Ic will auch auf bas, was in früheren 
Sitzungen schon so unb so oft an Gründen, fei es hier im 
Plenum, fei es in ben Ausschüssen, ausgesprochen worben 
ist, nicht eingehen. Nur einen Punkt will ic be- 
handeln, nämlich bas Festhalten an einem einmal ge­
faßten Synodalbeschlusz. 3c bin berjenige gewesen, ber 
nach rechtzeitiger vorheriger Ankündigung in ber letzten 
Tagung bie Wiederholung bes Beschlusses beantragt hat. 
Das ist mit einer etwas mysteriösen Wendung ausgelegt 
worben als „Politik machen mit ber Tagesordnung". Aber 
ic weis nicht, warum wir eigentlich über bie Geschäfts- 
orbnung unb bas Gebrauchmachen von ber Geschäfts- 
orbnung fo komplizierte unb verschiedene Auffassungen 
haben. Wenn unsere Geschäftsordnung ausdrücklich vor- 
sieht, bah auf Antrag von zehn Synodalen eine Abstim- 
mung zu wiederholen ist, so gibt [ie bamit doch kund, bah 
bie Synode sic gar nichts vergibt, wenn fie sich bie Sache 
eben anbers überlegt, namentlich nachdem ja doch bas 
letzte Mal (zum Synodalen D. Dr. Ritter: Sie haben 
bas nicht miterlebt) hier in ber Plenarsitzung ein Antrag 
gestellt worben war, ber in ben Ausschüssen noch nicht 
vorbehandelt war. Also, ich kann nicht zugeben, baß bie 
Synode sic irgendetwas vergibt, ober bah gar ein Not- 
stand vorliegen mühte, wenn sie einen Beschluß, ber nach 
Anordnung ber Geschäftsordnung noch einmal überlegt 
werben muh, nun anbers faszt. Das ift sogar noch weniger, 
als wenn ein Kirchengesetz abgeänbert werben muh, was 
auch einmal gelegentlich vorkommt unb wodurch bie 
Synode sich nichts oergibt. Hier bie Prestigefrage auf- 
zuwerfen, halte ic für oöllig verkehrt.

Synodale Würthwein: Verehrte Brüder! oor allem 
lieber Herr Professor! Sie sind schuld, bah ic jetzt noch 
einmal rebe. Das erfte, was mic bewegt bei ber ganzen 
Debatte, ift bas, was einmal Kierkegaard genannt hat: 
Was ich will, ist Redlichkeit. Das ift jetzt nicht gejagt in 
Bezug auf bie persönliche Redlichkeit — bas ift selbstver- 
ständlic — sondern in unserem Falle Redlichkeit auch 
etwa im Blic auf bie Formulierung bes Gesetzes, auf bas 
ja Bruder Heidland eingegangen ift. Es barf in ber 
Formulierung bes Gesetzes nichts sein, was irgenbwie 
einer reservatio mentalis gleicht. Es muh das, was man 
will, präzis ohne Rückhalt ausgedrückt sein. Das heizt: 
wenn ich will, bah wirklich Gleichberechtigung entschei- 
benb ist ohne irgenbeinen moralischen Zwang, bann gilt 
für mich nur bie Fassung bes Landeskirchenrats: Beide 
Kirchenordnungen gelten nebeneinanber.

2. Wenn ich bas nicht will, wenn ich also — int Segen« 
sat zu Deiner Meinung — über bas hinausgehen will, 
was sic jetzt entwickelt hat, nämlic bah bie Gottesdienst- 
orbnung oon 1950 jetzt rechtmäzige Gottesdienstordnung 
unserer Landeskirche wirb, wenn ich barüber hinausgehen 
will, bann muh ic bas auch klar unb einbeutig zum Aus- 
druc bringen, was in ber erften Vorlage bes Landes- 
kirchenrats ja ber Fall war unb durch bas Wort „vor- 
läufig“ ausgedrückt ift. Seh kann aber nicht diese meine 
Meinung, bah dieses Gesetz ber Anfang ber Liquidierung

ber alten Gottesdienstordnung oon 1930 ift, in einer Form 
ausbrüden, bie jain ober nain ift, wo ich auf ber einen 
Seite wegnehme, was ich auf ber anberen Seite gebe. 
Diefes „kann beibehalten werben“ ift für meine Stellung 
für bie Gleichberechtigung zu viel unb für bie anbere 
Haltung, bah bie Synode verantwortlich einen Weg oor« 
wärts zeigt, zu wenig.

3. Sin durchschlagender theologischer Srunb für bie neue 
Sottesbienftorbnung ift mir auch nach bem Referat oon 
Herrn Oberkirchenrat Heidland nicht aufgegangen, obwohl 
ja nun im erften Sat alles bas, was im erften Teil oor« 
gekommen ift, voll ausgedrückt ift. Kein Mensch streitet 
mehr barüber, bah bas bie Sottesbienftorbnung unserer 
Landeskirche wirb unter bem Gesichtspunkt ber Einheit 
unb ber Einheitlichkeit.

Dazu möchte ich zuerst sagen, bah bie Einheit fein letztes 
theologisches Axiom ift, weber im Reuen Testament noch 
in ben Bekenntnisschriften. Das wissen wir auch. Aber es 
ist ein Resultat, aus Hiebe geboren. Unb wenn ic bas 
zugebe, bann steht immer noch bie Fruge offen, wie wir 
in diesem einen Punkt zu einer Einheit in ber Sottes« 
dienstordnung kommen. Da gehen wieber bie Meinungen 
auseinanber. Sch bin ber Ansicht, baß bie Einheit letzten 
Endes ein Geschenk bes Geistes ift, was nicht ausschliezt, 
bah man barum ringt unb kämpft. Alles, was Ober- 
kirchenrat Heidland in feinen Ausführungen gefagt hat, 
kann unb muß gefagt werben. Aber jetzt fage ich im Ringen 
unb Kämpfen mit meinen Amtsbrüdern, bie noch da- 
gegen finb, dieses Gespräch barf nicht oerbarrifabiert wer« 
ben burch eine hier festgelegte gesetzliche Entscheidung.

Unb noch ein wesentlicher Gesichtspunkt, weil barauf 
hingewiesen worben ift, zum Schluß. Die ganze Schwierig« 
feit, in ber wir uns befinden, nimmt uns ja bie gewissen- 
hafte Entscheidung in dieser Frage heute nicht ab. Man 
fönnte genau bie umgekehrte Konsequenz ziehen. (Zuruf: 
Sehr richtig!) Was ift heute in unserem Volk unb in 
unferer Kirche bis hinein in bas Verhältnis ber Pfarrer 
in ben einzelnen Stäbten bas Schwierige? Die Schwierig« 
keit ift bie Frage, bie Bernt oon Heiseler in feinem Büch- 
lein gestellt hat: „Sst heute Vertrauen noch möglich?“ 
Unb es sucht in ber Situation unseres Volkes, wo wahr- 
scheinlic in Zukunft noch viel schwerere Belastungen in 
Bezug auf bie Einheit ber Pfarrer bei uns fommen wer« 
ben, bie Frage zu stellen, ob wir nicht in diesem gemein« 
samen Ringen alles tun müssen, was bas bißchen Ver- 
trauen, was ba ift, auch nach oben hin stärken mühte. Unb 
ic sehe nicht ein, warum biefes Vertrauen nicht geftärtt 
werben foil, wenn wir zu ber Auffassung bes Landes- 
kirchenrats ein flares Sa finben würben. Dann wären 
biejenigen in ihrem Vertrauen geftärtt, bie barauf war« 
ten, was wir mit ber Erweiterten Sottesbienftorbnung 
machen; fie ift rechtens, ift bie legitime Orbnung ber 
Kirche. Unb bas anbere: Sieben ihr gilt bie Sottesbienft« 
orbnung oon 1930, bas ift eine tlare unb verständliche 
Antwort, nicht belaftet burch irgendwelche Elemente, bie 
Misztrauen erweden. Unb ic bin barum bafür, bah bie 
Synode noch einmal ihren Beschluß überlegen möge, ob sie 
nicht doch ber Fassung bes Landeskirchenrats ihr Votum 
geben fann. (93eifall!)

Synodale Hürster: Meine lieben Freunde! Wir haben 
bisher immer viel Suriften unb Theologen zu biefer Frage 
sprechen gehört, unb bie Gemeinden drauszen, wenn ic fie 
mir ansehe, so tun fie mir leib. Deshalb will ic als 2aie 
hier etwas fagen. Eine Zementierung beiber Ordnungen 
oon 1930 unb 1950 bebeutet nach meinem Begriff eine 
Entfernung oon ber Einmütigfeit (Beifall!) Es haben 
nicht nur Sorgen bie Brüder im Land, bie Anhänger ber 
Orbnung oon 1930 finb, sondern bei einer Zementierung 
ber beiben Orbnungen haben ja noch oiel mehr Brüder 
im Land auch Sorgen, unb zwar um einer eotl. fommen«
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ben Anordnung willen, nicht Ordnung. Sc halte eine 
Akzentuierung ber Ordnung von 1950 für nötig, damit 
man drauszen im Lande weis, was wir als Synode wollen. 
Deshalb bin ic für bie Beibehaltung bes Beschlusses von 
1957, von ber letzten Herbstsynode, ohne auf juristische 
ober sonstige Einwendungen einzugehen, sondern einfach, 
weil ic mein Herz sprechen lassen musz. (Beifall!)

Synodale D. Dr. Ritter (Zur Geschäftsordnung): Ic 
möchte Schluß ber Debatte beantragen. Es wirb nichts 
Reues gebracht, beibe Teile bringen immer wieder das- 
selbe.

Vizepräsident H. Schneider: Es ift Eintrag auf Schluß 
ber Debatte gestellt worben. Es [inb noch zwei Redner 
vorgemerkt, Freund Hegel und Schmechel. Ich nehme an, 
dar ber Antrag fo zu verstehen ist, dasz bie gemelbeten 
Redner noch zu Worte kommen. (Zurufe). Es musz dar- 
über abgeftimmt werben: follen bie Redner, bie sic ge- 
melbet haben, noch zu Wort kommen ober nicht? (Zurufe). 
Sie sind dieser Meinung unb unterstellen bas. (Zurufe: 
Jawohl !)

Synodale Kühn: Ic melbe mich zum Wort!
Vizepräsident H. Schneider: Ich habe eben ganz ein- 

beutig gejagt, es handelt sic barum, ob bei bem geschäfts- 
ordnungsmäzig richtig gestellten Antrag auf Schluß ber 
Debatte bie beiben damals, zum Zeitpunkt ber Antrag- 
stellung, vorgemerkten Redner — ich habe sie namentlich 
genannt, Hegel unb Schmechel — noch zu Worte kommen 
ober nicht. (Zuruf: Jawohl!) Es kann deshalb geschäfts- 
ordnungsmäzig eine neue Wortmeldung nicht mehr an­
genommen werben (Verschiedene Zurufe).

Synodale Kühn: Herr Bürgermeister, aber Jo, bag über 
ben Antrag auf Schluß ber Debatte abgeftimmt werben 
musz.

Vizepräsident H. Schneider: Wenn ber Antrag ange- 
nommen wird, bann ist es Brauch, dasz die Gemeldeten 
noch sprechen dürfen; sonst niemanb mehr.

Synodale Kühn: Aber man barf nicht von vornherein 
so tun, nachdem ber Antrag gestellt ist, als ob ber Antrag 
genehmigt wäre.

Vizepräsident §. Schneider: Darf ich kurz meine Mei- 
nung dazu Jagen. Wenn ich nicht ausdrücklich festgestellt 
hätte, es sind zwei Redner noch gemelbet, nämlich Hegel 
unb Schmechel, bann hätten Sie recht, nicht wahr.

Synodale Dr. Hegel (Zur Geschäftsordnung) : Sc stelle 
ben Antrag zur Fortsetzung ber Debatte!

Vizepräsident $. Schneider: Gut, ber wirb bann mit- 
erlebigt werben, wenn bie Synode über ben Eintrag auf 
Schluß ber Debatte abstimmt. Der Antrag auf Schluß 
ber Debatte mit ber Präzisierung ber beiben Redner, bie 
ic genannt habe, ist ber weitergehende unb wirb daher 
zuerst zur Abstimmung gestellt.

Wer ift für Schluß ber Debatte nach bem Antrag 
Ritter in dieser Auslegung, dasz bie beiben gemelbeten 
Redner noch zu Worte kommen? — 3c bitte, bie Hand zu 
erheben. — Ic bitte um bie Gegenprobe! — Enthal- 
tungen. — Das ist zusammengerechnet bie Minderheit. 
Der Beschluß ber Synode lautet also: Jetzt noch bie beiben 
Redner anhören, bann Schluß ber Debatte, bann kommen 
wir zur Abstimmung.

Synodale Dr. Hegel: Hohe Synode! Wenn Herr Ober- 
kirchenrat Heidland vorhin bie 1950er Gottesdienstord- 
nung so gut verteidigt unb angeboten hat, bann hat er 
m. E. eigentlich offene Fenster eingeschlagen; benn das 
bie neue Ordnung angenommen wirb als bie Ordnung 
unserer Landeskirche, bas ift weber in ben Ausschuß- 
sitzungen bestritten worben, noch geht eine solche Bestrei- 
tung aus ber Atmosphäre, bie hier im Plenum bei ber 
Aussprache über diesen Gegenstand herrscht, hervor. Darum 
geht es nicht, sondern es geht jetzt einzig unb allein um 
bie Beftimmung bes Verhältnisses ber Gottesdienstord-

nung oon 1930 zu ber neuen Gottesdienstordnung von 
1950, nämlich ob bie Gleichberechtigung ober ob eine 
akzentuierte Vorrangstellung ber Gottesdienstordnung oon 
1950 dieses Verhältnis bestimmen soll. Weiter stand unb 
steht nichts zur Debatte, unb inbem aber barauf Wert 
gelegt wurde, scheint mir ber Tatbestand etwas ver- 
nebelt zu fein. Es steht nicht zur Debatte, ob bie neue 
Ordnung etwa ber Heiligen Schrift widerspreche ober 
gar ben Bekenntnisgrundlagen unserer Landeskirche an- 
gemessen ober nicht angemessen ist. Darum geht es bei ber 
ganzen Frage nicht. Es geht also nicht um eine Recht- 
fertigung ber neuen Gottesdienstordnung, sondern ob bie 
Verhältnisbestimmung ber Gottesdienstordnung oon 1930 
zu 1950 bie nun unserer Anionssituation angemessene ift. 
Hier liegt bas Problem. And bas ficht fo aus, das es 
eine Anzahl oon Gemeinden gibt, bie aus sehr guten 
Gründen an ber Ordnung oon 1930 hängen, genau fo wie 
aus sehr guten Gründen unter uns Brüber unb drauszen 
im ßanbe Gemeinden finb, bie bie neue Ordnung oon 1950 
wollen, lieben unb sic auf ihre Einführung freuen. Run 
ift ber nach oorwärts brängenben Entwicklung zu ber 
neuen Gottesdienstordnung, also ber sogenannten 50er 
Ordnung, in weitestgehendem Masze Rechnung getragen 
worben oon ber Synode. Unb ic meine, bas, was bie 
Befürworter dieser neuen Ordnung erbeten, worum fie 
gerungen, was fie gewünscht haben, ift ihnen in reichem 
Masze zugefallen unb zugestanden worben. Wenn vorhin 
mit Recht Oberkirchenrat Dr. Heidland barauf hinwies, 
das Verzichte gebracht werben müssen unb dieser Satz an 
bie gerichtet war, bie bie Fassung bes Landeskirchenrats 
in ber zweiten Form als Erledigung ber Verhältnisfrage 
hier empfinden, bann möchte ic nun einmal umgekehrt 
bitten, dasz oon benen, bie diese 1950er Ordnung nun in 
ber oon ihnen gewünschten Form bekommen, Verzichte 
beachten, Verzichte, bie nicht eine Gabe ber Barmherzig- 
feit an bie schwachen Brüber im Lande drauszen fein 
tonnen unb bürfen, sondern einfach eine Verpflichtung 
ber Liebe im echten Sinne, nicht im phraseologischen, son- 
bern in echtem Sinn, bie auf ein Durchsetzen eines Stand- 
punktes verzichtet. Deshalb muß biefem Anliegen, bas in 
ber zweiten Fassung bes landeskirchenrätlichen Vorschlages 
unb Eintrages zum Ausdruck kommt, m. E. Gehör gegeben 
werben, wenn bas noch unter uns unb hier unb in un- 
ferer Berantwortung, nicht für nur irgenbeinen Namen 
etwa Professor Wolf ober sonst jemand, fonbern für oiele 
Gemeinben, — wenn dieses Wort Liebe noch eine Ver- 
pflichtung darstellt. Unb es fann biefem Antrag Rechnung 
getragen werben. Ic möchte noch einmal unterstreichen: 
bie Bertreter — ic barf verkürzt jetzt sagen — ber neuen 
Ordnung haben alles, was fie nur wünschen tönnten, unb 
bie neue Ordnung soll bie Ordnung fein. Was wirb biefer 
Entscheidung inhaltlich, formal genommen, wenn nun bem 
Wunsche einer sogenannten Minderheit Rechnung getra- 
gen wirb? 3c glaube, dasz bie neue Ordnung gerabe 
barin bann sic im besonderen empfehlen bürfte, 
wenn sie unter bem Aspekt geschieht, dasz bie Gemeinben 
— unb es sind both eine ganze Reihe oon Gemeinben — 
beren Herz aus sehr guten theologischen unb echt tradi- 
tionellen Grünben — es gibt nämlich auch, die an biefer 
Ordnung oon 1930 hängen — das biefen Gemeinben 
nicht nur als Mitleidsgabe, fonbern als volles Recht zu- 
geftanben wirb, dasz diese Ordnung gleichberechtigt in 
Geltung ift neben ber neu einzuführenden. Unb bas ift 
ber Sinn ber Borlage bes Landeskirchenrats, dasz einmal 
barin berücksichtigt wirb voll unb ganz bie Entwicklung 
zur neuen, unb zweitens dasz fie Rechnung trägt bem An- 
liegen ber anberen Gemeinben. Das scheint mir nicht nur 
eine theologisch tragbare, fonbern auch eine brüderlich 
gute unb echte Lösung zu jein. Deshalb möchte ic Sie 
aus vollstem Herzen befürworten.
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Synodale Kühn (Zur Geschäftsordnung): Ic habe 
stärkste Bedenken gegen bie Art, wie heute abenb bie Sache 
behandelt wirb. Die Erwägungen, bie wir heute abenb 
zur liturgischen Frage anfteUen müffen, finb zu ernft, als 
das fie in biefer Weise vor bem Angesicht ber Gemeinden 
erlebigt werben fönnen. 3c tann mic nicht wehren, wenn 
Sie mic übergeben unb wenn Sie mein Wort ablehnen, 
aber ic glaube, dasz bas Land unb bie Gemeinden eines 
Tages bie Antwort geben werben. (Allgemeine Unruhe!)

Vizepräsident H. Schneider: Darf ic um eine Ertlärung 
bitten, was bas „in biefer Weise" bebeuten soll? Die 
Synode hat ein Recht barauf, bag fie bas hören bürfe.

Synodale Kühn: Es ift völlig einbeutig, wenn wir nicht 
zu Wort tommen, wenn wir unfer Anliegen nicht vor­
tragen bürfen, müffen wir bas in weiteren Kreisen ben 
Gemeinden vortragen.

Vizepräsident H. Schneider: Es mühte bann natürlich 
ben Gemeinden gesagt werben, bah offenbar nicht be- 
achtet worben ift, das nach ber Geschäftsordnung ein An- 
trag auf Schlug ber Debatte gestellt werben tann unb, 
wenn bie Synode bem stattgibt, wir. uns fügen müffen.

Aber wir wollen ba nicht eine Diskussion zur Geschäfts- 
orbnung haben, ich wollte nur Gelegenheit geben, bah Sie 
Ihr Anliegen gebührend in ber Synode zum Ausdruck 
bringen tonnten.

Synodale Dr. Schmechel: Ic bin bantbar, bah mir noc 
Gelegenheit gegeben wirb, etwas zu fagen, weil ich, soweit 
ic mich erinnere, zu ber Frage ber Gottesdienstordnung 
noch nie im Plenum bas Wort genommen habe, unb bah 
ich sprechen barf, obwohl hier gejagt worben ift, ber Ernft 
ber Weltsituation unb ber deutschen Situation lasse es 
nicht zu, uns mit einer Sache hier jetzt noc länger zu 
befassen, bie eigentlich nicht bem Ernft biefer Gesamt- 
situation entspräche. Meine besondere Begründung ift ber 
Art, bah ic glaube, fie steht nicht im Widerspruch zum 
Ernft ber Gesamtsituation; barum möchte ich sagen, was 
ich zu fagen habe, obwohl es mir nicht leicht fällt in 
biefem Augenblick, in welchem einige Synodale, bie 
Schluz ber Debatte gewünscht hätten, nicht gern mehr 
weitere Ausführungen hören. Aber ba es sic — barin 
finb wir uns alle, glaube ich, einig — um eine persönliche 
Ermeffensfrage handelt, muh es auch möglic fein, im 
Plenum zu begründen, welchen Standpunkt man perjön- 
lieh einnimmt.

Wasift es denn, was bisher nicht genügend zum Aus-
druc kam? Wenn ic den Hauptgottesdienst als reinen 
Predigtgottesdienst vielleicht für die Vergangenheit noc 
begründen tann, aber heute nicht als ausreichend emp- 
finde, bann hängt bas mit einer bestimmten Erfahrung 
meines Lebens zusammen, ber ic mic nicht erinnere, ohne 
Not je einen Sonntagsgottesdienst jemals versäumt zu 
haben. Dann hängt bas mit ber Erfahrung zusammen, 
dar ic ben Eindruck habe, ber Prediger, von vielerlei 
dienstlichen Aufgaben überfordert, tann nicht Sonntag für 
Sonntag bie Fülle bes Evangeliums in feiner Predigt fo 
barbieten, wie er möchte und wie bas anscheinend als 
selbstverständlich vorausgesetzt wirb. Sonbern das ic bie

Ergänzung bedarf durch die missionarische
Erfahrung gemacht habe, daß diese Predigt, auch bie gutePredigt, der
Kraft, durch bie Verkündigungskraft einiger liturgischer
Stücke. Diese Stüde, 3. B.: „Ehre fei bem Vater unb bem
Sohn unb bem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, 
jetzt unb immerbar unb von Ewigkeit zu Ewigkeit" ift ein 
Stück Verkündigung, bas uns gerabe in bem Ernst ber 
Zeit heute in bie ewige Welt versetzen tann, bie wir 
nötig haben, wenn wir mit bem Ernst ber Situation 
überhaupt fertig werben wollen. Unb bas anbere, bas 
„Herr, erbarme dich", wenn man in ben Gottesdienst

kommt in ben Ängsten bes atomaren Zeitalters! Was 
gibt es benn letztlich anberes als diesen Schrei: „Herr, 
erbarme dich!" unb bann zu hoffen unb zu wissen, bah ein 
Vater im Simmel ba ist, ber hört unb ber fich feiner 
Kinder erbarmt. Darum setze ic mit Bewusztheit ben 
Akzent auf bie Gottesdienstordnung von 1950 unb ftimme 
bem Beschlusz vom Herbst zu. Ic bin ber Meinung, es 
genüge nicht, bah sic das von felber einführt. Es führt 
fich überhaupt nichts von felber in ber Kirche ein. Unb 
ic glaube auch, das, wenn viele Menschen unb viele Ge- 
meinben ber Kirche biefe Gottesdienstordnung eingeführt 
haben, bah sie das nicht getan haben, ohne zu wissen, was 
fie getan haben. Unb ic glaube nicht, bah es stimmt, was 
heute gejagt worben ift — wenigftens bei mir ftimmt bas 
nicht —: bie letzten Gründe unserer Entscheidung lägen Jo 
im Tiefsten, bah wir uns gar nicht Rechenschaft barüber 
geben tönnten. 3c gebe mit Rechenschaft barüber. Unb ic 
glaube auch, bah ic bamit, bah ic mir Rechenschaft gebe, 
nicht bas ®ebot ber Siebe verletze. Ic tann wohl Jagen, 
ich respektiere beine Entscheidung bei ber Gottesdienst- 
orbnung, aber glaube mir, ic verletzte bir gegenüber nicht 
bas Gebot ber Siebe, wenn ich Zeugnis bafür ablege, bah 
ic wünsche, allerdings wünsche, bah noch mehr Gemein- 
ben biefe Stüde in ihren Gottesdienst mit hineinnehmen, 
von benen ich eben gesprochen habe. Wer bas als gegen 
bas Gebot ber Siebe auslegt, bemgegenüber bin ich in ber 
Sage bes Christen, ber täglich mit feinem Zeugnis an- 
geblich bas Gebot ber Siebe verläht, wenn er als Christ 
bem Wort Gottes Geltung verschaffen will. Also, ic 
meine, fo einfach geht es nicht. Wenn ic bie Siturgie fo 
verstehe, wie ic es eben bargelegt habe, bann tann ber 
Konflikt nicht so beantwortet werben, wie bas hier ge- 
schehen ift.

Unb barum bin ich ber Meinung, bah man, wenn man 
von ber Voraussetzung ausgeht, von ber ich ausgebe, bah 
hier bie missionarische Kraft, bie Verkündigungskraft ber 
liturgischen Stüde angesprochen wirb, bah man bann 
mit Fug unb Recht fich aussprechen tann für bie Bei- 
behaltung bes Beschlusses vom Herbst 1957 (Beifall).

Vizepräsident $. Schneider: Damit ift bie Aussprache 
beenbet, bas Schluszwort hat bet Herr Berichterstatter.

Berichterstatter Synodale Hörner: Ic tann mich sehr 
kurz fassen. 3c würbe bem, was Sie, Herr Dr. Schmechel, 
gefagt haben, voll zustimmen tönnen; benn mir ginge es 
genau fo, wenn irgendjemand hier in Zweifel fein tönnte, 
bah bie Ordnung von 1950 nicht eingeführt würbe. Die 
ift aber mit unferem Beschlusz eingeführt, unb fo ift bas 
an uns vorbeigerebet, was Sie gefagt haben (Beifall). 
Wir stimmen ja alle bem zu: bie Ordnung von 1950 wirb 
eingeführt.

Unb nun noc einen letzten Satz. Jc wäre ber Meinung, 
bah wir in bem Augenblick, wo wir aus unserer Situation 
heraus, fo bescheiden bas nun fein mag, bas Opfer bräch- 
ten, uns für bie Vorlage bes Landeskirchenrates zu ent- 
scheiden, bah mir bann einem Mann, ber für uns ja weg- 
weisend fein sollte — benn er sprach’s in einer Situation, 
bie ber unferen im Blick auf bie Äirche minbeftens gleich 
gewesen wäre — Johannes: „Ihr Kindlein, liebet ein- 
ander!" — bah wir bann biefem Wort näher getommen 
wären als mit all bem, was bis jetzt zur Akzentuierung 
gefagt worben ift (Beifall!).

Vizepräsident H. Schneider: Wir tommen zur Abstim- 
mung. Nachdem bie nochmalige Beratung im Hauptaus- 
schusz zu teiner Klärung ber Situation in ber Weise ge- 
führt hat, bah ein tontreter Antrag bes Ausschusses für 
eine ber beiben in ber Distuffion stehenden Formulierun- 
gen ba ift, müffen wir nun einfach ben Beschlug ber Herbst- 
synode, bie Abstimmung zu wiederholen, durchführen. Das 
bebeutet, es muh als erfte Frage an Sie gestellt werben: 
Soll ber im Antrag Rave auf Se te 56 bes Protokolls
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der Sitzung der Herbstsynode festgelegte Wortlaut nun 
endgültig übernommen werden. Er wird zum Verständnis 
gleich noch einmal vorgelesen werben. Es bebeutet ein Ja 
bie Zustimmung zu dieser Formulierung Rave. Ein Rein 
aber bebeutet, dasz bie revidierte, zweite Vorlage des 
Landeskirchenrats gewünscht wirb.

Berichterstatter Synodale Hörner (Zur Geschäftsord- 
nung): Ic stelle bie Frage, ob nach bem Wortlaut un- 
serer Geschäftsordnung nicht lediglich bas Rein zur Vor- 
lage bie Rückgängigmachung bes Beschlusses vom letzten 
Mal wäre, unb das daraufhin nochmals abgestimmt wer- 
ben müzte über bie neue Vorlage; benn bas gibt eine 
wesentlich anbere Situation. Es ist hier bie Frage, ob 
bas nicht so geht. Zuerst über ben Beschluß vom Herbst 
abstimmen. Wird ber nicht bestätigt, bann muß bie neue 
Vorlage noch einmal zur Abstimmung gestellt werben.

Vizepräsident $. Schneider: 3a, es ist aber nur eine 
Abstimmung. Im Grunde meinen wir dasselbe. Sch ver- 
suchte nur deutlich zu machen, dasz, wer bann eine zweite 
Abstimmung über bie Vorlage 2 bes Landeskirchenrats 
wünscht, eben in ber ersten Abstimmung mit Nein stimmen 
musz. Das war nur eine informatorische Klärung ber 
Lage.

Landesbischof D. Bender: Sch möchte fragen, in welcher 
Weise nun abgestimmt wirb, ob über bas ganze Gesetz 
ober über bie einzelnen Ziffern. Bei einer Abstimmung 
über bas ganze Gesetz wirb es wohl zu feiner Einmütig- 
feit fommen. Es sollte aber, wie man auch zu § 1 3iff. 2 
steht, bie allgemeine Zustimmung zu 3iff. 1 deutlich wer- 
ben. Darum mein Vorschlag ber getrennten Abstimmung 
über bie einzelnen Ziffern (Zuruf: Richtig!).

Vizepräsident H. Schneider: Es ist natürlich in bem Be- 
schlusz vom Herbst nur eine Wiederholung bet Gesamt- 
abstimmung gefordert. Ic kann also jetzt nicht eine 
Differenzierung zugeben, bie eine Einzelabstimmung ber 
einzelnen Sätze mit sic bringt. Sc bitte, dafür Verständ- 
nis zu haben.

Synodale D. Dr. v. Dietze: Ic hätte es nicht für so 
zwingend angesehen. Aber ba es ber Präsident nun ein- 
mal so handhabt, bitte ic doch, bie Erklärung abgeben 
zu bürfen, dar — jedenfalls für mich, unb ic nehme an 
auch für sehr Diele — das Nein zu bem Beschlusz vom 
Oktober 1957 sich lediglich auf ben Sat bezieht, in bem 
bas Wort „kann" steht, dasz allem anberen zugestimmt 
wirb, aber wegen dieses Satzes bas Ganze abgelehnt wirb 
(Allgemeine Zustimmung!).

Landesbischof D. Bender: Noch einmal fei mir ein Wort 
zum modus procedendi ber Abstimmung erlaubt. Wenn wir 
über bie beiben Vorschläge abstimmen, wie es fonft ge- 
schieht, so wirb es neben einer Mehrheit für ben einen 
ober anberen Vorschlag auf jeben Fall eine größere ober 
geringere Minderheit geben. Dieses Abstimmungsergebnis 
würbe sic auf bie Gottesdienstordnung selbst beziehen; 
es müzte aber deutlich werben, das bie Synode einmütig 
ift in ber Einführung ber Gottesdienstordnung von 1950, 
unb dasz fie nur in ber Formulierung auseinandergeht, 
bie bas Verhältnis ber Gottesdienstordnungen von 1930 unb 
1950 zueinander beftimmt. Darum meine Frage, ob nicht 
über Satz 1, ber in beiben Vorschlägen gleich lautet, ge- 
fonbett abgeftimmt werben fönnte, bamit bie Einmütig- 
feit im Hauptpunkt, nämlich ber Einführung ber Gottes- 
bienftorbnung von 1950 deutlich zum Ausdruck gebracht 
wirb.

Vizepräsident H. Schneider: 3c barf vorlesen, was im 
Protokoll als eine Äußerung bes Herrn Präsidenten Dr. 
Umhauer bei ber Abstimmung festgelegt ift:

„Ich bitte nun biejenigen Herren, bie für bie An- 
nahme bes Gesetzes im Ganzen einschliesslich dieser 
Gottesdienstordnung sind, bie Hand zu erheben."

Unb bann heizt es: „Das ganze Gesetz ift angenommen“, 
unb biefe Abstimmung sollte wiederholt werben. Bitte, 
es ift m. E. nach ber Geschäftsordnung nicht möglich, von 
mir aus nun bas abzuändern. Ic bin aber bereit, wenn 
bie Synode jetzt einen Antrag stellt ober aus ber Mitte 
ber Synode ein solcher gestellt unb angenommen wirb, 
dasz wir in Abänberung bes bamaligen Beschlusses über 
bie brei Formulierungen getrennt abstimmen, mich einem 
solchen Beschluß ber Synode zu fügen (Zurufe: D. Dr. o. 
Dietze: Ich beantrage bas. — Dr. Rave: Ic stelle ben An- 
trag auch!).

Ich frage bie Synode: Ist fie mit diesem Antrag von 
Freund Dietze einverstanden, dasz entgegen ber geschäfts- 
ordnungsmäßig gegebenen Gesamtabstimmung eine Ein- 
zelabstimmung ber brei Paragraphen bes Gesetzes vor- 
genommen wirb? (Zuruf Synodale D. Dr. v. Dietze: Unb 
bann nocheinmal eine Gesamtabstimmung!). Unb bann 
normalerweife bie Gesamtschluszabstimmung. — Der An- 
trag wirb mit allen Stimmen bei 6 Enthaltungen an- 
genommen.

Es wirb nun ber Gesamtwortlaut bes Gesetzes ver- 
lefen, wie er im Antrag Rave festgelegt war, bamit wir 
ins Bild lommen. Dann ftimmen wir über bie einzelnen 
Paragraphen ab:

„Die Landessynode hat gemäß § 22 Buchstabe c bes 
Kirchenleitungsgesetzes Dom 29. 4. 1953 (1%1. S. 37) 
als kirchliches Gesetz beschlossen, was folgt:

§ 1:
(1) Die feit 1950 zur Erprobung freigegebene Er- 

weiterte Gottesdienstordnung wirb als Gottesdienst- 
orbnung ber Evangelischen Landeskirche in Baden 
eingeführt. Sie hat bie angeschlossene Fassung.

(2) Neben ihr fann bie Gottesdienstordnung von 
1930 beibehalten werben.

§ 2:
Für Entscheidungen über bie Geltung ober Ein- 

führung einer ber beiben Gottesdienstordnungen in 
ber Gemeinde bleibt ber Altestenkreis zuständig.

§ 3:
Das Gesetz tritt... in Kraft."

Damit ift uns bie Gesamtsicht gegeben für bas Gesetz, 
über bas wir nun im einzelnen abstimmen.

Bei ber Abstimmung werben gegen bie Einleitung 
bes Gesetzes keine Einwendungen gemacht.

§ 1 Abs. 1 wirb mit allen Stimmen bei 2 Enthaltungen 
angenommen.

§ 1 Abs. 2 wirb mit 30 gegen 15 Stimmen bei 2 Ent- 
haltungen angenommen.

§ 2 wirb mit allen Stimmen bei 3 Enthaltungen an- 
genommen.

§ 3 wirb einstimmig angenommen.
Vizepräsident H. Schneider: Wann ober in welcher Ver- 

binbung ift bas Inkrafttreten beabsichtigt, Herr Ober- 
kirchenrat Dr. Wendt? Würden Sie einen Termin nennen, 
ber beabsichtigt ist? (Zuruf Oberkirchenrat Dr. Wendt: 
Vielleicht 1. Juli).

Gut, setzen wir 1. Juli ein. Damit ift auch biefe Frage 
geregelt. Nun fommen wir zur Sc1uB geiamt ab: 
stimmung. Wer für ben Gesamtwortlaut dieses Gesetzes 
ift, ber möge bie Hand erheben. — 33. Wer ift gegen 
dieses Gesetz? — 12. Wer enthält sic ber Stimme? — 2. 
Damit ift bas Gesetz im Wortlaut bes Antrages Rave, 
wie er in ber Herbstsitzung 1957 bereits festgelegt wurbe, 
nun in dieser heutigen Abstimmung bestätigt.

Damit ift Punkt IV ber Tagesordnung erledigt. Es 
steht noch „Verschiedenes" auf ber Tagesordnung. Ic bin 
aber ber Meinung, das wir bas heute streichen. Ic 
schliesze bamit unsere heutige Sitzung.

Die Abendandacht tritt an bie Stelle bes Schluzgebets.
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Dritte öffentliche Sitzung
Herrenalb, Donnerstag, ben 24. April 1958, vormittags 9.30 Uhr.

Tagesordnung:
I. Antrag Schopfheim, ben Gesamtgottesdienst betr.

Berichterstatter: Synodale Lehmann
II. Vorlage bes Landeskirchenrats, Ordnung ber Pre- 

digtterte betr. (Anl. 6)
Berichterstatter: Synodale Dürr

III. Entwurf einer Verordnung bes Landeskirchenrats, 
Wnderung ber Studien- unb Prüfungsordnung

Berichterstatter: Synodale Dürr
IV. Antrag ber Katechismus-Kommission 

Berichterstatter: Synodale Dürr
V. Antrag ber Frauenarbeit ber ERD, Das diakonische 

Jahr betr.
Berichterstatter: Synodale Hammann

VI. Bericht bes Konfirmationsausschusses
Berichterstatter: Synodale Schweikhart

VII. Vorlage bes Landeskirchenrats, Entwurf eines 
kirchlichen Gesetzes über bie Bereinigung ber Evang. 
Kirchengemeinde Karlsruhe-Hagsfeld mit ber 
Evang. Kirchengemeinde Karlsruhe (Anl. 4)

Berichterstatter: Synodale Angelberger
VIII. Vorlage bes Landeskirchenrats, Entwurf eines 

kirchlichen Gesetzes über bie Errichtung ber Evang. 
Kirchengemeinde Kollnau-Gutac usw. (Anl. 8)

Berichterstatter: Synodale Angelberger
IX. Antwort an bie Antragsteller Kirchengemeinderat 

Karlsruhe, Kirchengemeinderat Schopfheim unb 
Pfarrer Fritz Specht, Pforzheim

Berichterstatter: Synodale V. Dietze
X. Information über einen beabsichtigten Kapellenbau 

Berichterstatter: Synodale 5. Schneider
XI. Verschiedenes
XII. Schluszansprache bes Herrn Landesbischof.

Vizepräsident H. Schneider eröffnet die Sitzung.
Synodale Dr. Köhnlein spricht das Eingangsgebet.
Vizepräsident §. Schneider: Der Herr Landesbischof 

möchte, bevor wir in die Tagesordnung eintreten, uns 
eine Mitteilung machen.

Landesbischof D. Bender: Ic habe der Landessynode 
die Mitteilung zu machen, das Herr Oberkirchenrat Dürr 
auf 1. September in den Ruhestand tritt und der Landes- 
kirchenrat auf meinen Vorschlag zu feinem Nachfolger 
Herrn Pfarrer Hammann vom Diakonissenhaus Rüppurr 
berufen hat (Allgemeiner Beifall).

Vizepräsident H. Schneider: Wir haben diese Mitteilung 
zur Kenntnis genommen. Es wirb am Ende ber Sitzung 
wohl ber Tatsache noth gedacht werben, das Herr Ober- 
kirchenrat Dürr zum letzten Mal in offizieller amtlicher 
Funktion bei uns ist, unb ic meine, das bann auf ber 
Herbstsynode wir ben neuen Oberkirchenrat, ber heute 
ja noch als Bruder Pfarrer Hammann unter uns ist, auch 
herzlich begrüben bürfen. Damit bürfen wir biefe offizielle 
amtliche Mitteilung vorerst für abgeschlossen annehmen.

I.
Wir fommen zu Punkt I ber Tagesordnung: Antrag 

Schopfheim, ben Gesamtgottesdienst betr.
Berichterstatter Synodale Lic. Lehmann: Siebe Kon- 

synodale! Die Bezirkssynode bes Kirchenbezirks Schopf- 
heim hat ber Landessynode zur Weitergabe an bie Litur- 
gische Kommission einen Antrag vorgelegt, es möchte bei 
ber Neugestaltung ber Agende auch ein Formular für 
einen Gesamtgottesdienst ausgearbeitet werben, ber als 
sonntäglicher Hauptgottesdienst in ben Gemeinden, bie 
es wünschen, ordnungsgemäß gefeiert werben fann. Unter 
bem Begriff Gesamtgottesdienst, ber in ber Eingabe auch 
als Vollgottesdienst bezeichnet wirb, ist ein Gottesdienst 
Zu verstehen, in bem Predigt unb Abendmahl in einem 
geschlossenen liturgisch einheitlichen ununterbrochenen 
Gottesdienst vereinigt werben, in bem also nicht ber 
Predigtgottesdienst abgeschlossen wirb, bamit darnach bie 
Abendmahlsgemeinde zum Empfang bes heiligen Abend- 
mahls zurückbleibt. In bem Kirchenbezirk Schopfheim 
werben solche Gesamtgottesdienste am Sonntagvormittag 
schon ba unb bort bisher gelegentlich gehalten, allerdings 
so, das bie Gemeinde bie Gelegenheit hat, am (Sonntag­
vormittag auch einen reinen Predigtgottesdienst zu be- 
suchen.

Ein solcher Gesamtgottesdienst ift in ber bisherigen 
Agende nicht vorgesehen unb war wohl auch in ben Agen- 
ben ber Unierten Kirche bisher nicht vorhanden. Aus bem 
Schriftwechsel zwischen bem Antragsteller, Herrn Dekan 
Leinert, unb bem Präsidenten ber Synode ift ersichtlich, 
das bie Bezirkssynode ben Herrn Landesbischof gebeten 
hat, noch vor ber etwaigen Aufnahme eines entsprechenden 
Formulars in bie Agende bie Genehmigung zur Abhal- 
tung berartiger Gesamtgottesdienste vorläufig zu er- 
teilen. Die Zustimmung zu dieser vorläufigen Genehmi- 
gung sollte Gelegenheit geben, diesen für unfere Landes- 
kirche neuartigen Gottesdienst am (Sonntagvormittag in 
ben Gemeinden zu erproben, in benen ber Kirchen- 
gemeinderat bie vorläufige Einführung eines solchen 
Gottesdienstes als sonntäglichen Gemeindegottesdienst er- 
bittet. Auf jeben Fall wirb aber nun durch ben Antrag 
ber Bezirkssynode an bie Landessynode, bie ja für bie 
gesetzliche Festlegung ber Gottesdienstordnung unserer 
Landeskirche verantwortlich ift, von einem neuen unb 
anberen Gesichtspunkt unb Ausgangspunkt her erneut bie 
Frage gestellt, ob fie eine neue Veränderung ber Gottes- 
bienftorbnung anerfennen fann.

Die Bezirkssynode hot über ihren Detan Leinert zwei 
liturgische Entwürfe für bie Gestaltung solcher Gesamt- 
gottesbienfte vorgelegt, von benen ber eine diesen Ge- 
samtgottesdienst mit ber Gottesdienstordnung von 1930 
organisch verbindet. Die Gottesdienstordnung von 1950 
müszte für bie liturgische Gestaltung dieses Gesjamtgottes- 
dienstes etwas verändert werben.

Es ift anzumerken, dasz ber Antrag von Schopfheim be- 
reits für bie Synodaltagung im Oktober 1957 bem Herrn 
Präsidenten vorgelegt worben war. Die Antragsteller 
waren damals aber auf persönliche Vorstellung hin bamit 
einverstanden, ihren Antrag ber Landessynode erft einzu- 
reichen, wenn biefe ihre Beratungen über bie Geltung
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ber Gottesdienstordnung non 1930 unb 1950 abgeschlossen 
habe.

Der Hauptausschus ift in einer zweistündigen Beratung, 
an ber sowohl ber Herr Landesbischof wie aße theolo- 
gischen Mitglieder bes Oberkirchenrats unb bie Herren 
Prälaten sich beteiligten, auf diesen Antrag unb bie aus 
ihm fich ergebenbe neue Fragestellung eingegangen. Es 
fonnte nicht verschwiegen werben, das ber Antrag, un- 
beschadet feines sachlichen Gewichts, ja gerabe wegen 
feines sachlichen Gewichts, bie Synode unb über sie bie 
Landeskirche in eine rechte Rot bringen fann. Denn mit 
ber Behandlung dieses Antrags fommt bie Frage ber 
Gestaltung unserer Gottesdienstordnung erneut in Be- 
wegung, während fie jetzt doch enblich abgeschlossen werben 
sollte. Die Frage muszte sic ergeben, ob bie Einbringung 
dieses Antrags, ber sic ja gerabe auf bie Gestaltung bes 
sonntäglichen Hauptgottesdienstes bezieht, wirklich von 
ber Sache unb Aufgabe ber Kirche her gesehen in biefem 
Augenblick unumgänglich war. Diefe Frage bleibt offen, 
auch wenn ber Hauptausschus feftfteßen tonnte, daz durch 
ben Antrag an sic feine Anderung unb Erweiterung ber 
jetzt festgelegten liturgischen Ordnung für ben Haupt- 
gottesbienft am Sonntag erstrebt wirb. Denn bie jetzt 
erbetene Ordnung unb etwaige Anerkennung bes Gesamt- 
gottesdienstes hält sic ja im Rahmen ber jetzt anerkann- 
ten gültigen Gottesdienstordnungen unb forbert feine 
neuen Elemente in ber Liturgie. Vor aßem aber muszten 
bie im Hauptausschuß Beratenden anerfennen, das ber 
fog. Gesamtgottesdienst, in bem ber Gemeinde bie Gabe 
bes Evangeliums in Wort unb Saframent in einem ge- 
schlossenen Gottesdienst gegeben wirb, sowohl in ber ur- 
christlichen Gemeinde als in ber Reformationszeit — unb 
zwar nicht nur in ber Lutherischen Kirche — allgemein 
üblich war. Die Antragsteller haben alfo eine bedeutsame 
kirchliche Tradition für sich. Dabei muszte aßerbings dar- 
auf hingewiesen werben, dasz auch in ber frühchristlichen 
Zeit unb in ber Reformationszeit ber fog. Vollgottesdienst 
nicht bie einzige Form ber gottesdienstlichen Versamm- 
lung war.

Immerhin hielt es ber Hauptausschus unter bem Ge- 
wicht ber liturgiegeschichtlichen Tatsache, das ber Gesamt- 
gottesbienft in ber Geschichte ber christlichen Kirche eine 
unübersehbare Bedeutung hat, nicht für richtig, bie Bitte 
bes Kirchenbezirks Schopfheim mit bem Hinweis zu ver- 
abchieden, das fich bie Landessynode eine neue Beunruhi- 
gung auf bem Gebiete ihrer Verantwortung für bie 
Gottesdienstordnung nicht mehr gefallen laßen wolle oder 
nicht verantworten tönne. Es wurbe burchaus anerfannt, 
das in ber Bitte oon Schopfheim ein ernftes, wenn auch 
nicht bas einzige Bemühen gesehen werben müffe, bas 
Altarsakrament aus feiner Randexistenz viel deutlicher in 
bie Mitte bes gottesdienstlichen Lebens zu bringen. Der 
Bitte, biefes Bemühen auf bem Wege über bie Einfüh- 
rung bes Gesamtgottesdienstes zu förbern, wurbe aber 
entgegengehalten, das in unferen volkskirchlichen Gemein- 
ben aßgemein heute bie geiftigen Voraussetzungen nicht 
mehr vorhanden finb, wie fie in ben urchristlichen Be- 
fenntnisgemeinben vorausgesetzt werben konnten, wo ber 
fog. Gesamtgottesdienst ein selbstverständlicher Ausdruck 
unb ein echtes Zeugnis ihres Glaubenslebens fein fonnte. 
Die meiften Gemeinden unb gewiß viele Glieder aller 
volkskirchlichen Gemeinden in unserem Lande werben 
überforbert, wenn fie zu einem solchen Gesamt- ober Boll- 
gottesbienft als sonntäglichem Gemeindegottesdienst ge- 
rufen werben. Sehr deutlich wurbe auch bas aus biefem 
Antrag leicht entstehende Mizverständnis abgewehrt, als 
ob ein Predigtgottesdienst ohne Saframent nicht als 
Vollgottesdienst im vollen Sinne bes Wortes angesehen 
werben fönne. Für bie heutige soziologische Struftur un- 
feret Gemeinden müssen im sonntäglichen Gottesdienst

Wortverkündigung unb Satramentsgottesbienft getrennt 
bleiben. Darum müsse unter aßen Umständen auch in 
einem sog. Gesamt- ober Vollgottesdienst am Sonntag- 
vormittag ben Gemeindegliedern, bie bas hl. Abendmahl 
nicht mitfeiern, bie Gelegenheit gegeben werben, ben 
Gottesdienst nor bem Saframent zu verlassen. Dabei dürf- 
ten aber im ersten Teil des Gottesdienstes bie wesent- 
lichen Elemente eines Predigtgottesdienstes nicht fehlen. 
Es wurbe barauf hingewiesen, das bie liturgischen Ord- 
nungen ber Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands, bie einen solchen Gesamtgottesdienst in 
ihren Agenden aufgenommen hat, auch eine solche Ent- 
lassung vorsehen. Betont wurbe, dasz bie Freudigkeit zum 
hl. Abendmahl zuerst unb viel mehr durch bie Predigt unb 
bas Vorbild geweckt werben unb das an diesem Punkte 
nor allem eingesetzt werben müsse.

Unbedenklich bagegen ift es, in jeber Gemeinde neben 
bem sonntäglichen Vormittagsgottesdienst, in bem bie 
Predigt unb ber Abendmahlsgottesdienst bisher auf jeden 
Fall liturgisch getrennt finb, solche Gesamtgottesdienste zu 
gegebener Zeit abzuhalten. Die Frage bes Antragstellers 
zielt aber gerabe auf ben sonntäglichen Vormittagsgottes- 
bienft.

Angesichts ber Bedeutung bes Antrags an sich, aber 
auch ber Wirkung, bie bie Behandlung dieses Antrags 
heute haben wirb, hielt es ber Hauptausschuß nicht für 
geraten, in biefem Augenblick ben Antragstellern eine 
sachliche Antwort zu geben, also ben Antrag bem Litur- 
gischen Ausschuß zuzuleiten unb bem Plenum ber Landes- 
synode einen Vorschlag zu machen, in bem auf bie Pro- 
bleme dieses Antrags eingegangen wirb. Der Hauptaus- 
schusz entschloss sic aber, ben Oberkirchenrat zu bitten, er 
möge mit Herrn Dekan Leinert unb feinem Konvent eine 
Unterredung führen. In dieser Unterredung foßen bie 
durch ben Antrag aufgeworfenen Fragen liturgischer, 
kirchenrechtlicher unb praktischer Art beraten unb bie 
Frage erwogen werben, ob unb in welcher Weise ber Bitte 
aus Schopfheim Rechnung getragen werben fann. Es wirb 
sic bann ergeben, ob bie nächste Synodaltagung ober eine 
ber nächsten Synodaltagungen erneut mit ber Bitte ber
Antragsteller beschäftigt werben mug.

Vizepräsident H. Schneider: Ic danke sehr. Sie haben 
den Bericht gehört und feine Schluszanregung, das die 
Synode den Oberkirchenrat bitten möge, bie Anregung 

im gegenseitigen Gespräch abzuklären unbSchopfheims
zu verbescheiden, evtl, uns bann für bie Herbstsynode noch 
eine Vorlage zu machen. Sinb Sie mit dieser Regelung 
einverstanden? — Wenn feine Gegenstimme sic erhebt, 
nehme ic diese Zustimmung an unb werbe diesen Punkt 
als erledigt betrachten.

II.
Wir kommen zu Punkt II: „Vorlage bes Landeskirchen- 

rats, Ordnung ber Predigtterte betr.". Es ift 
bies bie Einlage 6 ber Vorlagen, bie wir hier behandeln.

Berichterstatter Synodale Dürr: Die Ordnung ber Pre- 
digttexte liegt zum vierten Mal ber Synode zur Beratung 
vor. Am 29. 10. 1953 wurbe ihre probeweife Einführung 
für bas Kirchenjahr 1953/54 beschlossen. Am 28. 10. 1954 
wurbe bie Probezeit ber Ordnung auf Grund ber Ur- 
teile ber Pfarrkonferenzen für vier Jahre verlängert. Am 
31. 10. 1957 wurbe aus ber Ordnung in ihrer nach ben 
Erfahrungen in ben verschiedenen Landeskirchen revidier- 
ten Form, ba sie noch nicht gedruckt vorlag, bie vierte 
Reihe für bas Kirchenjahr 1957/58 zum Gebrauch emp- 
fohlen.

Nachdem bie Ordnung im Druc erschienen ift unb barin 
bie non ber Badischen Landeskirche gegebenen Anderungs- 
vorschläge weithin berücksichtigt finb, soll mit Beginn bes 
Kirchenjahres 1958/59 diese enbgültig eingeführt werben 
mit ber in ber Vorlage verzeichneten Masgabe.
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Der Hauptauschuß hat bagegen feine Bebenfen, zumal 
bie vorgebrachten Einwänbe nicht mehr auf bie revi- 
bierte Form zutreffen. Er begrüßt es, daß mit dieser Ord- 
nung ein neues einigenbes Banb zwischen ben Landes- 
kirchen gegeben ift.

Berbefferungen fönnen immer noch vorgenommen wer- 
ben. Deshalb foil bie gedruckte Orbnung vorläufig bie 
vorliegende Form behalten unb erft später, wenn feine 
Anderungen mehr zu erwarten sind, in ber Form unseres 
alten Perikopenbuches herausgegeben werben.

Vizepräsident H. Schneider: Ic banfe für ben Bericht. 
3ic eine Aussprache gewünscht? — Das ift nicht ber Fall. 
Es ift bann lediglich in ber Borlage festzustellen, das wir 
bas Datum von heute, 24. 4. 1958, als Beschlusztag mit 
einsetzen. Es wäre nach ber Geschäftsordnung nun eigent- 
lich bet Xext bes Entwurfes hier vorzulesen. Vielleicht 
darf ic barum bitten, dasz wir bei dieser Frage bas tun. 
(Der Text bes Entwurfs [Einlage 6] wirb verlesen.)

Synodale Dr. Rave (Zur Geschäftsordnung): Wir hat- 
ten vom Hauptausschus beschlossen, bie Anregung zu geben, 
das ber Berlag gestrichen werben foil in bet vierten Zeile 
von oben; erstens ift es überflüssig, zweitens fann sic 
bas evtl, änbern. Die Worte: „im Lutherischen Verlags- 
haus Berlin 1958 erschienene" sollten zur Streichung emp- 
fohlen werben.

Vizepräsident H. Schneider: Das ift alfo eine Ergän- 
zung für ben Bericht, bie wir im Protokoll festlegen. Dann 
würbe ber Antrag so lauten, dasz bie Synode entsprechend 
ber Borlage beschlieszt mit ber kleinen Anderung, dar in 
ber vierten Zeile bes zweiten Abschnittes bie Worte „im 
Lutherischen Verlagshaus Berlin 1958 erschienene" ge- 
strichen werben.

Oberkirchenrat Dr. Wendt: Es muß ein beftimmter Ort 
angegeben werben, an bem bie Predigtreihen feftgelegt
sind. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mian
könnte in dem — int Gesetz- und 9%latt zu veröffent- 
lichenden — Beschluss der Landessynode die Predigtreihen 
inhaltlich aufführen. Einfacher ist die Verweisung auf 
das Heft, das Ihnen vorliegt, mit Verlagsangabe. Es ift 
freilich auffallend, das der Herausgeber nicht unmittelbar 
auf dem Deckblatt des Heftes erscheint. Erst auf einer 
Innenseite erfährt man, das der Herausgeber die „Luthe- 
rische Liturgische Kommission" ist. Andererseits ift diese 
Kommission im Laufe ihres Arbeitens erweitert worden 
durch Vertreter bet anberen, auch ber unierten Glied- 
kirchen. Wichtig ift, dar ber Rat ber Evang. Kirche in 
Deutschland sic mit dieser Perikopenreihe befaszt unb ihre 
Einführung in ben Gliedkirchen empfohlen hat. Das ift 
im Beschluszentwurf festgehalten.

Vizepräsident H« Schneider: Darf ic ben Herrn Be- 
richterstatter fragen: bas ift doc wohl mitverhandelt wor- 
ben in ber Beratung des Ausschusses, unb ba würben bie 
Bedenken nicht geäußert von feiten bes Herrn Oberkirchen- 
rats?

Oberkirchenrat Dr. Wendt: Rein. Jc kann aber auch 
nicht bauernb im Hauptausschus sitzen. Den Beratungen 
bes Hauptausschusses übet bie Perikopenreihe habe ic 
nicht beigewohnt.

Vizepräsident H. Schneider: Das sollte ja bamit nicht 
gefragt werben, ob ein Oberkirchenrat bauernb im Haupt- 
ausschusz sitzt ober nicht (Heiterkeit!). Sondern ic habe 
nur gemeint, es fei vielleicht mit erwähnt worben unb 
bann noch fontret unb gegenwärtig gewefen.

Ic muß fagen, nachdem nun ber Hauptausschus bas 
beschlossen hat, ift es etwas schwierig, unb ic möchte bie 
Frage an ben Oberkirchenrat stellen: ift es nicht möglich, 
das bei ber Veröffentlichung in einer Fusznote bas bann 
irgenbwie mit zum Ausdruc gebracht wirb?

Synodale Würthwein: 3c würbe unbebingt barauf be- 
stehen, das ber Verlag irgenbwie kenntlich gemacht wirb;

benn es ift doch fo, wenn heute jemand bei irgenbeiner 
Bearbeitung sehen will, wo nun dieser Text ober dieses 
Heft erschienen ift, et natürlich genau wissen mufj, in 
welchem Berlag. Ob sic ber Berlag änbert, bas spielt 
erft eine fetunbäre Rolle. Die Hauptsache ift, wo ift zum 
ersten Mal dieser Text erschienen. Deshalb würbe ic es 
für wichtig halten, wenn hier diese Rote auch im Haupt- 
text mit aufgenommen würbe.

Synodale Schühle: Für mic wäre biefe Frage nur von 
Bebeutung, wenn etwa baraus verlagsrechtliche Aus- 
wirtungen entstehen. (Verschiedene Zurufe: Rein!) Wenn 
bas nicht bet Fall ift, bann tann es doch wirklich stehen 
bleiben, dasz wir fagen: ba ift es erschienen.

Oberkirchenrat Dr. Heidland: Ic frage meinen Kollegen 
Wendt, ob nicht dadurch, dasz wir stehen haben, dasz ber 
Rat biefe Orbnung empfohlen hat, sogar noch mit bem 
Datum biefes Beschlusses, deutlich gemacht ift, um welche 
Orbnung es sic handelt. Also ber Rat ber ERD hat am 
12. 4. 1957 nur biefe im Lutherischen Verlagshaus er- 
schienene Orbnung ber Predigtterte beschlossen, feine an- 
bere, so baff man also über ben Rekurs auf ben Rats- 
beschlusz schlieszen fann auf bie Berlagsangabe unb fte hier 
in unserem Text bamit erübrigt wäre. — Das ift meine 
Frage.

Synodale Würthwein: Ic glaube, ic habe bei ber Be- 
ratung im Hauptausschuß geschlafen. Ich bitte um Ent- 
schuldigung!

Ist biefe Streichung jetzt eine rein formelle Sache, dasz 
sic ber Berlag änbert, ober steckt ba nun auch wieber bas 
Bebenfen dahinter, also lutherisch, bas ift irgenbwie be- 
denklich! Ich meine: es ift nicht fo. Da möchte ich doch 
fagen, dasz man es um bet Redlichkeit willen erstens stehen 
läszt, unb zweitens finb bie Kontinuatexte zu meiner 
groszen Freude, bie ba verzeichnet finb, eine gut refor- 
mierte Tradition, bie also in diesem Lutherischen Verlags- 
haus offenbar auch noch einen Platz gefunben haben 
(Heiterkeit!). Deswegen würbe ich, wenn es feine formal- 
rechtlichen Dinge finb, also bloß wegen bem Wort „Luthe- 
risch" — ber Besitzer bes Berlags war mit mir in Kriegs- 
gefangenschaft gewefen — es stehen lassen, bamit man 
weist, woher es fommt.

Synodale Haus: Der Gedanke ber Streichung war ber, 
dasz wir von jeher ein eigenes Perikopenbuc hatten im 
Selbstverlag, unb wir wollten uns bann nicht gesetzlich 
festlegen, dasz es ein für allemal von Berlin bezogen 
werben musz. Das war wohl ber Gedanke dabei, an sic 
ein harmlos badischer Gedanke.

Oberkirchenrat Dr. Wendt: Sie müssen auseinander- 
halten: bie förmliche Einführung ber Perikopenordnung 
unter Bezugnahme auf bie Empfehlung bes Rats ber 
ERD, unb zum anbern bie inhaltliche Festlegung ber 
Perikopenordnung. Ein Beschluß über bie Einführung ber 
Perikopenordnung muß sic auf beibes beziehen. Entweber 
ift bet Inhalt ber ganzen Perikopenordnung mit bem Be- 
schlug in bas Gesetzes- unb Berorbnungsblatt aufzuneh- 
men, ober es wird auf ben Fundort, b. h. auf bie im 
Lutherischen Verlagshaus 1958 in Berlin erschienene 
Druckschrift verwiesen.

Eine völlig anbere Frage ift, ob nach einigen Jahren 
etwa eine Neuauflage notwenbig wirb. Ist bies eine sach- 
lic veränderte Neuauflage, fo wirb sic bie Synode wieber 
bamit zu befassen haben.

Vizepräsident H. Schneider: Ic möchte nochmals meinen 
Vorschlag wiederholen, dasz wir durch eine Fusznote bei 
ber Berfünbigung hier biefe Angabe bes Verlagshauses 
zur Kenntnis bringen. Es ift bann etwas abgesetzt von 
ber Entschliezung.

Oberkirchenrat Dr. Wendt: Ich meine, bas genügt nicht. 
Das Entscheidende ift boch ber Inhalt ber Perikopen- 
orbnung unb nicht ihre formelle Einführung. Wenn wir
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[chon aus tecniicen Gründen den Inhalt der Peri- 
kopenordnung nicht wiedergeben wollen, dann muß in 
dem Beschluß ober in ber Verordnung selber ganz deut- 
lic ber Fundort angegeben werden. Das sollte man nicht 
in eine Fusznote verlagern.

Vizepräsident H. Schneider: Eine Fusznote ist ein Be- 
standteil einer solchen Kundmachung ober Verkündigung, 
unb ic verstehe nicht, warum ein Anliegen, bas im 
Hauptausschus verhandelt worden ist, nun auf diese Weise 
nicht doc noch feine Erfüllung finben soll, das es zwar 
nicht heraus bleibt, fonbern in ber Form ber Fusznote 
etwas abgemildert nun zur Kenntnis gebracht werden 
soll. Warum soll man bas nicht erfüllen tönnen?

Ic habe selbst ja feinen Antrag zu stellen, fonbern bet 
müzte aus bem Plenum ber Synode selbst fommen. 3c 
hielt bas aber für eine Lösung, bie bem gerecht wirb, was 
im Hauptausschus besprochen worben ift. (Zuruf Syn- 
odale Hausz: Es erhebt sic fein Widerspruch!)

Sind Sie bamit einverstanden, das bie Sache in ber 
Weise geregelt werben soll? — Dann wäre bie Entschlie- 
Fung von ber Synode gebilligt in ber Weise, das statt 
bem Vorschlag bes Hauptausschusses, ganz zu streichen: 
„im Lutherischen Verlagshaus Berlin 1958 erschienene", 
bies in gut erfennbarer Weise als Fusznote beigefügt 
werben foil.

III.
Dann können wir weitergehen. Wir fommen zu Punkt 

111: „Entwurf ber Verordnung bes Landeskirchenrats, 
Wnderung ber Studien- unb Prüfungs- 
ordnung."

Berichterstatter Synodale Dürr: Der Landessynode 
wurbe durch ben Landeskirchenrat eine Anderung ber 
Studien- unb Prüfungsordnung vorgelegt, mit ber sic 
bie Theologische Fakultät Heidelberg einverstanden erklärt 
hat. Der Entwurf bet Verordnung lautet:

„Gemär § 6 bes kirchlichen Gesetzes, bie rechtlichen 
Voraussetzungen für bie Erlangung einer Pfarrstelle 
ober einer Stelle eines Religionslehrers mit theo- 
logischer Vorbildung betr., vom 25. 10. 1951 (VBI. 
Seite 58) erläszt ber Landeskirchenrat nachstehende 
Verordnung:

§ 1.
Die Studien- unb Prüfungsordnung vom 13. 12. 1951 

(SSI. Seite 70) in ihrer derzeitigen Fassung wirb 
wie folgt geändert:

3n § 8 Abschnitt C erhält Ziffer 2 folgende Fassung: 
„Ferner fann bei ber Meldung in jebem Fach 

bie Lektüre angegeben werben, mit ber sic ber 
Stubent besonders eingehend beschäftigt hat. Der 
Prüfende ift jedoc nicht verpflichtet, bei ber Prü- 
fung auf biefe Lektüre einzugehen."

§ 2
Diefe Setorbnung tritt mit bem Tage ihrer Ver- 

fünbung in Kraft.
Karlsruhe, den 1958.

Der Landeskirchenrat:
Zur Erläuterung wirb in ber Vorlage gesagt: 
„§ 8 Abschnitt C Ziffer 2 ber Studien- unb Vrü- 

fungsordnung lautet bisher:
„Ferner fann bei bet Meldung angegeben wer- 

ben, mit welchem Gebiet im Rahmen zweier 
Prüfungsfächer sic ber Stubent besonders ein- 
gehend beschäftigt hat (3. S. bas Thema eines 
früher besuchten Seminars, eine größere Mono- 
graphie ober Quellen). Der Stubent wirb in ber 
Prüfung Gelegenheit erhalten, sic über biefes Ge- 
biet zu äuszern. Er muß freilich auch auszerhalb

bes genannten Gebietes zureichende Kenntnisse 
nachweisen."

Durch bie SD vom 25. 11. 1954 wat bie Studien- 
unb Prüfungsordnung dahin ergänzt worben, das im 
Rahmen eines jeben Prüfungsfaches ein „Schwer- 
punkt" angegeben werben bürfe. In ber Prüfungs- 
praxis hatte sic jedoch gejeigt, das bei ben Stubenten 
Miszverständnisse barübet auftraten, unter welchen 
Umständen mit Recht von einem Schwerpunkt gespro- 
chen werben fönne. Auc bei bet Prüfung selbst ergaben 
sic Unstimmigkeiten barüber, in welchem Umfang bet 
Stubent innerhalb bes angegebenen Gebietes unb in 
welchem Umfang auszerhalb dieses Gebietes geprüft 
werben solle, ferner barüber, wie bie Leistungen auf 
bem Spezialgebiet im Verhältnis zu benen auszerhalb 
dieses Gebietes zu bewerten feien.

Zunächst hatte bie SD bes Landeskirchenrats vom 
2. 5. 1957 versucht, diese Unstimmigkeiten dadurch zu 
beheben, das bie Zahl ber Prüfungsfächer, in benen 
ein Spezialgebiet angegeben werben fann, auf zwei 
beschränkt wurben. Die seither gemachten Erfahrungen 
ergaben aber, das auc biefe Beschränkung feine Klar- 
heit schafft. So foil nunmehr bie Verpflichtung bes 
Prüfenben, ben Stubenten über bas angegebene Spe- 
zialgebiet zu fragen, überhaupt aufgehoben werben. 
Gegenüber ber ursprünglichen Fassung ber Studien- 
unb Prüfungsordnung bleibt bem Stubenten auf jeben 
Fall bie Möglichkeit gegeben, ben Prüfenden auf bas 
Gebiet hinzuweisen, mit bem er sic besonders ein- 
gehend beschäftigt hat.

Der Hauptausschus hat diese Anderung mit ben dazu 
gegebenen Erläuterungen zur Kenntnis genommen unb 
empfiehlt ber Landessynode, fie gut zu heiszen.

Synodale Würthwein: Es sind aber auch einige Be- 
benfen erhoben worben, ob bas, was in bem ersten Teil 
steht, das man einige Schwerpunkte aussuchen fann, das 
aber ber Prüfende nicht baran gebunben ift, bie Sache 
nicht illusorisch macht. Der Gebanfe zum minbeften, ob 
man nicht zur alten Drbnung zurückkehren soll, ift im 
Hauptausschus erwogen worben.

Vizepräsident H. Schneider: Sie wünschen also, das bas 
zur Ergänzung bei ber Materialübergabe mit ber Sitte 
um Prüfung noch mit erwähnt würbe, wenn ich Sie recht 
verstanden habe. Genügt Ihnen bas, das Ihre Nuszerung 
im Protokoll festgehalten unb dadurch bem Oberkirchenrat 
zur Kenntnis gebracht wirb? (Zuruf Synodale Würth- 
wein: Ja!) — Ist bie Synode mit dieser Prozedur einver- 
standen? — Dann barf ic bie Einnahme durch bie Synode 
feststellen.

IV.
Wir fommen zu Punkt IV: Antrag ber Katechis- 

mussÄommiffion.
Berichterstatter Synodale Dürr: Der Synode lag bei 

ihrer Herbsttagung ein Vorschlag bet am 3. Mai 1957 
eingesetzten Katechismus-Kommission vor, ben Sie auf 
Seite 58 bes Verhandlungsberichtes bet letzten Synode 
finben. Diefer Vorschlag wurbe bamals im Hauptausschus, 
freilich unter starkem Zeitdruck, besprochen. Auf Grunb 
ber Seratung wurbe ber Synode vom Hauptausschus fol- 
genber Vorschlag gemacht: „Der Hauptausschus schlägt mit 
Mehrheit ber Synode vor, bei ihrem ursprünglichen An- 
trag zu beharren unb ben Vorschlag ber Katechismus- 
Kommission bei aller Würdigung ihrer Grünbe abzu- 
lehnen". Diefer Vorschlag bes Hauptausschusses wurbe vom 
Plenum mit 19 gegen 10 Stimmen bei 5 Enthaltungen 
abgelehnt unb bamit ber Vorschlag ber Katechismus- 
Kommission gutgebeißen.

Da aber gleich anschliezend bie Beschluzunfähigkeit ber 
Synode festgestellt worben ift, bittet bie Katechismus- 
Kommission, ihren Vorschlag auf dieser Synodaltagung
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noch einmal zu behandeln. Der Hauptausschus ift biefem 
Ersuchen nachgekommen. Bei ber Besprechung wurde non 
einem Mitglied ber Katechismus Kommission nochmals 
betont, baß es ber Kommission nicht zugemutet werben 
bürfe, ben jetzigen Katechismus nur zu überarbeiten unb 
bamit bie neuen methodischen Erkenntnisse unb religions- 
pädagogischen Erfahrungen außer acht lassen zu müssen. 
Wenn schon eine Anderung bes Katechismusses als not- 
wenbig angesehen wirb, bann kann es nur eine Reube- 
arbeitung sein. Es ift nicht erforderlich, baß schon in kurzer 
Zeit ein neuer Katechismus vorliegt. Der bisherige fann 
ruhig weiterverwendet werben, zumal stark in Frage 
gestellte Stüde aus bem Lehrplan bereits herausgenom- 
men wurben. Eine Verzögerung wäre sogar zu begrüßen, 
bamit nicht bie immerwährende Klage: Schon wieber ein 
neues Buch, frische Nahrung erhält.

Soll aber eine Neubearbeitung erfolgen, so muh dazu 
eine Arbeitsgrundlage gegeben sein. Diese foil burch ein 
Ausschreiben geschaffen werben, in bem zur Einreichung 
von Entwürfen aufgeforbert wirb. Aus ben eingegangenen 
Entwürfen, beren beste honoriert werben sollen, wäre ber 
neue Katechismus zu erarbeiten, über ben bann bie Syn- 
obe nach Besprechung durch bie Bezirkssynoden zu entschei- 
ben hätte. Der Ausschuß hat sic durch bie vorgetragenen 
Gründe überzeugen lassen, das eine Neubearbeitung not- 
wenbig ift. Er ift mit ber Verwirklichung bes Vorschlags 
ber Katechismus-Kommission einverstanden unter ber 
Voraussetzung, bah kein allzu groszes Buc geschaffen wirb 
unb bah biefes geeignet ist, bie Grundwahrheiten christ- 
liehen ©laubens ben Kinbern in kurzen prägnanten Säßen 
einzuprägen. Der Hauptausschuß bittet bie Synode, dem- 
entsprechend zu beschlieszen.

Vizepräsident H. Schneider: Ic bante für ben Bericht. 
3c glaube, hier sollten wir zum mindesten bie Gelegen- 
heit geben zu einer Debatte, weil doch immerhin eine 
wesentliche Anderung ber früheren Tendenz — will ic 
mal sagen, nicht Beschluß, weil ja bie Synode nach ihrem 
Bericht zu einem Beschlug unfähig war — zu ertennen ift.

Wer möchte zu biefer Frage unb zu biefem Vorschlag, 
Ziel: Neubearbeitung, sprechen? Es ift babei gedacht an 
Ausschreibungen, bann Überarbeiten. Einige gewisse Richt- 
linien, wie nicht allzu groß, sondern kurze prägnante 
Formulierung, werben anhand gegeben.

Synodale Adolph: Ic möchte bie Frage stellen, ob ber 
Hauptausschus sic barüber ©ebanten gemacht hat, welches 
©remium über bie bei einem eventuellen Preisausschrei- 
ben eingehenden Arbeiten zu entscheiden haben wirb.

Berichterstatter Synodale Dürr: Die Katechismus- 
Kommiffion erarbeitet bann einen Entwurf auf ©runb 
ber eingegangenen Entwürfe, unb ber wirb bann zur Be- 
ratung an ben Landeskirchenrat unb von bort ben Be- 
zirkssynoden zugewiesen, unb bie Synode entscheidet bann 
barüber.

Synodale Adolph: Ic frage, weil bei ber Bildung ber 
Katechismus-Kommission damals noch Vorschläge gemacht 
wurben, bie ber Katechismus-Kommission gewissermaszen 
empfohlen haben, durch Kooptieren ihren Kreis zu er- 
weitern. Soviel ic mic entfinne, ift bies nicht geschehen. 
3c würbe es also, bevor barüber beschlossen werben tann, 
nah meinem Dafürhalten für gut halten, baß nochmals 
gefragt werbe, ob bie jeßige Katechismus-Kommission 
bafür für ausreichend erachtet wirb ober ob aus ber Sicht 
bet Synode noch irgendwelche Vorschläge gemacht werben, 
wer biefer Katechismus-Kommission noch zugewählt wer- 
ben foll. — Nut eine Anregung!

Synodale Dr. Wallach: Bis jeßt hatte bie Katechismus- 
Kommission natürlich noch gar nicht nötig, burch Koop- 
tation sic zu erweitern, weil fie noch gar nicht an bie 
Arbeit gekommen ift. Sie ift zweimal zusammengetreten 
unb hat zunächst ja nur über ben Verfahrensmodus ge-

sprochen, ben ihr von ber Landessynode zuteilgewordenen 
Auftrag einer Überarbeitung umzuwandeln in eine 
Neubearbeitung des Katechismus. Wir werben sicher 
innerhalb ber Katechismus-Kommission, wenn wir an bie 
Arbeit herangehen unb mit ihr bevollmächtigt werben, was 
ja nun eben in dieser Stunde geschieht ober nicht geschieht, 
auch Amschau halten, bie Arbeitskommission durch Ko- 
optation zu erweitern. Aber dafür sind ja damals bereits 
schon Namen genannt worben. Unb ic möchte meinen, 
das es ber Kommission jetzt genügend Grundlage gibt, 
hier für bie beginnenbe Arbeit sic biefer Namen zu er- 
innern.

Vizepräsident $. Schneider: Ist bie Frage hiermit ge- 
klärt?

Synodale Adolph: Wenn bas geschieht, das man sich ber 
Namen erinnert babei, bann ist bas, was ic hier als 
Frage aufzeigen wollte, beantwortet.

Vizepräsident H. Schneider: Gut, bann braucht bies 
nicht gekoppelt zu werben mit ber Grundabstimmung.

Synodale Würthwein: Müszten nicht bie Richtlinien, 
unter benen bas Preisausschreiben hinausgeht, noch etwas 
schärfer präzisiert werben, etwa so, das in unserem Kate- 
chismus nun auch gesagt wird, was an Bekenntnisgrund- 
lage unb was oom Heidelberger Katechismus in bie Richt- 
linien kommt. Ic meine, bas müszte bie Synode bestim- 
men, wie bas schon zum Ausdruck gebraut worben ist. 
Die anberen Dinge, wie groß unb wie tlein, halte ic 
nicht für fo wichtig wie bie Präzisierung biefer Frage. 
(Zuruf: Sehr richtig !)

Synodale %. Schweikhart: Auf Seite 58 bes Proto- 
kolls unserer nergangenen Tagung ist bas enthalten in 
ber linken Spalte, lints unten nach arab. 2: „Folgende 
Richtlinien waren für bas Ausschreiven aufzustellen: 
1. 2. 3..." Wenn man einfach auf ben Beschluß nochmal 
Bezug nehmen wollte, bann wäre bet Sache Rechnung 
getragen. Das muß wirklich so geschehen.

Vizepräsident $. Schneider: Ic bante für ben Hinweis. 
3st bamit bas Bedenken ausgeräumt?

Synodale Kühn: Sc frage: Ic sehe eben, das in ber 
Ausschreibung ber Richtlinien auf Seite 58 bes Protokolls 
ber Absatz 3 heiszt: „Der neue Katechismus soll keine rein 
oerftanbesmäßige kurze Glaubenslehre werben, sondern 
ein anschauliches Lebensbuch für Schule unb Haus." Ist 
bas übereinstimmend mit bem, was ber Herr Bericht- 
erstatter vorgeschlagen hat (Zuruf Berichterstatter Dürr: 
Ja!) —, dar eine kurze Glaubenslehre handgreiflich unb 
deutlich verfazt werben soll?

Berichterstatter Synodale Dürr: Rein, das diese Glau- 
benslehre bann veranschaulicht werbe unb diese Illu- 
stration dazu in diesem Lehrbuch mitgegeben werbe.

Synodale Kühn: Um es deutlich zu machen: Es war 
eine Diskussion barüber, ob ein Lebensbuch mit ad ben 
anberen Dingen ber Kirchenordnungen mit in ben Kate- 
chismus hineingepackt werben soll. Das ift bie Frage.

Berichterstatter Synodale Dürr: Ja, bas foil sich bann 
ergeben aus ben Entwürfen. Deswegen soll für bie Ent- 
würfe vollkommene Freiheit gegeben sein. Sie tonnen 
bann einen kurzen, ganz kurzen Entwurf vorlegen ober 
aber einen erweiterten. Unb darnach soll bann entschieden 
werben.

Oberkirchenrat Dr. Wendt: Über diese Frage haben Sie 
bereits eingehende Erörterungen geführt. Dabei scheinen 
mir sehr verschiedene Stanbpuntte vertreten zu werben. 
Sin Katechismus unb ein „Lebensbuch" bürften 
materialiter zwei ganz verschiedene Dinge sein. Das soll- 
ten Sie aber nicht offen lassen, wenn Sie Pfarrer auf- 
fordern, einen Entwurf zu fertigen. Die Beantwortung 
biefer Frage müszte bereits in bie Richtlinien aufgenom- 
men werben.
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Synodale Urban: Es war bei unserer Aussprache — 
wenigstens von meiner Seite — nicht mehr an die Schaf- 
fung und Gewinnung eines Lebensbuches gedacht, son- 
dern nur an die Erarbeitung eines neuen Katechismus, 
nicht eine Umarbeitung des gegenwärtigen, sondern eine 
Neubearbeitung in nicht viel größerem Umfang und unter 
Berücksichtigung ber Stücke aus dem alten Unionskate- 
chismus.

Synodale Dr. Köhnlein: Ic möchte meinen, das das 
eine bas anbere nicht ausschliezt, sondern das beides not- 
wendig ist. Wenn es ein brauchbares Buch werben soll, 
müssen bie zu lernenden Glaubensaussagen einprägsame, 
prägnante Sätze sein, bie gemerft unb eingeprägt werben 
tonnen. Auf ber anbeten Seite soll es aber auch ein Le- 
bensbuc sein, blutvoll unb lebenbig, bas auch in ben 
Häusern gelesen unb hineingenommen wirb in bas Leben 
ber jungen Menschen. Gleichzeitig sollte festgelegt werben, 
das bie Lernmittelfreiheit nicht so gehandhabt wirb, das 
bie Kinder im 8. Schuljahr ihre Religionsbücher wieber 
zurückgeben müssen. Sanft hat ein Lebensbuc feinen Sinn. 
Das ift jetzt leider ber Fall.

Vizepräsident H. Schneider: Das ift eine staatliche An-
gelegenheit.

Synodale Siegel: Ic erinnere mich, das im Hauptaus- 
schus barüber gesprochen wurbe, dasz wir bie Kernfragen, 
bie bie Kinber lernen müssen, in fettem Druc bringen 
müssen, bie anberen Sätze in gewöhnlichem Druck; bann 
ift doch beiben Rechnung getragen.

Synodale Hausz: Sc möchte sagen, das wir es bei un- 
feren biesjährigen Beratungen in ber Hauptsache so ver- 
standen haben, das vor allem ein kleiner Katechismus er- 
arbeitet wirb für bie Hand bes Schülers, ber ungern dicke 
Bücher mitschleppt unb noch weniger gern grosze Dinge 
auswenbig lernt. Da musz ein gewiffes Mindestmaß von 
Wissen unserer Glaubenslehre brin enthalten fein. Also 
diese Art Lebensbuch, bie manchen nach kath. Vorbild vor- 
schwebt, ift mehr für bie Hand bes Lehrers. Also es ift am 
heften in ber alten Form von Luthers kleinem unb groszem 
Katechismus. Ob man bas miteinanber verbinden fann 
in einem Buch, bas ift mir sehr fraglich unb sehr zweifel- 
haft. Am klarsten wäre es, beibes zu trennen, ein fleines 
Buch für bie Hand bes Schülers unb ein großes für bie 
Hand bes Lehrers unb für Leute, bie eben als reife Men- 
schen ihren Katechismus studieren wollen.

Synodale Dr. Barner: Als Nichtmitglied bes Haupt- 
ausschusses muß ich jetzt in ber Vollversammlung doch 
sagen, das wir in ber eben geführten Aussprache eine 
solche Menge von charakteristischen Bestimmungen für ben 
neuen Katechismus genannt bekommen haben, dar ich 
nicht alle unter einen Hut bringen fönnte, wenn ic mich 
baran machen sollte, ein solches Büchlein zu schreiben. 
Deshalb frage ic mich, wie es eben auch Bruder Kühn 
getan hat: Kann ber Sat aus ben ursprünglichen Richt- 
linien Abschnitt 3 für ben Katechismus stehen bleiben: 
„Der neue Katechismus foll feine rein verstandesmäszige 
kurze Glaubenslehre werben, fonbern ein anschauliches 
Lebensbuc für Schule unb Haus." Ic meine, bas fei durch 
bie Bemerkungen, bie vorhin ber Berichterstatter unb an- 
bere 3. B. Bruder Haus machten, gerabe nach ber anbern 
Seite hin gewenbet worben, fo dasz ber Katechismus 
hauptsächlich eine verständliche (Zurufe: Rein! Rein! Das 
lassen wir weg!), kurze Glaubenslehre in prägnanten 
Sätzen werben soll unb nicht ein ausführliches Lebens- 
buch. Ic bitte also barum, das wir, wie Bruder Kühn 
unb Würthwein es schon gewünscht haben, in ben neuen 
Antrag nochmals kurz aufnehmen, wie bas Katechismus- 
büchlein aussehen foll. Das ift wichtig für diejenigen, bie 
sic an bie Entwürfe machen sollen.

Berichterstatter Synodale Dürr: Es wurbe ber Vor- 
schlag ber Katechismus-Kommission ja angenommen, unb

ba steht bas eben Verlesene brin. Es war alfo gedacht, 
wenn ic ba recht verstanden habe, tatsächlich an ein 
solches Lebensbuch, nicht allzu grob, in bem aber bann bie 
christlichen Glaubenswahrheiten fo hervorgehoben werben, 
dar bie Kinber fie sic einprägen fönnen. Ic habe bas 
nicht anbers verstanden.

Synodale Kühn: Wenn wir doch fo weit finb, das hier 
bie Sache im Plenum geklärt werben foll, bann würbe 
ich sagen: bie Katechismus-Kommission hat zuerst ben Auf- 
frag, einen kleinen Katechismus zu schaffen, unb wenn 
fie bas gefchafft hat, wollen wir überlegen, ob sie auch 
einen groszen schaffen soll.

Vizepräsident H. Schneider: Dürfte ich ben Vorsitzenden 
bes Hauptausschusses zu dieser Frage nochmals hören? 
Er hat zwar vorhin schon eine Erklärung gebracht, aber 
ich wäre banfbar, wenn er festlegen fönnte, bas war bie 
Absicht bes Hauptausschusses, entweber kleiner Katechis- 
mus, wie es vorhin genannt wurbe, ober ber größere, bas 
Lebensbuch, bas hauptsächlich in bie Hände ber Lehrer 
fommen soll. Bitte, bas wäre mit wichtig.

Synodale Hausz: Der kleine Katechismus, ber unseren 
Schülern ein Mindestmasz bes Wissens oermitteln foll, foll 
feineswegs eine abftrafte Glaubenslehre fein. Das fann 
nicht anschaulich genug bebilbert unb beschriftet fein. Aber 
ber Inhalt ift ja festgelegt. Ich habe bie Kämpfe um bie 
Gestaltung unseres jetzigen Katechismus im Jahr 1929 
miterlebt unb habe fie noch in guter Erinnerung. Da finb 
doch einfach aus unserer badischen Tradition biefe Stücke 
ba, bie schon durch bie Anionsurkunde feftgelegt finb. 
Also ba muß bie Frage 00m Heidelberger Katechismus 
hinein, gewöhnlich war auch die Anordnung bes Heidel- 
berger Katechismus für unferen badischen Katechismus 
gültig. Dann famen bie groszen lutherischen Erklärungen 
hinein. Da finb gewiffe Wege gezeichnet, bie wir nicht 
einfach außer acht lassen bürfen. Da müffen wir uns dar- 
nach richten. Nicht, dasz jemand meint, er fönne einen 
eigenen Katechismus schaffen. Hier finb wir einfach durch 
bas Werden unserer Badischen Unionskirche in flare 
flinien gewiesen. Das war bas erste, was ic fagen wollte.

Das zweite, bas Lebensbuch, für bie Hand bes Lehrers 
unb für bie Hand bes reifen Christen, ber schaut ober er- 
funben will, was lernt mein Kinb. Das ift etwas sehr 
Rötiges unb Wichtiges, unb man müszte bas nun auch ins 
Auge fassen. Ob man bas gleichzeitig durch ein Ausschrei- 
ben macht ober nacheinander, bas ift eine Frage bes Vor- 
gehens. Ich würbe auch fagen: zuerst bas fleine Bucunb 
bann nachher bas grosze, weil wir ja nicht auf einmal 
alle Probleme lösen fönnen.

Vizepräsident %. Schneider: Der letzte Sat war ber 
wichtigste. Es ift hier festgestellt worben als Ansicht bes 
Vorsitzenden bes Hauptausschusses: zunächst bas fleine 
Buc unb nachher baraus sic entwickelnd bas grosze.

Landesbischof D. Bender: fliebe Brüder! Ic warne vor 
einem sogenannten Mehrzweckbuch, bei bem bie Zwecke 
uferlos werben. Wir brauchen einen richtigen Katechis- 
mus für unsere Kinber in ber Schule. Dabei geht es 
barum, dasz bet Inhalt bes Glaubens in Säßen darge- 
boten wirb, bie ein Kinb fassen fann; baß non bet rechten 
Erklärung bes Lehrers entscheidendes abhängt, bleibt 
außer Zweifel. Aber nicht ins Aferlose reben non einem 
Lebensbuch; bas ift ein ganz anberes Kapitel, bas nie- 
mals mit ber schlichten Zwecksetzung nerbunben werben 
barf, bie für ben Katechismus gelten muß. Der Katechis- 
mus ift ein Buc für unfere Kinber.

Synodale Lie. Lehmann: Ic glaube, bie Debatte hal 
gezeigt, baß wir bisher uns nicht flat entschieden haben. 
Wir haben ein Kompositum mixtum oerlangt. Jetzt fommt 
heraus, baß zwei Bücher geschaffen werben sollen. Das 
war nicht vorgesehen; fonbern wir hatten geglaubt, bie 
beiben Aufgaben in einem Buc oereinen zu fönnen. Es
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soll zwar diese flare Formulierung hinein, aber doc noch 
etwas anbers, soweit es bringenb notwenbig ist. — Herr 
Oberkirchenrat Rat sagt uns jetzt vielleicht, wie er es 
verstanden hat.

Oberkirchenrat Katz: Lassen Sie mich in Erinnerung 
zurückrufen, das ber erste Auftrag bei Bildung ber Kate- 
chismus-Kommission durch bie Synode vom Frühjahr 1957 
gelautet hat: „Die Landessynode beauftragt einen Aus- 
schuß, bas kirchliche Lehrbuch (Katechismus) zu über- 
arbeiten". In ber Diskussion im Plenum wurbe gejagt, es 
solle möglichst wenig an bem bestehenden Katechismus ge- 
änbert werben. Die Überarbeitung Jolle sic auf bie Teile 
erstrecken, bie in ber Praxis sich als methodisch nicht glück- 
lic gefaßt herausgestellt hätten, unb auf bie Teile, bie 
dogmatisch angefochten sind. Das ist insbefonbere bie 
Frage 33 sowie bie Lehre von ber Taufe auf Grund des 
Heidelberger Gutachtens. Der Katechismus-Kommission 
wurbe schon im Verlauf ihrer ersten Beratung klar, baß 
es etwas überaus Unbefriedigendes fein müszte, ein solches 
Flickwerk herzustellen. Auch müzte ein nur geringfügig 
geänbertes Buch als Neuauflage bes bestehenden Katechis- 
mus angesehen werben, so das bie beiben lange Zeit neben- 
einanber in Geltung blieben. Das würbe zu Schwierig- 
feiten im Unterricht führen. Wer sich in ber feit 1945 er- 
schienenen religions-pädagogischen Literatur umgesehen 
hat, weife, bafe auf diesem Gebiet zahlreiche neue Erkennt- 
nisse an ben Tag getreten Jinb. Es schien ber Katechismus- 
Kommission nicht angängig, an diesen neuen Erkenntnissen 
vorbeizugehen unb sich bem Vorwurf auszusetzen, bafe man 
eine wichtige Epoche in ber methodischen unb pädago- 
gischen Arbeit verschlafen habe. Deswegen wurbe beschlos- 
sen, ber Synode vorzuschlagen, ben ursprünglichen Auf- 
trag zu erweitern unb ein neues Buch herstellen zu lassen. 
Dabei haben wir ber Meinung Ausdruck gegeben, bafe 
dieses Buch angereichert werben müsse mit Anschauungs- 
unb Lebensstoffen. Vielleicht ist bie ganze Sache dadurch 
etwas unglücklich geworben, bafe wir auf ben katholischen 
Katechismus hingewiesen unb ihn im Hauptausschus in 
Umlauf gegeben haben. Man hat bann einen Schrecken 
befommen unb meinte, ber neue Katechismus solle auch 
ein dickes Buch von vielleicht dreihundert Seiten werben. 
Daran war nicht gedacht, sondern nur an eine Erweite- 
rung durch Anschauungsmaterial.

Zur praktischen Durchführung hat bie Katechismus- 
Kommission ben Vorschlag gemacht, ein Ausschreiben zu 
erlaffen, bamit alle einschlägig begabten Kräfte, bie im 
Raum unterer Landeskirche schlummern, aufgerufen wer- 
ben, sic an ber Arbeit durch Abfassung von Entwürfen zu 
beteiligen. Eine Kommission mufe ja Arbeitsmaterial 
haben. Es fönnen sic nicht sechs ober sieben Leute zu- 
sammensetzen unb anfangen, bie einzelnen Fragen zu 
formulieren. Auch war es uns ein Anliegen, ben Anschein 
zu oermeiben, bafe bie Arbeit in einer einseitigen Richtung 
geschehe.

Den Vorschlag an bie Katechismus-Kommission, einen 
fleinen unb einen grofeen Katechismus herzustellen, halte 
ich nicht für gut. Für wen foil bann bas grofee Buch fein? 
In ber Schule fönnen wir unmöglich zwei Bücher ein- 
führen, unb ein Lebensbuch, eine Laiendokmatik zu schaf- 
fen, mufe Sache eines Mannes fein. Damit fann man 
nicht gut eine Kommission beauftragen. Es ist ja auch bie 
Bedürfnisfrage zu stellen. Wir haben berartige Bücher. 
Die Katechismus-Kommission hat nie baran gedacht, zwei 
Bücher zu schaffen. Bruder Haus gehört zwar ber Katechis- 
mus-Kommission an, er war aber nie bei ben Sitzungen 
anwesend, sonst wüfete er bas. Es war nur baran gedacht, 
ein angereichertes, mit anschaulichem Material versehenes 
gröfeeres Büchlein zu schaffen.

Den Auftrag, zwei Bücher zu schaffen, müfete bie Kate- 
chismus-Kommission m. E. ablehnen. Sie hat nur ben

Auftrag, ein Schulbuch herzustellen. Der Hauptauschuß 
hat auch nach meiner Erinnerung vorgeschlagen, ben An- 
trag ber Katechismus-Kommission anzunehmen, unb ba 
heifet es Punkt 3: „Der neue Katechismus foil feine rein 
verstandesmäzige kurze Glaubenslehre werben, sondern 
ein anschauliches Lebensbuch für Schule unb Haus." Sie 
müfeten eben bann ben Punkt 3 herausstreichen — gut, 
bann versuchen wir, einen fleinen Katechismus wie ben 
bisherigen zu erarbeiten unb schreiben bas in ben Richt- 
linien aus. Dann befommen wir eben wieber ein Buch, 
bas erft durch ben Lehrer lebenbig gemacht werben mufe. 
3c halte beibe Wege für gangbar. Aber im Blick auf bie 
neue Literatur unb bie neuen Schulbücher, bie in bet 
letzten Zeit erschienen sind — ich verweise auf ben west- 
fälischen Katechismus, — wären wir einen Weg gegangen, 
ber heute nicht mehr eingeschlagen wirb.

Vizepräsident $. Schneider: Wir sind sicher sehr dank- 
bar für biefe grünbliche Erflärung, bie wir gehört haben 
unb bie zeigt, bafe es vielleicht notwenbig ist, bafe wir 
einfach eine Interpretation dieses Punktes 3 zu Protokoll 
geben, bafe — Jo habe ich es aus ber bisherigen Dis- 
kussion festgestellt — f^werpunftmäfeig man doch baran 
benft, in einer kurzen prägnanten Form einen Katechis- 
mus etwa im Umfang bes bisherigen zu schaffen. Viel- 
leicht ist bie Formulierung „im bisherigen Umfang“ 
etwas zu mifebeutenb, aber auf feinen Fall ein Lebens- 
buch. Wenn bas zu Protokoll fommen fönnte, glaube ich, 
fönnte etwas aufgeklärt werben.

Synodale Schühle: Ic hatte schon bei ber letzten Ver- 
handlung ben Eindruck, bafe bie Katechismus-Kommission 
ein ganz anderes Ziel im Auge hatte als ber H.-Ausschus 
unb bafe bie beiberfeitigen Absichten nicht genügenb ab- 
geklärt waren! Deshalb standen wir schon in ber letzten 
Sitzung plötzlich vor ber Notwendigkeit, im Plenum nicht 
über ben Antrag bes Hauptausschusses, sondern über ben 
Antrag ber Katechismus-Kommission abstimmen zu müssen. 
Heute scheint mir bas ähnlich wieber ber Fall zu sein. 
Die Synode mufe deshalb selbst flären, was ihre tatsäch- 
liche Absicht ist: nicht ein umfangreiches Buch für „Leben 
unb Lehre" zu schaffen, sondern ein Schulbuch für bie 
Hand ber Schüler, also einen „Katechismus" in ber Form, 
wie wir ihn bislang schon gehabt hatten!

Synodale Müller: Ich bin erfreut, bafe biefe Diskussion 
zustandegekommen ist unb möchte bem Herrn Defan 
Würthwein, ber ja bie Ursache war, bafür banfen. Er hat 
es richtig empfunden, bafe bas, was in ben Anweisungen 
bes Katechismus-Ausschusses steht, nicht genügt, unb was 
wir jetzt schon hier gehört haben, ift ber beweis bafür. 
Es fann also, wenn ein Ausschreiben erfolgt, bas Aus- 
schreiben nicht auf bas beschränkt werben, was in biefer 
Anweisung ber Katechismus-Kommission steht. Was noch 
alles dazu notwenbig ift, haben wir jetzt hier gehört.

3c möchte meine Befriedigung barüber zum Ausdruck 
bringen. In biefem Ausschreiben müfete alfo genau ftehen, 
was für ein Buch bas fein foil. Es war seither doc fo, bafe 
sic bie meisten ein ganz dickes Buch vorgestellt haben, bas 
jahrelang bauert, bis es fertiggestellt ift. Nun haben wir

gehört, 
erhält-

aus dem Mund des Herrn Oberkirchenrat Rati 
dasz man doc daran nicht denke, sondern an ein verhält- 
nismäzig knappes Buch, bas aber noch einiges enthalte,
was unseren heutigen pädagogischen unb methodischen 
Richtlinien mehr entspricht.

Ic möchte also kurz sagen: Es müzte bie Katechismus- 
Kommission ben Passus, ber diese Anweisung gibt, er- 
weitern, ehe ber Auftrag ausgeführt wirb, das eine Auf- 
Forderung zu einer Arbeit für ben Katechismus hinaus- 
geht.

Synodale Urban: Auf ber Herbsttagung ber Synode 
hatte ber Hauptausschus beschlossen unb bem Plenum auch 
vorgeschlagen, das er bie Neuschaffung eines Katechismus
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nicht befürworte, sondern baran benfe, eine Überarbeitung 
vorzunehmen. Die Synode selber aber ging über biefen 
Vorschlag hinweg unb beschloß bie Schaffung eines neuen 
Katechismus. Bei ber Besprechung im Hauptausschuß in 
biefem Jahr habe ich gleich zu Beginn gefagt, das ic für 
meine Person jetzt für bie Schaffung eines neuen Kate- 
chismus fei. Ic hatte mich überzeugt, daß ein Herum- 
flicken, ein Verbessern, ein Umgeftalten einzelner Ant- 
worten ben Katechismus nicht zu einem rechten Buch wer- 
ben lassen. Run beschlossen wir nach eingehender Aus- 
sprache bie Schaffung eines neuen Katechismus. Von 
einem Lebensbuc war babei fo gut wie gar feine Rede 
mehr. Gs foil ein Lehrbuch mit kurzen, prägnanten Fragen 
fein, bas man in bie Hand bes Lehrers unb ber Schüler 
geben wirb. So haben wir bann auch beschlossen. 3cemp- 
fehle barum ber Synode, das wir heute nicht mehr be- 
schließen als ein Ausschreiben zur Gewinnung eines neuen 
Katechismus in bem Umfange wie ber jetzige, unter Be- 
rücksichtigung ber Dom Unionskatechismus zu übernehmen- 
ben Stücfe, ber Stücke aus bem Heidelberg Katechismus 
unb ber Erklärungen Luthers zum Glaubensbekenntnis 
unb mit ausdrücklicher Beschränkung auf bie Gewinnung 
eines neuen Katechismus. Die Schaffung eines Lebens- 
buches werbe einer späteren Zeit vorbehalten.

Synodale Würthwein: Der Hauptauschuß macht jetzt 
etwas ben Eindruck, baß er nach ber Methode verfährt: 
Hier stehe ich, ic kann auc anders, Gott holfo mir! Am 
Vorabend bei ber letzten Synode haben wir bie Beschluß- 
fähigfeit nur barum feststellen lassen, weil biefe Sache 
ganz am Schluß sehr kurz ohne Aussprache vom Plenum 
damals verabschiedet worben ift. Um fo großzügiger unb 
ebler ift ber Beschlusz ber Katechismus-Kommission, sic 
nicht auf formabrechtliche Grünbe zu berufen, fonbern 
bie ganze Geschichte noch einmal von vorne aufrollen zu 
lassen. Die Bedenken, bie uns damals zur Ablehnung 
geführt haben, finb jetzt genug betont worben. Ich möchte 
fie nochmals von mir aus in einigen Punkten präzisieren:

auc in derZuerst bewegte uns die Frage, ob nun i
Kirche, was wir in der Schule immer als sehr miszlic 
erleben, mit den Lehrbüchern dauernd experimentiert 
werben soll. Wer Rinder in ber Schule hat, ber weis, das
jedes Jahr bald ein Geschichtsprofesjor auf Grund neuer 
pädagogischer unb historischer Forschung meint, ein neues 
Geschichtsbuch herausgeben zu müssen.

Zweitens, wir leben doch, bie wir im Unterricht stehen, 
heute unter ber Ohnmacht bes geschriebenen Wortes. Wir 
müffen uns heute beschränken, ben Kinbern ein Minimum 
an christlichem Wissen mit auf ben Weg zu geben. Unb 
ba tönnen wir leiber Gottes, bas stellen wir bei jeber 
Prüfung fest, nicht kurz unb knapp genug im Gedruckten 
verfahren.

Drittens, es ift gesagt worben: pädagogische, religions- 
pädagogische Erkenntnisse. Gs ift nur bie Frage, ob bas 
alles in ein Buch gedruckt werben muß ober ob biefe Dinge, 
bie man gewonnen hat, nicht einfach bie Aufgabe bes 
lebendigen Wortes unb ber Veranschaulichung durch ben 
Lehrer sind. Wir haben ferner festgestellt, das bas Wort 
intellektualistisc ober, wie es hier heiszt, „verstandes- 
mäßig“ sehr behutsam heute zu gebrauchen ift. Wo man 
hintommt, befonbers auch in Theologenkreisen, ift ein 
Misztrauen gegen alles Lehrhafte unb gleich noch alles 
Intellektualistische. Wir haben festgestellt, ic habe bas 
getan, das biefer Vorwurf unferen alten Katechismus 
in feiner Weise trifft; benn wir haben in unserem Kate- 
chismus wie in faum einem anberen dadurch sehr viel 
Anschauung, das wir zu jeber Frage fo unb so viel Bibel- 
worte haben, fo das wir jebe Katechismusfrage im Zu- 
sammenhang mit einer Geschichte aus bem Alten ober 
Reuen Testament veranschaulichen tönnen (Beifall!).

Ferner haben wir festgestellt — ic will bie Bedenken 
einmal wieder vortragen —, das gerabe beim Katechis- 
mus in ber heutigen Situation auch ber Zusammenhang 
zwischen Schule unb Elternhaus bedacht werben musz. 
Unser Mizerfolg im Unterricht mit bem, was hängen 
bleibt, liegt baran, das bie meiften Gliern sic heute nicht 
mehr viel barum kümmern, was ber Betreffende im Ge- 
fangbuch ober Katechismus lernt. Während bei allen 
Schülern unb Konfirmanden, wo man merit, bie Mutter 
steht noch dahinter unb tümmert sic um bie Sache, ein 
ganz anberes Grgebnis ba ist. Insofern ift bie Anregung 
von Dekan Haus, das doc sehr stark an bas Alte an- 
geschlossen wirb, auch ein notwendiges Gebot, bas sic aus 
ber heutigen Lage unserer Zeit ergibt. Wenn nämlich, ich 
will es ganz praktisch sagen, bie Mutter sagt, also, hör 
mal, diese Katechismusantwort, bie tenne ic aber jetzt 
schon zwanzig Jahre lang unb tann fie bir noch heute 
fagen, unb bu hast fie nicht gelernt. Wenn bas auc weg- 
fällt, sagt fie: jetzt tann ich nicht mehr mit bir reben, bie 
Sache tenne ich nicht unb verstehe fie nicht mehr. Diefes 
Moment muß in ber heutigen Zeit, wo ein grozer Schwund 
auf biefem Gebiet eingesetzt hat, unbebingt berücksichtigt 
werben unb bas alles, was wir auch in ber letzten Haupt- 
ausschussitzung behandelt haben. Aber diese Bedenken — 
unb bas ift jetzt bie Schwierigkeit — finb durch bie Aus- 
fünfte von Herrn Defan Wallac unb Oberkirchenrat Kat 
bedacht unb berücksichtigt worben, unb fie Jagten eben 
nur, man Jolle nur ber Katechismus-Kommission bie Frei- 
heit geben, einen neuen Katechismus zu schaffen. Was 
versäumt worben ijt, unb was erst in dieser Sitzung nach- 
geholt worben ift, bas ift nämlich bie Frage, jetzt im ein- 
zelnen zu formulieren unb zu präzisieren, was es nun 
eigentlich fein soll: ein Katechismus im alten Stil, aber 
Neubearbeitung, bas war so unsere These gewesen. Denn 
wenn man einen Katechismus schafft, muß man ganz 
genau bie Aufgabe unb Grenze eines Katechismus be- 
achten. Gin Katechismus ift ein Katechismus, unb ein 
Lebensbuc ift ein Lebensbuch. Gin Katechismus wirb, 
wenn man ihn überhäuft, feine Aufgabe als Lehrbuch für 
bie Schüler, bas bas Mindestmass an christlichem Wissen 
darstellen soll, nicht mehr erfüllen tonnen (Beifall!).

Vizepräsident §. Schneider: Ic bebaure nicht, das wir 
heute nochmals zu dieser Distuffton gefommen finb. Ic 
glaube, es war notwenbig, unb wir haben vielerlei Ge- 
sichtspunkte, bie gerabe für bie Katechismus-Kommission 
wertvoll fein werben, betommen. Ausgangspunkt war aber 
bie Kernfrage, ob wir u. I. ein Wort fagen sollten, das 
bie Definition bes Aufgabengebiets nor allen Dingen im 
Punkt 3, bie im Protokoll Seite 58 ber Herbsttagung über 
bie damalige Besprechung gegeben ift, angenommen werben 
soll ober nicht. Ic habe nun Bruder Wallac gebeten, das 
er eine Formulierung schriftlich unb wörtlich festzulegen 
sucht, bie das, was bie Aussprache zu biefem Punkt bis- 
her ergeben hat, zusammenfazt unb formuliert, bamit wir 
vielleicht mit biefer tlaren Formulierung, bie wörtlich 
ins Protokoll fommt, bann bie Diskussion abschlieszen unb 
bamit zur Abstimmung fommen tönnten.

Synodale Dr. Wallach: Liebe Herren unb Brüder! 3c 
habe ben Ginbruct, das wir um bes Kaifers Bart ftreiten. 
Die Dinge haben sic jetzt ein biszchen unflar entwickelt. 
Auf ber einen Seite ift ein ungutes Element in bie Dis- 
fuffton hereingekommen burch ben Terminus „bürres Lehr- 
büchlein". Auf ber anberen Seite sicherlich ein irreführen- 
bes Moment burch bie Feststellung „Lebensbuch". Ic 
glaube, wir bürfen biefe beiben Bezeichnungen nicht ein- 
fach gegeneinanber ausspielen. Es ift ber Katechismus- 
Kommission keinesfalls baran gelegen, etwa auf bem 
Wege über ben Katechismus ein häusliches Andachtsbuch 
zu schaffen. Unb ebenso ift sic bie Katechismus-Kommis- 
sion auc klar barüber, dasz ein Katechismus immer ben



Dritte Sigung 51

Charakter eines konzentrierten Lehrbüchleins behalten 
muß.

Sc möchte brei Punkte einmal noch kurz berühren:
1. Wir meinen, es foil nichts „anderes" gelehrt merben. 

Der Weg bes inhaltlichen Stoffes ift uns gewiesen durch 
ben Sefenntnisftanb ber Landeskirche, burch bie Anions- 
urfunbe, auch burch den bisherigen Katechismus, ber ja 
im großen unb ganzen feinem Inhalt nach durchaus als 
Sorlage auch für bie Reuschaffung eines Katechismus 
bienen fann. Es soll nichts „anderes" gelehrt merben.

2. Es Jollen aber auch nicht zwei Bücher geschaffen wer- 
ben. 3c glaube, dasz man nicht einfach hier den Vergleich 
anbringen fann mit Luthers Kleinem unb Groszem Kate- 
chismus, — nach dem Motto: ber Lehrer muh immer 
etmas mehr wissen als ber Schüler. Darum geht es gar 
nicht. Es geht nicht um bie stoffliche Quantität, bie ba 
etma reduziert ober in einem umfangreicher zu schaffenden 
Buc erweitert merben foil. Sonbern es geht

3. barum, das etmas „anbers“ gelehrt merben soll. And 
ba fommen mir nun eben auf bas, mas immer hier mit 
bem Stichwort Erkenntnisse ber gegenmärtigen Reli- 
gionspäbagogif gestreift rourbe. Es bebürfte natürlich 
einer längeren Ausführung, um deutlich zu machen, morin 
biefe Erkenntnisse gipfeln unb wozu fie uns, auch in ber 
Abfassung eines Lehrbuches, nicht nur in ber Darbietung 
burch den Lehrer, fonbern auch in ber Abfassung eines 
Buches, heutzutage verpflichten. Ic möchte nur ganz kurz 
anbeuten, in welcher Richtung bie Dinge gehen: eine bild-

die Denkschicht deshafte Sprache, bie sic nicht nur an'
Menschen menbet, sondern versucht, ben Menschen in feiner
Ganzheit zu erfassen unb in ben Stoff hineinzuziehen. 
Man fönnte hier bas Wort von ber wohltemperierten 
Sprache, ber frömmigkeitstemperierten Sprache gebrau- 
chen. Das finb natürlich alles nur Andeutungen. Aber, 
nicht wahr, was sic auf bem allgemein pädagogischen 
Gebiet zwischen Ganzheitmethode unb analytischer Me- 
thode vollzieht, bas vollzieht sic in Abwandlung natür- 
lic auch auf bem Gebiet bet Religionspädagogik. Unb 
dasz mir uns neuer Erkenntnisse ber Religionspädagogik 
bebienen, barum mirb es gehen. Deshalb ift bie Katechis- 
mus-Kommission oon bem Wunsche beseelt, es möchte ihr 
bie Möglichkeit gegeben merben, hier ein Büchlein zu 
schaffen, bas unter bem Ziel entsteht: „anders" leiten, 
nicht „anber es“ lehren.

Sie merben barum verstehen, dasz eine Kommission, bie 
eine Arbeitsverantwortung auf sic nimmt, nicht halbe 
Arbeit leiften möchte. Herr Oberkirchenrat Kat hat bas 
ja vorhin recht deutlich gejagt, dasz mir nicht arbeiten 
fönnen, als hätten wir bie letzten Jahre ober Jahrzehnte 
auf diesem Gebiet übersehen ober verschlafen. Das, mas 
bie Katechismus-Kommission möchte unb Ihnen vorschlägt, 
liebe Herren unb Brüder, wird eigentlich erst sichtbar wer- 
ben, menn einmal eine neue Vorlage ba ist. Das fann 
man im Grunde heute nicht theoretisch abhandeln. Eine 
neue Vorlage mirb allein im Vergleich mit unserem bis- 
herigen Katechismusbüchlein, bas ic durchaus auch wert- 
schätze, zeigen, morum es bei biejer Arbeit gegangen ist unb 
ob sic nicht bieje Arbeit doc um unserer Kinder unb un- 
fetes Religionsunterrichts willen gelohnt hat.

Darum also, liebe Stüber, meine ich, fann man bie 
Arbeit ber Katechismus-Kommission ohne weiteres ein- 
schränken, inbem man ihr bie Möglichkeit verwehrt, ein 
häusliches Andachtsbuc auf bem Weg über ben Katechis- 
mus zu schaffen. Das ift auch gar nicht gemeint gewesen. 
Man fann fie einschränken, man möchte ihr doc aber 
bitte bie Erlaubnis geben, sic nicht ganz feft an Form 
unb Methode bes bisherigen Katechismus zu binben.

3c möchte barum einen Vorschlag machen unb fomme 
jetzt auf bas Wort zurück, bas Herr Bürgermeister Schnei- 
bet non mir foeben erbat unb bas, wie ic glaube, bie

Brüder unferer Katechismus-Kommission als Marschroute 
für die Arbeit annehmen könnten. Dieses Wort gibt ein- 
mal der Katechismus-Kommission die Möglichkeit, nach 
Form und Methode einen neuen Weg zu suchen. Es gibt 
ihr aber zugleich die Weisung, nach Möglichkeit doc auch 
dem alten Katechismus ähnlich zu bleiben in feinem Um- 
fang und in feinem Inhalt. Ich habe es eben gerade ein- 
mal kurz zu Papier gebracht. Ic möchte allerdings bitten, 
dasz die Brüder, die der Katechismus-Kommission ange- 
hören, insbesondere Oberkirchenrat Katz, nun bestätigen, 
ob es auch wirklich der Katechismus-Kommission für ihre 
aufzunehmende Arbeit gebührend weiterhelfen kann.

Zur Beschlussfassung könnte vielleicht der Synode fol- 
gendes Wort bienen:

„Die Synode wünscht, dasz bei ber Erarbeitung bes 
neuen Katechismus bie methodischen Erkenntnisse ber 
gegenwärtigen Religionspädagogik fruchtbar gemacht 
werden, ber neue Katechismus jedoch in handlicher 
Form unb kurzgefasztem Inhalt bem bisherigen 
Katechismus ähnlich bleibt."

Vizepräsident $. Schneider: Darf ic zur Debatte stellen, 
ob dieses kurz formulierte Wort hier von ber Synode an- 
genommen wird als Ergänzung zu bem, was im Proto- 
toll ber Herbstsynode stand unb als eine Anregung unb 
Richtungweisung für bie Kommission gelten soll. — Herr 
Oberkirchenrat Katz, haben Sie Bedenken? (Zuruf Ober- 
kirchenrat Katz: Rein!)

Synodale Dr. Rave: 3c habe feine Bedenken, aber ic 
glaube, es geht im Moment barum, das mir Ziffer 3 
in II anders fassen, eine verständlichere Fassung geben. 
Das, was mir eben gehört haben, mürbe unsere Arbeit 
treffen, unb menn ic recht verstanden habe, geht es bei 
ber Ausschreibung barum: was soll bas für ein Buch 
fein?

Ic mürbe also ben Antrag stellen, Ziffer 3 allgemeiner 
zu formulieren unb etma dazu fagen: Der neue Katechis- 
mus foil nicht ein umfangreiches Werk, sondern ein Lehr- 
buc für bie Hand bes Schülers unb Lehrers werden.

Vizepräsident H. Schneider: Ich glaube, mit beauftragen 
ja bie Kommission mit ber Ausschreibung, unb ba foil fie 
bas mit verwenden, mas heute erneut zum Ausdruck ge- 
kommen ift unb mas ihr hier in ber Erklärung kurz 
formuliert in bie Hand gegeben mirb.

Synodale Dr. Rave: Verzeihung, es geht barum das 
ber Antrag ber Katechismus-Kommission erneut zur Ab- 
Stimmung gebracht werden muß.

Oberkirchenrat Katz: Herr Direftor Rave hat recht. Die 
Katechismus-Kommission hat ihren Antrag noch einmal 
an bie Synode gegeben. Der Hauptausschusz hat beschlos- 
sen, dasz dieser Antrag ber Katechismus-Kommission als 
Antrag bes Hauptausschusses ber Synode vorgelegt merben 
foil. Es müszte demnach über biefen Antrag abgeftimmt 
merben. Ic mürbe, menn ic über bas Geschäftsordnungs- 
mäßige hinaus bem Plenum noch ein Wort fagen barf, 
vorschlagen, das mir Ziffer 3 stehen lassen unb bas Wort, 
bas Gruber Wallach verlesen hat, mit in bas Protokoll 
hineinnehmen. Der Gang ber ganzen Aussprache foroie 
dieses Resume verpflichten ja bie Katechismus-Kommis- 
fion genügenb. Die Synode geht in feiner Weise ein 
Risiko ein; benn fie hat ja nachher zu ber Vorlage, bie 
zuerst durch bie Bezirkssynoden gegangen fein musz, bas 
letzte Wort zu fagen. Es handelt sic doch nur um eine 
Marschroute, unb ic glaube, Sie bürfen ber Kommission 
zutrauen, dasz fie bas nicht überhört, was heute fo aus- 
führlic gesagt morben ift.

Mein Vorschlag ift, ben Eintrag bes Hauptausschusses 
mit bem Wort von Bruder Wallach als Zusat anzu- 
nehmen.

Vizepräsident §. Schneider: Es ift selbstverständlich, das 
bas nicht bie Absicht, bie im Bericht vom Hauptausschusz
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vorgesehen ift, erübrigen foll, sondern bas foil nur vor ber 
Abstimmung grundsätzlich stehen unb eine Erklärung unb 
eine Zusammenfassung unserer bisherigen Diskussion dar- 
stellen. So habe ic bas gedacht. Die Abstimmung folgt 
nachher selbstverständlich noch, nachdem bet Herr Bericht- 
erftatter bas Schluszwort gefagt hat.

Ic möchte nur bas jetzt noch zur Erwägung geben: 
Bruder Rave, könnten Sie Shren Antrag, das formal nun 
Punkt 3 ersetzt werben foll durch eine anbere Formulie- 
rung, bie Sie kurz skizziert haben, vielleicht als nicht mehr 
notwenbig ansehen?

Synodale Dr. Rave: Ic ziehe ben Antrag zurüc nach 
ber Erklärung bes Vorsitzenden.

Vizepräsident $. Schneider: Ic danke schön! Dies wirb 
festgestellt. — Darf ic bitten, bah die Synode sic äuhert, 
ob diese kurz formulierte Erklärung zu unferer Diskus- 
fion, bie vorhin vorgelesen wurbe, bie Billigung ber 
Synode finbet unb ber Kommission als Material weiter- 
gegeben werben foll?

Synodale Dr. Schmechel: Sch habe als Nichtfachmann 
mit Aufmerksamkeit ben ganzen Verhandlungen zugehört 
unb habe für mic baraus ben Schluß gezogen, bah die 
Ertlärung von Herrn Dr. Wallac sowohl bie notwenbige 
Beschränkung als auch bie notwenbige Möglichkeit, ber 
neuen Blickrichtung ihr Gewicht zu geben, ausreichend be- 
rücksichtigt, unb ich wäre in ber Lage, auf Grund bet 
Debatte biefem Vorschlag zuzustimmen (Beifall!).

Vizepräsident §. Schneider: Gut, ic stelle bas zur Ab- 
ftimmung. Wer ift gegen bie von Bruder Wallac formu- 
lierte abschliessende Erklärung zu unferer Diskussion, ber 
möge bie Hand erheben. — Wer enthält sich? — Diese 
Empfehlung ift cinftimmig angenommen.

Und nun barf ic Vruber Dürr bitten, als Berichterstat- 
ter noch ein Schluszwort zu sprechen.

Berichterstatter Synodale Dürr: Das, was Vruber Ur- 
ban vorhin gejagt hat, ift absolut nicht bas Ergebnis ber 
Veratungen im Hauptausschus gewesen (Zurufe: Jawohl!) 
— Rein, es wurbe von niemanb bet Antrag gestellt, Ziff. 3 
bes Vorschlags ber Katechismus Kommission: „ber neue 
Katechismus soll tein reines verstandesmäziges Lehrbuch 
werben, Jonbern ein anschauliches Lebensbuch für Schule 
unb Haus" zu änbern (Zurufe!), Jonbern es wurbe bem 
Vorschlag zugestimmt unb nur barum gebeten, ben neuen 
Katechismus nicht zu umfangreich werben zu lassen unb 
ihn Jo zu gestalten, bah in kurzen, einprägsamen Sätzen 
bie Glaubenswahrheiten herausgestellt werben.

Vizepräsident H. Schneider: Das war bie Schluszbemer- 
tung bes Berichterstatters. Wir hätten nun abzustimmen 
barüber, bah die Synode bamit einverstanden ijt, bah ent- 
sprechend bem Vorschlag ber Katechismus-Kommission

a) eine Neubearbeitung erfolgt,
b) durch Ausschreiben Material für bie Weiterarbeit ber 

Katechismus-Kommission beschafft wirb unb bah aber 
als Ziel

c) eine kurze prägnante Formulierung bes bann neu zu 
bearbeitenben Katechismus bie Grundlage Jein soll.

Das sind bie brei Merkmale, bie ich als Ergebnis sehe 
von bem ursprünglichen Bericht. Da teine Wortmeldungen 
mehr ba sind, schlieze ich die Debatte unb stelle nun bie 
eben skizzierten brei Punkte zur Abstimmung. Ist bie 
Synode bamit einverstanden, bah in dieser Form bie 
Katechismus-Kommission weiterarbeitet? — Wer bagegen 
ist, ber möge bas tunbtun. — Wer enthält sich? — Eben- 
falls feine Stimme, Jo bah einstimmig nun diese neue 
Marschroute für bie Vrüber ber Katechismus-Kommission 
gebilligt ift.

Synodale Dr. Körner: 3c habe noch eine Frage: Sollte 
nicht, wenn bas jetzt ausgeschrieben wirb, man sic dar- 
über flar werben, mit welchem Preis bas botiert werben 
soll.

Vizepräsident H. Schneider: Wir wollen es der Kom- 
mission überlassen, dies in Verbindung mit dem Ober- 
kirchenrat zu verhandeln; das sind Einzelheiten, die zu 
weit führen würden. Sind Sie einverstanden? — (Zu- 
rufe!) — Es wird bann in ber Weise geregelt.

V.
Wir tommen zu V.: „Antrag ber Frauenarbeit 

ber ERD, bas diakonische Jahr betr.".
Berichterstatter Synodale Hammann: Die Vorsitzende 

ber Evangelischen Frauenarbeit in Deutschland, Frau 
Ellenbeck, Geschäftsstelle Frantfurt, hat an bie Glied- 
kirchen ber Evangelischen Kirche in Deutschland, an bie 
Präsides ber Landessynoden unb an bie Hauptstellen ber 
Inneren Mission unb bes Hilfswerks ber Evangelischen
Äirche in Deutschland bas folgenbe Schreiben gerichtet 
mit bem Vetreff: „Beteiligung ber Frauen- unb Mädchen- 
werfe an bet Einrichtung unb Durchführung bes diako- 
nischen Jahres":

„Das diakonische Jahr ift in Anbetracht ber gutens
Erfahrungen in Bayern unb im Rheinland zu einem 
Gegenstand allgemeinen Interesses geworden. Wir 
wissen, das in ben Gliedkirchen ber ERD bie ver- 
schiedensten Stellen bie Einführung bes diakonischen 
Jahres vorbereitet ober bereits eingeleitet haben.

Die bisher gewonnenen Erfahrungen bes diako- 
nischen Jahres waren Gegenstand einer lebhaften 
Erörterung auf einer Arbeitstagung ber Evangeli- 
schen Frauenarbeit in Deutschland, in ber alle Frauen- 
organifationen unb Landeskirchlichen Frauenwerke 
aus Ost unb West vereinigt sind. Es bestand über- 
einftimmung barüber, dar bas diakonische Sahr mit 
bem Komplex ber Frauen- unb Mädchenbildung eng 
verbunden ift unb deshalb bie evangelischen Frauen- 
verbände lebhaft interessieren muh.

Wir haben deshalb bie bringenbe Sitte, dar überall 
ba, wo bas diakonische Sahr besteht bzw. eingeführt 
werben foil, bie entsprechenden Frauenarbeiten unb 
Mädchenwerke aktiv unb verantwortlich in bie Vor- 
bereitung unb Durchführung eingeschaltet werben 
möchten.

Wir wären bantbar, wenn diese Bitte berücksichtigt
werden fönnte. Hildegard Ellenbec."

Soweit bas Schreiben. Der Berichterstatter tonnte als 
Vorsitzender bes Diakonischen Beirats ber Landessynode 
unb als vorläufig mit ber ßeitung einer Arbeitskommis- 
fion in Sachen bes diakonischen Sahres Beauftragter bem 
Hauptausschus folgenbe Sachlage kurz mitteilen:

1. Die bei uns in ber Badischen Landeskirche vor einem 
Jahr auf Beschlusz bes Diakonischen Seirates eingesetzte 
Arbeitskommission bestand von vornherein aus ständigen 
Vertretern unb Vertreterinnen bes Landesjugendpfarr- 
amtes, bes Mädchenwerkes, bes Gesamtverbandes ber 
Inneren Mission, ber badischen Mutterhäuser unb weiterer 
Werke ber Inneren Mission in Baden.

2. Sm Saufe ber Monate wurben ebenfalls ftänbig Ver- 
treterinnen bes Frauenwerks ber Landeskirche unb ber 
Religionslehrerinnen zur Mitarbeit zugezogen.

3. Diefe Arbeitskommission war schon bisher, wie es 
in biefem Rundschreiben heizt, aktiv unb verantwortlich 
an bet Durchführung bes diakonischen Sahres beteiligt. 
Deshalb ift dieser Eingabe im Raume unserer Badischen 
Landeskirche weitgehendst Rechnung getragen. Es besteht 
deshalb tein Anlasz, neue organisatorische Masznahmen in 
Sachen bes diakonischen Jahres zu biefem Zeitpunkt zu 
treffen.

Der Hauptausschuz schlägt einmütig ber Landessnynode 
vor, biefen kurzen Bericht über bie derzeitige Sachlage 
zur Kenntnis zu nehmen unb nach Ablauf eines Sahres, 
voraussichtlich in ber Frühjahrssynode 1959, von feiten
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bes Diakonischen Beirates ber Landessynode bzw. oon 
feiten bet für bas diakonische Jahr eingesetzten Kommis- 
fion erneut einen ausführlichen Bericht entgegennehmen 
zu wollen.

Dieser Vorschlag bafiert vor allem auf ber Tatsache, das 
wir jetzt erft sechs Monate anfänglicher Erfahrungen 
Hinter uns haben. Am 2. Mai werben 62 Diakoniehelfe- 
rinnen zu bem zweiten Einführungskurs in Nonnenweier 
zusammenkommen unb darnach im Dienfte eingesetzt wer- 
ben. 91m 1. Mai werben bie 60 Mädels, bie feit 1. Novem- 
bet 1957 in Dienft stehen, zu einer Teilfreizeit in Rüppurr 
zusammenkommen. Von diesen letzteren sechzig werben 
zwanzig für bie Sommermonate in bie Landwirtschaft 
zurückkehren unb im Spätjahr wieber mithelfen. 91b Mai 
1958 werben also tunb hundert Diakoniehelferinnen in 
Baben tätig fein. Gin sehr erfreulicher, bie Innere Mis- 
fion in Baben unb wohl alle Kreise unserer lieben Lan- 
deskirche immer wieber zu befonberem Dank ftimmenber 
Beginn, über dessen Bebeutung aber besser erft nach Ab- 
lauf eines Jahres ausführlich berichtet unb diskutiert 
werben kann (Allgemeiner Beifall).

Vizepräsident H. Schneider: Wir banten bem Herrn 
Synodalen Hammann für biefen letzten Bericht als Be- 
richterstatter in einer Sache ber Synode.

Darf ic zur Abstimmung stellen, das wir ber Anregung, 
bie in bem Bericht klar unb deutlich gegeben worben ift, 
entsprechen. — Wer ift entgegen biefer entsprechenden 
Prozedur? — Wer enthält sich? — Niemand. Ange- 
nommen.

VI.
Gs folgt VI.: Bericht bes Konfirmations- 

ausf Ruffes.
Berichterstatter Synodale W. Schweikhart: Verehrte 

Konsynodale! Gin wichtiger Teil bes Rufes nach einer 
Lebensordnung ift immer bet Ruf nac einer Konfir- 
mationsorbnung gewesen. Wir haben ja alle erft 3U Be- 
ginn biefer Sitzung gehört, das neuerbings bie Bezirks- 
synode Lahr biefen Ruf wieber an uns gerichtet hat. Das 
eine Konfirmationsorbnung bei ber Überlaftung ber 
Synode in ben oetgangenen Jahren nicht hätte beraten 
werben können, wissen Sie alle. 9lber auch bet Ausschuß 
für bie Gebensorbnung steht vor einer solchen Bielfalt oon 
Fragen unb Problemen, das man nicht wünschen kann, 
daß bie Beratung einet Botlage an bie Synode unter 
Zeitdruc geschehen möge.

Was wünschen sic bie, bie nac einer Konfirmations- 
orbnung rufen? Die meiften Antworten umschreiben, so 
verschieden sie auch fein mögen, ein Problem: bie Kon- 
firmation geschieht an unb in einer Altersstufe, bie in 
jeber Hinsicht schwierig ift. Unb nun erhofft unb erwartet 
man sic oon einer Konfirmationsorbnung eine Hilfe in 
biefen Schwierigkeiten.

Tatsächlich fällt unsere Rormalkonfirmation heute in 
eine befonbere schwierige Situation in ber Entwicklung 
bes jungen Menschen. Bis zum 10. ober 12. Lebensjahr 
hin ift bie leibliche unb seelische Entwicklung ziemlich 
gleichlaufend. Dann tritt ein Bruc ein, zumeist geht bie 
körperliche Entwicklung stürmisch vorwärts, während bie 
geiftige langsamer, manchmal sehr langsam nachkommt. 
Man hat bafür bas Wort: Akzeleration geprägt. In die- 
fet Zeit, in ber ber junge Mensch innerlich zerrissen ift, 
in ber et mit sic unb feinet Umwelt oft nicht zurecht 
kommt, soll er auf bie Konfirmation oorbereitet werben, 
wirb er eingefegnet unb geht, manchmal auch nicht, bas 
erfte Mal zum hl. Abendmahl. Hinzu kommt, das ber 
junge Mensch in biefer Zeit auch oon ber Schule her 
auszerordentlic stark belaftet wirb. In ben Oberklassen 
ber Volksschule tommt Werkunterricht unb manches an- 
bete sum üblichen Unterricht hinzu, bie Aufgaben unb 
bamit bie Anspannung mehren sich, unb bann soll auch

noc der Konfirmandenunterricht seinen Platz einnehmen, 
„man" foil auch noc „für" den Konfirmandenunterricht 
lernen. Zusätzlich kommen meist in der Zeit nach Weih- 
nachten noch die Vorbereitungen für die Schulentlassungs- 
feiern dazu, so das die Vorbereitung auf die Konfirmation 
für den Konfirmanden nur eins neben anderen ift. Es ift 
klar, baß ein Mensch, der nicht mit sic und feiner Am- 
welt, vielleicht auch mit ihren Anforderungen nicht fertig 
werben kann, schwierig wirb unb Schwierigkeiten macht. 
Der Pfarrer wirb bann zum Prellbock. Man könnte ein 
Buch über bas Martyrium bes Pfarrerstandes schreiben, 
unb barin ftünbe beftimmt ein großes Äapitel mit ber 
Überschrift: „Der Konfirmandenunterricht".

In solchen Nöten werben bann Ausrufe unb Stoszseuszer 
laut: „Kann man benn solch eine Gesellschaft konfir- 
mieren?" „Wie kann man von solch unreifen Konfirman- 
ben ein Gelöbnis fordern?" Das belaftet ben Konfirmator 
unb bie Kirche mehr als ben Konfirmanden! „Viel zu 
unreif für bas Abendmahl!" unb ähnliche Seufzer finb 
zu hören.

Nac unferem badischen Katechismus ift bie Konfir- 
mation Taufbestätigung unb Unterweisung, Einsegnung 
unb Abendmahlszulassung. Ic erinnere: „In ber Kon- 
firmation bekennen sic bie Kinder, bie getauft unb im 
christlichen Glauben unterwiesen sind, zu ihrem Tauf- 
bund, worauf sie im Namen ber Kirche eingefegnet unb 
zum Tisch bes Herrn zugelassen werben“ (Frage 65). Mit 
dieser Erklärung ift aber bie Konfirmation noch längst 
nicht völlig befiniert. Die Konfirmation ift ja auch Auf- 
nahme in bie münbige Gemeinbe, sie ift Zulassung zum 
Patenamt, Verpflichtung, sic ben Ordnungen bet Kirche 
zu unterziehen, also Beginn 3. B. ber Christenlehre. Sie 
wirb, oon ben Eltern unb ber Gemeinbe her gesehen, zum 
Gintritt in eine neue Lebensstufe, Übertritt aus ber Schule 
in bie Berufsausbildung usw. Mit einem Wort: fie ift 
ein besonderer Einschnitt im Geben bes jungen Menschen. 
Das erkennt bie Katholische Kirche auch in neuester Zeit 
immer mehr unb gestaltet in zunehmendem Masze bie 
Schulentlassungsfeiern feierlicher, 3. B. Zug in bie Kirche, 
Sträuszchen unb Kränzchen, befonberer Segen, Familien- 
feier, einfach weil fie bie Popularität ber Konfirmation 
an dieser Stelle im Geben bes jungen Menschen erkannt 
hat unb nun auch für sic einfangen will.

Wenn wir bas alles zusammenhängend überschauen, 
sehen wir, baß wir bei ber Konfirmation vor einem sehr 
komplexen Gebilde stehen, dessen Ordnung schon viel 
Schwierigkeiten bereitet, dessen Anderung aber ganz be- 
sonders schwer fein bürfte.

die Confirmation
Sn ben dreiziger Jahren machte Professor Doerne, Leip- 

zig, einen Reformvorschlag, in bem er bie Konfirmation 
als Aufnahme in bie münbige unb praktizierende Ge- 
meinbe in bie Zeit vom 18. Lebensjahr an verlegt. 3c
erfpare mit hier Einzelheiten. 3c möchte aber fragen: 
Stünben wir nicht vor einer völlig neuen Situation, 
wenn wir biefem Vorschlag zustimmen würben? 3c er- 
innere nur baran, das bie Abendmahlszulassung unb bas 
Patenrecht ja mit ber Konfirmation oerbunben finb.

Gin anberer Vorschlag: Könnte man vielleicht eine Art 
von „Entflechtung" bet Konfirmation vornehmen unb 
bie Zulassung 3um hl. Abendmahl von ber Konfirmation 
mit all ihrem sonstigen Inhalt trennen? Wäre es nicht 
besser, bie Kinber in einer Altersstufe zum Tisch bes 
Herrn zuzulassen — natürlich nach einet entsprechenden 
Borbereitung — in ber fie innerlich noch nicht so zerrissen 
unb erfüllt finb mit Widersprüchen? Dankenswerterweise 
habe ic durch unseren verehrten Gaft, Herrn Dekan Her- 
mann, Erzlingen, erfahren, das in Württemberg schon 
ähnliche Vorschläge gemacht worben sind, aber noc nicht 
zum Tragen kamen.

Jc möchte, verehrte Herren Konsynodale, aus ben ent-
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stehenden Problemen eine Reihe von Fragen stellen, bie 
in einer Konfirmationsordnung beantwortet werben müsz- 
ten, um Ihnen bie Komplexheit unb Schwierigkeit ber 
Materie zusammenfassend vor Augen zu führen. Zum 
Beispiel: Soll bie Konfirmation zeitlich an derselben 
Stelle stehen bleiben, aber in irgenbeiner Weise inhalt- 
lic neu georbnet werben? — Soll Jie „entflochten" wer- 
ben? Was bleibt aber bann als Inhalt einer „entfloch- 
tenen“ Konfirmation? — Genügt biejer Inhalt zu einer 
kirchlichen Feier? — Was begrünbet bie Konfirmation, 
ber Unterricht unb bie Prüfung ober etwas anberes? — 
Müszte man nicht auch jetzt schon die Prüfung mehr 
Prüfung fein lassen unb nicht nur zu einet Vorführung 
beftimmter, ben Konfirmanben vorher mitgeteilter Stüde 
machen, wie es leider vielfach geschieht? — Wer soll zur 
Konfirmation zugelassen werben, wer foil abgewiefen 
werben? — Soll anstelle ber verpflichtenden Fragen etwa 
bas Glaubensbekenntnis treten ober etwa eine nur an 
bie Taufgnabe erinnernbe Frage wie in Württemberg, 
wo sie lautet: „Wollt ihr im Glauben nehmen, was ber 
Herr in ber Taufe euch geschenkt hat? So bezeugt es mit 
einem „Ja", unb bie Konfirmanben antworten: „Sa, 
Gott helfe uns, Amen"? — Sinb bie Konfirmations- 
fragen nicht eigentlich nur Entfaltung bes Glaubens- 
bekenntnisses? — Was bebeufet ber Handschlag ben 
Ältesten gegenüber? Soll er bleiben? Württemberg 3. B, 
hat ihn nicht! — Soll jeber Konfirmanb ohne weiteres 
bas Patenrecht zugebilligt befommen? — Können wir 
im Augenblick bes Kampfes um bie Konfirmation in ber 
DDR eine völlige Änderung ber Konfirmationsordnung 
vornehmen ohne Rückwirkungen auf anbere Gliedkirchen?

Sie fehen an dieser Auswahl non Fragen — es ift nur 
eine kleine Auswahl —, welche Fülle non Fragen unb 
Problemen sic bei ber Feststellung einer Konfirmations- 
orbnung erhebt, unb wie schwierig eine solche Ordnung 
ift. Ic möchte am Schluß meines Gerichtes noch mit- 
teilen, welche Mitglieder bie Konfirmationskommission 
umfaszt: Zunächst ben Sachbearbeiter im Oberkirchenrat, 
Herrn Professor D. Hof, als Konsynodale bie Herren Ec, 
Lehmann, Haus unb Schweikhart, auszerdem bie Herren 
Oberlehrer Jörg Erb, ben Verfasser unferes befannten 
Schulbuchs „Schild bes Glaubens“, Pfarrer Schoener unb 
Stubentenpfarrer Martin Schröter in Heidelberg. Darf 
ich bie Bitte anfügen, das Sie uns bie Möglichkeit unb 
Vollmacht geben, unseren Ausschuß um ein ober zwei 
Sitze zu erweitern. Es hat sic gezeigt, das bei Sitzungen, 
an benen nicht alle Mitglieder anwefenb fein tonnten, 
sofort eine ftarte Hemmung eintritt, weil bie Zahl ber 
Mitglieder zu gering ift (Beifall!).

Synodale D. Dr. v. Dietze: Ic möchte nur eine Mit- 
teilung machen. Wir haben in ber Synode ber Evange- 
lischen Kirche in Deutschland für bie bevorstehende Ta- 
gung feit vorvergangenem Jahre vorbereitet bas Thema: 
Kirche unb Erziehung. Dabei sind wir schon im vorberei- 
tenben Ausschuß selbstverständlich, tann man wohl fagen, 
auch mit ber Frage ber Konfirmation befaßt gewesen. 
Wir haben nicht bie Absicht, nun etwa auf biefer Tagung 
ber Synode ber ERD eine enbgültige Stellungnahme zu 
ben Fragen ber Konfirmation anzustreben, bas würbe ja 
wahrscheinlich auch bie Befugnisse ber Synode überschrei- 
ten unb berechtigten Widerspruch ber Gliedkirchen hervor- 
rufen. Ich habe foeben eine Gingabe bes Bruderrats ber 
Evangelischen Kirche in Deutschland erhalten, gezeichnet 
oon Detan Dipper- Nürtingen:

„Der Bruderrat ber Evangelischen Kirche in Deutsch- 
lanb bittet bie Synode ber Evangelischen Kirche in 
Deutschland, für bie Einsetzung eines Ausschusses aus 
Vertretern ber Kirchen in ber Bundesrepublik unb ber 
Deutschen Demokratischen Republik zu sorgen, ber mit

höchster Beschleunigung im Hinblic auf bas neue Schul- 
jahr Richtlinien für eine neue Gestaltung ber kirchlichen 
Unterweisung unb ber Konfirmation ausarbeitet“

Wenn es uns vergönnt ift, bie Tagung ber Synode 
durchzuführen unb bas Thema „Kirche unb Erziehung", 
wie vorgesehen, zu behandeln, bann erwarte ich, bag ein 
solcher Ausschuß gebildet werden wird. Ic barf vielleicht 
biefe Mitteilung noch in ber Richtung ergänzen, das heute 
sicherlich kein Mensch sagen kann, ob unb in welcher 
Weise es uns möglich fein wird, bie Tagung durchzu- 
führen. Ich habe hier in Händen ben Beriet eines Bru- 
ders, eines Synodalen aus ber Ostzone, ber am 15. April 
vor ben Bezirksrat feiner Heimatstadt geladen wurde. 
Der Vorsitzende bes Bezirksrats erklärte ihm bort erftens 
einiges über ben Militärseelsorgevertrag; bann aber zu 
bem, was uns hier beschäftigt: bie Synode habe auszerdem 
vor, sich über Schule unb Erziehung zu äußern. Das fei 
bem Staat allein vorbehalten. Die Synode ber Evangeli- 
schen Kirche in Deutschland fei ein überstaatliches Gebilde; 
wenn sie sich mit ber staatlichen Erziehung in ber DDR 
beschäftige, greife fie in bie Souveränität bes Staates 
ein. Es gebe „bei uns“ ein Gesetz übet ben Frieden. Er 
habe jeben Synodalen zu warnen, das wir durch Ein- 
greifen in bie ausschließlichen Rechte bes Staates gegen 
bas Gesetz über ben Frieden verstieszen.

Ic habe noch anbere Zuschriften, wonach auch anbere 
Synodale aus ber Ostzone in ähnlicher Weise bereits be- 
droht worden finb. Also, ob wir bas Thema, fo wie wir 
wünschen, behandeln können, weis ic nicht. Wenn wir es 
behandeln, wirb vermutlich bie Bildung eines solchen 
Ausschusses angeftrebt werben.

Landesbischof D. Bender (Zur Geschäftsordnung) : 3c 
möchte ber Synode vorschlagen, nun nicht in eine Aus- 
sprache über bas Konfirmationsproblem einzutreten. Es 
joll uns — fo habe ic es verstanden — ein Bericht über 
bie bisherige Arbeit bes Ausschusses gegeben werben (Zu- 
stimmung!). Wir nehmen ben zur Kenntnis unb lassen 
vorerst ben Ausschuß weiterarbeiten. Erst wenn biefe 
Arbeit beenbet ift, ift ber Augenblick gefommen, barüber 
eine Aussprache zu führen.

Synodale Lic. Lehmann: Zwei kurze Bemerkungen: 
Unser Ausschuß ift nicht ein Konfirmationsordnungsaus- 
schuß, fonbern ein Lebensordnungsausschusz. Die Konfir- 
mation ift bie erfte Frage, bie uns innerhalb dieses Aus- 
schusses selbst beschäftigt.

Zweitens: Allgemein ift zu Jagen, das wir sehr langsam 
vorwärts fommen. Gerade bei ber Konfirmation heiszt 
es, dar Jie einer ber wundesten Punkte unserer ganzen 
Kirche ift. Darum bitte ic auch zu verstehen, das wir 
nur sehr langsam oorwärts fommen.

Zur Berichterstattung möchte ic noch hinzufügen: Sehr 
ernstlich hat uns bie Frage bewegt, ob es tunlich, richtig 
unb kirchlich verantwortbar ober notwenbig ift, bas 
Abendmahl nicht erft mit ber Konfirmation zu reichen, 
fonbern ben Kindern bie Möglichkeit, bas Abendmahl zu 
nehmen, auch schon vor ber Konfirmation einzuräumen. 
Ich wollte bas nur fagen, um zu zeigen, welche Probleme 
uns gestellt werben.

Vizepräsident H. Schneider: Bruder Körner, wollen Sie 
angemeine Ausführungen machen?

Synodale Dr. Körner: 3c wollte etwas angemeines 
fagen, was ic zur Konfirmation gern gefagt hätte, unb 
zwar aus meiner Sicht als eines theologisch nicht be- 
lasteten Laien.

Vizepräsident H. Schneider: Wäre es vielleicht möglich, 
nachdem wir doch gehört haben, dasz ber Ausschuß selber 
eine Menge von Fragen hatte, bie er zur Bearbeitung 
bringt, das wir bann im Herbst Näheres hören, das bas 
verschoben werben könnte. Es wat ja, glaube ich, bet Wille 
ber Synode, möglichst eine Aussprache zu vermeiden.
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Synodale Dr. Angelberger: Darf ic vielleicht einen 
Vermittlungsvorschlag machen: Konsynodale Dr. Körner 
schreibt dem Vorsitzenden des Lebensordnungsausschusses 
feine Vorschläge, und der Ausschuß hat bann Gelegenheit, 
bas bei feinen Beratungen zu verarbeiten (Zurufe: Ja- 
wohl!).

Landesbischof D. Bender: Es soll bas ganz allgemein 
gelten. Wer zu dieser Frage einen Beitrag zu geben hat, 
ber soll ihn als Material bem Ausschuß zuleiten.

Vizepräsident H. Schneider: Damit ift ber Wunsch nach 
einer Aussprache nun erlebigt worben. 3c barf aber dar- 
auf hinweisen, dasz wir einen Beschlug zur Sache fassen 
müssen, nämlic ob ber Anregung von Dekan Schweikhart 
ftattgegeben werben soll, diese Kommission bis zu zwei 
Mitgliedern zu erweitern. — Ic glaube, bem sollte man 
aus ber Begrünbung, bie eben gegeben wurbe, entsprechen 
(Zustimmung!). — Sie finb einverstanden! — Das ift 
festgestellt.

VII.
Es folgt Punkt VII: Borlage bes Landeskirchenrats, 

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes über bie Bereinigung 
ber Evang. Kirchengemeinde Karlsruhe-Hagsfeld 
mit ber Evangelischen Kirchengemeinde Karlsruhe, An- 
läge 4. Es muß hier noch eingeschoben werben auch bie 
Anlage 5, bie Heitersheim betrifft.

Berichterstatter Synodale Dr. Angelberger: Siebe Her- 
ren unb Brüber! Der vorliegende Entwurf eines kirch- 
lichen Gesetzes über bie Bereinigung ber Evang. Kirchen- 
gemeinbe Karlsruhe-Hagsfeld mit ber Evang. Kirchen- 
gemeinbe Karlsruhe will einer tatsächlichen Entwicklung 
Rechnung tragen; er liegt Ihnen als Anlage 4 oor.

Das Kirchspiel ber Evang. Kirchengemeinde Karlsruhe 
erstreckt sic nur über bas eigentliche Stabtgebiet von Alt- 
Karlsruhe. Die feit einigen Jahrzehnten in bas Stadt- 
gebiet eingemeinbeten Bororte wie Karlsruhe-Rüppurr, 
Karlsruhe-Knielingen unb Karlsruhe-Hagsfeld bilden 
selbständige Kirchengemeinden. Diefe Kirchengemeinden 
finb jedoch feit längerer Zeit mit ber Evang. Kirchen- 
gemeinbe Karlsruhe zu einer Gesamtkirchengemeinde im 
Sinne von Art. 11 Abs. 2 bes Ortskirchensteuergesetzes 
unb § 38 ber Kirchenverfassung verbunden; bas heizt, sie 
bilden einen Ortskirchensteuerzweckverband.

Die Stabt Karlsruhe hat bas gesamte Gebiet zwischen 
Alt-Karlsruhe unb bem Stabtteil Karlsruhe- Hagsfeld zur 
Beptedelung freigegeben. Auf biefem Gebiet ift bereits 
mit ber Bebauung begonnen worben, wobei bie Schaffung 
von Wohnungen für 20 000 Menschen vorgesehen ift. 3n- 
folge ber regen Bau- unb Sieblungstätigteit finb rein 
geographisch bie Grenzen zwischen ben Kirchspielen Karls- 
ruhe unb Karlsruhe-Hagsfeld kaum mehr erkennbar. Eine 
flare Abgrenzung ber Zuständigkeitsbereiche ber beiben 
Kirchengemeinden ift nicht mehr vorhanden. Für bie 
Kirchengemeinde Karlsruhe-Hagsfeld ift es zudem uns 
möglich, ben nun auf fie entfallenden Teil ber erheblichen 
Kosten, bie durch ben notwenbig werdenden Bau von 
Kirche, Gemeindehaus, Pfarrwohnung unb Kinbergarten 
entstehen werben, zu tragen. Die Kirchengemeinderäte bet 
beiben Kirchengemeinden haben ber von ber Kirchen- 
gemeinbe Karlsruhe-Hagsfeld gewünschten Bereinigung 
mit überwältigenber Mehrheit zugestimmt.

Als untere Verwaltungsbehörde hat ber Oberbürger- 
meifter ber Stabt Karlsruhe mit Schreiben vom 27. Ja- 
nuar 1958 gemäs Art. 11 Abs. 1 bes Ortskirchensteuer- 
gesetzes bie Bereinigung staatlich genehmigt.

Art. 1 bes vorliegenden Entwurfes enthält bie Bestim- 
mung über bie Bereinigung ber Evang. Kirchengemeinde 
Karlsruhe-Hagsfeld mit ber Evang. Kirchengemeinde 
Karlsruhe. Art. 2 legt in Abs. 1 ben Zeitpunkt bes In- 
krafttretens dieses Gesetzes, unb zwar auf ben 1. April

1958 fest und regelt in Abs. 2 die Beauftragung des Evang.
Oberkirchenrats mit dem Vollzug dieses Gesetzes.

mir VorgetrageneAnter Bezugnahme auf bas Don 1
empfiehlt ber Rechtsausschusz bie Annahme bes Gesetz- 
entwurfs.

Vizepräsident H. Schneider: Es erübrigt sic m. E. bie 
wörtliche Verlesung, weil im Bericht eigentlich bie we- 
nigen Paragraphen faft wörtlich mitzitiert worben finb. 
Sft eine Aussprache hierüber erwünscht? — Das ift nicht 
ber Fall. Ic stelle deshalb ben Entwurf bes kirchlichen 
Gesetzes nach Anlage 4 zur Abstimmung. — Die Borlage 
wirb einstimmig angenommen.

Berichterftatter Synodale Dr. Angelberger: Liebe Brü- 
ber! Als weitere Anlage liegt Ihnen ber Entwurf eines 
kirchlichen Gesetzes über bie Errichtung ber Evang. Kir- 
chengemeinde Heitersheim oor, ber in Art. 1 bie Errich- 
tung einer Kirchengemeinde Heitersheim vorsieht, beren 
Kirchspiel bie Gemarkung ber bürgerlichen Gemeinbe 
Heitersheim umfaszt. In ben beiben folgenben Artikeln 2 
unb 3 foil bet Zusammenschluß ber neuerrichteten Kirchen- 
gemeinbe Heitersheim mit ber Kirchengemeinde Sulzburg 
burch Satzung zu einer Gesamtkirchengemeinde unb bie 
Zuteilung ber neuen Kirchengemeinde Heitersheim zum 
Kirchenbezirk Müllheim festgelegt werben. Der letzte Ar- 
titel enthält bie Beftimmung über bas Inkrafttreten bes 
Gesetzes am 1. April 1958 unb bie Vollzugsbeauftragung 
bes Evang. Oberkirchenrats.

Gemäß Artikel 48 ber Kirchenverfassung wurben oor 23 
Jahren bie Evangelischen bes Ortes Heitersheim zu einer 
Diasporagemeinde zusammengeschlossen. Das ftete An- 
wachsen ber Zahl an Evangelischen auf über fünfhundert 
Seelen hatte vor sechs Jahren ben Bau einer Kapelle, 
in ber regelmäßig sonntäglich Gottesbienfte stattfinden, 
zur Folge. Der Kirchenvorstand Heitersheim beschloß unb 
beantragte bie Erhebung ber Diasporagemeinde Heiters- 
heim zur Kirchengemeinde, wozu auch bie erforderliche 
Staatsgenehmigung erteilt worben ift, unb zwar um bie 
Stellung nach auszen zu festigen unb bie innere Zusam- 
mengehörigkeit zu ftärten fowie bie Erhebung von Orts- 
kirchensteuern zu ermöglichen.

Um biefem berechtigten Begehren ber Diafporagemeinbe 
Heitersheim entsprechen zu tönnen, empfiehlt ber Rechts- 
ausschus bie Annahme bes vorliegenden Gesetzentwurfes.

Vizepräsident H. Schneider: Sie haben bie Empfehlung 
bes Rechtsausschusses gehört. Wer ift gegen diese Emp- 
fehlung? — Wer enthält sic ber Stimme? — Niemand. 
Dann ift auch dieses kirchliche Gesetz gemäß Einlage 5 
einftimmig angenommen.

VIII.
Wir kommen zu VIII ber Tagesordnung: Borlage bes 

Landeskirchenrats, Entwurf eines kirchlichen Gesetzes 
über bie Errichtung ber Evang. Kircenge 
meinde Kollnau-Gutach, Anlage 8.

Berichterstatter Synodale Dr. Angelberger: Siebe Kon- 
synodale! Bor Ihnen liegt ferner ber Centwurf eines 
kirchlichen Gesetzes über bie Errichtung ber Evang. Kir- 
chengemeinde Kollnau-Gutach unb bie Beränberung bes 
Kirchspiels ber Evang. Kirchengemeinde Waldkirch. Das 
Kirchspiel ber Evang. Kirchengemeinde Waldkirch umfaßt 
3- Zt. bie Gemarkungen ber bürgerlichen Gemeinden Wald- 
kirch, Gutach, Kollnau, Altsimonswald, Bleibach, Buch- 
holz, Haslachsimonswald, Siegelau, Siensbach, Suggen- 
tal, Untersimonsmald unb Wildgutach.

Aus ber bem Gesetzentwurf beigegebenen Begrünbung 
ersehen Sie, das bie Ausgliederung ber Gemarkung ber 
bürgerlichen Gemeinden Altsimonswald, Bleibach, Gutach, 
Haslachsimonswald, Kollnau, Obersimonswald, Siegelau, 
Siensbach, Antersimonswald unb Wildgutach aus bem 
Kirchspiel ber Evang. Kirchengemeinde Waldkirch unb bie 
Errichtung einer Kirchengemeinde Kollnau-Gutac mit
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den Gemarkungen der soeben angeführten politischen Ge- 
meinden durch bas starke Anwachsen ber Zahl ber Evan- 
gelischen in ben einzelnen Orten in ben vergangenen 
zwölf Jahren erforderlich geworben ist. Die geographische 
Lage ber angeführten Orte läszt bie vorgeschlagene Rege- 
lung als zweckdienlich erscheinen. Um diesen sehr verftreut 
liegenden Gemeinden zur befferen seelsorgerlichen Be- 
treuung einen weiteren Gemeindemittelpunkt zu geben, 
wurbe in ber 2 Kilometer von Waldkirch entfernt liegen- 
ben Gemeinde Kollnau mit über 650 Evangelischen ein 
Gemeindezentrum mit Pfarrhaus erbaut unb ber Sitz 
ber vor fünf Jahren errichteten Ortspfarrei Waldkirch 
dorthin verlegt. In dem nahe gelegenen Gutac steht auszer- 
bem ein ber Firma Gütermann gehörender Gottesdienst- 
raum zur Verfügung. Somit bilben bereits jetzt Kollnau 
unb Gutac ben Mittelpunkt ber ostwärts von Waldkirch 
gelegenen zum Kirchspiel Waldkirch gehörenden kirchlichen 
Rebenorte mit über 1300 Evangelischen, bie sic aus 
Heimatvertriebenen, Arbeitern unb Waldbauern zusam- 
mensetzen. Unter Berücksichtigung ber bestehenden Unter- 
schiede in ber Bevölkerungsstruktur begehrt ber Kirchen- 
gemeinberat ber geschlossenen Stadtgemeinde Waldkirch 
bie kirchenrechtliche Teilung bes Kirchspiels Waldkirch. 
Ebenso ift bie erforderliche Staatsgenehmigung bereits 
erteilt.

Diefem Begehren bes Kirchengemeinderats Waldkirch 
trägt Art. 1 bes Entwurfes Rechnung. In Art. 2 ift bie 
Regelung vorgesehen, bag bie Kirchengemeinde Kollnau- 
Gutac zum Kirchenbezirk Emmendingen gehören foll. 
Art.3 regelt bas Inkrafttreten dieses Gesetzes mit Wir- 
kung vom 1. April 1958 unb bie Beauftragung bes Evang. 
Oberkirchenrats mit bem Vollzug bes Gesetzes.

Der Rechtsausschuk empfiehlt bie Einnahme bes vor* 
liegenben Gesetzentwurfes.

Vizepräsident H. Schneider: Ic barf fragen: Wer ift 
gegen ben Vorschlag bes Rechtsausschussjes? — Wer ent* 
hält sic ber Stimme? — Niemand. Somit ift auch biefe 
Borlage einftimmig angenommen.

IX.
Wir kommen zu IX: Antwort an bie Antrag- 

steller Kirchengemeinderat Karlsruhe, Kirchengemeinde- 
rat Schopfheim unb Pfarrer Fritz Specht, Pforzheim.

Berichterstatter Synodale D. Dr. v. Dietze: In bem Be* 
richt, ben ic in ber zweiten öffentlichen Sitzung geftern 
im Namen bes Rechtsausschusses zur Grundordnung zu 
erftatten hatte, habe ic auch bereits Vorschläge bes Rechts- 
ausschusses vorgetragen für bie Beantwortung ber brei 
genannten Eingaben. Unser Präsident hat mich gebeten, 
heute genaue Formulierungen für bie Beantwortung bie* 
fer Eingaben vorzulegen. Ic trage biefe Vorschläge vor.

Zunächst Antwort an Pfarrer Specht:
„Ihre Eingabe vom 5. 12. 1957, in ber Sie für bie 

Wiedereinführung bes früheren Namens bet Sanbes* 
kirche eintreten, hat bem Rechtsausschusz ber Sanbes* 
synode vorgelegen. Et hat barüber folgendes berichtet:

Bei Beginn feiner Beratungen über ben vorliegen* 
ben Entwurf ber Grundordnung hat ber Rechtsaus- 
schusz es ausdrücklich abgelehnt, bie bereits gültigen 
Beftimmungen nochmals zur Erörterung zu stellen, 
soweit nicht bie Borlage bes Landeskirchenrats Ande- 
rungen vorschlägt. Sonft wären bie Beratungen ber 
Landessynode während biefer Tagung bestimmt nicht 
zum Abschluß zu bringen. Eine erneute Erörterung 
aller bereits rechtsgültigen Beftimmungen hätte auch 
fein Ergebnis bringen fönnen; benn für ihre Ab- 
änberung wäre in jedem Falle ein verfassungsändern- 
bes Gesetz erforderlich, unb hierfür wäre eine Bor* 
läge bes Landeskirchenrats unentbehrlich.

Infolgedessen hat ber Rechtsausschuk es auch nicht 
für angebracht gehalten, jetzt über ben Namen ber 
Landeskirche zu beraten, zumal ba bie Landessynode 
im Herbst 1957 einftimmig beschlossen hat, es bei bem 
im Frühjahr 1957 eingeführten Namen ber Landes- 
kirche zu belaffen. Der Rechtsausschuk kann demnach 
ber Landessynode auch nicht empfehlen, ber Eingabe 
unseres verehrten, um bie Landeskirche in fünf Jahr- 
zehnten treuer Mitarbeit hochverdienten Pfarrer 
Specht stattzugeben, ber für bie Wiederherstellung 
bes früheren Namens eintritt. Er bittet, Herrn 
Pfarrer Specht in diesem Sinne zu antworten.

Die Landessynode hat biefem Bericht ihres Rechts- 
ausschusses zugestimmt."

Vizepräsident H. Schneider: Darf ich die Frage stellen, 
ob Sie mit bem Vorschlag ber Beantwortung, bie ber 
Rechtsausschusz gemacht hat, einig gehen. — Das ift ber 
Fall. Einstimmig angenommen.

Berichterstatter Synodale D. Dr. v. Dietze: Vorschlag 
für bie Antwort an ben Evang. Kirchengemeinderat 
Karlsruhe:

„Ihre Eingabe vom 10. Februar 1958 über bas 
Stimmrecht ber Pfarrer im Kirchengemeinderat hat 
bem Rechtsausschusz ber Landessynode vorgelegen. Er 
hat barüber folgendes berichtet:

Der neue Absatz 5 bes § 31 ber Grundordnung ent- 
hält bie Grundlage für bas, was bie Eingabe ber 
Kirchengemeinde Karlsruhe erftrebt. Karlsruhe kann 
demnach in einer Gemeindesatzung bas bringen, was 
es wünscht, unb diese Gemeindesatzung wäre durch 
Kirchengesetz zu genehmigen.

Der Rechtsausschusz bittet, bie Eingabe ber Kirchen» 
gemeinbe Karlsruhe in biefem Sinne zu beantworten.

Der § 31 Abs. 5 ber Grundordnung lautet:
„Gemeindesatzungen, bie von ben Beftimmungen 

ber Absätze 1—3 abweichen, bebürfen ber Genehmi- 
gung durch ein Kirchengesetz."

Die Landessynode hat biefem Bericht bes Rechts- 
ausschusses zugestimmt."

Vizepräsident §. Schneider: Ist bie Landessynode ein* 
verftanben mit biefer schriftlichen Erledigung? — Das ift 
ber Fall.

Berichterftatter Synodale D. Dr. v. Dietze: Vorschlag 
für bie Antwort an bas Evang. Detanat Schopfheim:

„Ihre Eingabe vom 20. März 1958, in ber bie 
Landessynode gebeten wirb zu prüfen,

„ob nicht unter beftimmten Voraussetzungen ge* 
eignete Pfarrdiakone zum ftänbigen unb felbftän* 
bigen Dienft in Heineren Gemeinden zugelassen 
werben können",

hat bem Rechtsausschuß bet Landessynode vorgelegen. 
Er hat barüber folgendes berichtet:

Geeignete Pfarrdiakone unter beftimmten Voraus- 
setzungen zum ftänbigen unb selbständigen Dienft in 
Heineren Gemeinden zuzulassen, empfiehlt eine Ein* 
gabe bes Dekanats Schopfheim. Der Rechtsausschusz 
bittet, ihm zu antworten:
a) Nac § 6 bes Kirchlichen Gesetzes vom 5. 10. 1951, 

bie rechtlichen Voraussetzungen für bie Erlangung 
einer Pfarrstelle ober einer Stelle eines Religions- 
lehrers mit theologischer Vorbildung betr., ift bet 
Landeskirchenrat schon jetzt ermächtigt, in ganz 
besonderen Ausnahmefällen Berufungen in eine 
Pfarrstelle ober eine Religionslehrerstelle in Ab- 
weichung von ben allgemeinen Vorschriften über bie 
theologische Vorbildung vorzunehmen.

b) Die Landessynode hat ben Kleinen Verfassungs- 
ausschuß beauftragt, ben Entwurf eines Pfarr- 
diakongesetzes auszuarbeiten unb ihm bie Eingabe 
bes Dekanats Schopfheim überwiesen.
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Die Landes ynode hat diesem Bericht bes Rechts-
ausschusses zugestimmt."

Vizepräsident $. Schneider: Ic stelle bie Frage, ob 
jemanb gegen bieje Form ber inhaltlichen Beantwortung 
ber Anfrage ber Kirchengemeinde Schopfheim ift? — Das 
ift nicht ber Fall. Enthält sich jemanb ber Stimme? — 
Auch nicht. Einstimmig angenommen.

Ic glaube, wir finb bantbar dafür, das Herr Synodale 
v. Dietze sic bie Mühe genommen hat, bieje klare Formu- 
lierung ber Antworten uns heute noch zu geben. 3c 
bante herzlich bafür (Allgemeiner Beifall!).

X.
Punkt X: Information über einen beabsichtigten 

Kapellenbau. Ic habe ben Bruder Adolph gebeten, 
hierüber zu berichten, ba ich ja hier zu amtieren habe. 
Ic barf nur einleitend barauf hinweisen, das ic ab- 
sichtlich bie Formulierung Information gewählt 
habe, bas heiszt, das uns berichtet wirb, weil ic heute 
teine Aussprache ober Diskussion über bieje Frage hi” 
für zweckmäszig halte.

Berichterstatter Synodale Adolph: Seit ber Zeit, da. 
ber Umbau unb Erweiterungsbau ber Charlottenruhe 
beenbet ist, steht immer wieber ein damals mehr ober 
weniger zurückgestelltes Problem zur Debatte, nämlich 
das eines Kapellenbaues. Die Lösung, bie man durch ben 
Ausbau bes Waschhauses gefunben hat, war wahrschein- 
lic von Anfang an als eine Art Übergangslösung, um 
nicht zu sagen, Notlösung gedacht. In ber Zwischenzeit ijt 
bieje Notlösung aber vielen von uns wie auch vielen 
Gästen hier im Hause zu einer sehr lieben Rotlösung ge- 
worben. Es hat sic jeboch auch biejer Tatsache gegenüber 
gezeigt, dasz man bei biejer Übergangslösung im Slict 
auf bas, was an Veranstaltungen hier in diesem Hause 
stattfindet, nicht bleiben fann. Wir erleben es ja selbst 
bei jeher Synodaltagung, das bie Äapelle, bie wir hie* 
haben, in ber wir uns zwar durchaus wohl fühlten unb wohl 
fühlen, ben Anforderungen rein räumlich nicht genügt, 
bie Frage ber Raumenge, bie Frage ber Beheizungsmög-
lichkeit dieser Kapelle, die Frage des Zuganges zu ihr, 
das alles sind Dinge, die letzten Endes sic so auswirken, 
das man diese Kapelle
geringe Zeit im Sahr 
diesem Grunde ist nun

eben nur eine verhältnismäßig 
überhaupt benützen fann. Aus 
bem Bau einer Kapelle näher- 

getreten worben. Man hat mit ber Planung begonnen,
und immer wieder war es die Platzfrage, die diese Ila- 
nung nicht weiter hat gedeihen lassen. Man wollte erstens 
diesen geplanten Kapellenbau so erstellen, das er sic in 
die so schöne Landschaft hier so einfügt, das dadurch bas 
Gesamtbild nicht gestört wird. Man wollte zweitens auch 
bie birette Umgebung dieses Hauses, ber Charlottenruhe, 
nach bem Westen hin, also hier dieses Vorgelände, an bas 
man zuerst einmal gedacht hat, nun auch nicht bebauen, 
um bie ganze Schönheit ber Anlage nicht zu beeinträch- 
tigen, unb ist unter Berücksichtigung all ber Gesichtspunkte, 
bie dazu vorgetragen wurben, bann schließlich dazu ge- 
fommen, bie neu zu erstellende Kapelle an bie Stelle 
zu setzen, an ber jetzt bie Kapelle steht. Es wurbe ein 
Plan ausgearbeitet von Herrn Dr. Schmechel, ber ja auch 
ben Ausbau unb Umbau ber Charlottenruhe damals be- 
werkstelligt hat, ein Plan, ber mit bem Evang. Ober- 
kirchenrat besprochen wurbe unb bie Billigung bes Evang. 
Oberkirchenrats gefunben hat. Übet diesen Plan wurbe 
ber Finanzausschuß informiert, unb nac dieser Infor- 
mation sah sic ber Finanzausschuß nun verpflichtet, wie 
Herr Bürgermeister Schneider schon gejagt hat, diese In- 
formation bem Plenum ber Synode weiterzugeben. Der 
Finanzausschuß hat seinerseits diesem Plan zugestimmt 
unb vor allem auch ber Absicht, jo balb wie möglich, b. h. 
noch in diesem Jahr, mit bem Bau ber Kapelle zu be-

ginnen, bamit bie Evangelische Akademie wie auch bas 
Haus ber Äirche sobald wie möglich in ben Genusz biejer 
neuen Kapelle tommen. Geplant ijt hierbei, unb bas ijt 
nun auch wieber durch bas abfallende Gelände bebingt:

1. ein Kapellenraum zur Abhaltung ber Gottesdienste 
jowie ber biblischen Besinnungen, ber Morgenwachen unb 
bes Abendsegens, also all ber Dinge, bie gottesdienstlichen 
Eharatter tragen. Irgendwie wäre es schön, wenn ber 
Raum, in bem bie sachlichen Gespräche unb Verhandlungen 
geführt werben, nicht derselbe ift, in bem auch bieje be- 
sonderen Dinge gerabe unjerer Akademieveranstaltungen 
— ic benfe babei an bie Gottesdienste unb bie biblischen 
Besinnungen insbesondere — stattfinden.

2. Durch bas abfallende Gelände entsteht ganz von selbst 
unter diesem geplanten Gottesdienstraum ein weiterer 
Raum, ber, ba er eben durc bas Gelände bebingt ent- 
steht, als ein weiterer Vortragsraum, Vortragssaal aus- 
genützt werben tann unb auch jo ausgebaut werben foil 
unb vor allen Dingen auch als ein Filmvorführungssaal 
benützt werben tann. Dazu ift notwenbig, dar bamit ver- 
bunben ber nach bestimmten gesetzlichen Vorschriften zu 
bauenbe Filmvorführungsraum hier so eingefügt wirb, 
das bas ganze burch eine Zentralheizung beheizt wirb unb 
bas Haus ber Kirche unb bie Evang. Akademie so einen 
Reubau betäme, in bem ein Gottesdienstraum unb ein 
Vortragsraum mit Filmvorführungsmöglichkeit erstehen 
würbe. Der Gottesdienstraum hätte etwa 125 Sitzplätze. 
Bei einer Tagungsteilnehmerzahl von 70—80 gerechnet — 
ober auch nur wenig barüber — fommen noch bie Mit- 
glieber ber Hausgemeinde dazu, so daz bieje Sitzplatzzahl 
benötigt wirb. Auf ber geplanten Empore wären noch 
einige zusätzliche Sitzplätze.

Das Ganze ift veranschlagt mit einer Bausumme von 
etwa 150—160 000 DM, also sowohl ber Gottesdienstraum 
unb ber Vortragsraum, wie Zentralheizung usw., alles 
zusammen. Der Finanzausschuß hat nun seinerseits ben 
Wunsch geäußert, man möge sic auf feiten bes Architekten 
noch weiterhin barum bemühen, biefem Raum eine Ge- 
stalt unb ein Aussehen zu geben, an bem ber fatrale 
Eharatter unb bie fatrale Aufgabe, bie in biefem Raum 
erfüllt werben soll, sichtbar unb erkenntlich wirb, bamit 
nicht nur ein Rebengebäude ber Charlottenruhe entsteht, 
sondern eine gewisse Dotumentation zum Ausdruck tommt 
dessen, was bie Evangelische Kirche hier durc ihre Arbeit 
als Evangelische Akademie unb als Haus ber Kirche tat- 
sächlich zu tun versucht. In welcher Form bieje Dokumen- 
tation zum Ausdruck tommen soll, ijt im Augenblick bem 
Ideenreichtum unb ber Phantasie bes Architekten über- 
lassen, weil ja bas Ganze ein harmonisches Ganzes wer- 
ben soll. In Anbetracht ber Nähe ber Charlottenruhe, bie 
für bie Situierung bes Kapellenbaues charakteristisch ift, 
ijt es nicht ganz einfach, biejen Wunsch zu erfüllen, aber 
wir waren davon überzeugt, baß in ber Zusammenarbeit 
zwischen bem Evang. Oberkirchenrat als bem Repräsen- 
tanten bes Bauherrn unb bem Architekten hier eine Lö- 
jung gefunben werben tann, bie biefem Anliegen bes 
Finanzausschusses, bas sicher auch Anliegen ber Synode 
fein wirb, entspricht (Allgemeiner Beifall!).

Vizepräsident $. Schneider: Wir banten sehr für biejen 
kurzen unb prägnant gefaszten Bericht, ber bas ganze 
Problem umreizt.

Synodale Dr. Rave: Herr Bürgermeister, ic möchte 
mir rechtzeitig bie Anregung gestatten, unb ic bitte meine 
Konsynodalen, biejer Anregung zuzustimmen, baß in ber 
neuen Kapelle nicht wieber eine Anzahl Kreuze als 
Dräger von Glühbirnen angebracht wirb. Ic glaube, eine 
ausführliche Begründung biejer Anregung tann ic mir 
ersparen (Zurufe).
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Vizepräsident H. Schneider: Sc glaube, wir sind alle 
überzeugt, das wirklich eine Notwendigkeit vorliegt, das 
ein ausreichender gottesdienstlicher Raum geschaffen wer- 
ben soll unb dar Sie dem zustimmen. Deshalb haben wir 
wohl gerne gehört, das in ber vorbereitenden Zusammen- 
arbeit mit bem Oberkirchenrat eine praktische Entscheidung 
ergangen ist, bei ber auch bie Einfügung eines (Saales 
unter ben eigentlichen kirchlichen Raum vorgesehen ist.

Es ift auch betanntgegeben worden, bag ber Oberkirchen- 
rat dieser Konzeption zugestimmt hat, unb ic glaube, Sie 
sind auch mit mir ber Meinung, dasz mir gern bie Zeit 
ausnützen möchten — bie Mittel können zur Verfügung 
gestellt werben nach einer Nuszerung, bie ber Finanz- 
referent bei uns im Finanzausschuß gemacht hat —, unb 
mir wünschen, bag, menn mir im Spätherbst wieder Syn- 
odaltagung haben, mir bann schon etwas sehen von bem, 
mas heute nur in Gedanken vor uns hingestellt worden 
ift. — Darf ic bamit bie Sache als abgeschlossen an- 
sehen? (Allgemeine Zustimmung!)

XI.
Es stehen nun unter „Verschiedenes" noch zwei Punkte 

zur Erledigung. Unser Bruder Geiger hat bie Rech- 
nungsprüfung durchgeführt, unb mir sollten noch 
kurz einen Bericht barüber hären unb biefen Prüfungs- 
bericht verabschieden. Dann hat Bruder Dürr, Dekan 
Dürr, noch zwei Berichte zu geben über Dinge, bie nicht 
auf ber Tagesordnung stehen, aber schon mitbehandelt 
finb.

Berichterstatter Synodale Geiger: Liebe Herren unb 
Stüber! Der Oberkirchenrat hat bem Prüfungsausschuß 
ber Evang. Landessynode bie Rechnungsabschlüsse sowie 
bie Vermögens- unb Schuldenstandsdarstellungen unb bie 
Prüfungsbescheide des Rechnungsprüfungsamtes folgen- 
bet landeskirchlicher Kassen zur Nachprüfung übersandt: 
Evang. Landeskirchenkasse Karlsruhe für 1953/54 unb 

1954/55,
Evang. Zentralpfarrkasse Abt. Heidelberg für 1954/55, 
Evang. Zentralpfarrkasse Abt. Karlsruhe für 1954/55, 
Evang. Zentralpfarrkasse Abt. Mosbach für 1954/55 unb 

1955/56,
Evang. Zentralpfarrkasse Abt. Offenburg für 1955/56,
Evang. Stiftsschaffnei Mosbach für 1954/55 unb 1955/56, 
Evang. Stiftschaffnei Lahr für 1954/55 unb 1955/56,
Unterl. Evang. Kirchenfonds Abt. Karlsruhe für 1954/55, 
Anterl. Evang. Kirchenfonds Abt. Offenburg für 1955/56, 
Evang. Kirchl. Kapitalienverwaltungsanstalt Karlsruhe 

für 1954/55,
Evang. Kirchenschaffnei Rheinbischofsheim für 1955/56, 
unb St. Jakobsfonds Gernsbac für 1955/56.

Die Prüfungsbescheide dieser Rechnungen unb bie Durch- 
sicht ber Rechnungsbelege durch bas Rechnungsprüfungs- 
amt lassen ertennen, dar bie Prüfungen in formaler unb 
sachlicher Hinsicht ordnungsgemäß durchgeführt wurden 
unb zu keinen wesentlichen Beanstandungen Anlas gaben.

Die vorliegenden Rechnungsabschlüsse mit ben Rech- 
nungsbescheiden bes Rechnungsprüfungsamtes umfassen 
übet zweihundert Seiten. Sie sind gewiß bamit einver- 
ftanben, das von einer Verlesung Abstand genommen 
mirb, benn fie mürbe sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. 
Wer Interesse an ben Abrechnungen hat, tann sie heute 
noch im Süro ber Synode einsehen.

Die Finanzen unserer Kirche haben sic nach ben ge- 
prüften Rechnungen günstig entwickelt. Die Rechnungs- 
abschlüsse ber Landeskirchenkasse weisen für bas Rech- 
nungsjahr 1953/54 einen Vermögenszuwachs von 2 908 731 
DM unb für 1954/55 einen solchen von 2 521 289 DM aus. 
Auch bie Fondsrechnungen zeigen eine mehr ober meniger 
günftige Entwicklung.

Möge Gottes Güte unserer Kirche auch für bie kom- 
menbe Zeit bie Mittel barreichen, bie erforderlich finb, 
das neben ben allgemeinen Ausgaben für kirchliche, schu- 
lische unb personelle Zwecke noch folgende Anliegen ge- 
fördert merben tönnen:
1. Durchführung unb guter Abschluß bes Diasporabau- 

Programms,
2. Instandsetzung in schlechtem Zustand befindlicher Kir- 

chen, Pfarrhäuser unb sonstiger kirchlicher Gebäude unb 
Unterstützung finanzschwacher kirchlicher Gemeinden,

3. Unterstützung unferer in groszer Not stehenden Bruder- 
kirche im Often unseres Vaterlandes.
Die vom Prüfungsausschuß vorgenommene überprü- 

fung ber Rechnungsabschlüsse, ber Vermögensdarstellungen 
unb ber Prüfungsbescheide bes Rechnungsprüfungsamtes 
ergab, dasz bie genannten landeskirchlichen Rechnungen 
ben Vorschriften entsprechend geführt finb unb zu Bean- 
ftanbungen feinen Anlasz gaben.

Der Finanzausschuß empfiehlt beshalb auf Vorschlag 
bes Prüfungsausschusses:

„Hohe Synode wolle bem Oberkirchenrat für sämt- 
liche eingangs dieses Berichts genannten Abrech- 
nungen Entlastung erteilen. "

Zum Schluß fei noch bie volle Anerfennung für unsere 
Kirchenleitung, insbesondere ben Finanzreferenten, Herrn 
Oberkirchenrat Dr. Bürgy, ber Finanz- unb Rechnungs- 
führung unb sämtlichen Mitarbeitern bei allen Stellen 
für bie treuen unb erfolgreichen Dienstleistungen zum 
Ausbrucf gebracht. (Allgemeiner Beifall!)

Vizepräsident $. Schneider: Wir sind sehr banfbar für 
biefen Bericht nicht nur, sondern auch für bie Arbeit, bie 
von unserem Mitsynodalen unb von biefem Prüfungs- 
ausschus geleiftet worden ift, unb für bie guten Wünsche, 
bie er für unsere Finanzgebarung ausgesprochen hat. Sie 
mögen in Erfüllung gehen.

Ic barf feststellen, dasz Sie durch Ihren Seifall be- 
funbet haben, das Sie ben Bericht billigen unb ben 
Scplu&folgerungen, dasz feine Seanftanbungen vorliegen, 
zustimmen. Ist jemand gegen diese Feststellung? — Ober 
enthält sic jemand bet Stimme? — Das ift nicht ber 
Fall.

Dann haben wir noch ben kurzen Bericht zu hören von 
Herrn Defan Dürr.

Berichterstatter Synodale Dürr: Es liegt ein Antrag 
ber Bezirkssynode Müllheim an bie Landessynode vor 
mit folgenbem Wortlaut:

„Die Hohe Synode wolle beschlieszen, ben Toten- 
fonntag auf ben Volkstrauertag zu legen, falls Ver- 
hanblungen mit bem Sunb ber Kriegsgräberfürsorge 
mit bem Ziele, eine Verlegung bes Volkstrauertages 
auf ben Totensonntag herbeizuführen, zu feinem Er- 
gebnis führen sollten.

Die nähere Begründung bes Antrages wird Pfarrer 
Dr. Hegel persönlich geben.“ (3urufe: Er ift abge- 
reift!)

Ohne diese nähere Begründung gehört zu haben, hat 
ber Hauptausschuß beschlossen, bem Oberkirchenrat biefen 
Antrag zu übergeben, bamit er bie Möglichkeit ber Zu- 
sammenlegung ber beiben Tage prüfe.

Vizepräsident H. Schneider: Ist jemand gegen biefen 
Vorschlag? — Enthält sic jemand ber Stimme? — Das 
ift nicht ber Fall. Der Vorschlag ift angenommen.

Berichterstatter Synodale Dürr: Es liegt ein Srief vor 
von Herrn Stubienrat Schwinn in Heidelberg an ben 
Herrn Präsidenten. Der Schreiber beklagt sic barüber, 
das ber Reformationstag, also ber 31. Oftober, von feiten 
ber Kirche unb ber Kirchenleitung feine genügenbe Beach- 
tung finbe, dasz er ganz anbers geftaltet werben sollte, so 
das bie Bedeutung bes Tages viel ftärfer hervortrete, als 
es bis jetzt ber Fall gewefen ift.
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Der Hauptausschuß ift ber Meinung, das bie Wünsche 
bes Herrn Studienrat Schwinn nur erfüllt werben könn- 
ten, wenn ber 31. Oktober bei uns auch gesetzlicher Feier- 
tag würbe, das aber auch der Sonntag nach dem 31. Ot- 
tober in ben Gemeinden wohl so gefeiert werben tönnte 
unb auch wirb, baft ber Bebeutung dieses Reformations- 
tages bamit Rechnung getragen wirb.

Der Hauptausschuß bittet bie Synode, bas Schreiben 
bem Oberkirchenrat zur Beantwortung zu übergeben.

Vizepräsident H. Schneider: Ist jemand gegen biefen 
Vorschlag? — Enthält sic jemand ber Stimme? — Das 
ift nicht ber Fall. Dann barf ic bie einftimmige Einnahme 
dieses Vorschlages feststellen.

Synodale Haus: Siebe Konsynodale! Wir haben heute 
morgen aus bem Munde bes Herrn Landesbischof gehört, 
baft Herr Oberkirchenrat Dürr an biefer Tagung nun 
zum letzten Mal bei einer Landessynode babei fein wirb 
in feiner Eigenschaft als Oberkirchenrat, weil er am 
1. September biefes Jahres in ben Ruhestand tritt. Wir 
finb davon bewegt unb banten in biefer Stunbe Herrn 
Oberkirchenrat Dürr für bas, was er als verantwortlicher 
Mann ber Befenntnisbewegung unserer Badischen Kirche 
im Bekenntniskampf getan hat mit einem gegen sic selbst 
rücksichtslosen Mut unb Einsatz unb mit groszer Zähigkeit. 
Er hat bamit Grundlegendes getan für unsere Kirche in 
ben Stürmen unferer Zeiten. Wir denken baran, baft er 
1934 babei war, als unsere Landessynode unter bem Druct 
innerer unb äufterer Art gezwungen werben sollte, sic 
einzugliedern in bie Reichsbischof-Kirche, unb baft er bort 
wiberftanben hat mit einer kleinen Schar feiner Mit- 
brüber. Er hat bann in ben Jahren darauf, als feine 
ordentliche Synodalleitung mehr ba war, in ber Bekennt- 
nisbruderschaft sic eingesetzt für bie Dinge unferer be- 
tenntnistreuen Gemeinschaft unb hat ba doch viel aus- 
gestanden unb viel durchgemacht. Ic habe bie Dinge aus 
nächster Nähe erlebt, meiftens waren bie Sitzungen in 
meinem Pfarrhaus in ber Rüppurrerstrasze, unb ic weift, 
was bas für verantwortungsschwere Stunden waren, bie 
wir ba erlebten. Er hat bann nach 1945 nach bem Zu- 
sammenbruc an ber neuen Ordnung einer sehr ange- 
schlagenen Kirche entscheidende unb aufopfernbe Dienfte 
getan. Wie oft faft er am Schreibtisch bis nachts 3 Ahr, 
um alles bas, was nötig war, aufzuarbeiten an schrift- 
lichen Arbeiten. Er war babei bei ber Synode in Bretten, 
als bie Neuorbnung unferer Landeskirche beraten unb 
beschlossen worben ift. Die riesige Arbeit am neuen Ge- 
fangbuch wurde von ihm geleistet mit ber ihm eigenen 
Genauigkeit unb mit feiner groften musikalischen Be- 
gabung. Er hat sic auch sehr für das Kirchenmusikalische 
Institut unb für bas Kirchenmusikergesetz eingesetzt, unb 
babei hat er in ber Schaffung bes Lehrvikariats sic um 
unferen theologischen Nachwuchs sehr verdient gemacht, 
auch für fünftige Jahre. Er hat rücksichtslos feine Kraft 
eingesetzt unb bamit feine Gesundheit geschädigt, fo baft er 
nun in ben Ruhestand tritt, um feiner Gesundheit willen.

Im Namen ber Landessynode möchte ich ihm herzlich 
banfen für feinen wesentlichen unb entscheidenden Dienft 
an unferer Landeskirche. Wir wünschen ihm für feinen 
Lebensabend, baft er in ber Gnade Gottes, im Frieden 
Gottes teilnehmen barf an ber Entwicklung unferer Kirche 
unb unferer Arbeit. Wir bitten ihn, baft er fürbittenb 
unferer Arbeit, bie wir hier tun, verbunden bleibe. (Lang- 
anhaltender Beifall!)

Vizepräsident H. Schneider: Wir stehen wohl alle unter 
bem Ginbrucf biefer Worte, bie Bruber Haus hier im Zu- 
fammenhang mit bem letztmaligen Anwesendsein auf un- 
serer Synode als affiner Oberkirchenrat an Bruber Dürr 
— bas barf ich doch nun auch fagen — gerichtet hat. Gs 
ift Ihnen vielleicht fo gegangen wie mir, baft wir spür- 
ten: hier ift nicht ein offizielles Wort gesagt worben,

sondern hier hat der Bruder zum Bruder aus dem Mit- 
erleben namentlich der entscheidenden Zeit des Kirchen- 
kampfes gesprochen. Das war gerate bas Tiefste, bas hin- 
durchgeklungen ist. 3c darf aus Ihrem, man kann nicht 
sagen, Beifall, aber ihren Bekundungen ber lebendigen 
Zustimmung noch einmal bie ganze Welle ber Verehrung 
unb bes Dantes gegenüber unferem Bruder Dürr zum 
Ausdruck bringen, auch als augenblicklich derzeitig offi- 
ziel amtierenber Mann hier an dieser Stelle bes Prä- 
sidiums unb barf ben Wünschen, bie So fein ausgedrückt 
worben sind, nur ben einen noch hinzufügen, dasz bas: 
Bruder zum Bruder fein, welches wir miteinanber erlebt 
haben, erhalten bleiben möge, wo unb wann unb wie wir 
uns begegnen. Das ift unsere Bitte an Dich, lieber Bruder 
Dürr! (Groszer Beifall!)

Synodale D. Dr. v. Dietze: Bitte, wenn nichts weiter 
tommt als bas erwartete Wort bes Herrn Landesbischofs, 
so möchte ic bem herzlichen Dant Ausdruck geben, ben 
wir empfinben gegenüber ben beiben Stellvertretern un- 
feres abwesenden Präsidenten. Sie fagten eben: „ber 
3. Zt. offiziell tätig iSt an biefer Stelle". Sie sind in einer 
Weise tätig gewefen, bie uns nun heute auch noch einen 
freien Nachmittag verschafft. Wir sind herzlich bantbar. 
(Beifall!)

Vizepräsident fr. Schneider: Wir beibe banten für dieses 
Dankeswort. Keiner von uns tann natürlich versichern, 
das jebe Synode mit einem freien Nachmittag geschlossen 
werben fann.

Nun soll vor ber Schluszansprache bes Herrn Landes- 
bischof auf feinen Wunsch hin von ihm noch eine Ent- 
schlierzung vorgelesen werben.

Landesbischof D. Bender: 3c habe hierher von bem 
Männerkreis einer Gemeinde einen Brief bekommen, in 
bem biefe Männer geschrieben haben, das sie bie zehn 
Punkte ber „kirchlichen Bruderschaften" erhalten unb in 
ihrem Kreis besprochen hätten. Da sie von biefen Punkten 
beeindruckt gewefen wären, fragen sie nun bei mir an, ob 
bie Synode nicht ein Wort sagen tönnte, durch bas ber 
Friede in ber Kirche über all bem, was nun hier hin- unb 
hergeht, bewahrt bleibe.

Schon bevor ich biefen Brief erhielt, habe ic mir über- 
legt, was man in einem kurzen Wort unferen Gemeinden 
fagen tönnte. Denn ic glaube, irgendwie erwarten bie 
Gemeinden gerabe in biefem Augenblick, das bie Synode 
nicht an ber Frage vorübergehe, bie heute viele Gemüter 
bewegt.

Es gäbe zwei Wege. Der eine Weg ift, wie zu jeder 
Zeit, dadurch geöffnet, dasz ic ja bas Recht unb unter 
Umständen bie Pflicht habe, als Bischof ber Kirche von 
mir aus ein Wort an bie Gemeinden zu richten. Ich fänbe 
es aber gut, wenn es möglich wäre, das nicht ic hier ein 
Wort spreche, fonbern das bie Synode ein Wort spricht. 
Nun ift mir auch flar, das man bas nicht in ber letzten 
Stunbe fo einfach konzipieren fann, unb ich will hier nur 
einfach ein Wort vorlesen, wie ic es von mir aus an bie 
Gemeinden geschrieben hätte. Ic bitte Sie, nicht barüber 
in eine Aussprache einzutreten, fonbern nur zu sagen, ob 
Sie aus irgenwelchem Grunde, fei es materieller ober 
formaler Art meinen, man Jolle bas Wort nicht in biefer 
Form hinausgeben; ich wäre barüber nicht bedrückt. Wenn 
Sie sic aber bem Worte anschliezen tönnten, bann würbe 
ich es nicht als mein Wort sehen, fonbern es würbe als 
Wort ber Synode an bie Gemeinden hinausgehen. Das 
Wort würbe bann lauten:

„Die Synode ber Evangelischen Landeskirche in 
Baben teilt im Blick auf bie Nüftung, insbesondere 
auch mit atomaren Waffen, bie Sorgen ber Bölter 
in ber Welt unb schlieszt sic ber Bitte bes Ökume- 
nischen Nates an bie verantwortlichen Negierungen
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in Ost unb West an, bem Rüstungswettlauf entgegen* 
zuwirken unb einen ehrlichen Frieden zu suchen.

Die Synode warnt bie Gemeinden oor ber Hoff- 
nung, durch Erklärungen unb Protestkundgebungen 
gegen bie Atomwaffen etwas Entscheidendes zur Be- 
feitigung ber Ursachen getan zu haben, bie zu biefer 
beängstigenden Lage ber Welt führen. Der echte Bei- 
trag, ben unfere Gemeinden unb ihre Glieder zum 
Frieden unseres Volkes unb ber Welt beifteuern 
tönnen, besteht barin, baß jeber an feinem Ort, in 
feinem Stand unb Amt bem Geist Jesu Christi ge- 
horfam ift. Ohne tleine Ursachen feine große Wir- 
fungen! Nur Christi Jünger triegen ben Frieden 
Gottes zu schmecken unb werben wirtliche Werke bes 
Friedens tun.

Weil auch unter Christen bie Meinungen übet bie 
politischen Wege zu einer Entspannung ber Weltlage 
verschieden sind unb feiner bes anbern politische Hal- 
tung für richtig halten fann, gilt bas erfte Werk bes 
Friedens ber Erhaltung ber brüderlichen Gemeinschaft 
in ber Gemeinde Jesu Christi. So schwer es uns fällt, 
ben Bruder mit feiner anberen Meinung zu tragen, 
fo fommt es doch bem bemütigen Glauben zu, biefen 
Bruder bem Herrn befohlen fein zu lassen, wie man 
sic selbst bem Herrn befehlen muß unb barf.

Das alles um fo mehr, als bie Anfechtung unferer 
Brüder in ber DDR zunimmt unb ber Druck, unter 
bem bort bie Kirche lebt, unerträglich zu werben 
droht.

In biefer Lage ift bie Evangelische Kirche unserem 
Volk bas Tatzeugnis von bem Frieden schuldig, ben 
bie Welt nicht hat, nicht finben unb barum auch nicht 
geben fann, ben ihr aber Christus gibt.

Dieser Friede Gottes, ber höher ift als alle Ver- 
nunft, bewahre unfere Gemeinden unb ihre Glieder 
durch Jesus Christus !"

Vizepräsident H. Schneider: Sie haben vor Verlesung 
dieses Wortes vom Herrn Landesbischof felbft gehört, in 
welcher Weise er feine Weitergabe sic vorstellt unb denkt 
unb befunbet wiffen wollte. Ic fann nur persönlich auch 
fagen, ic wäre banfbar bafür, baß ein solches Wort ge- 
sprochen wirb. Wir haben in unferen Verhandlungen hin 
unb wieber es aufflingen hören, unb auch in Privat- 
gesprächen ift es gefagt worben: wir empfinben es oft 
zu wenig, baß wir als Synode eine Verantwortung gegen* 
über unferen Gemeinden unb unferem evangelischen Volk 
mitempfinben. Ich glaube, umgekehrt haben wir es mit 
einer Eindringlichkeit, bie man nicht immer fpüren barf, 
an bem Abenb, wo unfer Mitsynodale Professor Ritter 
zu uns gesprochen hat in ganz natürlicher Weise aus 
feinen Eindrücken ber Gesamtlage ftarf innerlich be* 
wegenb mitempfinben müffen: hier geschieht etwas um 
uns unb in ben Herzen unferes Volkes, zu bem mir 
als evangelische Christen nicht einfach schweigen ober 
vorübergehen bürfen. Wenn wir biefe beiben Dinge, Ver- 
antwortung, bie uns innerlich auferlegt ist, unb Bewegt- 
fein von bem, was einfach in ber Zeit unb in bem schick- 
salhaften Geschehen biefer Wochen unb Monate liegt, — 
wenn wir bas zusammenklingen lassen, bann finb wir für 
ein solches Wort, bas in einer solchen Zeit gefagt wirb, 
banfbar. Deshalb glaube ich, haben wir als Synode auch 
wirklich bie Aufgabe unb bie Verpflichtung, baß wir die- 
sen Vorschlag bes Herrn Landesbischof für ein solches Wort 
als ben unferen annehmen.

Das ift ein Vorschlag, ben ic hier gerne machen möchte.
Landesbischof D. Bender: Ic bin mir bewußt, baß es 

schwierig ift, wenn eine Synode ein Wort annehmen foil, 
bas fie nicht selber beraten hat. Es wäre also bie Mög- 
lichkeit gegeben, baß bie Synode irgendwie zum Ausbrucf 
bringt, baß fie bem Wort bes Landesbischofs zustimmt.

wobei ic vor der Kirche die Verantwortung für dieses 
Wort trage. Nur möchte ic es nicht ohne Zustimmung 
der Synode sagen. Es liegt mir fern, irgend jemand 
etwas zuzumuten, von dem er glaubt, das er ihm nicht 
zustimmen könne, und ic bin auch dankbar, wenn bas 
ausgesprochen wirb. Denn es ist besser, das kein Wort 
gesagt wirb, als ein Wort, bas nachher genau bas Gegen- 
teil von bem bewirft, was es bewirfen wollte.

Synodale Würthwein: 3c habe bie ganze Nacht be- 
fürstet, das dieses Wort heute fommt. Liebe Brüder, wer 
bie Diskussion in unserem Volke fennt, nicht bloß im 
Kreis ber Synode, sondern auch mit ben anberen Leuten 
auf ber sog. Strasze, ber weis, wie schwierig unb kompli- 
ziert biefe Frage heute ift. 3c bebaure barum auszer- 
ordentlich, das fie nun ganz am Schluß ber Synode in 
einer Entschlieszung hier nun doch in einer ganz be- 
stimmten Richtung unb Sicht zum Ausdruck kommen soll. 
Ic möchte herzlich barum bitten, das ber Herr Landes- 
bischof in dieser Sache bei feinem bisher geübten Kon- 
silium, bem Rat, ben et auch in feinem Rundschreiben 
gegeben hat, verbleibt. Ich glaube, bas Wort, bas ja 
in feiner religiösen Sprache usw. ohne weiteres anzu- 
erfennen ift, enthält ja doch letzten Endes eine ganz flare 
— bas fage ic um ber Redlichkeit willen — sagen wir 
mindestens Beeinflussung, man möchte sic ber ganzen 
Geschichte heute, bem jog. Kampf bem Atomtod, als Christ 
unb vor allem als Pfarrer enthalten. Das ift mit bem 
Wort unb mit allen diesen Ausdrücken gesagt worben. 
Ohne das über biefe Sache gründlich theologisch unb im 
Blick auf unfer Volk auch in ber Synode man sich aus- 
gesprochen hätte, fann ic unmöglich, so wie bie Dinge 
jetzt liegen, mich biefer Entschlieszung anschlieszen. Ich 
möchte hier auch ganz offen bezeugen, das biefe Worte, bie 
uns ber Herr Landesbischof immer wieber schreibt, selbst- 
verständlich einen aufs tieffte beunruhigen unb bei Ent- 
scheidungen, bie man zu treffen hat, machst bu in diesem 
Falle mit ober machst bu nicht mit, uns bisher immer 
mitbestimmt haben. 3c befenne aber hier ganz offen, 
das ic bei einer Sache in Eberbac nach langem hin unb 
her mitgemacht habe bei biefer Geschichte, nicht weil ic 
dazu Lust unb Liebe hätte, fonbern weil ic in diesem 
Falle nicht anbers fonnte auf Grund meiner Sicht in 
biefer Sache, auf Grund all dessen, was ic im Krieg unb 
darnach erlebt habe, unb auch auf Grund meiner theo- 
logischen Arbeit, non ber ic nun in ganz beftimmter 
Weise beeinflußt bin. Ic müßte mich also sozusagen nach- 
träglic einet solchen Entschlieszung gegenüber im An- 
recht befinben.

Ic möchte barum bitten, baß wir vielleicht mit einer 
solchen Entschlieszung doch warten möchten, was nun in 
Berlin bei ber Sache herauskommt. Es steht jedem frei, 
ich persönlich bitte herzlich barum, um ben Eindruck — 
jetzt fage ich mal ein böses Wort — bes Konformismus, 
besonders in unserer Badischen Landeskirche, zu vermei- 
ben, auf biefe Entschlieszung zu verzichten, unb ber Herr 
Landesbischof möchte bei feiner bisherigen Art, unb durch 
feine Rundschreiben, nicht durch Mandata, fonbern durch 
Konfilia zu beraten, verbleiben.

Synodale Kühn: Ic befinbe mich in ber Lage, baß ich 
sachlich mit Ihnen, Herr Landesbischof, übereinftimme Im 
Gegensatz zu bem, was wir eben gehört haben. Sch halte 
es aber auch nicht für möglich, baß bie Synode in ber 
letzten Stunde mit einem so schwerwiegenden unb bie 
ganzen Bewegungen bes Tages beeinflussenden Wort her- 
vortritt, bas nicht bei uns im einzelnen burchgearbeitet 
worben ift. Wir müssen es Ihnen überlassen, Herr Landes- 
bischof, ob Sie einen Hirtenbrief in biefer Richtung her- 
ausgeben, unb wir werben selbstverständlich mit Ehr- 
erbietung unb Ernst ihn auf uns wirten lassen; aber ich 
bitte herzlich, baß wir nicht mehr in solchen Kurzent-
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chliezungen hier in der Synode vor solche peinlichen 
Lagen geführt werden.

Synodale Hörner: So sehr ic es begrüben würde, 
wenn auch die Synode in solch einer Situation, in der 
wir uns befinden, ein Wort sagen tonnte, bas ben Ge- 
meinden Hilfe unb Wegweisung wäre, musz ic es doc 
von mir aus unb von ber Sicht ber Dinge auch in 
unterer Landeskirche unb von ber Verantwortung her, 
bie bie Synode hat, strikte ablehnen, ohne ausgiebiges 
Gespräch über bie Frage, bie uns alle miteinander bewegt, 
hier ein Wort in zwanzig Minuten vor Ende ber Synode 
zu verabschieden, bas bann an bie Gemeinden hinaus- 
geht. Das halte ic für völlig unmöglich. Ic bin selbst- 
verständlich non ganzem Herzen bereit zu fagen, ber Herr 
Landesbischof soll feine Verantwortung wahrnehmen, wie 
er fie bisher wahrgenommen hat. Aber non ber Synode 
her halte ic es für unverantwortlich, ohne ein Gespräch 
übet diese Dinge ein Wort hinausgehen zu taffen.

3c bitte bie Synode, davon absehen zu wollen unb ben 
Herrn Landesbischof sein Hirtenamt wahrnehmen zu 
lassen, wie er bies bisher auch getan hat.

Landesbischof D. Bender: Siebe Vrüber! 3c sehe klar, 
vielleicht war es ein Fehler von mit, bie Sache so anzu- 
fassen. Mir liegt not
Vrüber in ber Synode belastet wirb. Nachdem Vruber

allem daran, dasz fein einziger

Würthwein gesprochen hatte, ift es für mic flar, dar 
mein Vorschlag nicht ein Wort ber Synode fein tann. Ic 
habe biefes Wort erft hier in biefen Tagen geschrieben 
unter bem Eindruck bes Vriefes, ben ich eingangs er- 
wähnte. Spricht es uns nicht allen aus bem Herzen ober 
haben wir irgenbwo eine Frage ober ein Vebenfen, bann 
ift bamit bie Frage erledigt. Ich bitte, liebe Vrüber, das 
wir nicht weiter mehr barüber sprechen.

Vizepräsident H. Schneider: Vielleicht barf ich aber doch 
Herrn D. Dietze, ber als Präses ber Synode ber ERD ein 
Wort zu fagen hat, noch bas Wort jetzt erteilen. 3c bitte 
sehr barum.

Synodale D. Dr. v. Dietze: Ic bitte um Verständnis, 
wenn ich Ihrer Vitte, Herr Landesbischof, nicht ent- 
spreche. Ic möchte nur auf folgenbes aufmerksam machen: 
Ic habe nothin mit großer Freude ben Dank ausge- 
sprochen, das wir heute einen freien Nachmittag haben. 
Aber biefer freie Nachmittag ift fein Gut, bas unantast- 
bar wäre. Wenn wir es für wichtig unb erwünscht halten, 
dasz bie Synode 3u biefen Fragen sic äußert, bann halte 
ic es für geboten, baß wir ben heutigen Nachmittag unb 
Abend auf bie Veratung einer solchen Angelegenheit noch 
verwenden. Es war ja gar nicht vorausgesehen, baß wir 
heute mittag schon fertig würben. Unb wenn ber Herr 
Landesbischof uns erft jetzt biefes Wort mitteilt, fo ift 
bas fein überfall. Wir haben ja noch lange Zeit vor uns. 
Aber bie entscheidende Vorfrage wäre: halten wir es 
für richtig, für geboten wo möglich, baß bie Synode etwas 
dazu sagt? Dann bin ic bafür, baß wir ben heutigen 
Nachmittag unb Abend noch bet Veratung widmen.

XII.
Landesbischof D. Bender: Ich bleibe bei bem, was ic 

gesagt habe. Ich will nur noch etwas ertlären, worum es 
mir geht, worum es uns allen gehen muß in biefer Situa- 
tion unferes Voltes. Es ift mir ganz klar, das wir, ic als 
Landesbischof ober Sie als Synode, uns mit ber politischen 
Seite ber Frage nicht befassen tönnen, ohne das wir uns 
gegen bas Verbot, in ein frembes Amt einzugreifen, ver- 
fünbigen. Die Grenzlinie zwischen kirchlicher unb poli- 
tischer Aufgabe ift nie ganz leicht zu ziehen, aber irgenbwo 
musz fie gejucht werben. Es tann unb musz aber wohl zu 
biefer Frage heute etwas gejagt werben, was bie Christen 
angeht, wie Jie auch über bie politische Seite ber Frage 
benten. Dazu gehört 3. V., das wir uns nicht Illusionen

hingeben unb meinen, mit Wörtern werbe bie Welt- 
geschichte gemalt, vor allem, wenn bie Wörter auch noch 
zweifelhaft sind. Ic muß gestehen, das mich bie vorhin 
erwähnte „Aktion gegen ben Atomtod" nicht von ber 
politischen Seite her bedrückt — ba soll jeder feine Mei- 
nung haben unb fagen —, aber was ic nicht verstehe, 
ist, das diese Aktion offenbar davon ausgeht, dasz gegen 
ben Atomtod gerebet werben müsse, weil es auch Leute 
gäbe, bie für ben Atomtod sind. Aber wer kämpft in 
Wirklichkeit nicht gegen bie Atomgefahr?! Wir alle sind 
von dieser Gefahr betroffen unb müssen uns bagegen 
wehren.

Siebe Vrüber! Vei aller Verschiedenheit in ben poli- 
tischen Anschauungen glaube ich, das nicht bloß bas, was 
wir nicht gemeinsam haben, herauszustellen ist, sondern 
auch unb zuerst bas, was wir gemeinsam haben. Worin 
wir uns unterscheiden, ist ja nur ber Weg zum gleichen 
Ziel. Dieses Ziel ist klar: Jeder möchte, das endlich ber 
Druck gemildert wirb, ber auf ber gegenwärtigen Welt 
lastet. Das wollen wir uns einanber erst einmal sagen 
unb abnehmen.

Was über bas Verhalten zueinander angesichts großer 
Meinungsverschiedenheiten zu fagen ift unb was ben 
Christen nicht nur auf bem politischen Seftor, fonbern auch 
in ber Kirche gilt, dazu noch ein kurzes Wort, bas ic 
zugleich als Schluszwort fagen möchte.

Auch wenn wir politisch verschieden benfen, fo hilft 
doch Christus, dasz wir barüber nicht auseinanderbrechen. 
Vei ihm lernen wir bas Wort von bem Frieden, ber höher 
ift als alle Vernunft, als ein von Gott selbst praktiziertes 
Wort verstehen. Wie Sott babei vorgeht, feine Seute 
beieinanber zu halten, davon haben wir je unb je auf 
unferen Synoden etwas zu erfahren bekommen. Es war 
doch ein Geschenk, dasz 3. V. bas neue Gesangbuch unb bie 
neue Srunborbnung seinerzeit in ber Synode einstimmig 
angenommen wurben! Auch in ber Frage bet Gottes- 
dienstordnung, bie untere Synode heute entschieden hat, ift 
uns in ber Sache selbst eine grosze Einmütigkeit geschenkt 
worben, fo dasz ber neuen Gottesdienstordnung ein wirk- 
liches Recht in unferer Kirche gegeben worben ift. Daz 
in ber Bestimmung bes Verhältnisses ber beiben in un- 
serer Kirche künftig gültigen Gottesdienstordnungen zu- 
einanber keine Einmütigkeit herbeigeführt werben tonnte, 
habe ic bebauert, weil dadurch bie Tatsache ber Ein- 
mütigkeit in ber Hauptsache von bet Differenz in einet 
Formulierungsfrage überdeckt worben ift.

Je älter ic werbe, desto stärker tröstet mic in ben 
Spannungen meines Sebens unb meines Amtes bet Vers: 
„Vift bu doch nicht Regente, ber alles führen soll. Sott 
sitzt im Regimente unb führet alles wohl", auch bort, wo 
ic Sottes Regiment nicht verstehe unb bie Entscheidung 
ber Synode nicht für glücklich gehalten habe. Aber dar 
Sott regiert, bas tann ic nur in ber Form praktisch an- 
ertennen, dasz ic bie Vrüber anertenne, auch bie, bie in 
einer Mehrheit anbers votiert haben, als ic es getan 
hätte. Ic tann nicht anbers, als unfere Kirche zu mahnen, 
bas „Schema" ber Kirche vom „Schema" ber Welt bauernb 
zu unterscheiden unb barauf zu achten, wo sich ihr Weg 
Dom Weg bes allgemeinen Zeitdenkens zu scheiden hat; 
ic kann auch nicht anbers, als auf Srunb meines Schrift- 
verständnisses bie Entwicklung ber Frauenfrage mit Sorge 
zu betrachten, weil bie Kosten dieser Entwicklung im 
Srunbe zu lasten ber Frau gehen. Ic tann auch nicht 
verstehen, warum man, wenn man schon ber Frau bas 
öffentliche Predigtamt gibt, ihr nicht auch bas Pfarramt 
geben soll; ich habe das offen ausgesprochen unb bamit 
getan, was mir zu tun aufgegeben war. Sott lasse bie 
Entscheidung ber Synode in bet Frage ber Zulassung bet 
Frau zur öffentlichen Predigt bet Kirche zum Segen aus- schlagen. .
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Auf unseren Synoden spielt sic doc immer hinter dem 
Ringen um die Sache der noch Diel tieferreichende Kampf 
ab, in den wir als Christen, die der Heiligung nachjagen 
sollen, dauernd versetzt werden. In diesem Kampf geht 
es darum, dar 3. B. der Bruder nicht von dem intellektuell 
und rhetorisch begabteren Mitbruder „überfahren" wird, 
und dasz jeder in den Schranken bleibt, die bas Gesetz 
Christi zieht. In diesem tiefsten und schwersten Kampf 
lernen wir unser Fleisch und seine ganze Anfechtbarkeit 
kennen, aber wir erfahren auch in diesem Kampf deutlich 
bas Gingreifen Gottes bei uns unb ben anbern. Gr helfe 
uns, bas bittere Wort, bas er uns in diesen Tagen zu 
unterdrücken half, auch bann zu unterdrücken, wenn bie 
Synode Dorbei ist.

Noch wichtiger als bie Einmütigkeit unter uns ist, das 
wir an ber Seite unseres Herrn bleiben, ber um unjert- 
willen bas Kreuz getragen hat. Gr kann unb wird uns

helfen, bag wir „liebend in ber Wahrheit bleiben", bie 
Wahrheit nicht an eine fälschliche Liebe unb bie Liebe 
nicht an eine fälschliche Wahrheit verraten, unb also mit- 
einanber in ber Gemeinde Jesu Christi bleiben.

Auch auf dieser Synode war ic wieber beeindruckt von 
bem Reichtum ber Gaben, bie Gott unserer Kirche ge- 
geben hat. Wenn diese Gaben nicht feindlich gegen- 
einandergestellt, sondern für bas gemeinfame Werk zu- 
sammengetragen werben, bann ist bas eine wunbetbare 
Sache. Darum bürfen wir auch von biefer Synode ge- 
tröstet unb bantbar auseinandergehen, weil Gott Seine 
Hand in unserem Spiele hatte.

Wir wollen beten.
Landesbischof D. Bender spricht bas Schluszgebet.
Vizepräsident $. Schneider: Die Frühjahrstagung 1958 

unferer Landessynode ift hiermit geschlossen.
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Anlage 1

/

Vorlage des Landeskirchenrats
an die

Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Baden 
im Frühjahr 1958.

Entwurf:

Grundordnung 

der
«

Evangelischen Landeskirche in Baden

Vorspruch

(1) Die Evangelische Landeskirche in Baden 
glaubt und bekennt Jesus Christus als ihren Herrn 
und als alleiniges Haupt der Christenheit.

(2) Sie gründet sich als Kirche der Reforma­
tion auf das in der Heiligen Schrift Alfen und 
Neuen Testaments bezeugte Wort Gottes, die 
alleinige Quelle und oberste Richtschnur ihres 
Glaubens, ihrer Lehre und ihres Lebens, und be­
kennt, daß das Heil allein aus Gnaden, allein im 
Glauben an Jesus Christus empfangen wird.

(3) Sie bezeugt ihren Glauben durch die drei 
altkirchlichen Glaubensbekenntnisse: Aposto- 
licum, Nicaenum und Athanasianum.

(4) Sie anerkennt, gebunden an die Unionsur­
kunde von 1821 und ihre gesetzliche Erläuterung 
von 1855, namentlich und ausdrücklich das Augs­
burger Bekenntnis als das gemeinsame Grundbe­
kenntnis der Kirchen der Reformation sowie den 
Kleinen Katechismus Luthers und den Heidel-

berger Katechismus nebeneinander, abgesehen 
von denjenigen Katechismusstücken, die zur Sa­
kramentsauffassung der Unionsurkunde im Wi­
derspruch stehen.

(5) Sie bejaht die Theologische Erklärung von 
Barmen als schrifigemäße Bezeugung des Evan­
geliums gegenüber Irrlehren und Eingriffen tota­
litärer Gewalt.

(6) Sie weiß sich verpflichtet, ihr Bekenntnis 
immer wieder an der Heiligen Schrift zu prüfen 
und es in Lehre und Ordnung zu bezeugen und 
lebendig zu halten.

Auf dieser Grundlage hat die Evangelische 
Landeskirche in Baden ihre Grundordnung neu 
beschlossen. Sie ist dabei überzeugt, daß alles 
Recht in der Landeskirche allein dem Auftrag 
ihres Herrn Jesus Christus zu dienen hat. Es findet 
in diesem Auftrag seine Vollmacht und seine 
Grenze. Daher ist jede Bestimmung der Grund­
ordnung im Geist der Liebe Christi zu halten.
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I. Abschnitt

Die Landeskirche

1. Allgemeines

§ 1
Die Evangelische Landeskirche in Baden be­

kennt sich mit den örtlichen Gemeinden, in denen 
sie sich aufbaut, als Gemeinde Jesu Christi. Als 
solche verkündigt sie das Evangelium aller Welt, 
verwaltet die Sakramente und dient mit der Tat 
der Liebe.

§2
Die Landeskirche ist Gliedkirche der Evange­

lischen Kirche in Deutschland. Sie steht in der 
Gemeinschaft des Ökumenischen Rates der Kir­
chen.

§ 3
(1) Die Landeskirche entscheidet selbständig 

über ihre Lehre, über die Ordnung ihres Gottes­
dienstes und ihrer gottesdienstlichen Handlun­
gen. Sie ordnet selbständig ihren Aufbau, ihre 
Ämter und Dienste und die Durchführung ihrer 
Verwaltung.

(2) Die Selbständigkeit der Landeskirche wird 
gegenüber anderen öffentlichen Körperschaften 
nur beschränkt durch vertragliche Vereinbarun­
gen und durch das für alle geltende Gesetz, so­
weit dieses Gesetz nicht im Widerspruch steht 
zu dem Auftrag der Kirche.

§ 4
Die Landeskirche ist nach ihrer inneren Ord­

nung eine Körperschaft eigener Art. In ihrem 
Verhältnis zur staatlichen Rechtsordnung besitzt 
sie die Rechte einer Körperschaft des öffent­
lichen Rechts.

2. Die Gliedschaft in der Landeskirche

§ 5
(1) Glied der Landeskirche ist

a) wer innerhalb der Landeskirche getauft 
ist;

b) wer als Glied einer anderen der Evan­
gelischen Kirche in Deutschland ange­
hörenden Landeskirche oder als Glied 
einer lutherischen, reformierten oder 
unierten Kirche des Auslandes zugezo­
gen ist, falls er nicht innerhalb von 
sechs Monaten dem für seinen Wohnort 
zuständigen Pfarramt Gegenteiliges er­
klärt;

c) wer in die Landeskirche aufgenommen 
wird.

(2) Weitere Voraussetzung für die Gliedschaft 
ist Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 
Bereich der Landeskirche.

§ 6
(1) Die Glieder der Landeskirche sind durch 

die Taufe Glieder der Gemeinde Jesu Christi.

(2) Sie haben Anteil an der Verantwortung
für die Sendung der Kirche und stehen unter 
ihren Ordnungen. Nach dem Maße ihrer Kräfte 
übernehmen sie Ämter und Dienste und tragen 
durch Abgaben und Opfer zu dem Aufwand der 
Landeskirche bei.

(3) Die vollen kirchlichen Fähigkeiten und 
Pflichten erwachsen den Gliedern der Landes­
kirche mit der Konfirmation und nach den Be­
stimmungen über die Wahlfähigkeit (§§ 14 ff).

§ 7
Wer nicht Glied der Landeskirche ist, kann 

auf seinen oder seines gesetzlichen Vertreters 
Wunsch zur kirchlichen Unterweisung zugelas­
sen werden.

§ 8
(1) Die Gliedschaft in der Landeskirche er­

lischt
a) durch Beendigung des Wohnsitzes oder 

gewöhnlichen Aufenthalts im Bereich 
der Landeskirche;

b) durch Austritt aus der Landeskirche;
c) durch Ausschluß, den die kirchliche Le­

bensordnung als Zuchtmittel vorsehen 
kann.

(2) Die Gliedschafi in der Landeskirche kann 
wieder erworben werden im Falle b) nur durch 
Aufnahme, im Falle c) nur durch Aufhebung des 
Ausschlusses; beides erfolgt allein nach der Ord­
nung der Landeskirche.

II. Abschnitt
bin Die Gemeinde

1. Allgemeines

§9
(1) Gemeinde ist da, wo evangelische Chri­

sten sich um Gottes Wort versammeln.
(2) Die Gemeinde lebt davon, daß der Herr 

durch Wort und Sakrament in ihr gegenwärtig 
und wirksam ist. Die Gemeinde erweist sich da­
durch als lebendig, daß ihre Glieder auf Gottes 
Wort hören und die Sakramente gebrauchen, 
kraft des Priestertums aller Gläubigen anhalten 
am Gebet, Christus vor der Umwelt bekennen 
und Liebe üben in der tätigen Gemeinschaft un­
tereinander und im Dienste an allen Nächsten.

(3) Die öffentliche Verkündigung des Wortes 
Gottes und die Verwaltung der Sakramente ge­
schieht durch das Predigtamt.

2. Die Pfarrgemeinde

A) Allgemeines
§ 10

Eine Pfarrgemeinde bilden die Glieder der 
Landeskirche, die durch ihren Wohnsitz oder ge­
wöhnlichen Aufenthalt einem Pfarramt, einem
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Pfarrvikariat oder einer Predigtstelle zugewiesen 
sind.

§ 11
(1) Die Glieder der Pfarrgemeinde haben An­

spruch darauf, daß ihnen in regelmäßigen öffent­
lichen Gottesdiensten Gottes Wort verkündigt 
wird und die Sakramente gereicht werden.

(2) Wollen Gemeindeglieder, kirchliche Ver­
bände, Vereine oder Werke kirchliche Einrich­
tungen, insbesondere Räume, in denen gottes­
dienstliche Feiern staitfinden, für besondere Ver­
anstaltungen benützen, so kann diesem Verlan­
gen stattgegeben werden, wenn die Veranstal­
tung nach Form und Inhalt dem kirchlichen Le­
ben dient und nicht die Gefahr einer Spaltung 
oder berechtigtes Ärgernis in der Gemeinde her­
vorruft.

4. wer mit Bezahlung kirchlicher Umlagen 
über ein Jahr lang im Rückstand ist, ob­
wohl er dazu imstande gewesen wäre,

5. wer nicht vollgeschäftsfähig ist.

§ 16
(1) Zum Ältesten kann 

werden, wer
nur vorgeschlagen

/

B) Das Ältestenamt und die Ältesten

§ 12
Die Gemeinde (Pfarrgemeinde) wählt aus ih­

rer Mitte Männer und Frauen, welche das Amt 
des Ältesten gemäß den Weisungen der Heili­
gen Schrift ausüben.

a) die Fähigkeit zu wählen besitzt,
b) spätestens im Wahlmonat das 25. Lebens­

jahr vollendet,
c) seit mindestens einem Jahr zur Pfarrge­

meinde gehört,
d) evangelisch getraut ist und seine Kinder 

im Bekenntnis der evangelischen Kirche 
erziehen läßt,

e) an dem gottesdienstlichen Leben der Ge­
meinde regelmäßig Anteil nimmt.

(2) Wer von der Gemeinde hauptamtlich an­
gestellt ist, soll das Ami eines Altesten nicht be­
kleiden; dasselbe gilt für Kirchenrechner und 
Kirchensieuererheber.

§ 13
(1) Die Wahl ist ein Dienst an der Gemeinde 

im Gehorsam gegen den alleinigen Herrn der 
Kirche Jesus Christus.

(2) Dies bekennt der Wähler bei seiner An­
meldung zur Wählerliste in einer schriftlichen

§ 17
Die Ablehnung der Aufnahme in die Wähler­

liste (§ 14) sowie der Verlust der Wahlfähigkeit 
(§§ 15 u. 16) werden gemäß der kirchlichen Wahl­
ordnung durch den Gemeindewahlausschuß in 
einer mit Gründen versehenen Entscheidung aus-
gesprochen.

Erklärung.
§ 14

§ 18

Wählen kann jedes Gemeindeglied, welches 
das 21. Lebensjahr vollendet hat und in die Wäh­
lerliste aufgenommen ist.

§ 15
Die Fähigkeit zu wählen verliert,
1. wer sich offenkundig kirchenfeindlich be­

tätigt;
2. wer ein öffentliches, noch nicht behobenes 

Ärgernis gegeben hat, insbesondere durch 
Verächtlichmachung des christlichen Glau­
bens, der Kirche, der Heiligen Schrift, der 
kirchlichen Gnadenmittel, durch unehrba­
ren Lebenswandel oder durch grobe sitt­
liche Verfehlungen;

3. wer die kirchliche Ordnung verletzt oder 
nicht achtet, insbesondere dadurch, daß er 
a) die Taufe seiner Kinder unterlassen hat,
b) seine Kinder ohne triftigen Grund von 

der kirchlichen Unterweisung und der 
Konfirmation ferngehalien hat,

c) ohne triftigen Grund kirchlich nicht ge­
traut ist.
Wer in der Vergangenheit die kirch­

liche Ordnung verletzt oder mißachtet hat, 
aber wieder in der kirchlichen Ordnung 
steht, hat die Fähigkeit zu wählen wieder 
erlangt;

(1) Die Ältesten werden in einem Gottesdienst 
in ihr Amt eingeführt und auf ihr Amt verpflich­
tet.

(2) Das Ältestengelübde lautet:
„Ich gelobe, das Ältestenamt in dieser 

Gemeinde so zu führen, wie es die Ordnung 
unserer Kirche vorschreibi.

Ich gelobe, dem Aufbau unserer Gemeinde 
zu dienen in alleinigem Gehorsam gegen das 
Wort Gottes Alten und Neuen Testaments, 
wie es in den Bekenntnisschriften unserer 
Landeskirche ausgelegt und in der Theologi­
schen Erklärung der Bekenntnissynode von 
Barmen bezeugt ist.

Ich gelobe, durch rege Teilnahme am
Leben der Gemeinde, insbesondere an den 
Gottesdiensten und am heiligen Abendmahl, 
und durch ein christliches Familien- und Be­
rufsleben der Gemeinde ein gutes Beispiel zu 
geben.“
(3) Der Pfarrer spricht das Ältestengelübde 

vor, worauf jeder Älteste antwortet: „Ich gelobe 
es".

(4) Alteste, die das Amt schon einmal ausge­
übt haben, können sich auf das frühere Gelübde 
berufen.

§ 19
(1) Die Amtszeit der Ältesten dauert regel­

mäßig 6 Jahre. Sie beginnt mit ihrer Verpflich-
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tung und endet mit der Einführung der allge­
mein neu gewählten Ältesten.

(2) Abgesehen von dem Ablauf der Amtszeit 
endet das Amt des Ältesten durch Niederlegung 
des Amtes, durch Beendigung der Zugehörigkeit 
zur Gemeinde, durch Tod, durch Entlassung so-
wie durch Auflösung des Ältestenkreises.

(3) Die Entlassung eines Ältesten ist beim Be­
zirkskirchenrat durch den Ältestenkreis oder das 
Pfarramt zu beantragen:

a) wenn die Voraussetzungen für die 
Fähigkeit, gewählt zu werden, weg­
fallen, insbesondere wenn der Älteste 
trotz wiederholter Ermahnung sich von 
Gottesdienst und heiligem Abendmahl 
immer wieder fernhält,

b) wenn Dienstunfähigkeit des Ältesten 
eintritt,

c) wenn der Älteste trotz wiederholter Er­
mahnung seine Dienstobliegenheiten 
vernachlässigt.

§ 20
(1) Ehegatten sowie Verwandte und Ver­

schwägerte im ersten und zweiten Grad können 
nicht gleichzeitig Älteste der gleichen Pfarrge­
meinde sein. Bei Zusammentreffen hat der an Le­
bensjahren Jüngere auszuscheiden, wenn eine 
andere Vereinbarung zwischen den beteiligten 
Ältesten nicht erfolgt. Ein Altester hat zurückzu­
treten,wenn er in dem in Satz 1 bezeichneten 
Verwandtschafis- oder Schwägerschaftsverhäli- 
nis zum Pfarrer sieht.

(2) Ausnahmen von den Bestimmungen des 
Abs. 1 bedürfen der Genehmigung des Bezirks­
kirchenrats.

§ 21
Das Verfahren der Ältestenwahl regelt die 

kirchliche Wahlordnung.

§ 22
(1) Zusammen mit dem Pfarrer (Pfarrverwalter, 

Pfarrvikar) bilden die Ältesten unter dessen Vor­
sitz den Ältestenkreis. Ein vom Ältestenkreis ge­
wählter Ältester ist Stellvertreter des Vorsitzen­
den.

(2) Dem Ältestenkreis gehören die im Bereich 
der Pfarrgemeinde tätigen Vikare und Pfarrdia- 
kone mit beratender Stimme an.

(3) Die Ältesten sind berufen, in Gemeinschaft 
mit dem Pfarrer die Gemeinde zu leiten und mit 
ihm die Verantwortung dafür zu tragen, daß der 
Gemeinde Gottes Wort rein und lauter gepredigt 
wird und die Sakramente in ihr recht verwaltet 
werden.

(4) Aus dieser Mitverantwortung ergibt sich 
für die Ältesten die Verpflichtung, in vertrauens­
voller Zusammenarbeit mit dem Pfarrer den Auf­
bau der Gemeinde zu fördern, insbesondere 
durch dienende Hilfe im Gottesdienst, durch Mit­
wirkung in der Männer-, Frauen- und Jugend­
arbeit, durch Beteiligung an der Besuchsarbeit

in den Häusern und an den Werken der Liebe in 
der Gemeinde.

(5) Kommen einem Ältesten Beanstandungen 
der Dienstführung des Pfarrers zur Kenntnis, so 
ist es seine brüderliche Pflicht, diese mit dem 
Pfarrer allein zu besprechen, ehe sie Gegenstand 
der Beratung im Ältestenkreis oder Kirchenge­
meinderat werden.

§ 23
(1) Der Aliestenkreis versammelt sich regel-

mäßig zur Beratung der Gemeindeangelegen­
heiten und zum Meinungsaustausch. Er wird vom
Vorsitzenden eingeladen. Er muß einberufen 
werden, wenn mindestens ein Drittel der Ältesten 
es verlangt.

(2) Dem Aliestenkreis kommt insbesondere zu:
a) die Mitwirkung bei der Besetzung der 

Gemeindepfarrstellen (§ 52),
b) die Errichtung von Predigtstellen und 

Unterrichtsstationen in Neben- und 
Diasporaorten im Einvernehmen mit dem 
Kirchengemeinderat und mit Zustim­
mung des Evang. Oberkirchenrats (§ 51 
Abs. 2),

c) die Entscheidung über Anträge auf Auf­
nahme in die Kirche,

d) die Zustimmungserteilung zu Anträgen 
auf Überlassung kirchlicher Räume und 
Gerätschaften (§ 11 Abs. 2 und § 37 
Abs. 2 g),

e) die Handhabung der Kirchenzuchi nach 
Maßgabe der kirchlichen Lebensord­
nung,

f) die Verwaltung des den Zwecken der 
Pfarrgemeinde ganz oder zum größten 
Teil gewidmeten Gemeindevermögens 
in dem vom Kirchengemeinderat fest­
gestellten Umfang (§ 34),

g) die Namensgebung für die Pfarrei und 
kirchliche Gebäude im Benehmen mit 
dem Kirchengemeinderat und dem 
Evang. Oberkirchenrai.

(3) Der Ältestenkreis hat bei all seinen Ent­
schließungen Rücksicht zu nehmen auf die Be­
dürfnisse der anderen Pfarrgemeinden und der 
Kirchengemeinde. Bei Behandlung von Gegen­
ständen, die andere Pfarrgemeinden berühren, 
insbesondere wegen der Gemeinsamkeit der 
kirchlichen Gebäude, haben die Ältestenkreise 
gemeinschaftliche Sitzungen abzuhalten.

(4) Sollen im Rahmen der gottesdienstlichen 
Ordnungen der Landeskirche gottesdienstliche 
Feiern wie Früh- und Abendgottesdienste, 
Abendmahlsfeiern u. a. vermehrt oder eingeführt 
werden, so ist im Ältestenkreis darüber zu be­
schließen. Das gleiche gilt bei Verlegung der 
Gottesdienstzeiten und für die Verminderung 
der Gottesdienste. Eine solche Verminderung 
bedarf der Genehmigung des Bezirkskirchenrats, 
die durch Vermittlung des Kirchengemeinde­
rats einzuholen ist.
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(5) Die Sitzungen des Ältestenkreises sind 
nicht öffentlich. Mitglieder des Evang. Ober­
kirchenrats und des Landeskirchenrats sowie der 
Prälat und der Dekan haben Zutritt.

(6) Uber die Verhandlungen und Beschlüsse 
des Ältestenkreises wird ein Protokoll geführt.

§ 24
Der Evang. Oberkirchenrat kann den Älte­

stenkreis auflösen, wenn nach vergeblich ge­
bliebenen Bemühungen um brüderliche Schlich­
tung diese Maßnahme erforderlich ist, um die 
Pfarrgemeinde vor ernstem Schaden zu bewah­
ren. Die Neuwahlen sind innerhalb von zwei Mo­
naten anzuordnen.

C) Die Gemeindeversammlung

§ 25
(1) In jeder Pfarrgemeinde wird jedes Jahr 

mindestens einmal durch den Ältestenkreis eine 
Gemeindeversammlung einberufen. Diese Ver­
sammlung dient dazu, den Gemeindegliedern 
Gelegenheit zu geben, ihren Rat zu Gehör zu 
bringen, Anliegen der Gemeinde zu besprechen 
und sie mit den Entschließungen und Plänen 
der Leitung und der Werke der Landeskirche 
sowie mit den wichtigen Vorgängen in der 
Evangelischen Kirche in Deutschland und der 
Ökumene bekanntzumachen.

(2) Die Gemeindeversammlung ist einzube­
rufen, wenn die Mehrheit des Altestenkreises 
oder ein Zehntel der wahlfähigen Gemeinde­
glieder dies verlangt.

(3) Alle konfirmierten Gemeindeglieder sind
berechtigt, an der Gemeindeversammlung teil-
zunehmen.

(4) Ältesienkreise mehrerer Pfarrgemeinden
können Gemeindeversammlungen gemein­
schaftlich abhalien.

3. Die Kirchengemeinde

A) Allgemeines

§ 26
(1) Besitzt eine Gemeinde die Rechte einer 

Körperschaft des öffentlichen Rechts oder wer­
den ihr künftig diese Rechte verliehen, so ist sie 
eine Kirchengemeinde. Ihr Gebiet ist das Kirch-
spiel.

(2) Die Kirchengemeinde umfaßt in der Regel 
eine Pfarrgemeinde (einfache Kirchenge­
meinde). Sie kann aber auch mehrere Pfarrge­
meinden umfassen (geteilte Kirchengemeinde).

(3) Auf die einfache Kirchengemeinde fin­
den die Bestimmungen über die Pfarrgemeinde 
sinngemäße Anwendung.

(4) In der geteilten Kirchengemeinde be­
schließt über die örtliche Abgrenzung der Pfarr­
gemeinden der Kirchengemeinderat nach An­
hörung der Altestenkreise der beteiligten Pfarr­
gemeinden und im Benehmen mit dem Dekanat. 
Die Abgrenzung bedarf der Genehmigung des

Evang. Oberkirchenrats. Bei Unstimmigkeiten 
entscheidet der Evang. Oberkirchenrat.

(5) In der geteilten Kirchengemeinde soll 
jede Pfarrgemeinde eine eigene Benennung füh­
ren.

* § 27
Der bisherige Bestand der Kirchengemeinden 

wird durch dieses Gesetz nicht berührt. Än­
derungen im Bestand einer Kirchengemeinde 
(Neubildung, Auflösung, Trennung und Zusam­
menlegung) erfolgen durch kirchliches Gesetz, 
Änderungen in der Begrenzung des Kirchspiels 
durch Anordnung des Evang. Oberkirchenrats 
nach Anhörung der Beteiligten.

§ 28
(1) Zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben kön­

nen mehrere Kirchengemeinden zu einer Gesami- 
kirchengemeinde verbunden werden.

(2) Zur Erledigung der gemeinsamen Angele­
genheiten treten die Kirchengemeinderäte der 
Einzelgemeinden zusammen oder es werden Ge­
samtkörperschaften bestellt, die von den Einzel­
körperschaften durch Wahl aus ihrer Mitte nach 
dem Verhältnis der Seelenzahl der Einzelkirchen­
gemeinden gebildet werden. Die nähere Rege­
lung erfolgt durch übereinstimmende Satzung 
(§ 37 Abs. 3).

§ 29
Jede Kirchengemeinde besorgt ihre Angele­

genheiten selbständig im Rahmen der landes­
kirchlichen Ordnung. Dabei hat sie zu beachten, 
daß sie im Ganzen der Landeskirche steht und 
aus der Verantwortung für den Auftrag der Kir­
che heraus auf die anderen Kirchengemeinden 
Rücksicht zu nehmen hat.

B) Der Kirchengemeinderai
§ 30

In der einfachen Kirchengemeinde ist der 
Ältestenkreis (§ 22 Abs. 1) zugleich der Kirchen­
gemeinderat.

§ 31
(1) In der geteilten Kirchengemeinde bil­

den die Altesten der Pfarrgemeinden mit den 
Pfarrern (Pfarrverwaltern, Pfarrvikaren) den Kir­
chengemeinderat.

(2) Sind mehr als 30 Älteste vorhanden, so 
werden von den Altestenkreisen aus ihrer Mitte 
in den Kirchengemeinderat doch nur 30 Älteste 
entsandt, und zwar aus jeder Pfarrgemeinde nach 
dem Verhältnis der Seelenzahl zu der Seelenzahl 
der Kirchengemeinde. Aus jeder Pfarrgemeinde 
muß mindestens ein Ältester dem Kirchenge­
meinderat angehören. Notfalls wird die Grund­
zahl von 30 erhöht.

(3) Die Zahl der dem Kirchengemeinderat an­
gehörenden stimmberechtigten Pfarrer (Pfarrver­
walter, Pfarrvikare) darf die Hälfte der Zahl der 
Ältesten nicht übersteigen. Die nicht stimmbe­
rechtigten Pfarrer gehören dem Kirchengemein­
derat mit beratender Stimme an.

(4) Eine Gemeindesatzung (§ 37 Abs. 3) regelt 
das einzelne.
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(5) Gemeindesaizungen, die von den Bestim­
mungen der Absätze 1-3 abweichen, bedürfen 
der Genehmigung durch ein Kirchengesetz.

§ 32
(1) In geteilten Kirchengemeinden mit 

mehreren Pfarrstellen wählt der Kirchengemein­
derat aus seiner Mitte auf die Dauer von 3 Jahren 
einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Ge­
wählt werden kann ein Gemeindepfarrer oder ein 
Ältester.

(2) Nimmt der Kirchengemeinderat keine 
Wahl vor, so wechselt der Vorsitz alle 3 Jahre am 
1. Oktober unter den Pfarrern nach ihrem Dienst- 
alter. Stellvertreter ist der Vorgänger im Vorsitz.

§ 33
Gehören nicht sämtliche Älteste einer Pfarr­

gemeinde dem Kirchengemeinderat an (§ 31 Abs. 
2), so hat der Kirchengemeinderat vor einer Ent­
scheidung, durch welche die Pfarrgemeinde be­
troffen wird, den Altestenkreis dieser Pfarrge­
meinde anzuhören. Diese Anhörung kann auch 
so geschehen, daß der Altesienkreis seine Mei­
nung in der Sitzung des Kirchengemeinderats 
vorirägt.

§ 34
Der Kirchengemeinderat kann und muß auf 

Verlangen von mindestens drei Ältesienkreisen 
durch Gemeindesatzung bestimmen, daß den 
Pfarrgemeinden für örtlich anfallende Bedürf­
nisse, insbesondere für den Kultus, für Armen-, 
Kranken- und Jugendpflege, die erforderlichen 
Mittel in Eigenverwaltung im Rahmen der kir­
chengemeindlichen Verwaltung zur Verfügung 
gestellt werden.

§ 35
Der Kirchengemeinderat tritt auf Einladung 

des Vorsitzenden in der Regel monatlich einmal 
an fest bestimmten Tagen zusammen. Der Vor­
sitzende kann auch außerordentliche Sitzungen 
einberufen; er ist dazu verpflichtet, wenn wenig­
stens ein Drittel der Mitglieder es verlangt.

§ 36
(1) Dem Kirchengemeinderat gehören mit be­

ratender Stimme an: unständige Geistliche, Pfarr- 
diakone, hauptamtliche Religionslehrer und 
-lehrerinnen, Vikarinnen und Pfarrer der Landes­
kirche, die im Bereich der Kirchengemeinde tätig 
sind.

(2) Wer für die zur Beratung stehenden Ge­
genstände sachkundigen Rat geben kann, darf 
zugezogen werden.

§ 37
(1) Der Kirchengemeinderat trägt die Verant­

wortung für die Erfüllung des Auftrages der Kir­
che, unbeschadet der dem Pfarramt zukommenden 
Aufgaben. Deshalb hat der Kirchengemeinderat 
dafür zu sorgen, daß auch die äußeren Voraus­
setzungen für ein gedeihliches Leben der Kir­
chengemeinde gegeben sind.

(2) Dem Kirchengemeinderat obliegt insbe­
sondere:

a) die Kirchengemeinde auch in rechtli­
chen Angelegenheiten zu vertreten,

b) bei der Besetzung von Gemeindepfarr­
stellen mitzuwirken (§ 52),

c) den Gemeindehaushalisplan aufzustel­
len und zu verabschieden und Beschluß 
zu fassen über die zu erhebende Orts­
kirchensteuer,

d) die Beamten und Angestellten der Kir­
chengemeinde einzustellen, zu ernen­
nen, zur Ruhe zu setzen und zu entlassen,

e) Bauvorhaben der Kirchengemeinde zu 
planen und durchzuführen und die vor­
handenen Gebäude in gutem Zustand
zu erhalten, M

f) das Kirchengemeindevermögen zu ver­
walten, zu sorgen, daß sein Bestand er­
halten bleibt, und Mitaufsicht über das 
Pfründevermögen im Rahmen der ge­
setzlichen Bestimmungen zu üben,

g) mit Zustimmung des Altestenkreises 
kirchliche Räume und Gerätschaften für 
besondere Zwecke zu überlassen,

h) in Angelegenheiten, die mehrere Pfarr-
gemeinden berühren, zu entscheiden,
wenn die Aliestenkreise keine Überein­
stimmung erzielen,

i) Gemeindesatzungen in den gesetzlich 
vorgeschriebenen Fällen zu beschließen.

(3) Beschließt der Kirchengemeinderat eine 
Gemeindesaizung, so ist hierfür einfache Mehr­
heit der gesetzlich vorgeschriebenen Zahl der 
Mitglieder erforderlich. Die Satzung erlangt 
Rechtskraft mit der Genehmigung des Evang. 
Oberkirchenrats. Kommt im Kirchengemeinderat 
eine Satzung nicht zustande, so kann der Evang. 
Oberkirchenrat sie erlassen.

§ 38
Über die Verhandlungen und Beschlüsse des 

Kirchengemeinderats wird ein Protokoll geführt, 
das vom Vorsitzenden, einem Ältesten und dem 
Protokollführer zu unterzeichnen ist. Das Proto­
koll ist jeweils in der nächsten Sitzung vom Kir­
chengemeinderat zu genehmigen.

§ 39
Die Sitzungen des Kirchengemeinderats sind 

nicht öffentlich. Mitglieder des Evang. Ober­
kirchenrats und des Landeskirchenrats sowie der 
Prälat und der Dekan haben Zutritt.

§ 40
Der Evang. Oberkirchenrat kann den Kirchen­

gemeinderat nach vergeblich gebliebenen Be­
mühungen um brüderliche Schlichtung auflösen, 
wenn diese Maßnahme erforderlich ist, um die 
Kirchengemeinde vor ernstem Schaden zu be­
wahren. Mit der Auflösung des Kirchengemein­
derats ist das Amt der Ältesten aller Pfarrgemein­
den beendet. Die Neuwahlen sind innerhalb von 
zwei Monaten anzuordnen.
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4. Die Filialkirchengemeinde und der 
kirchliche Nebenort

§ 41
(1) Auf die Kirchengemeinde, die keine geist­

liche Stelle besitzt, sondern von dem Pfarramt 
der Nachbargemeinde (Muttergemeinde) be­
dient wird (Filialkirchengemeinde), finden die 
Bestimmungen über die einfache Kirchenge­
meinde entsprechende Anwendung.

(2) Die sich aus der Gemeinsamkeit des Pfarr­
amts ergebenden gegenseitigen Beziehungen der 
beteiligten Kirchengemeinden werden durch 
Gemeindesatzung geordnet, welche die beteilig­
ten Kirchengemeinden übereinstimmend be­
schließen.

§ 42
(1) Gehört zum Kirchspiel einer Kirchenge­

meinde ein von dem Hauptori räumlich getrenn­
ter, einen eigenen Namen tragender Ort (Neben-
ort). so werden die Altesten in der Regel von
den Gemeindegliedern im Haupt- und Nebenort 
gemeinsam gewählt.

(2) Findet in dem Nebenort regelmäßig Got­
tesdienst statt und beträgt die Zahl der in dem 
Nebenort wohnenden Gemeindeglieder 100 und 
mehr, so können für diesen Gemeindeieil eigene 
Alteste gewählt werden. Sie bilden zusammen 
mit den Altesien des Hauptortes und dem Pfarrer 
den Kirchengemeinderat.

(3) Zählt ein Kirchspiel mehrere Nebenorte, 
für die Alteste bestellt sind, so kann in einer Ge­
meindesatzung Vorsorge getroffen werden, daß 
im Kirchengemeinderat die Zahl der Ältesten des 
Hauptortes durch die Zahl der Ältesten der Ne­
benorte nicht überschritten wird.

(4) Die Bestimmungen über die geteilte Kir­
chengemeinde finden Anwendung.

5. Die Diasporagemeinde

§ 43
(1) Glieder der Landeskirche, die zerstreut 

wohnen und keiner Kirchengemeinde angehören, 
können zu ihrer kirchlichen Versorgung in einer
Diasporagemeinde zusammengeschlossen 
den.

wer-

(2) Die Ordnung einer solchen Gemeinde ist 
nach dem Vorbild der Pfarrgemeinde durch eine 
vom Evang. Oberkirchenrat zu erlassende Ver­
ordnung zu regeln. Vor Erlaß dieser Verordnung 
sind die beteiligten Kirchenglieder und der Be­
zirkskirchenrat zu hören.

(3) In dem durch die Verordnung aufgesiell- 
ten Rahmen verwaltet die Diasporagemeinde ihre 
Angelegenheiten selbständig durch den Altesten­
kreis und die Gemeindeversammlung in sinnge­
mäßer Anwendung der §§ 12—25 und 37.

(4) Die Diasporagemeinde wird nach Anord­
nung des Evang. Oberkirchenrats von einem be­
nachbarten Gemeindepfarrer bedient.

6. Die Studentengemeinde, die Anstaltsge- 
meinde und die Gemeinden der Miliiärseelsorge

§ 44
Die Ordnung des kirchlichen Dienstes in 

Studentengemeinden, Anstalisgemeinden und in 
den Gemeinden der Militärseelsorge bleibt be­
sonderen kirchlichen Gesetzen vorbehalten.

III. Abschnitt

Das Pfarramt und der Pfarrer
§ 45

(1) Das Pfarramt umschließt die Ausübung 
des Predigtamtes und Verwaltungsaufgaben.

(2) Das Predigtamf ist das durch Christi Be­
fehl und Verheißung eingesetzte Amt, Gottes 
Wort in der Gemeinde öffentlich zu verkündi­
gen, die Sakramente zu verwalten, Unterricht zu 
erteilen und Seelsorge zu üben.

(3) Die Verwaltungsaufgaben dienen dem 
Predigtamt. Zu ihnen gehören der Vorsitz im 
Ältestenkreis und, wenn nicht ein Ältester dazu 
gewählt wird, im Kirchengemeinderat, die Füh­
rung der Kirchenbücher, die Mitwirkung bei der 
Jugend-, Kranken- und Armenpflege, die Betei­
ligung bei der Schulverwaltung und sonstige in 
Gesetzen und Verordnungen aufgeführte Oblie­
genheiten und besondere durch Anordnung der 
Kirchenleiiung gestellte Aufgaben.

§ 46
(1) In ein Pfarramt kann nur berufen wer­

den, wer die gesetzlichen Voraussetzungen zur 
Erlangung einer Pfarrstelle erfüllt und ordiniert 
ist.

(2) Wenn die Not es gebietet, kann das Pfarr­
amt auch evangelischen Christen übertragen 
werden, welche nicht alle gesetzlichen Voraus­
setzungen für die Erlangung eines Pfarramts er­
füllen. Das einzelne wird durch Gesetz bestimmt.

§ 47
(1) Durch Ordination beruft die Landeskirche 

im Gehorsam gegen den Befehl Jesu Christi in 
das Pfarramt.

(2) Dabei fragt der Ordinator:
„Lieber Bruder, aus diesen Worten der 

Heiligen Schrift*)  hast Du gehört, was einem 
Hirten und Prediger der christlichen Kirche 
befohlen ist. So frage ich Dich: Willst Du das 
Amt, das Dir anvertraut werden soll, nach 
Gottes Willen führen, das Evangelium von 
Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift 
gegeben, in den Bekenninisschriften unserer 
Landeskirche ausgelegt und von der Barmer 
Theologischen Erklärung bezeugt worden ist, 
rein und lauter predigen und die heiligen 
Sakramente nach Christi Einsetzung verwal­
ten?

*) Matthäus 28, 18—20, Epheser 4, 11—12; 1.Timotheus 3, 1;
4, 12 u. 16.
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Versprichst Du auch, das Beichtgeheim­
nis unverbrüchlich zu wahren, Dich eines 
vorbildlichen Wandels zu befleißigen und 
die Ordnungen unserer Kirche zu halten, so 
gelobe dies vor dem Angesicht Gottes und vor 
dieser christlichen Gemeinde."
Der Ordinand antwortet:

„Ich gelobe vor dem Angesicht Gottes und 
vor dieser Gemeinde, alles, was mir vorgehal- 
ten worden ist, nach der Kraft, die Gott dar- 
reicht, getreulich auszurichten. Dazu helfe mir 
Gott. Amen."

§ 48
(1) Mit der Ordination erwirbt der Ordinierte 

die Berechtigung, öffentlich Gottes Wort zu ver­
kündigen, die Sakramente zu verwalten und an­
dere geistliche Amtshandlungen vorzunehmen. 
Er darf kirchliche Amtsbezeichnungen führen und 
die Amtstracht tragen. Diese Berechtigungen sind 
nicht unverlierbar; sie können abgelegt oder 
nach den Bestimmungen des kirchlichen Rechts 
aberkannt werden. Durch Berufswechsel erlö­
schen diese Berechtigungen, falls der Evang. 
Oberkirchenrat nichts anderes bestimmt. In den 
Ruhestand tretende Pfarrer behalten die Berech­
tigungen, soweit nicht Gegenteiliges bestimmt 
wird.

(2) Der Evang. Oberkirchenrat kann die ge­
nannten Berechtigungen, wenn sie beendigt wa­
ren, wieder zuerkennen. Die Ordination wird 
nicht wiederholt.

§ 49
(1) Der Pfarrer ist in der Verkündigung des 

Wortes Gottes und in der Verwaltung der Sakra­
mente nur an sein Ordinationsgelübde gebunden.

(2) In der Durchführung seiner übrigen Auf­
gaben hat er sich an Entschließungen des Älte­
stenkreises und Kirchengemeinderats und an 
Weisungen des Dekans und der Kirchenleitung 
im Rahmen der kirchlichen Ordnung zu halten.

(3) Der Pfarrer ist für die Leitung des Gottes­
dienstes im Rahmen der durch Kirchengesetz fest­
gelegten Gottesdienstordnung verantwortlich.

§ 50
Von dem Pfarrer wird erwartet, daß er unter 

Gottes Wort und im Gebet lebt. Er ist verpflich­
tet, die Gemeinschaft mit den Ältesten, seiner Ge­
meinde und den Amtsbrüdern zu suchen, auf 
ihren Zuspruch und Rat zu hören, sich der theo­
logischen Weiterbildung zu befleißigen und von 
den hierfür gebotenen Gelegenheiten Gebrauch 
zu machen. Der Pfarrer hat sich allenthalben 
seines Amtes würdig zu zeigen. Er hat christliche 
Zucht und Ordnung zu achten und nach Kräften 
dafür zu sorgen, daß seine Familie das gleiche tut.

§ 51
(1) Uber die Errichtung neuer und die Aufhe­

bung bestehender Gemeindepfarrsiellen, Pfarr­
vikariate und Vikariate beschließt nach Anhö­
rung der Gemeinde der Evang. Oberkirchenrat.

(2) Die Errichtung von Predigtstellen und Un- 
ierrichisstationen in Neben- und Diasporaorien 
bedarf der Genehmigung des Evang. Oberkir­
chenrats.

§ 52
(1) Die Besetzung der Gemeindepfarrstellen 

erfolgt im Zusammenwirken von Gemeinde 
und Kirchenleitung durch Gemeindewahl nach 
Ausschreibung der Pfarrei und Berufung des Ge­
wählten durch die Kirchenleitung oder durch Er­
nennung eines Pfarrers durch die Kirchenleitung 
nach Anhörung des Altestenkreises.

(2) Innerhalb des Kalenderjahres kann der 
Landesbischof bis zu 15 vom Evang. Oberkirchen­
rat zu bestimmende Gemeindepfarrstellen mit 
oder ohne Ausschreibung nach Anhörung des 
Evang. Oberkirchenrats und des Ältestenkreises 
besetzen.

(3) Wahlkörper bei der Gemeindewahl ist der 
Kirchengemeinderat, in Kirchengemeinden mit 
mehreren Pfarrstellen der Altestenkreis der zu 
besetzenden Pfarrei und der Vorsitzende des Kir­
chengemeinderats. Bei der erstmaligen Besetzung 
einer neu errichteten, durch Teilung eines Pfarr­
bezirks entstandenen Pfarrsielle kann die Pfarr­
wahl durch den bisherigen Altestenkreis erfol­
gen.

(4) Die Wahlhandlung findet in einem Gottes­
dienst statt. Sie wird durch den Dekan geleitet.

(5) Das Verfahren der Pfarrstellenbesetzung 
im einzelnen regelt ein kirchliches Gesetz.

(6) Für die Besetzung der noch bestehenden 
standesherrlichen und grundherrlichen Patro­
natspfarreien gelten besondere kirchliche Ver­
ordnungen. Die Ernennung des Pfarrers durch 
den Patron bedarf in jedem Falle der Bestätigung 
durch die Kirchenleitung.

§ 53 •
Der auf eine Gemeindepfarrstelle berufene 

Pfarrer wird im Gottesdienst eingeführt.

§ 54
(1) Die Berufung auf eine Gemeindepfarrstelle 

ist unwiderruflich. Der Pfarrer kann auf die Pfarr­
stelle mit Genehmigung des Evang. Oberkirchen­
rats verzichten.

(2) Von der Bestimmung des Abs. 1 Satz 1 
werden nicht berührt:

a) die Zurruhesetzung auf Grund eines 
kirchlichen Gesetzes, das die Zurruhe­
setzung und die Ruhestandsbezüge der 
Geistlichen regelt,

b) das Ausscheiden aus dem kirchlichen 
Dienst oder die Zurruhesetzung nach 
einem kirchlichen Gesetz über die Aus­
wirkung der Ehescheidung bei Pfarrern, 

c) das Ausscheiden aus der Pfarrstelle nach 
der Wahl des Pfarrstelleninhabers in 
ein Organ einer öffentlichen Körper­
schaft gemäß einem kirchlichen Gesetz 
über die parteipolitische Betätigung der 
Pfarrer,

/
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d) die Amtsenthebung und die Entfer­
nung aus dem Dienst auf Grund eines 
Urteils des Disziplinargerichts.

(3) Eine Versetzung auf eine andere Pfarrstelle 
gegen den Willen des Pfarrers ist zulässig:

a) aus dringenden Rücksichten des Dien­
stes, insbesondere um eine Gemeinde 
vor ernstem Schaden zu bewahren, 
wenn zu erwarten steht, daß dem Pfar­
rer in einer anderen Gemeinde ein 
fruchtbares Wirken beschieden ist,

b) nach einem kirchlichen Gesetz, das die 
Bestellung der Dekane regelt, um bei 
der Neubesetzung eines Dekanats den 
Dekan auf eine Pfarrstelle am Dienstsitz 
des Dekanats berufen zu können.

(4) Die Entscheidung über die Versetzung 
trifft der Landeskirchenrat in der Besetzung nach 
§ 105 Abs. 2. Dem Pfarrer muß ausreichend Gele­
genheit zur Äußerung gegeben werden. Ferner 
ist der Ältestenkreis zu hören. Dem Pfarrer ist eine 
Frist bis zu 6 Monaten zu gewähren, um ihm Ge­
legenheit zu geben, sich um eine andere Pfarr­
sielle zu bewerben.

§ 55
(1) Der Pfarrer steht zur Landeskirche in

einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, 
dessen besondere Art durch das Ordinationsge­
lübde bestimmt ist. Das Dienstverhältnis kann 
deshalb auch durch kirchliches Gesetz mit be­
sonderen Verpflichtungen und Beschränkungen 
verbunden werden.

(2) Das Dienst- und Besoldungsrecht der 
Pfarrer wird durch kirchliches Gesetz geregelt.

§ 56
Jedem Pfarrer (Pfarrverwalter, Pfarrvikar) kön­

nen nach dem Maße seiner Leistungsfähigkeit 
vom Evang. Oberkirchenrat aus dringenden 
kirchlichen Rücksichten noch Dienste zugewiesen 
werden, die nicht zu der Stelle des Pfarrers gehö­
ren. Die Dienste können auch außerhalb seines 
Gemeindebezirks liegen.

§ 57
Der Dienst jedes Gemeindepfarrers (Pfarrver­

walters, Pfarrvikars) erstreckt sich auf einen be­
stimmten Bezirk. In diesem Bereich ist er berech­
tigt und verpflichtet, die pfarramilichen Hand­
lungen zu vollziehen.

§ 58
(1) Jedes Glied der Landeskirche ist der für 

seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthaltsort 
zuständigen Pfarrstelle zugewiesen. Im Falle der 
Not ist jeder Pfarrer zuständig.

(2) Gemeindeglieder können sich, wenn wich­
tige, kirchlich berechtigte Gründe vorliegen, 
von der für sie zuständigen Pfarrstelle im ganzen 
oder für einzelne Amtshandlungen abmelden 
und bei einer anderen Pfarrstelle anmelden. Der 
so gewählte Pfarrer ist nicht verpflichtet, die An­
meldung anzunehmen.

(3) Erfolgt die Abmeldung im ganzen und 
wird die Anmeldung angenommen, so geht das 
Gemeindeglied in die gewählte Gemeinde über 
und ist in ihren Kirchenbüchern zu führen. Hat 
es in der bisherigen Gemeinde ein kirchliches 
Amt bekleidet, so scheidet es aus diesem Amt 
aus.

§ 59
(1) Uber jede Abmeldung ist von dem für 

das Gemeindeglied bisher zuständigen Pfarrer 
eine Bescheinigung auszustellen, ohne deren 
Vorlage der neue Pfarrer die Anmeldung nicht 
annehmen darf. Dieser Abmeldeschein ist zu 
versagen, wenn es seelsorgerlich geboten ist, 
weil das Gemeindeglied sich durch die Abmel­
dung kirchlichen Ordnungen entziehen will.

(2) Wird die Abmeldung versagt, so entschei­
det auf Beschwerde der Dekan.

(3) Bei Abmeldung für einzelne Amtshand­
lungen hat der gewählte Pfarrer die vollzogene 
Amtshandlung dem zuständigen Pfarrer miizu- 
teilen.

§ 60
(1) Auf Pfarrer, die auf eine Pfarrstelle zur Er­

füllung übergemeindlicher Aufgaben oder auf 
die Stelle eines hauptamtlichen kirchlichen Reli­
gionslehrers berufen sind (Pfarrer der Landes­
kirche), finden die Bestimmungen für Gemeinde­
pfarrer entsprechende Anwendung. Pfarrer der 
Landeskirche sind frei versetzbar.

(2) Werden zur Erfüllung eines kirchlichen 
Auftrags Pfarrer in den Staatsdienst übernommen, • 
so bleiben sie als Pfarrer in einem Dienstverhält­
nis zur Landeskirche.

Die Vikarin

§ 61
(1) Frauen mit voller theologischer Ausbildung 

können in das Amt der Vikarin berufen werden. 
Dieses Amt enthält die Befugnis zur öffentlichen 
Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung 
im Rahmen des der Vikarin übertragenen Dien­
stes.

(2) Der Dienst der Vikarin umfaßt insbe­
sondere:

a) Abhaltung von Kindergottesdienst,
Christenlehre, Bibelstunden und An­
dachten,

b) Mithilfe in der Gemeindeseelsorge und 
Seelsorge an den Frauen in Anstalten,

c) Religionsunterricht und kirchliche Un­
terweisung,

d) landeskirchliche oder gemeindliche 
Frauen- und Jugendarbeit,

e) Vertretungen im Gemeindegottesdienst.
(3) Der Evang. Oberkirchenrat kann, unter Be­

rücksichtigung der durch besondere Notstände 
gegebenen Bedürfnisse, einer Vikarin in zeitlich
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und örtlich beschränkter Weise die Verwaltung 
eines Pfarramts übertragen.

§ 62
(1) Die Berufung in das Amt der Vikarin er­

folgt durch Ordination nach einem besonderen 
Formular.

(2) Hierbei fragt der Ordinator:
„Liebe Schwester, aus diesen Worten der 

Heiligen Schrift*) hast Du gehört, was einer 
Dienerin der christlichen Kirche geziemt. So 
frage ich Dich: Willst Du das Ami der Vikarin, 
das Dir anvertraut werden soll, nach Gottes 
Wort führen, wie es in der Heiligen Schrift ge­
geben, in den Bekenntnisschrifien unserer 
Landeskirche ausgelegt und von der Barmer 
Theologischen Erklärung bezeugt worden ist?

Versprichst Du auch, das Beichtgeheimnis 
unverbrüchlich zu wahren, Dich eines vorbild­
lichen Wandels zu befleißigen und die Ord­
nungen unserer Kirche zu halten, so gelobe 
dies vor dem Angesicht Gottes und vor dieser 
christlichen Gemeinde."
Die Ordinandin antwortet:

„Ich gelobe vor dem Angesicht Gottes und 
vor dieser Gemeinde, alles, was mir vorge­
halten worden ist, nach der Kraft, die Gott dar­
reicht, getreulich auszurichien. Dazu helfe mir 
Gott. Amen."

*) Johannes 12, 26; Lukas 12, 35—37; Jakobus 1, 27.

§ 63

Für die ordinierte Vikarin gilt § 48 sinngemäß 
im Rahmen des ihr übertragenen Dienstes. Im 
übrigen findet, soweit nicht der Dienst der Vika­
rin in einem besonderen kirchlichen Gesetz ge­
regelt ist, auf die Vikarin das Dienst- und Besol- 
dungsrechi des Pfarrers und das kirchliche Diszi­
plinarrecht sinngemäß Anwendung.

Die unständigen Geistlichen
§ 64

Kandidaten (Kandidatinnen) der evang. Theo­
logie, die nach bestandener zweiter theologischer 
Prüfung vom Evang. Oberkirchenrat unter die 
Pfarrkandidaten (Vikarkandidatinnen) der Lan­
deskirche aufgenommen sind, erlangen damit die 
Anwartschaft auf Verwendung im Kirchendienst. 
Während der zweijährigen Probedienstzeit und 
bis zur ersten planmäßigen Anstellung haben die 
Pfarrkandidaten (Vikarkandidatinnen) die Rechts­
stellung von unständigen Geistlichen. Das Dienst­
und Besoldungsrecht der unständigen Geistli­
chen wird durch kirchliches Gesetz geregelt.

IV. Abschnitt
Weitere Dienste in der Gemeinde

§ 65
(1) Zum Dienst an der Gemeinde können 

Pfarrdiakone, Religionslehrer, Gemeindehelfer,

Gemeindehelferinnen, Kinder- und Kranken­
schwestern, Lektoren und andere Mitarbeiter be­
rufen werden.

(2) In jeder Kirchengemeinde ist die Stelle des 
Organisten (Kirchenmusikers), des Kirchenrech­
ners und des Kirchendieners einzurichten und zu 
besetzen.

(3) Erfordert es der Umfang der Verwaltung, 
so sind besondere Bedienstete einzustellen.

(4) Die Einzelausgestaltung der in Abs. 1-3 
genannten Dienste erfolgt durch Gesetz oder 
Verordnung.

(5) Die zu diesen Diensten Berufenen sollen 
im Gottesdienst verpflichtet werden.

§ 66
Von jedem, der einen der in § 65 aufgeführten 

Dienste verrichtet, wird erwartet, daß er im Ge­
horsam unter Jesus Christus seine Aufgaben er­
füllt und sein Leben führt.

V. Abschnitt
Die missionarischen und diakonischen 

Werke
§ 67

Der Auftrag des Evangeliums führt die Kirche 
zum Dienst an den verschiedenen Gliedern der 
Gemeinde, insbesondere an den Männern, den 
Frauen und der Jugend. Dieser Dienst ist vor­
wiegend Aufgabe der Gemeinde. Sie wird dabei 
unterstützt durch die in diesen besonderen 
Dienstbereichen tätigen landeskirchlichen Wer­
ke: Volksmission, Evang. Akademie, Evang. 
Pressearbeit, Männer-, Frauen- und Jugendwerk 
und die ihnen angeschlossenen landeskirch­
lichen Einrichtungen. Diese Werke erfüllen darin 
zugleich übergemeindliche Aufgaben. Ihre Ord-

Einzelgemeindenung und ihre Zuordnung zur 
und zur Gesamikirche regelt ein kirchliches
Gesetz.

§ 68
(1) Die Kirche hat den Auftrag, Christi Liebe 

in Wort und Tat zu verkündigen. Diese Liebe 
verpflichtet alle Glieder der Kirche, überall da 
zu helfen, wo ihnen Menschen in Not begegnen. 
In besonderer Weise gewinnt die dienende 
Liebe im Diakonat der Gemeinde und der Kirche, 
in den in der Inneren Mission und dem Hilfswerk 
der Evangelischen Kirche in Deutschland zusam­
mengefaßten Werken, Gestalt.

(2) Als Lebensäußerung der Kirche sind auch 
die im Bereich der Landeskirche bestehenden 
diakonischen Werke der Inneren Mission und des 
Hilfswerks der Evangelischen Kirche in Deutsch­
land Bestandteile der Landeskirche, ungeachtet 
ihrer Rechtsform.

§ 69
(1) Im Gehorsam gegen den Sendungsauftrag 

ihres Herrn treibt und fördert die Landeskirche 
das Werk der Äußeren Mission.
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(2) Ebenso ist die Kirche zum Dienst an der 
evangelischen Diaspora verpflichtet. Sie fördert 
die zur Erfüllung dieses Dienstes bestehenden 
Einrichtungen.

VI. Abschnitt
Der Kirchenbezirk

1. Allgemeines
§ 70

(1) Die Landeskirche gliedert sich in Kirchen­
bezirke. Jede Gemeinde gehört einem Kirchen­
bezirk an. Der Kirchenbezirk pflegt die Verbun­
denheit seiner Gemeinden untereinander und 
mit der Landeskirche.

(2) Ein Kirchenbezirk kann durch kirchliches 
Gesetz geteilt oder mit einem anderen zusammen­
gelegt werden, nachdem die beteiligten Ge­
meinden und Bezirkskirchenräte zu der beab­
sichtigten Veränderung gehört worden sind. Die 
Zuweisung einzelner Gemeinden aus einem Kir­
chenbezirk zu einem anderen erfolgt nach ent­
sprechender Anhörung durch eine Verordnung 
des Landeskirchenrats.

(3) Bei Veränderung und Neuabgrenzung von 
Kirchenbezirken sind kirchliche, geschichtliche 
und verkehrsbedingte Gesichtspunkte zu berück­
sichten.

§ 71
Die Kirchenbezirke besitzen Rechtspersönlich­

keit wie Körperschaften des öffentlichen Rechts.

§ 72
(1) Der Kirchenbezirk verwaltet seine Angele­

genheiten im Rahmen der landeskirchlichen Ord­
nung selbständig und wirkt bei der Erledigung 
landeskirchlicher Aufgaben nach Weisung der 
Kirchenleitung helfend mit.

(2) Diesen Dienst erfüllt der Kirchenbezirk 
durch die Bezirkssynode, den Bezirkskirchenrat 
und den Dekan.

2. Die Bezirkssynode

§ 73
(1) Die Bezirkssynode hat die Aufgabe, für 

ihren Bezirk ein Gesamtbild der für Auftrag und 
Arbeit der Kirche wichtigen Vorgänge und Zu­
stände zu gewinnen, dazu Stellung zu nehmen 
und Anregungen zu geben.

(2) Sie erfüllt diese Aufgabe dadurch, daß sie 
a) bei jeder ordentlichen Tagung einen 

Hauptbericht des Bezirkskirchenrats ent­
gegennimmt und verabschiedet, 

b) Anregungen und Anträge der Bezirks- 
synodalen berät und sie erforderlichen­
falls mit ihrer Entschließung an die Kir­
chenleitung weitergibt.

(3) Die Bezirkssynode nimmt Stellung zu Vor­
lagen über die Einführung des Kirchenbuches 
(Agende), des Gesangbuches und der Lehrbücher

sowie zu Fragen, die ihr die Kirchenleitung 
vorlegt.

(4) Sie wählt Landessynodale nach den Be­
stimmungen der kirchlichen Wahlordnung.

§ 74
(1) Die Bezirkssynode besteht aus den ein Ge­

meindepfarramt (Pfarrvikariat) im Kirchenbezirk 
verwaltenden Geistlichen und aus Ältesten. Vor­
sitzender der Bezirkssynode ist der Dekan. Die 
Bildung der Bezirkssynode ist in der kirchlichen 
Wahlordnung geregelt.

(2) An den Tagungen der Bezirkssynode neh­
men mit beratender Stimme teil: die unständigen 
Geistlichen, die kirchlichen und staatlichen 
hauptamtlichen Religionslehrer, die Pfarrer der 
Landeskirche, die Vikarinnen, die Pfarrdiakone, 
sowie je ein Vertreter der kirchlichen Werke im 
Kirchenbezirk und die Leiter der Anstalten der 
Inneren Mission im Kirchenbezirk.

(3) Die Mitglieder des Evang. Oberkirchenrats, 
der Prälat und die im Kirchenbezirk gewählten 
oder wohnenden Landessynodalen können an 
den Tagungen der Bezirkssynode mit beratender 
Stimme teilnehmen.,

(4) Die Amtsdauer der Bezirkssynode beträgt 
6 Jahre. Sie beginnt mit der Konstituierung der 
Bezirkssynode und endet mit dem Abschluß der 
allgemeinen Neuwahlen zur Bezirkssynode.

§ 75
(1) Die Bezirkssynode versammelt sich, abge­

sehen von ihrer Konstituierung, zu ihren ordent­
lichen Tagungen jedes dritte Jahr. Ort, Zeit und 
Dauer der Tagung bestimmt der Bezirkskirchen­
rat.

(2) Die Einberufung geschieht durch den De­
kan mindestens 4 Wochen vor dem Zusammen­
tritt und ist dem Evang. Oberkirchenrat anzu­
zeigen; ferner sind die teilnahmeberechtigten 
Personen (§ 74 Abs. 3) einzuladen.

(3) Ort und Zeit der Tagung der Bezirkssynode 
sind den Gemeinden im Gottesdienst zu ver­
künden.

§ 76
Außerordentliche Tagungen der Bezirkssyn­

ode werden einberufen nach Ermessen des Be­
zirkskirchenrats mit Genehmigung des Evang. 
Oberkirchenrats oder auf dessen Anordnung.

§ 77
(1) Die Bezirkssynode tagt öffentlich; sie kann 

im kirchlichen Interesse die Öffentlichkeit aus­
schließen.

(2) Sie ist beschlußfähig, wenn mehr als zwei 
Drittel der Mitglieder anwesend sind.

(3) Das Protokoll über die Tagung ist in Ab­
schrift dem Evang. Oberkirchenrat vorzulegen.

(4) Die Beschlüsse der Bezirkssynode werden 
jeder Gemeinde des Kirchenbezirks bekanntge­
geben.
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3. Der Bezirkskirchenrai

§ 78
(1) Der Bezirkskirchenrat beobachtet die Zu­

stände, Vorgänge und Bedürfnisse des Kirchen­
bezirks. Er berät und beschließt darüber auf sei­
nen möglichst viermal im Jahr vom Dekan einzu­
berufenden Tagungen. Seine Sorge muß es sein, 
daß Gottes Wort den Gemeinden durch Bibel­
wochen, Evangelisationen oder ähnliche Veran­
staltungen reichlich angeboten wird, und daß 
die Gemeinden in Bezirkskirchentagen, Ältesten­
tagen und anderen Zusammenkünften immer 
enger zueinander finden.

(2) Der Bezirkskirchenrat hat insbesondere
a) die Tagungen der Bezirkssynode vorzu­

bereiten und den Haupibericht vorzu­
legen,

b) die von der Bezirkssynode gefaßten Be­
schlüsse auszuführen,

c) Entschließungen der Bezirkssynode an 
die Kirchenleitung oder an andere Stel­
len weiterzugeben unter Äußerung sei­
ner Meinung,

d) bei der Besetzung des Dekanats mitzu­
wirken (§ 83 Abs. 1),

e) über die Entlassung von Kirchenältesten 
aus ihrem Amt nach den gesetzlichen 
Bestimmungen zu entscheiden,

f) Zwistigkeiten zwischen Gemeinden, 
ihren Altesten, Pfarrern und anderen 
Bediensteten zu schlichten.

(3) Bei Visitationen wirken ein geistliches und 
ein weltliches Mitglied des Bezirkskirchenrats mit. 
Mit der Abhaltung von Religionsprüfungen kann 
der Dekan geistliche Mitglieder des Bezirkskir- 
chenrais und ihre Stellvertreter beauftragen.

§ 79
(1) Der Bezirkskirchenrat setzt sich zusammen 

aus dem Dekan als Vorsitzenden sowie aus je 
zwei von der Bezirkssynode aus ihrer Mitte ge­
wählten Pfarrern und Ältesten. In gleicher Weise 
ist für jedes gewählte Mitglied des Bezirkskir­
chenrats ein Stellvertreter zu bestellen.

(2) Die Amtszeit des Bezirkskirchenrats be­
ginnt mit der Bestellung seiner Mitglieder und 
endet mit der Wahl des Bezirkskirchenrats durch 
die neukonstituierte Bezirkssynode.

§ 80
Die Sitzungen des Bezirkskirchenrats sind nicht 

öffentlich. Mitglieder des Evang. Oberkirchenrats 
und des Landeskirchenrats sowie der Prälat haben 
Zutritt.

Er kann in den Gemeinden des Kirchenbezirks 
Gottesdienste und geistliche Versammlungen 
halten.

(2) Er verwaltet den Kirchenbezirk gemäß den 
kirchlichen Gesetzen.

(3) In Leitung und Verwaltung wird der De­
kan durch den Bezirkskirchenrat und die Bezirks- 
synode unterstützt.

(4) Er berät die Leitung der Landeskirche in 
den Angelegenheiten seines Kirchenbezirks und 
unterstützt sie bei der Durchführung gesamtkirch­
licher Anliegen nach Weisung.

(5) Die geistliche Leitung übt der Dekan ins­
besondere dadurch aus, daß er

a) Lehre, Kultus, Zucht und Ordnung in 
den Gemeinden beaufsichtigt und dazu 
im Zusammenwirken mit dem Bezirks­
kirchenrat Visitationen durchführt (§ 100 
Abs. 2),

b) die ihm durch das Pfarrstellenbeset­
zungsgesetz zugewiesenen Aufgaben 
erfüllt und Pfarrer einführt,

c) auf die Amtsführung und den Wandel 
der Geistlichen achtet und sie berät,

d) die Fortbildung der Geistlichen und die 
Gemeinschaft unter ihnen vor allem 
durch Pfarrkonferenzen und Pfarrkon- 
venie fördert,

e) die Pfarrkandidaten nach den gesetzli­
chen Bestimmungen überwacht und 
ihnen entsprechende Weisungen erteilt, 

f) Alteste auf die Pflichten ihres Amtes 
hinweist,

g) Religionsprüfungen vornimmt und reli-
gionspädagogische 
schaften abhält.

Arbeitsgemein-

(6) Die Verwaltungsaufgaben erfüllt der De­
kan insbesondere dadurch, daß er

a) die Kirchenleitung über wichtige Vor­
gänge im Kirchenbezirk unterrichtet,

b) den Verkehr zwischen der Kirchenlei­
tung und den Gemeinden und Geistli­
chen vermittelt,

c) bei vorübergehender Behinderung eines 
Pfarrers oder Religionslehrers in seinem 
Amt die vorläufige Dienstversehung 
anordnet,

d) den Kirchenbezirk nach außen vertritt,
e) die erforderlichen Anordnungen trifft, 

falls seine Ermahnungen gegenüber 
Pfarrern, Ältesten und kirchlichen Mit­
arbeitern erfolglos bleiben,

f) bei Pfarrerwechsel die Dienstübergabe 
veranlaßt.

4. Der Dekan

§ 81
(1) Wie der Pfarrer die Ortsgemeinde, so leitet 

der Dekan den Kirchenbezirk durch Gottes Wort.

§ 82
Das Dekanat wird von dem Inhaber einer Ge­

meindepfarrstelle nebenamtlich geführt, soweit 
nicht ein Kirchengesetz die hauptamtliche Füh­
rung eines Dekanats als Ausnahme zuläßt.
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§ 83
(1) Die Berufung des Dekans erfolgt durch den 

Landesbischof nach Anhörung des Landeskir­
chenrats. Zuvor erhält der Bezirkskirchenrat, zu 
dem dessen stellvertretende Mitglieder sowie die 
im Kirchenbezirk wohnenden Mitglieder der 
Landessynode hinzutreten, in einer Sitzung Ge­
legenheit, vor dem Landesbischof oder einem 
von ihm beauftragten Mitglied des Evangelischen 
Oberkirchenrats sich über die Bedürfnisse und 
Anliegen des Kirchenbezirks, die bei der Beset­
zung des Dekanats zu berücksichtigen sind, zu 
äußern.

(2) Die Amtszeit des Dekans beträgt 6 Jahre.
(3) Einzelheiten über die Bestellung des De­

kans und sein Dienstverhältnis regelt ein kirch­
liches Gesetz.

§ 84
(1) Der Dekanstellvertreter wird von der Be- 

zirkssynode aus ihrer Mitte gewählt und vom 
Landesbischof bestätigt. Er ist eines der beiden 
geistlichen Mitglieder des Bezirkskirchenrats.

(2) Für die Amtszeit des Dekanstellvertreters 
gilt § 79 Absatz 2.

5. Das Vermögen des Kirchenbezirks

§ 85
(1) Das dem Kirchenbezirk gehörende Vermö­

gen verwaltet der Bezirkskirchenrat. Die für die 
Verwaltung des gemeindeeigenen Vermögens 
geltenden Bestimmungen finden entsprechende 
Anwendung.

(2) Die Bedarfsmittel deckt der Kirchenbezirk, 
soweit die Erträgnisse des eigenen Vermögens 
nicht ausreichen, durch Umlagen auf seine Ge­
meinden.

VII. Abschnitt

Der Prälat
§ 86

(1) Prälaten unterstützen den Landesbischof in 
der geistlichen Leitung der Gemeinden und Pfar­
rer. Sie können in den Gemeinden ihres Kirchen­
kreises Gottesdienste und geistliche Versammlun­
gen halten.

(2) Die Anzahl der Prälaten und der Umfang 
ihrer Kirchenkreise werden durch Verordnung 
des Landeskirchenrats bestimmt.

§ 87
Der Prälat erfüllt seine Aufgabe insbesondere 

dadurch, daß er
a) die Gemeinden seines Kirchenkreises 

besucht, ihre Anliegen hört und ihnen 
durch Predigt und Zuspruch mit Gottes 
Wort dient,

b) die Verbindung zwischen der Kirchen­
leitung und den Gemeinden fördert, .

c) die Pfarrer und kirchlichen Mitarbeiter 
in ihren beruflichen und persönlichen 
Anliegen und Nöten berät und ihnen 
hilft,

d) die überbezirkliche Zusammengehörig­
keit der Pfarrer pflegt, zum Beispiel 
durch Freizeiten,

e) die Altesten von Kirchenbezirken zu 
Rüstzeiten oder Tagungen einlädt und 
sie mit den Anliegen der Landeskirche, 
der Evang. Kirche in Deutschland und 
der Ökumene vertraut macht.

§ 88
(1) Der Prälat wird durch den Landeskirchen- 

rai auf Vorschlag des Landesbischofs berufen. Die 
Ernennung zum Prälaten erfolgt auf Lebenszeit.

(2) Auf das Dienstverhältnis des Prälaten fin­
den die Bestimmungen des Dienstrechts für Pfar­
rer sinngemäß Anwendung. Einzelheiten der 
Dienst- und Besoldungsverhältnisse sowie die 
Geschäftsordnung für das Prälatenamt werden 
durch Verordnung des Evang. Oberkirchenrats
geregelt.

§ 89
Die Prälaten gehören dem Landeskirchenrat 

mit beratender Stimme an und nehmen, ebenfalls 
mit beratender Stimme, an den Sitzungen des 
Evang. Oberkirchenrats teil, wenn Entscheidun­
gen, in denen ihr Rat von Bedeutung ist, zu tref­
fen sind. Sie nehmen beratend an allen Tagungen 
der Landessynode teil.

VHI. Abschnitt

Die Leitung der Landeskirche

1. Allgemeines

§ 90
(1) Die Leitung der Landeskirche ist Dienst an 

der Kirche, ihren Gemeinden und ihren Gliedern. 
Wie aller Dienst in der Kirche gründet sich die 
Leitung der Landeskirche auf den Auftrag Jesu 
Christi und geschieht in dem Glauben, der sich 
gehorsam unter Jesus Christus stellt, den alleini­
gen Herrn der Kirche.

(2) Die Leitung der Landeskirche geschieht 
geistlich und rechtlich in unaufgebbarer Einheit. 
Im Dienste der Leitung wirken zusammen die Lan- 
dessynode, der Landesbischof, der Landeskir­
chenrat und der Evangelische Oberkirchenrat.

2. Die Landessynode

§ 91
(1) Die Landessynode ist die Versammlung 

von gewählten und berufenen Gliedern der Lan­
deskirche, die aus ihren Erfahrungen im kirch­
lichen Leben und aus ihrer besonderen Sach­
kenntnis heraus beschließend und beratend im 
Dienste an der Kirchenleitung zusammenwirken.
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(2) Aufgabe der Landessynode ist insbeson­
dere:

a) die Gesetze der Landeskirche zu be­
schließen,

b) mitzusorgen, daß die Landeskirche in 
Lehre, Gottesdienst, Unterricht und Ord­
nung ihrem Auftrag gerecht wird,

c) den Landesbischof sowie die synodalen 
Mitglieder des Landeskirchenrats und 
ihre Stellvertreter zu wählen,

d) den Haushaltsplan zu verabschieden 
und dem Evang. Oberkirchenrat über 
das Rechnungsergebnis Entlastung zu 
erteilen,

e) die Vorlagen des Landeskirchenrats, ins­
besondere den Hauptbericht, zu beraten 
und darüber zu beschließen,

f) die Einführung des Kirchenbuches 
(Agende), des Gesangbuches und der 
Lehrbücher zu genehmigen.

Bevor eine Vorlage über diese Bü­
cher an die Landessynode geleitet wird, 
ist sie den Bezirkssynoden zur Stellung­
nahme vorzulegen. Der Landessynode 
ist über die Stellungnahme der Bezirks- 
synoden zu berichten.

(3) Die Landessynode kann alle Angelegen­
heiten der Landeskirche in den Kreis ihrer Bera­
tungen ziehen und dementsprechend Wünsche 
und Anregungen an die übrigen Organe der Kir­
chenleitung richten.

§ 92
(1) Die Landessynode setzt sich zusammen aus

a) den nach der kirchlichen Wahlordnung 
von den Bezirkssynoden gewählten Syn­
odalen,

b) 10 vom Landesbischof nach Anhörung 
des Landeskirchenrais berufenen Syn­
odalen, darunter einem Mitglied der 
Evangelisch-Theologischen Fakultät der 
Universität Heidelberg. Die zu beru­
fenden Synodalen müssen, soweit sie 
nicht Pfarrer sind, die Befähigung zum 
Altestenami besitzen.

(2) Die Mitgliedschaft der geistlichen Mitglie­
der in der Landessynode erlischt, wenn der Syn­
odale in den Ruhestand versetzt wird.

(3) An den Tagungen der Landessynode neh­
men beratend teil: der Landesbischof, die Ober­
kirchenräte und die Prälaten. Die Teilnahme wei­
terer Personen nach den Bestimmungen der Ge­
schäftsordnung für die Landessynode bleibt un­
berührt.

(4) In Steuersynoden kann die Staatsregierung 
ihre Interessen durch einen Bevollmächtigten 
wahrnehmen.

§ 93
Die Amtsdauer der Landessynode beträgt 

6 Jahre und beginnt mit der ersten Tagung der 
Landessynode. Die Landessynode bleibt solange 
im Amt, bis die neugewählte Synode zusammen­
tritt.

§ 94
Der Landesbischof beruft nach Abschluß der 

Wahl die Landessynode zu ihrer ersten Tagung 
ein und nimmt jedem Synodalen folgende feier­
liche Versicherung ab:

„Ich gelobe vor Gott, bei meinem Wir­
ken in der Landessynode, soviel Gott Gnade 
gibt, dahin mitzuarbeiten, daß die Kirche 
in allen Stücken wachse an dem, der das 
Haupt ist, Christus, und mich an die Ord­
nung der Landeskirche zu halten."

Der Landesbischof spricht die feierliche Ver­
sicherung vor, worauf jeder Synodale antwortet:
„Ich gelobe es. Später eintretende Synodale 
werden vom Präsidenten der Landessynode ver-Präsidenten der Landessynode
pflichtet.

§ 95
(1) Die Landessynode prüft die Vollmacht 

ihrer Mitglieder und entscheidet darüber end­
gültig.

(2) Sie wählt zu Beginn ihrer ersten Tagung für 
die Dauer ihrer Amtszeit aus ihrer Mitte einen Prä­
sidenten und einen ersten und zweiten Stellver­
treter, von denen nur einer ein Pfarrer sein soll, 
sowie mehrere Schriftführer.

(3) Bis die Wahl vollzogen ist, führt der älteste 
Synodale als Alterspräsident den Vorsitz, die bei­
den jüngsten Mitglieder der Landessynode sind 
Schriftführer.

§ 96
(1) Beschlüsse der Landessynode sind — so­

weit nicht in dieser Grundordnung etwas anderes 
bestimmt ist — gültig, wenn:

a) sämtliche Synodale zur Tagung einzeln 
eingeladen sind,

b) mehr als zwei Drittel davon erschienen 
sind,

c) die Mehrheit der anwesenden Mitglie­
der sich für eine Meinung entschieden 
hat.

(2) Die Plenarsitzungen der Landessynode 
sind öffentlich. Sie werden geheim durch Be­
schluß der Landessynode, wenn die Interessen 
der Landeskirche es erfordern.

(3) Die Landessynode gibt sich eine Geschäfts­
ordnung.

§ 97
Gegen Beschlüsse der Landessynode, auch 

solche über Gesetze, kann der Evang. Oberkir­
chenrat Einspruch erheben, wenn er sie als nach­
teilig für die Landeskirche ansieht. Er hat dies 
noch während der Tagung, in welcher der bean­
standete Beschluß ergangen ist, der Landessyn- 
ode unter Darlegung der Gründe mitzuteilen. 
Verbleibt die Landessynode bei ihrem Beschluß 
und der Evang. Oberkirchenrat bei seinem Ein­
spruch, so ist eine nochmalige Behandlung und 
Abstimmung auf der nächsten Tagung der Lan- 
dessynode erforderlich. In diesem Falle ist der 
Vollzug des beanstandeten Beschlusses bis zur er­
neuten Beschlußfassung aufgeschoben. Gegen 
einen erneuten, sachlich unveränderten Beschluß
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der Landessynode kann der Evang. Oberkirchen­
rat nicht abermals Einspruch erheben.

§ 98
Die Landessynode tritt jedes Jahr auf Einla­

dung ihres Präsidenten mindestens zu einer Ta­
gung zusammen. Jede Tagung wird mit einem 
öffentlichen Gottesdienst eröffnet. Die letzte Ta­
gung der Amtsdauer wird mit einem öffentlichen 
Gottesdienst geschlossen. Die Sitzungen werden 
mit Gebet begonnen und beendet. Vor jeder Ta­
gung werden die Gemeinden der Landeskirche 
aufgefordert, im Gebet der Landessynode zu ge­
denken.

§ 99
(1) Der Landessynode sind während einer 

Amtszeit vom Evangelischen Oberkirchenrat 
nach vorheriger Beratung im Landeskirchenrat 
vorzulegen:

a) mindestens zweimal ein Hauptberichi, 
der über alles Wichtige, was auf kirch­
lichem Gebiet seit der Erstattung des 
letzten Hauptberichtes vorgekommen 
ist, Rechenschaft gibt,

b) mindestens dreimal
aa) die Rechnungen über die unter Ver­

waltung des Evangelischen Ober­
kirchenrats stehenden Stiftungen 
und Nachweisungen ihres Vermö­
gensstandes,

bb) der Voranschlag der allgemeinen 
Ausgaben und Einnahmen sowie 
die Nachweisung über die Verwen­
dung der allgemeinen Einnahmen.

(2) Den Zeitpunkt dieser Vorlagen bestimmt
der Landeskirchenrat.

3. Der Landesbischof

§ 100
(1) Der Landesbischof ist der zum Dienst an 

der Kirchenleitung berufene Inhaber des geist­
lichen Amtes, der die Gemeinden und die Amts- 
iräger der Landeskirche unter Gottes Wort ruft. 
Wie der Pfarrer die Ortsgemeinde, so leitet der 
Landesbischof die Landeskirche durch Gottes 
Wort. Er kann in allen Gemeinden der Landes­
kirche Gottesdienste und geistliche Versammlun­
gen halten.

(2) Zum Amt des Landesbischofs gehört das 
Recht, die Gemeinden und Kirchenbezirke zu vi­
sitieren. Aus diesem Recht ist die Befugnis der 
theologischen Mitglieder des Evangelischen 
Oberkirchenrats und der Dekane zur Durchfüh­
rung von Visitationen abgeleitet. Die Einzelhei­
ten über die Durchführung von Visitationen re­
gelt ein kirchliches Gesetz.

(3) Der Landesbischof erfüllt seinen Dienst an 
der Leitung insbesondere dadurch, daß er

a) alle Diener im kirchlichen Amt und die 
Gemeinden brüderlich berät, belehrt, 
tröstet und mahnt. In diesem Dienst wird 
er von den theologischen Mitgliedern

des Evangelischen Oberkirchenrats und 
den Prälaten unterstützt;

b) ordiniert; Ordinationen kann er auch 
anderen Pfarrern übertragen;

c) die Pfarrer und Dekane nach den gel­
tenden gesetzlichen Bestimmungen in 
ihr Amt beruft und die von den Bezirks- 
synoden gewählten Dekansiellvertreter 
bestätigt;

d) die Vor- und Weiterbildung der Pfarrer 
geistlich leitet;

e) darüber wacht, daß in Gottesdienst, Seel­
sorge und Unterricht das Evangelium 
richtig verkündigt wird, und daß die 
Sakramente ihrer Stiftung gemäß ver­
waltet werden;

f) die disziplinäre Aufsicht über die Mit­
glieder des Evangelischen Oberkirchen­
rats und die Prälaten ausübt,-

g) Hirtenbriefe erläßt;
h) besondere Gottesdienste anordnet;
i) Kirchen einweiht;

k) kirchliche Gesetze verkündet;
(4) Der Landesbischof hat das Recht, rechts­

kräftig verhängte Disziplinarstrafen im Gnaden­
wege zu mildern oder aufzuheben.

§ 101
Der Landesbischof vertritt die Landeskirche im 

gesamten kirchlichen und öffentlichen Leben. 
Die Bestimmung des § 107 Abs. 2 i bleibt unbe­
rührt.

§ 102
(1) Die Ernennung des Landesbischofs voll­

zieht der Landeskirchenrat auf Grund einer Mehr­
heitswahl der Landessynode. Bei der Wahl müs­
sen mindestens drei Viertel aller Synodalen an­
wesend sein. Ein Einspruchsrecht des Evangeli­
schen Oberkirchenrats nach § 97 besteht nicht.

(2) Der Landesbischof wird in einem öffentli­
chen Gottesdienst in sein Amt eingeführi. Das 
Nähere wird durch eine Verordnung des Landes- 
kirchenrais bestimmt.

(3) Der Landesbischof wird auf Lebenszeit be­
rufen. Auf sein Dienstverhältnis finden die Be­
stimmungen für das Dienstrecht der Pfarrer sinn­
gemäß Anwendung.

(4) Der Landesbischof kann sein Amt nieder­
legen. Er tritt damit in den Ruhestand.

4. Der Landeskirchenraf
§ 103

(1) Der Landeskirchenraf ist das zum Dienste 
an der Kirchenleitung bestimmte Organ der Lan­
deskirche, in dem Mitglieder der Landessynode, 
der Landesbischof, die Oberkirchenräte und die 
Prälaten in ständiger Arbeit zusammenwirken.

(2) Der Landeskirchenrat hat insbesondere 
folgende Aufgaben:

a) er beschließt vorläufige kirchliche Ge­
setze, wenn diese dringend nötig und
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unaufschiebbar sind, die Einberufung 
der Landessynode aber nicht möglich 
ist oder sich durch die Erheblichkeit der 
Sache nicht rechtfertigen läßt. Bei ihrer 
nächsten Tagung ist der Landessynode 
das Gesetz zur Entscheidung vorzulegen. 
Lehnt sie es ab, so tritt das Gesetz vom.
Zeitpunkt des Synodalbeschlusses 
außer Kraft;

an

b) er ernennt den Landesbischof auf Grund 
der Wahl der Landessynode;

c) er ernennt auf Vorschlag des Landesbi­
schofs die Mitglieder des Evangelischen 
Oberkirchenrats, den Stellvertreter des 
Landesbischofs, das geschäftsleitende 
rechtskundige Mitglied des Evangeli- 
sehen Oberkirchenrats sowie die Prä­
laten;

d) er beschließt Vorlagen an die Landes- 
synode;

e) er wirkt mit bei der Besetzung der Pfarr­
stellen und Dekanate nach den hierfür 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen;

f) er entscheidet über Beschwerden gegen 
Verfügungen des Evangelischen Ober­
kirchenrats gemäß § 105 Abs. 2 und 3.

§ 104
(1) Der Landeskirchenrat besteht aus demLan- 

desbischof, dem Präsidenten der Landessynode, 
den von der Landessynode für die Dauer der
Wahlperiode wählenden Synodalen, denzu
Oberkirchenräten und den Prälaten. Die Zahl der 
von der Landessynode zu wählenden Synodalen 
ist gleich der Zahl der Oberkirchenräte. Die Prä­
laten gehören dem Landeskirchenrat mit beraten­
der Stimme an.

(2) Wenn sich nicht bereits unter den von der 
Landessynode gewählten Synodalen ein Mit­
glied der Evangelisch-Theologischen Fakultät der 
Universität Heidelberg befindet, so kann der 
Landesbischof ein solches Mitglied in den Lan­
deskirchenrat berufen. Es hat die gleichen Pflich­
ten und Rechte wie die synodalen Mitglieder, 
auch in Fällen des § 105 Abs. 3.

§ 105
(1) Den Vorsitz im Landeskirchenrat führt der 

Landesbischof; sein Stellvertreter ist der Präsident 
der Landessynode.

(2) Bei Entscheidungen über Beschwerden ge­
gen Verfügungen des Evangelischen Oberkir­
chenrats sowie bei Entscheidungen über Ver­
setzungen gemäß § 54 Absatz 3 und über die Zur­
ruhesetzung von Geistlichen auf Grund des § 2 
Ziff. 3, 4 und 5 des Gesetzes, die Zurruhesetzung 
und die Ruhestandsbezüge der Geistlichen betr., 
in der Fassung des Gesetzes vom 24. Oktober 1951 
führt den Vorsitz der Präsident der Landessynode, 
der auch die Entscheidung unterfertigt. Der Lan­
desbischof ist berechtigt, auch in anderen Fällen 
den Vorsitz an den Präsidenten der Landessynode 
zu übertragen.

(3) Bei Entscheidungen über Beschwerden ge­
gen Verfügungen des Evangelischen Oberkir­
chenrats haben nur die synodalen Mitglieder des 
Landeskirchenrats Stimmrecht. Bei Stimmen­
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzen­
den. Der Abstimmung kann eine gesonderte Be­
ratung der Stimmberechtigten vorausgehen.

(4) Der Landeskirchenrat ist beschlußfähig, 
wenn mehr als die Hälfte aller Mitglieder und 
darunter mindestens 4 synodale Mitglieder an­
wesend sind.

(5) Der Vorsitzende des Landeskirchenrats 
kann über einen schriftlich begründeten Antrag, 
wenn Eile not tut und die alsbaldige Einberufung 
einer Sitzung des Landeskirchenrais untunlich ist, 
schriftlich abstimmen lassen. Der Antrag ist an­
genommen, wenn mehr als die Hälfte und darun­
ter mindestens 4 synodale Mitglieder zugestimmt 
und nicht wenigstens 2 Mitglieder binnen einer 
Woche mündliche Beschlußfassung verlangt 
haben.

§ 106
Die Mitglieder des Landeskirchenrats sind 

über wichtige Ereignisse in der Kirchenleitung 
auf dem laufenden zu halten. Auf Verlangen 
ist ihnen über alle Angelegenheiten Auskunft zu 
geben. Sie sind befugt, Einsicht in die Akten zu 
nehmen. Sie haben das Recht, den theologischen 
Prüfungen beizuwohnen.

5. Der Evangelische Oberkirchenrat

§ 107
(1) Der Evangelische Oberkirchenrat ist der 

zum Dienst an der Kirchenleitung berufene stän­
dige Rat der Landeskirche. Ihm obliegen alle An-
gelegenheiien, die nicht zu den Aufgaben der
Landessynode, des Landesbischofs oder des Lan­
deskirchenrats gehören und die nicht in den Auf­
gabenbereich anderer kirchlicher Organe und 
Gremien fallen.

(2) Dem Evangelischen Oberkirchenrat obliegt 
insbesondere:

a) den Landesbischof bei der geistlichen 
Leitung der Landeskirche zu unterstüt­
zen; hierbei können die theologischen 
Mitglieder des Evang. Oberkirchenrats 
in allen Gemeinden der Landeskirche 
Gottesdienste und geistliche Versamm­
lungen halten,

b) die organische Verbindung mit der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 
und ihren Gliedkirchen zu pflegen und 
zu fördern,

c) die oberste Leitung des Religionsunter­
richts in Kirche und Schule auszuüben, 

d) die Aufsicht über die Tätigkeit der Be­
zirkssynoden zu führen und den Bezirks- 
synodalbescheid zu erteilen,

e) Visitationen (§ 100 Abs. 2) anzuordnen 
und zu verbescheiden,

f) die Theologiestudenten anzunehmen, 
die theologischen Prüfungen zu leiten
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und die Kandidaten auf Grund bestan­
dener Prüfung unter die Pfarrkandida­
ten der Landeskirche aufzunehmen, 

g) Theologen unter die Pfarrer der Landes­
kirche aufzunehmen,

h) die Befugnisse auszuüben, die der 
Kirche in bezug auf das Praktisch-Theo­
logische Seminar zustehen,

i) die Landeskirche in allen Rechts- und
Vermögensangelegenheiten 
treten,

zu ver-

k) die gesamten kirchlichen Ordnungen 
im Rahmen der Grundordnung und der 
Kirchengesetze zu wahren und weiter­
zubilden,

1) Verwaltungsverordnungen zu erlassen,
m) die kirchlichen Beamten und Angestell­

ten einzustellen, zu ernennen, zu beför­
dern, zur Ruhe zu setzen und zu ent­
lassen,

n) die disziplinäre Aufsicht über die Amts­
führung und den Wandel der Geistli­
chen und Kirchenbeamten auszuüben 
mit Ausnahme der Oberkirchenräte und 
der Prälaten, die dem Landesbischof 
unterstehen,

o) auf Diensistrafen gemäß dem geltenden 
Disziplinarrechi der Landeskirche zu er­
kennen,

p) unständige Geistliche nach der Pfarr­
kandidatenordnung aus dem Dienst zu 
entlassen,

q) die Aufsicht über die Verwaltung des 
örtlichen Kirchenvermögens zu führen 
und Kirchengemeinden, die ihre Rechte 
ungenügend wahrnehmen, nach Maß­
gabe des Kirchenvermögensgesetzes zu 
vertreten,

r) das Vermögen der Landeskirche, die un­
mittelbaren Fonds und die Pfründen zu 
verwalten,

s) Landeskollekten anzuordnen,
t) die Aufsicht über das kirchliche Bau­

wesen zu führen,
u) über Beschwerden gegen Verfügungen 

der unteren kirchlichen Dienststellen zu 
entscheiden,

v) die Tagungen der Landessynode vorzu­
bereiten und Gesetzentwürfe und son­
stige Vorlagen auszuarbeiien,

w) kirchliche Amtsbezeichnungen zu ver­
leihen.

§ 108
(1) Der Evangelische Oberkirchenrat besteht 

aus dem Landesbischof und aus theologischen 
und rechtskundigen Mitgliedern. Ein theologi­
sches Mitglied ist der ständige Stellvertreter des 
Landesbischofs, ein rechtskundiges Mitglied ver­
antwortlich für den geordneten Ablauf der Ver- 
waltungsgeschäfie.

(2) Die Oberkirchenräte werden auf Vorschlag 
des Landesbischofs durch den Landeskirchenrat 
auf Lebenszeit ernannt. Sie werden in einem 
öffentlichen Gottesdienst in ihr Amt eingeführt. 
Das Nähere wird durch eine Verordnung des 
Landeskirchenrats bestimmt. Beim Eintritt in ihr 
Amt nimmt der Landesbischof ihnen folgende 
Verpflichtung ab:

„Ich gelobe vor Gott, daß ich die Grund­
ordnung und die Gesetze der Evangelischen 
Landeskirche in Baden unverbrüchlich halten, 
für ihre Wahrung und ihren Schutz jederzeit 
mit aller Kraft einireten und meines Amtes mit 
aller Gewissenhaftigkeit, Unparteilichkeit und 
Gerechtigkeit walten werde."
(3) Auf das Dienstverhältnis der theologischen 

Mitglieder des Evangelischen Oberkirchenrats 
finden die Bestimmungen des Dienstrechtes für 
Pfarrer sinngemäß Anwendung. Das Dienstver­
hältnis der rechtskundigen Mitglieder des Evan­
gelischen Oberkirchenrats richtet sich nach dem 
kirchlichen Beamtenrecht.

(4) Der Landesbischof kann Mitglieder des 
Evangelischen Oberkirchenrats aus dringenden 
Gründen des Dienstes nach Anhörung des Lan­
deskirchenrats in den Ruhestand versetzen. Mit­
glieder des Evangelischen Oberkirchenrats sind 
auf ihren Antrag vom Landesbischof in den Ruhe­
stand zu versetzen. Eine weitere Verwendung re­
gelt ein kirchliches Gesetz.

§ 109
(1) Den Vorsitz im Evangelischen Oberkir­

chenrat führt der Landesbischof, im Falle seiner 
Verhinderung sein ständiger Stellvertreter und 
im Falle von dessen Verhinderung das rechtskun­
dige geschäftsleitende Mitglied.

(2) Der Evangelische Oberkirchenrat faßt 
seine Entschließungen durch Mehrheitsbeschluß. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden.

6. Die Gesetzgebung der Kirche

§ 110
(1) Die Gesetzgebung hat das Recht der Kirche 

zur Geltung zu bringen.
(2) Das Recht der Kirche muß sich in seinen 

Grundsätzen an der Heiligen Schrift nach dem 
Verständnis der in dem Vorspruch zu dieser 
Grundordnung aufgeführten Bekenntnisschriften 
ausrichten.

(3) Der Bekenntnisstand kann nicht auf dem 
Wege der Gesetzgebung festgelegi werden. Er ist 
vielmehr Grund und Grenze der Gesetzgebung.

§ 111
Nur durch Gesetze können insbesondere ein­

geführt werden:
a) die Grundordnung (Verfassung) der Landes­

kirche,
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b) die Ordnung der kirchlichen Wahlen,
c) die grundsätzliche Ordnung kirchlicher 

Ämter und Dienste,
d) die Ordnung des kirchlichen Lebens ein­

schließlich der Gottesdienstordnung,
e) die Ordnung der kirchlichen Zucht,
f) die Ordnung der Visitationen (des Besuchs­

amtes).
§ 112

Kirchengesetze werden von der Landessynode 
beschlossen auf Grund von Gesetzentwürfen, die 
entweder von dem Landeskirchenrat oder aus der 
Mitte der Landessynode eingebracht werden. 
Ändern die Gesetze die Grundordnung, so be­
dürfen sie einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
Synodalen bei Anwesenheit von mindestens drei 
Vierteln aller Synodalen.

§ 113
(1) Die kirchlichen Gesetze werden von dem 

Landesbischof durch Unterschrift vollzogen und 
von ihm im Gesetzes- und Verordnungsblatt der 
Landeskirche verkündet. Die Bestimmung des § 97 
bleibt unberührt.

(2) Die kirchlichen Gesetze und Verordnun­
gen treten, wenn in ihnen nichts anderes bestimmt 
ist, mit dem 8. Tage nach dem Ausgabetag des 
Gesetzes- und Verordnungsblattes in Kraft.

7. Die kirchliche Gerichtsbarkeit

§ 114
Die Kirche übt Gerichtsbarkeit aus durch das 

kirchliche Verwaltungsgericht und das kirchliche 
Disziplinargericht. Ihre Zuständigkeit und ihr 
Verfahren ist in besonderen Gesetzen geregelt.

IX. Abschnitt

Gemeinsame Bestimmungen

§ 115
(1) Auf Zeit bestellte Mitglieder kirchlicher 

Körperschaften und Organe bleiben solange in 
ihrem Amt, bis ihre Nachfolger das Amt über­
nommen haben. Dies gilt nicht bei Entlassung aus 
dem Amt.

(2) Ist ein Ältester auch Mitglied einer Syn­
ode, so endet mit der Entlassung auch dieses 
Amt.

§ 116
Soweit in dieser Grundordnung oder in ande­

ren kirchlichen Gesetzen oder in der Geschäfts­
ordnung der Landessynode nichts anderes be-

stimmt ist, gelten für Beschlußfassung und Wah­
len in kirchlichen Körperschaften und Organen 
folgende Vorschriften:

a) Kirchliche Körperschaften und Organe 
können Beschlüsse fassen oder Wahlen vor­
nehmen, wenn nach ordnungsgemäßer Ein­
ladung mehr als die Hälfte der gesetzlich 
vorgeschriebenen Mitglieder anwesend ist.

b) Beschlüsse sind gültig, wenn die Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder dafür gestimmt 
hat. Bei Stimmengleichheit gilt der zur 
Entscheidung gestellte Antrag als abge­
lehnt.

c) Bei einer Wahl ist gewählt, wer die abso­
lute Mehrheit der Stimmen erhält. Kommt 
diese nicht zustande, so ist ein zweiter 
Wahlgang erforderlich. In ihm ist gewählt, 
wer die meisten Stimmen erhält. Das glei­
che gilt, wenn weitere Wahlgänge erfor­
derlich werden.

§ 117
(1) Mitglieder kirchlicher Körperschaften und 

Organe sowie alle hauptamtlichen Diener der 
Kirche haben, unbeschadet der Wahrung des 
Beichtgeheimnisses, über die vermöge ihres Am­
tes ihnen bekannt gewordenen Angelegenheiten, 
deren Weitergabe ihrer Natur nach unzulässig 
oder ausdrücklich verboten ist, auch nach Been­
digung ihres Amies Stillschweigen zu bewahren.

(2) Ein Mitglied einer kirchlichen Körperschaft 
darf bei Verhandlungen über einen Gegenstand, 
an dem es persönlich beteiligt ist, nur auf aus­
drücklichen Wunsch der Körperschaft zugegen 
sein.

§ 118
(1) Entscheidungen kirchlicher Stellen mit 

Ausnahme der Landessynode können durch Be­
schwerde angefochten werden, sofern sie nach­
prüfbar und nach ihrem Wesen beschwerdefähig 
sind.

(2) Beschwerden sind innerhalb einer Frist 
von zwei Wochen, beginnend mit dem der Er- 
Öffnung oder Zustellung folgenden Tag, bei der 
Stelle, welche die anzufechtende Entscheidung 
erlassen hat, schriftlich einzulegen und zu be­
gründen. Diese Stelle kann ihre Entscheidung ab­
ändern. Tut sie das nicht, so hat sie die Be­
schwerde der nächst höheren Stelle zur Entschei­
dung vorzulegen. Weitere Beschwerde ist zuläs­
sig. Die Entscheidungen des Landeskirchenrats 
sind im Beschwerdeverfahren endgültig.

(3) Die Bestimmungen über das kirchliche Ver- • 
waltungsgericht und das kirchliche Disziplinar­
gericht bleiben unberührt.
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Anmerkungen

I
Die Grundordnung ist bis auf Abschnitt IX, Ge­

meinsame Bestimmungen (§§ 115 ff.) von der Lan- 
dessynode bereits in Teilstücken durch folgende 
Kirchengesetze verabschiedet worden:
1. Kirchliches Gesetz: Die Leitung der Vereinig­

ten Evangelisch-protestantischen Landeskirche 
Badens betr., vom 29. 4. 1953,

2. Kirchliches Gesetz: Den Kirchenbezirk betr., 
vom 27. 10. 1955,

3. Kirchliches Gesetz: Der Prälat, vom 23. 5. 1956, 
4. Beschluß der Landessynode: Den Vorspruch 

zur neuen Grundordnung betr., vom 3. 5. 1957, 
5. Kirchliches Gesetz: Die Landeskirche im allge­

meinen, die Gliedschaft in der Landeskirche, 
die Gemeinde und das Pfarramt betr., vom 
3. 5. 1957.
Die Grundgedanken der neuen Ordnung sind 

zuletzt dargestellt in der Begründung zum Ent­
wurf eines kirchlichen Gesetzes: Die Landeskir­
che im allgemeinen, ... (Anlage II, 2. Teil, in Ver­
handlungen der Landessynode April/Mai 1957).

II
Der vorliegende Entwurf der Gesamtkodifika­

tion der Grundordnung enthält neben einer Reihe 
mehr redaktioneller Änderungen und Ergänzun­
gen (vgl. die Zusammenstellung unter III) einige 
im wesentlichen auf die Vorschläge des Kleinen 
Verfassungsausschusses zurückgehende sachliche 
Änderungen, die sich insbesondere auf folgende 
Gegenstände beziehen:
A. Zur Ordnung des Vikarinnenamtes (§§ 61 ff.) 

hatte sich die Evang.-Theol. Fakultät der Uni­
versität Heidelberg bereits im November 1948 
auf Bitten der Kirchenleiiung gutachtlich wie 
folgt geäußert:
„1. Es bestehen keine Bedenken dagegen, daß 

die Kirche Frauen, die für die Wortverkün­
digungen die nötige Gabe haben und 
durch ein theologisches Studium hinrei­
chend zugerüstet sind, den Dienst am Wort 
überträgt.

2. Solcher Dienst von Frauen ist als eine Aus­
prägung des Ministerium Ekklesiasiikum 
anzusehen.

3. In Übereinstimmung mit den apostolischen 
Weisungen üben Frauen solchen Dienst 
nicht im Gottesdienst der Gemeinde aus. 
Auch das Amt der Gemeindeleitung wird 
von Frauen nicht wahrgenommen; kirchen- 
regimentliche Handlungen stehen ihnen 
nicht zu.

4. Der von Frauen ausgeübte Dienst am Wort 
richtet sich an Frauen, Jugendliche und 
Kinder. (Ergibt sich im Vollzug dieses Dien­
stes, daß er sich gelegentlich auch auf 
Männer erstreckt, so wird dagegen keine 
gesetzliche Schranke errichtet.)

5. In diesem Rahmen ihres Dienstes kann der 
Vikarin die Sakramentsverwaltung über­
tragen werden (z. B. für Frauengefängnisse, 
Frauenkliniken u. ä.).

6. Auch Frauen wird solcher Dienst unter 
Handauflegung und Gebet im Gemeinde­
gottesdienst übertragen. Es bestehen keine 
Bedenken, diese Handlung „Ordination" 
zu nennen. Allerdings ist das Ordinations­
formular dem Inhalt dieses Dienstes ent­
sprechend zu gestalten.

7. Es dürfte eine wesentliche Hilfe für eine ge­
segnete Ausrüstung dieses Dienstes sein, 
wenn sich die Vikarinnen in einer schwe­
sterlichen Gemeinschaft zusammenschlie­
ßen."
Bei der Neufassung der Ordnung des Vika­

rinnenamtes sind weiterhin Eingaben des 
Frauenwerks an den Evang. Oberkirchenrat, 
den Landeskirchenrat und die Landessynode 
vom 18. 7. und 1. 8. 1957 sowie Ausführungen 
einer Vertreterin der Vikarinnen in der Sitzung 
des Kleinen Verfassungsausschusses vom 1./ 
2. 1. 1958 berücksichtigt worden.

Die Änderungen gegenüber der bisheri­
gen Regelung im kirchlichen Gesetz: Die Vi­
karin betr., vom 14. 3. 1944/4. 3. 1948 und in 
§§ 59 und 60 des kirchlichen Gesetzes: Die 
Landeskirche im allgemeinen, die Gliedschaft 
in der Landeskirche, die Gemeinde und das 
Pfarramt betr., betreffen folgendes:
a) In § 61 Abs. 1 wird deutlicher gesagt, daß 

das Amt der Vikarin eine besondere Aus­
prägung des Predigtamtes (vgl. die Le­
galdefinition in § 45 Abs. 2) ist. Damit ist 
die Vikarin auch zur Verwaltung der Sa­
kramente legitimiert, so daß die speziellen 
Ermächtigungen hierzu in Abs. 2 Ziff. b und 
Abs. 3 des § 59 a. a. O. entfallen.

b) In die Umschreibung der mit dem Vika­
rinnenamt verbundenen Dienste in § 61 
Abs. 2 ist als Ziff. e neu eingefügt: „Ver-

i mtretungen 
dienst".

Gemeindegoties-

Damit wird einmal eine Konsequenz aus 
der in Abs. 1 gemachten Aussage über 
das Amt gezogen. Zum andern bedeutet 
der in Frage stehende gelegentliche Dienst 
der Vikarin im Gottesdienst als dem Mittel­
punkt des Gemeindelebens eine innere 
Stärkung und einen inneren Rückhalt für 
die Ausübung der ihr übertragenen Son­
derdienste, vor allem des Religionsunter­
richts.

c) Die in § 61 Abs. 3 n. F. getroffene Regelung 
ist bereits während des letzten Krieges 
praktiziert worden und im übrigen schon 
im Hinblick auf die diesbezüglich allge­
meinere Regelung in § 46 Abs. 2 gerecht­
fertigt.
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d) An die Stelle der in § 59 Abs. 1 a.a.O. vor­
geschriebenen „Einsegnung" ist in § 62 die 
Ordination der Vikarin getreten. Die 
Unterscheidung zwischen den Ämtern 
(Pfarramt, Vikarinnenamt), in die durch die 
Ordination berufen wird, kommt - von 
der gesetzlichen Umschreibung der Ämter 
in der Verfassung abgesehen - in den be­
sonderen agendarischen Ordnungen zum 
Ausdruck.

§ 62 Abs. 2 enthält den Wortlaut des
rdinationsgelüb-neu formulierten 

des.
e) Die in § 63 behandelte dienstrechtliche 

Stellung der Vikarin wird durch die Zuge­
hörigkeit zum „geistlichen Stand" und die 
sinngemäße Anwendung des § 48 (Erwerb 
und Verlust der „Rechte des geistlichen 
Standes") mitbestimmt.

f) In dem neuen § 64 ist (unter Einschluß des 
§ 61 a.a.O.) die dienstrechtliche Stellung 
der männlichen und weiblichen Kandida­
ten der Theologie und der unständigen 
Geistlichen behandelt.
Von einigen Mitgliedern des Landeskir­

chenrats sind gegen diese Neuordnung des 
Vikarinnenamtes insbesondere hinsichtlich 
der vertretungsweisen Abhaltung von Ge­
meindegottesdiensten, der Ordination und der 
Rechte des geistlichen Standes theologi­
sche Bedenken geltend gemacht worden, 
die der Landessynode bei ihren Beratungen 
vorgetragen und näher entfaltet werden (vgl. 
einstweilen Aposielgesch. 2, 16 f. und 21, 9; 
1. Kor. 11,2 ff. einer- und 1. Kor. 14,34 f., 1. Tim. 
2, 11 f. andererseits).

Die Mehrheit der Mitglieder des Landes- 
kirchenrais war sich in diesem Zusammenhang 
in folgenden Punkten einig:
aa) Der NT-Befund über die Stellung der Frau 

in der urchristlichen Gemeinde stellt sich 
in der einschlägigen theologischen Exe­
gese als ein sehr differenzierter und in sei­
ner Weisungsfunktion für den Dienst der 
Frau in der Gemeinde mehrdeutiger Tatbe­
stand dar. Insoweit erscheint die Annahme 
unmittelbar legitimierender und grenzset­
zender biblischer Weisungen für das erst 
im Laufe der letzten Jahrzehnte in der Ev. 
Kirche der Gegenwart geschaffene und 
kirchenrechtlich näher geordnete Amt der 
Vikarin besonders problematisch.

bb) Bei der rechtlichen Gestaltung des Vika­
rinnendienstes als einer Ausprägung des 
Predigtamtes ist die auch in der vorliegen-
den Grundordnung gewahrte nter-
scheidung von Predigtami und Pfarramt
zu berücksichtigen. Nur dem Pfarramt
kommt die spezifische Funktion der Ge­
meindeleitung (Hirtenamt) zu, von der 
die Vikarin auch nach der neuen Ordnung 
ihres Amtes grundsätzlich ausgeschlossen 
bleibt.

An dem Predigtamt als dem „durch 
Christi Befehl undVerheißung eingesetzten 
Amt, Gottes Wort in der Gemeinde öffent­
lich zu verkündigen, die Sakramente zu 
verwalten, Unterricht zu erteilen und Seel­
sorge zu üben" (vgl. § 45 Abs. 2 der GO), 
haben dagegen z. B. außer den Pfarrern 
auch nicht volltheologisch ausgebildete 
Religionslehrer, Pfarrdiakone und Lekto­
ren teil.

B. Zu § 92 Abs. 2:

Die hier vorgeschlagene Regelung über 
das Erlöschen der Mitgliedschaft der geistli­
chen Mitglieder der Landessynode, wenn der 
Synodale in den Ruhestand versetzt wird, ist 
u. a. durch einen an die Landessynode (Herbst­
tagung 1957 ) gerichteten Antrag der Bezirks­
synode Baden-Baden angeregt worden.

Der Pfarrerstand sollte mit Rücksicht auf 
die ihn vielfältig berührende kirchliche Ge­
setzgebung sowie die für die Beratungen der 
Landessynode erwünschten jeweils aktuellen 
Erfahrungen im Gemeindepfarramt durch ak­
tive Geistliche in der Landessynode vertreten 
sein. Hinzu kommt (für die in die Landessyn- 
ode gewählten Pfarrer), daß bei Pfarrern im 
Ruhestand schon durch Wohnsitzverlegung 
die wünschenswerte Verbindung zwischen 
dem Pfarrer und dem Kirchenbezirk, der ihn 
in die Landessynode gewählt hat, oft nicht 
mehr gewährleistet sein wird.

Je nachdem, welches Gewicht man dem 
ständigen Kontakt zwischen der Landessyn- 
ode und den Kirchenbezirken und damit den 
Gemeinden über die gewählten geistlichen 
Mitglieder und gewählten Laienmitglieder der 
Landessynode (Information, Beratung, Bericht­
erstattung in den Kirchenbezirken und Ge­
meinden) beimißt, und je nachdem man die­
sem Moment den Vorrang vor einer durch die 
Geschlossenheit der personellen Zusammen­
setzung geförderten Kontinuität in der Arbeit 
der Landessynode einräumt, wird man zu 
der folgenden, über den jetzigen § 92 Abs. 2 
hinausgehenden Regelung, die bereits im Klei­
nen Verfassungsausschuß und im Landeskir­
chenrat erörtert wurde, Stellung nehmen.

„Die Mitgliedschaft in der Landessynode 
erlischt:.
a) bei geistlichen Mitgliedern durch Verset­

zung
in einen anderen Kirchenbezirk, 
in den Ruhestand;

b) bei gewählten Laienmitgliedern durch 
Wohnsitzverlegung in einen anderen Kir­
chenbezirk."

Durch Wohnsitzverlegungen von Laien­
mitgliedern der Landessynode sind
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a) in der Wahlperiode 1948/53 die Kirchenbe­
zirke Adelsheim seit 1950

Schopfheim seit 1950
Bretten seit 1951

b) in der Wahlperiode 1954/59 die Kirchenbe­
zirke Adelsheim seit 1955

Oberheidelberg seit 1956 
nicht mehr durch einen im Kirchenbezirk 
wohnhaften Laiensynodalen in der Landes- 
synode vertreten gewesen.

III

Die übrigen Abänderungen betreffen folgen­
de Bestimmungen:
1. § 17 ist als neue Bestimmung aufgenommen, 

um die für die Gliedschaft des Gemeindeglieds 
einschneidende Ablehnung der Aufnahme in 
die Wählerliste und den Verlust der Wahl-
fähigkeit an rechtsstaatliche Garantien
(auch bezüglich der Überprüfbarkeit der Ent­
scheidung) zu binden.

2. In § 18 ist ergänzend in Abs. 3 der Vollzug 
des Altestengelübdes entsprechend dem 
des Ordinationsgelübdes und der Verpflich­
tung der Landessynodalen geregelt.

3. Der neue Absatz 2 des § 22 sieht in Anlehnung 
an die für den Kirchengemeinderat in § 36 ge­
troffene Regelung eine Erweiterung des Älte- 
stenkreises durch Mitglieder mit beratender 
Stimme vor.

4. In § 23 ist in Abs. 1 als Satz 2 eingefügi wor­
den: „Er wird vom Vorsitzenden eingeladen." 

Der Zuständigkeitskatalog in Abs. 2 ist 
durch die neue Ziffer b) ergänzt: „die Errich­
tung von Predigistellen und Unterrichts­
stationen in Neben- und Diasporaorten im 
Einvernehmen mit dem Kirchengemeinderat 
und mit Zustimmung des Evang. Oberkirchen­
rats (§ 51 Abs. 2) ".

5. Die neue Formulierung des § 30 will deutli­
cher machen, daß in der einfachen Kirchenge­
meinde Ältestenkreis und Kirchenge­
meinderat identisch sind. Damit ist zu­
gleich ausgesprochen, daß auch für den Kir- 
gemeinderat in der einfachen Kirchengemein­
de die Frage des Vorsitzes und der Stellvertre­
tung in § 22 Abs. 1 beantwortet ist.

6. In § 31 Abs. 2 Saiz 1 macht der Zusatz „... von 
den Altestenkreisen aus ihrer Mitte .. ." den 
Modus der Entsendung in den Kirchengemein­
derat deutlich.

• Der neue Abs. 5 trägt etwaigen Besonder­
heiten in Großstadikirchengemein- 
den (z. B. Mannheim mit zur Zeit 140822 Ge­
meindegliedern und 32 Pfarreien) Rechnung, 
die einen anderen Schlüssel für die Zusam­
mensetzung des Kirchengemeinderats notwen­
dig machen können.

7. Der Zuständigkeitskatalog in § 37 Abs. 2 ist er­
gänzt um die neue Ziff. b: „bei der Besetzung 
von Gemeindepfarrstellen mitzuwirken (§ 52)".

In Abs. 3 ist gestrichen Satz 3 der ursprüng­
lichen Fassung: „Die Genehmigung darf 
nur versagt werden, wenn beim Zustandekom­
men oder durch den Inhalt der Satzung Be­
stimmungen der kirchlichen Ordnung verletzt 
oder außer Betracht gelassen sind". Erfahrun­
gen sprechen dafür, daß in die Ermessens-
enischeidung des Evang. berkir-
chenrats auch Erwägungen der Sachdien­
lichkeit und Zweckmäßigkeit einbezogen wer­
den können. Die die Genehmigung versagen­
de Entscheidung des Evang. Oberkirchenrats 
unterliegt im übrigen der Beschwerde an den 
Landeskirchenrat (vgl. § 118).

8. In § 47 erste Zeile ist der Artikel vor Ordina­
tion gestrichen, da auch in das Vikarinnenamt 
durch Ordination berufen wird (vgl. § 62).

9. Der neue Abs. 2 in § 51 korrespondiert sach­
lich mit der Ergänzung in § 23 Abs. 2 Ziff. b.

10. § 52 Absatz 3 Satz 2 entspricht einer vielfach 
im Interesse der Gemeinde gelegenen prakti­
schen Übung bei der Anwendung des § 6 
Abs. 1 des kirchlichen Gesetzes, die Besetzung 
von Pfarrstellen betr., v.3.11.1949 (VBl. S. 48). 
Der neue Absatz 4 ergänzt inhaltlich das in 
§ 52 beschriebene Verfahren bei der Besetzung 
von Gemeindepfarrstellen.

11. Mit dem neuen § 53 ist die Investitur des auf 
eine Gemeindepfarrstelle berufenen Pfarrers 
in der GO erwähnt.

12. Die Ergänzung in § 68 Abs. 2: „.. . die im Be-
reich der Landeskirche bestehenden ..." trägt 
der regionalen Gliederung der diakonischen 
Werke Rechnung.

13. Die Zuständigkeit der Bezirkssynode ist in

14.

§ 73 durch Abs. 4 ergänzt: „Sie wählt Landes- 
synodale nach den Bestimmungen der kirch­
lichen Wahlordnung".
Entsprechend der für den Altestenkreis in § 19 
Abs. 1 getroffenen Regelung ist in § 74 Abs. 4
ergänzt: „Sie beginnt mit der Konstituierung 
der Bezirkssynode und endet mit dem Ab­
schluß der allgemeinen Neuwahlen zur Be- 
zirkssynode".

15. Der Zuständigkeitskatalog für den Bezirks-

16.

kirc henrat in § 78 ist durch die neue Ziff, d 
erweitert: „bei der Besetzung des Dekanats 
mitzuwirken (§ 83 Abs. 1)".
§ 79 ist durch Aussagen über a) die Art der Be­
Stellung der Mitglieder des Bezirkskirchenrats 
(Abs. 1) und b) die Amtszeit des Bezirkskir­
chenrats (Abs. 2) entsprechend der bei den an­
deren kirchlichen Organen getroffenen Re­
gelung ergänzt.

17. Der neue § 80, betreffend die Nichtöffentlich­
keit der Sitzungen des Bezirkskirchenrats, ent- 

' spricht der für den Kirchengemeinderat in
§ 39 getroffenen Regelung.

18. Bei der geänderten Umschreibung des Deka-
nats in § 81 Abs. 1 ist
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a) die „Leitung durch Gottes Wort" entspre­
chend der Umschreibung des Bischofsam­
tes in § 100 Abs. 1 Satz 2 durch den Hinweis 
auf die Leitung der Ortsgemeinde durch 
den Gemeindepfarrer anschaulicher ge- 
gemachi,

b) das für die geistliche Leitung des Kirchen­
bezirkes vorausgesetzte Kanzelrecht des 
Dekans ausdrücklich ausgesprochen.
Die Änderung in Abs. 5 Ziff. a) am Ende 

folgt aus dem neuen Abs. 2 des § 100 (Visita­
tionsrecht des Landesbischofs).

In den Kreis der Verwaltungsaufgaben des 
Dekans ist in Abs. 6 als Ziff. f) noch aufgenom­
men: „bei Pfarrerwechsel die Diensiübergabe 
veranlaßt".

19. Im Hinblick auf die diesbezüglich eingehen­
dere Regelung der Berufung des Pfarrers, des 
Prälaten, der Mitglieder des Evang. Oberkir­
chenrats und des Landeskirchenrats ist der 
bisherige § 78 in den neuen §§ 82, 83 und 84 
durch Aussagen über die Bestellung des 
Dekans und des Dekanstellvertreters sowie 
über die Amtszeit des Dekans inhaltlich 
entfaltet worden.

Sollte in Großstadikirchengemeinden die 
künftige Entwicklung die Einrichtung haupt­
amtlich geführter Dekanate notwendig 
machen, so bietet § 82 einen Ansatzpunkt.

20. Für das Prälatenamt ist in § 86 Abs. 1 das 
Kanzelrecht des Prälaten ausdrücklich ausge­
sprochen.

21. § 88 ist in Absatz 1 Satz 2 durch die Aussage 
über die Unwiderruflichkeit der Ernennung 
zum Prälaten ergänzt. Entsprechend dem für 
die theologischen Mitglieder des Evang. Ober­
kirchenrats in § 108 Abs. 3 ausgesprochenen 
dienstrechtlichen Grundsatz ist Absatz 2 durch 
den Hinweis ergänzt, daß auf das Dienstver­
hältnis des Prälaten das Dienstrecht des Pfar­
rers sinngemäß Anwendung findet.

22. § 92 enthält (abgesehen von der oben unter 
II Ziffer B behandelten Änderung) für die Zu­
sammensetzung der Landessynode im wei­
teren Sinne eine ergänzende Regelung über 
die Teilnahme von Nichtmitgliedern der Lan- 
dessynode in Abs. 3 und 4. Hinsichtlich Abs. 3 
Satz 2 ist § 15 Abs. 3 der Geschäftsordnung für 
die Landessynode zu vergleichen: „Vertreter 
anderer Landeskirchen, Mitglieder besonderer 
Ausschüsse oder sachkundige Personen kön­
nen durch den Präsidenten zur Sitzung mit be­
ratender Stimme zugelassen werden."
§ 92 Abs. 1 Ziff. b ist durch Übernahme der ver­
fassungsrechtlichen Aussage in (bisher) § 30 c 
WO in Satz 2 ergänzt.

23. In § 100, betr. das Amt des Landesbischofs 
sind folgende Änderungen vorgenommen:
a) In dem neuen Abs. 2 ist das Visitations- 

recht als Funktion des Bischofsamtes her­
aus- und zugleich als Ansatz für die dele­
gierte Visitationsbefugnis anderer kirchli­
cher Amtsträger klargestellt. Mit § 100 Abs. 
2 korrespondieren §§ 81 Abs. 5 Ziff. a (De­
kan), 107 Abs. 2 Ziff. e (theologische Mit­
glieder des Evang. Oberkirchenrats).

b) Der Zuständigkeitskatalog in Abs. 3 ist in
Ziff. c ergänzt: „.. . und die von den Bezirks­
synoden gewählten Dekansiellvertreter be- 
stätigt".

In Ziff. f sind der disziplinären Aufsicht 
des Landesbischofs auch die Prälaten un­
terstellt.

24. In die Zuständigkeit des Landeskirchen-
rats ist in § 103 Abs. 2 ausdrücklich einbezo­
gen in Ziff. C: die Ernennung der Prälaten, und 
in den neuen Ziffern d und e: das Beschließen 
von Vorlagen an die Landessynode und die 
Mitwirkung bei der Besetzung der Pfarrstellen 
und Dekanate.

25. Bei den Zuständigkeiten des Evang. Ober­
kirchenrats sind in § 107 Abs. 2 ergänzend 
berücksichtigt: in Ziff. a) das Kanzelrecht der 
theologischen Mitglieder des Evang. Ober­
kirchenrats; in Ziff. v) die Ausarbeitung von 
Vorlagen (außer den Gesetzentwürfen) an die 
Landessynode,- und in Ziff. w) die Verleihung 
von Amtsbezeichnungen.

26. Bei der in Abs. 2 des §110 (kirchliche Gesetz­
gebung) ausgesprochenen Bekenninisbin- 
dung des Kirchenrechts ist zur Klarstellung für 
das Verständnis der in der Landeskirche gel­
tenden Bekenntnisschrifien an die Stelle des 
„... nach dem Verständnis der in der Unions­
urkunde aufgeführten Bekenntnisschriften" 
der Bezug auf den Vorspruch zur neuen 
Grundordnung getreten.

27. Die neue Fassung des § 113 berücksichtigt er­
gänzend das Inkrafttreten der kirchlichen 
Verordnungen.

28. Der Einschub in § 117 Abs. 1 Zeile 3 bringt zum 
Ausdruck, daß das Gebot zur Amtsverschwie­
genheit das hinsichtlich der Voraussetzungen 
und des Anwendungsbereiches teils engere 
teils weitere Beichtgeheimnis vor allem auch 
im Hinblick auf seine Sanktionierung in den 
staatlichen Prozeßgesetzen (vgl. §§ 53 Abs. 1 
Ziff. 1, 53a StPO und § 383 Abs. 1 Ziff. 4 ZPO) 
unberührt läßt.
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Vorlage des Landeskirchenrats
an die

Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Baden 
im Frühjahr 1958

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes

Einführungsgesetz zu der Grundordnung der Evangelischen 
Landeskirche in Baden

Az. 14/21

Die Landessynode hat als kirchliches Gesetz 
beschlossen, was folgt:

§1
(1) Die von der Landessynode am ... Aprill958 

beschlossene Grundordnung der Evangelischen 
Landeskirche in Baden wird eingeführt.

(2) Die Grundordnung tritt am 
in Kraft.

§2
Mit dem Inkrafttreten der Grundordnung der 

Evangelischen Landeskirche in Baden treten alle 
Bestimmungen, die durch diese Grundordnung 
ersetzt oder mit ihr nicht zu vereinbaren sind, 
außer Kraft, insbesondere:
a) die Verfassung der Vereinigten Evangelisch- 

protestantischen Landeskirche Badens vom
24. 12. 1919 (Beilage zu VBI. Nr. 17/1919) mit
Abänderungen, soweit sie nicht bereits außer 
Kraft getreten ist;

b) das kirchliche Gesetz, die Leitung der Ver­
einigten Evangelisch-protestantischen Lan­
deskirche Badens betr., vom 29. 4. 1953 (VBI.
S. 37);

c) das kirchliche Gesetz, den Kirchenbezirk betr., 
vom 27. 10. 1955 (VBI. S. 60),

d) das kirchliche Gesetz über den Prälaten vom 
23. 5. 1956 (VBI. S. 73);

e) das kirchliche Gesetz, die Landeskirche im all­
gemeinen, die Gliedschaft in der Landeskir­
che, die Gemeinde und das Pfarramt betr., 
vom 3. 5. 1957 (VBI. S. 12).

§3
Die gemäß § 58 der Kirchenverfassung von 

1919 erworbene Rechtsstellung der Kapellenge­
meinde in Heidelberg bleibt unberührt.

§4
(1) Ist in Gesetzen und Verordnungen der 

Landeskirche auf die Bestimmungen der Kirchen-

verfassung oder der übrigen nach § 2 außer 
Kraft getretenen Gesetze Bezug genommen, so 
sind die entsprechenden Bestimmungen der 
Grundordnung sinngemäß anzuwenden.

(2) Soweit in kirchlichen Gesetzen und Ver­
ordnungen der frühere Name der Landeskirche 
(Vereinigte Evangelisch-protestantische Landes­
kirche Badens) verwendet ist, trift an seine Stelle 
der neue Name der Landeskirche (Evangelische 
Landeskirche in Baden).

§5
Die Geltung des kirchlichen Gesetzes, die Vi­

karin betr., vom 14. 3. 1944/4. 3. 1948 (VBI. S. 10/ 
1944 und 6/1948) wird, soweit es nicht durch die 
Grundordnung außer Kraft gesetzt ist, bis zum In­
krafttreten eines kirchlichen Gesetzes über das 
Recht der Vikarin verlängert.

§6
Für die sachliche Zuständigkeit des kirchli­

chen Verwaltungsgerichts bleibt § 137 a der Kir­
chenverfassung von 1919 bis zur Neuordnung 
der kirchlichen Verwaltungsgerichisbarkeit durch 
ein kirchliches Gesetz in Geltung.

§7
In der geteilten Kirchengemeinde bleibt der 

nach den früher geltenden Bestimmungen be­
stellte Vorsitzende des Kirchengemeinderats so­
lange im Amt, bis seine Amtszeit nach den frühe­
ren Bestimmungen beendigt ist.

§8
/

Dieses Gesetz tritt am in Kraft.

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.

Karlsruhe, den

Der Landesbischof:



Anmerkungen:
Zu § 3:

Die Kapellengemeinde ist das geistliche Zen­
trum des Evang. Diakonissen- und Kapellenver­
eins (Verein mit Körperschaftsrechten) in Heidel­
berg. Sie geht zurück auf eine nach Inkrafttreten 
der Kirchenverfassung von 1861 in Abwehr ge­
gen die damals von den Inhabern der 'Pfarrstel­
len in Heidelberg vertretene liberale Theologie
aus privaten Gottesdiensten entstandene Ge-
meinschaft von Gliedern der Kirchengemeinde 
Heidelberg. Im Zusammenhang mit der Errich­
tung einer Kapelle als eigener Goiiesdienststätie 
im Jahre 1876 konstituierte sich diese Gemein­
schaft als „Kapellenbauverein". Im Jahre 1881 
setzt die gleiche Gemeinschaft den Bau eines 
Diakonissenkrankenhauses ins Werk, dem die 
Kapelle angeschlossen wurde. Seitdem führt die 
Gemeinschaft den Namen „Evangelischer Dia­
konissen- und Kapellenverein".

Auf Antrag des Vorstandes und die gleichlau­
tende Eingabe einer großen Anzahl von Mitglie­
dern der Kapellengemeinde wurde diese durch 
Beschluß des Evang. Oberkirchenrats vom 17. De­
zember 1920 auch im Rahmen der KV von 1919 
als landeskirchliche Sondergemeinde anerkannt. 
In dem Beschluß des Evang. Oberkirchenrats 
heißt es:

„Es unterliegt keinem Zweifel, daß zur Zeit ein 
Bedürfnis der sogenannten Kapellengemeinde 
Heidelberg, sich durch einen anderen als den an 
sich zuständigen Geistlichen kirchlich betreuen 
zu lassen, nicht besteht. Wir stehen aber trotz­
dem nicht an, den vom Vorstand des Evang. Ka­
pellenvereins und im Anschluß daran von einer 
großen über die gesetzliche Mindestziffer weit
hinausgehenden Zahl von Mitgliedern der Kir-
chengemeinden Heidelberg, Neuenheim und 
Handschuhsheim gestellten Antrag vom Juli 1920 
in vollem Umfang zu entsprechen, weil es 
schlechterdings nicht angängig ist und dem Geist 
der neuen Kirchenverfassung direkt zuwider 
wäre, wollten wir einer kirchlich religiösen Ge­
meinschaft, die vor 5 Jahrzehnten aus einem be­
rechtigten Bedürfnis ihrer Glieder herausgeboren 
ist, der schon die Zeitdauer ihres Bestehens eine 
gewisse Rechisbeständigkeit verliehen hat, und 
die alle Zeit treu zur Landeskirche stehend und 
fest in ihr wurzelnd durch ihr ganzes Wirken die 
Abwanderung zahlreicher treuer Christen zu 
außerlandeskirchlichen Gemeinschaften verhü­
tet hat, die Berechtigung ferneren Eigenlebens 
innerhalb des Organismus der Gesamtkirchenge­
meinde Heidelberg absprechen.

Wir gestatten deshalb in widerruflicher Weise 
dem Pfarrer Paulus Kammerer, derzeitiger Geist- 
licher der Kapellengemeinde Heidelberg, in die­
ser ohne Pfarrsprengel das geistliche Amt unbe­
schränkt auszuüben (§ 58 Ziff. 1 KV)."
§ 58 Ziff. 1 KV lautet:

„Einem Geistlichen der Landeskirche kann auf 
begründeten Antrag von mindestens 100 stimm­
berechtigten Mitgliedern einer Gemeinde oder 
mindestens 200 mehrerer Gemeinden nach An­
hörung der hauptsächlich beteiligten Gemeinden

und Kirchenbezirke vom Oberkirchenrat in wi­
derruflicher Weise erlaubt werden, ohne Pfarr­
sprengel das geistliche Amt auszuüben ..."

Seit Inkrafttreten der KV von 1919 hat der 
Evang. Oberkirchenrat bis heute wiederholt im 
Dienst der Landeskirche stehende Geistliche zum 
Dienst an der Kapellengemeinde beurlaubt. Für 
den dienstrechtlichen Status dieser Pfarrer gilt 
sinngemäß das kirchliche Gesetz, die Rechtsstel­
lung und Versorgung der im Dienst der Badi­
schen Inneren Mission tätigen Geistlichen betr., 
vom 29. 5. 1947/4. 3. 1948 (VBl. S. 22/1947 und 
S. 6/1948).

Zu § 6:
§ 137 a KV hat folgenden Wortlaut:
„(1) Die Entscheidungen kirchlicher Behörden 

und alle Wahlen mit Ausnahme der Wahl zur 
Landessynode können von den Beteiligten und 
dem Oberkirchenrai durch Klage vor dem kirch­
lichen Verwaltungsgericht angefochten werden, 
wenn die Klage auf Verletzung einer Rechtsvor­
schrift oder darauf gestützt wird, daß die obwal­
tenden tatsächlichen Verhältnisse die Berechti­
gung der Behörde zu der angefochtenen Verfü­
gung ausschließen.

(2) Soweit die staatlichen ordentlichen Ge­
richte oder Verwaltungsgerichte angerufen wer­
den können, ist das kirchliche Verwaltungsge­
richt nicht zuständig.

(3) Die Zusammensetzung des kirchlichen Ver­
waltungsgerichts und das Verfahren vor ihm 
wird durch ein kirchliches Gesetz bestimmt.”

Nach Verabschiedung der Grundordnung be­
darf u. a. das kirchliche Gesetz, die Errichtung 
eines kirchlichen Verwaltungsgerichis betr., vom 
25. 5. 1928 (VBl. S. 42), in das dann auch die bisher 
in § 137 a KV behandelte sachliche Zuständigkeit 
des kirchlichen Verwaltungsgerichis aufzuneh­
men ist, einer Überarbeitung und Neufassung. 
Hierbei wird im Vergleich zu neueren landes­
kirchlichen Gesetzen über die kirchliche Ver­
waltungsgerichtsbarkeit und unter Berücksichti­
gung des Zuständigkeitsbereichs der staatlichen 
Verwaltungsgerichte u. a. darüber zu befinden 
sein, inwieweit auch Ermessensentscheidungen 
kirchlicher Instanzen der gerichtlichen Nachprü­
fung unterliegen und ob dem Verfahren vor dem 
kirchlichen Verwaltungsgericht grundsätzlich 
oder jedenfalls in der Mehrzahl der Fallgruppen 
der Beschwerderechiszug zum Landeskirchenrai 
vorgeschaltet werden soll.

Zu §7:
§ 35 Abs. 2 und 3 KV sehen in diesem Zusam­

menhang vor:
„(2) In Gemeinden mit mehreren Pfarrern 

wechselt der Vorsitz alle 2 Jahre am 1. Oktober 
unter den Pfarrern nach ihrem Dienstalter. Stell­
vertreter ist der Vorgänger im Vorsitz.

(3) Der Verzicht auf den Vorsitz oder die Füh­
rung des Vorsitzes durch einen Altesten ist mit 
Genehmigung des Oberkirchenrats zulässig."
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X

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes

Kirchliche Wahlordnung
Az. 11/0

Die Landessynode hat nach Verabschiedung 
der neuen Grundordnung folgende Neufassung 
der kirchlichen Wahlordnung als kirchliches Ge­
setz beschlossen:

A. Wahl der Gemeindeältesten

§1
Die Zahl der nach § 12 der Grundordnung

§5
(1) Der Evang. Oberkirchenrat ordnet die 

Durchführung der Wahl der Gemeindeältesten 
an, worauf der Gemeindewahlausschuß die er­
forderlichen Anweisungen erteilt.

(2) Die Bekanntmachungen des Gemeinde­
wahlausschusses erfolgen im Gottesdienst und in 
sonst geeigneter Weise.

in der Pfarrgemeinde zu bestellenden Ältesten
beträgt:

in Gemeinden bis zu 400 Seelen 4 Älteste
in Gemeinden mit 401-1200
II

II

II

II

91

19

II

II 

II 

11 

II

1201 - 2000
2001 - 2800
2801 - 3600
3601 - 4400

in Gemeinden mit über 4400

II 

II

II 

II

II 

II

5
6
7
8
9

10

11

11 

II

II

II

II

§6
(1) Der Gemeindewahlausschuß stellt für den 

Wahlbezirk die Wählerliste auf.
(2) Wahlbezirk ist die Pfarrgemeinde (§ 10 der 

Grundordnung). Pfarrgemeinden, in denen kein 
eigener Ältestenkreis bestellt wird, bilden zusam­
men mit einer benachbarten Pfarrgemeinde 
einen Wahlbezirk.

§2
(1) Die Bestellung der Ältesten erfolgt durch 

Wahl.
(2) Die Wahl wird durchgeführt durch den 

Gemeindewahlausschuß, der für jede Pfarrge­
meinde durch den Bezirkswahlausschuß (§ 3 
Abs. 2) bestellt wird und aus dem Pfarrer und 2 
bis 4 Gemeindegliedern besteht, welche die Be­
fähigung zum Altestenamt nach § 16 der Grund­
ordnung besitzen.

§7
Wählen kann jedes Gemeindeglied, das in die 

Wählerliste aufgenommen ist.

§3
(1) Der Landeskirchenrat setzt einen Landes­

wahlausschuß ein, der aus 5 -7 Mitgliedern, dar­
unter einem rechtskundigen Mitglied des Evang. 
Oberkirchenrats, besteht.

(2) Dieser Landeswahlausschuß bestellt für je­
den Kirchenbezirk einen Bezirkswahlausschuß, 
der aus dem Dekan oder seinem Stellvertreter 
und 2—4 Gemeindegliedern des Kirchenbe­
zirks besteht, welche die Befähigung zum Älte­
stenamt nach § 16 der Grundordnung besitzen.

§4
(1) Die Gemeindewahlausschüsse, die Bezirks­

wahlausschüsse und der Landeswählausschuß 
bleiben mit ihrer Zuständigkeit für die Dauer der 
Wahlperiode im Amt. Die Ergänzung ihrer Mit­
glieder erfolgt in der gleichen Weise wie deren 
erste Berufung.

(2) § 25 bleibt unberührt.

§8
In die Wählerliste wird aufgenommen,

1. wer spätestens im Monat der Wahl das 
21. Lebensjahr vollendet,

2. wer am Tage der Anmeldung wenig­
stens 3 Monate zur Pfarrgemeinde ge­
hört oder durch Bescheinigung seiner 
früheren Gemeinde die Fähigkeit zu 
wählen nachweist;

3. wer die Fähigkeit zu wählen nicht ver­
loren hat (§ 15 Grundordnung).

§9
(1) Die erstmalige Eintragung in die Wähler­

liste erfolgt auf Grund einer Anmeldung des 
Wählers. Die Anmeldung ist grundsätzlich per­
sönlich vorzunehmen; sie wird von einem Mit­
glied des Gemeindewahlausschusses entgegen­
genommen. Das Nähere regeln die Durchfüh­
rungsbestimmungen des Evang. Oberkirchenrats 
und die Bekanntmachungen des Gemeindewahl­
ausschusses.

(2) Die Aufforderung zur Anmeldung hat an 
zwei Sonntagen in den Gottesdiensten zu erfol­
gen und alle nötigen Angaben zu enthalten. Sie 
ist darüber hinaus in geeigneter Weise bekannt­
zumachen.
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(3) Für die Anmeldung ist eine Frist von min­
destens 10 und höchstens 21 Tagen zu setzen.

§ 10
Wer sich zur Wählerliste anmeldet, hat schrift­

lich zu versichern, daß er nach § 8 in die Wäh­
lerliste aufgenommen werden kann, und erklärt: 

„Ich weiß, daß die Wahl ein Dienst an der 
Gemeinde im Gehorsam gegen den alleini­
gen Herrn der Kirche Jesus Christus ist. Ich 
werde die Wahl im Bewußtsein dieser Ver­
pflichtung ausüben."

§ 11
(1) Lehnt der Gemeindewahlausschuß die Auf­

nahme eines Gemeindegliedes in die Wählerliste 
ab, so hat er dies in einer mit Gründen versehe­
nen Entscheidung dem Abgelehnten bekanntzu­
geben.

(2) Dieser kann innerhalb einer Woche Ein­
spruch dagegen beim Gemeindewahlausschuß 
einlegen, welcher der Beschwerde abhelfen kann. 
Wird der Beschwerde nicht abgeholfen, so ent­
scheidet der Bezirkswahlausschuß.

(3) Die Durchführung der Wahl wird durch
den Einspruch nicht gehindert. I

§ 12
(1) Nach Ablauf der Anmeldefrist stellt der 

Gemeindewahlausschuß die Wählerliste in alpha­
betischer Reihenfolge neu auf und legt dieselbe 
innerhalb einer Woche zur Einsichtnahme durch 
die wahlfähigen Gemeindeglieder auf. Beschwer­
defälle können bis zum Ablauf der Auflegungs­
frist in die Wählerliste noch aufgenommen wer­
den.

(2) Gegen Aufnahmen in die Wählerliste kann 
jedes wahlfähige Gemeindeglied bis längstens 
3 Tage nach Ablauf der Auflegungsfrist beim Ge­
meindewahlausschuß schriftlich Einspruch ein­
legen. Der Einspruch kann nur damit begründet 
werden, daß der Aufgenommene die Fähigkeit 
zu wählen nicht besitzt. Auf den Einspruch des Ge­
meindegliedes findet § 11 sinngemäß Anwen­
dung.

§ 13
Um die Wählerliste auf dem laufenden zu hal­

ten, sollen in regelmäßigen Zeiiabständen die 
Gemeindeglieder, welche in der Wählerliste noch 
nicht eingetragen sind, die Fähigkeit dazu 
aber besitzen, zur Anmeldung eingeladen 
werden. Die Bestimmungen der §§6-12 finden 
auf diese Ergänzung der Wählerliste entspre­
chende Anwendung mit der Maßgabe, daß die 
Anmeldefrist (§ 9 Abs. 3) zwei Wochen beträgt.

§ 14
(1) Spricht der Gemeindewahlausschuß den 

Verlust der Wahlfähigkeit (§ 17 der Grundord­
nung) aus, so gilt § 11 sinngemäß.

(2) Die rechtskräftige Entscheidung über den 
Verlust der Wahlfähigkeit wird durch Streichung 
des Betroffenen aus der Wählerliste vollzogen.

§ 15
Mit der Auflegung der Wählerliste ergeht an 

die Gemeinde die Aufforderung, Wahlvor-

schläge innerhalb einer Einreichungsfrist von 
3 Wochen dem Gemeindewahlausschuß vorzu­
legen.

§ 16
Zum Ältesten kann nur vorgeschlagen wer­

den, wer die Befähigung zum Altesienamt nach 
§ 16 der Grundordnung besitzt und sich schriftlich 
bereit erklärt, das Altestengelübde (§ 18 Abs. 2 
der Grundordnung) abzulegen.

§ 17
Der Wahlvorschlag muß von mindestens 20, 

in Gemeinden mit mehr als tausend Seelen von 
mindestens 30 zum Wählen befähigten Gemein­
degliedern unterzeichnet sein. Vorgeschlagene 
und Vorschlagende müssen durch Angabe des 
Vor- und Zunamens sowie der Wohnung eindeu­
tig bestimmt sein.

§ 18
Jeder Wahlvorschlag darf höchstens drei Na­

men mehr enthalten, als Älteste zu wählen sind. 
Enthält der Vorschlag mehr als diese Zahl, so ist 
er nur mit den erstgenannten, der zulässigen Zahl 
entsprechenden Namen gültig.

§ 19
Der Gemeindewahlausschuß streicht aus dem 

Wahlvorschlag diejenigen, welche nach § 16 
nicht vorgeschlagen werden dürfen. § 11 findet 
sinngemäß Anwendung.

§ 20

(1) Der Gemeindewahlausschuß stellt nach Be­
achtung des § 19 die Wahlvorschläge in der Rei­
henfolge ihres Eingangs auf einer Liste zusam­
men. Findet sich in mehreren Wahlvorschlägen 
die gleiche Person, so ist sie nur einmal und zwar 
innerhalb des zeitlich früher eingegangenen 
Wahlvorschlags zu berücksichtigen. Der Gemein­
dewahlausschuß gibt die Wahlvorschlagsliste 
der Gemeinde bekannt mit dem Beifügen, daß je­
des in die Wählerliste eingetragene Gemeinde­
glied gegen jeden Namen der Liste beim Ge­
meindewahlausschuß Einspruch einlegen kann.
/ (2) Der Einspruch muß innerhalb einer Woche
schriftlich eingelegt werden und darf nur darauf 
gestützt werden, daß der Betroffene nach § 16 
nicht vorgeschlagen werden durfte.

(3) Die Liste der Vorgeschlagenen ist für die 
in der Wählerliste eingetragenen Gemeindeglie­
der mindestens drei Tage zur Einsichtnahme auf­
zulegen.

(4) Erfolgt ein Einspruch, so gilt § 11 sinnge­
mäß.

§ 21
Zum Ältesten kann nur gewählt werden, wer 

auf der anerkannten Wahlvorschlagslisie steht.

§ 22
Die Wahlhandlung wird mit Gottesdienst ein­

geleitet. Den Zeitpunkt bestimmt der Gemeinde­
wahlausschuß. Die erforderlichen allgemeinen 
Weisungen erläßt der Evang. Oberkirchenrat.
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§ 23
(1) Die Wahl ist geheim. Der Gemeindewahl­

ausschuß leitet die Wahlhandlung und stellt nach 
ihrem Abschluß das Ergebnis fest.

(2) Der Wähler erhält einen Stimmzettel, der 
die anerkannten Namen der Wahlvorschläge ent­
hält. Er bezeichnet die Namen der Personen, die 
er wählen will, durch Ankreuzen. Er darf soviel 
Namen ankreuzen, als Alteste zu wählen sind. Eine 
darüber hinausgehende Bezeichnung macht den 
Stimmzettel ungültig.

(3) Zum Altesten ist gewählt, wer die meisten 
Stimmen hat. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los.

§ 24
(1) Das Wahlergebnis ist der Gemeinde am 

Sonntag nach der letzten Wahlhandlung im Got­
tesdienst bekanntzugeben mit dem Hinweis, daß 
die Wahl innerhalb einer Woche von jedem in 
die Wählerliste eingetragenen Gemeindeglied 
beim Gemeindewahlausschuß angefochten wer­
den kann. Die Anfechtung kann nur darauf ge­
stützt werden, daß gesetzliche Vorschriften ver­
letzt sind und dadurch das Wahlergebnis ein 
anderes geworden ist.

(2) Uber den Einspruch entscheidet der Lan­
deswahlausschuß.

§ 25
(1) Wird die ganze Wahl für ungültig erklärt, 

so bestellt der Landeswahlausschuß im Beneh­
men mit dem Bezirkswahlausschuß einen neuen 
Gemeindewahlausschuß, der eine erneute Wahl 
vorzunehmen hat.

(2) Wird nur die Wahl einzelner Ältester für 
ungültig erklärt, so ist nach § 27 Abs. 1 und 2 zu 
verfahren.

§ 26
(1) Wird ein Wahlvorschlag nicht eingereichi 

und findet infolgedessen eine Wahl nicht statt, so 
kann der Evang. Oberkirchenrat erneut anordnen, 
daß innerhalb einer bestimmten Frist die Wahl 
vorzunehmen ist.

(2) Tut er das nicht, so beruft der Bezirkswahl­
ausschuß nach Anhörung des Gemeindewahl­
ausschusses die Ältesten.

§ 27
(1) Sind weniger Älteste gewählt, als § 1 vor­

schreibt, oder scheiden einzelne Alteste im Laufe 
der Wahlperiode aus ihrem Amt aus, so ergänzt 
sich der Ältestenkreis durch Zuwahl. Die §§ 16,20 
und 24 finden entsprechende Anwendung.

(2) Sinkt die Zahl der Altesten auf oder unter 
die Hälfte, so hat der Bezirkswahlausschuß Neu­
wahl anzuordnen. Mit Zustimmung des Landes-
Wahlausschusses kann er dabei bestimmen, daß
die Amtszeit der noch im Amt stehenden Ältesten 
beendet ist.

(3) Wird der Altestenkreis im Laufe der Wahl­
periode aufgelöst (§§ 24 u. 40 der Grundordnung), 
so ist nach § 25 Abs. 1 zu verfahren.

§ 28
Die Ältesten werden in einem Gottesdienst 

eingeführt. Sie legen dabei vor der Gemeinde 
das Gelübde ab (§ 18 der Grundordnung).

B. Wahlen zur Bezirkssynode 
und zum Bezirkskirchenrat

§ 29
(1) Die Ältesten und der Pfarrer (Pfarrverwal­

ter, Pfarrvikar) jeder Pfarrgemeinde wählen aus 
der Mitte der Ältesten einen Bezirkssynodalen 
und einen Stellvertreter, und wenn mehr als 6 Äl­
teste vorhanden sind, zwei Bezirkssynodale und 
zwei Stellvertreter.

(2) § 23 Abs. 3 findet entsprechende Anwen­
dung.

§ 30,
(1) Die Bezirkssynode wählt aus ihrer Mitte zu 

Mitgliedern des Bezirkskirchenrais zwei Pfarrer, 
davon den einen zum Dekanstellvertreier, zwei 
Älteste und je einen Stellvertreter für die vorge­
nannten vier Mitglieder des Bezirkskirchenrats.

(2) § 23 Abs. 3 findet entsprechende Anwen­
dung.

C. Wahl zur Landessynode

§ 31
(1) Jede Bezirkssynode wählt, in der Regel aus 

ihrer Mitte, einen Ältesten zum Landessynodalen. 
Zählt der Kirchenbezirk auf Grund der bei Ein­
leitung der Wahl amtlich festgestellten Bevölke-
rungsziffer 60 000 und mehr Evangelische, so
wählt die Bezirkssynode für jedes angefangene 
60 000 je einen weiteren Synodalen.

(2) Die Synoden der Kirchenbezirke, die 60 000 
und mehr Evangelische zählen, wählen je einen 
Pfarrer, die übrigen Bezirkssynoden je zwei zu­
sammen einen Pfarrer zum Landessynodalen.Ist 
die Zahl dieser letztgenannten Kirchenbezirke 
eine ungerade, so bestimmt der Landeskirchen­
rat den Kirchenbezirk, der einen Pfarrer zu 
wählen hat.

§ 32
Zur Wahl der Pfarrer (§ 31 Abs. 2) werden die 

Bezirkssynoden nach einer vom Landeskirchen- 
rai aufgestellten Ordnung zusammengeschlossen. 
Die zusammengeschlossenen Bezirkssynoden 
wählen den Pfarrer gemeinsam.

§ 33
Auf die Wahlen zur Landessynode findet § 23 

Abs. 3 entsprechende Anwendung.

D. Schlußbestimmungen
§ 34

(1) Die kirchliche Wahlordnung in der vorste­
henden Fassung findet, abgesehen von Ersatz­
wahlen, erstmals auf die im Jahre 1959 durchzu­
führenden allgemeinen kirchlichen Wahlen An­
wendung.

(2) Die Durchführungsbestimmungen zu die­
ser Wahlordnung erläßt der Evang. Oberkirchen­
rat.

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.
Karlsruhe, den

Der Landesbischof:
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Anmerkungen

Die Neufassung berücksichtigt die Übernahme 
der in der kirchlichen Wahlordnung enthaltenen 
verfassungsrechtlichen Elemente in die Grund­
ordnung und beschränkt sich auf die verfahrens­
rechtliche Ordnung der kirchlichen Wahlen. Die 
im folgenden aufgeführten Änderungen gehen 
im wesentlichen auf Vorschläge des Kleinen Ver­
fassungsausschusses zurück:

1.51:
Die bisher im Anhang zur WO befindliche 

Festlegung der gesetzlichen Anzahl der 
Mitglieder des Altestenkreises ist in § 1 an 
die Spitze des Gesetzes selbst gestellt worden.

2. § 4:
In Abs. 1 Satz 1 am Ende ist „...nach Durch-

lust der Wahlfähigkeit) und enthält eine ver­
fahrensrechtliche Ergänzung.

9. § 20 Abs. 1 Satz 2:
Aus der Durchführungs-AO zur W( vom

1. 6. 1953 ist in das Gesetz die Bestimmung 
übernommen, daß ein Kandidat, der sich in 
mehreren Wahlvorschlägen befindet, 
nur einmal in die Wahlvorschlagsliste aufge­
nommen wird.

10. § 23 Abs. 2 Satz 2:
An die Stelle der Bezeichnung der Kandi­

daten mit fortlaufenden Zahlen ist - häufigen
Anregungen aus den Gemeinden entspre-

führung der Wahlen ..." ersetzt durch „... 
die Dauer der Wahlperiode".

für

Der neue Abs. 2 ist eine Konsequenz aus 
der schon bisher in § 24 Abs. 1, jetzt § 25 Abs. 1, 
WO (Ungültigkeit der Altestenwahl) getroffe­
nen Regelung.

3. §5 Abs. 2:
Die ausschließliche örtliche und zeitliche 

Beschränkung für die Bekanntmachungen 
im Wahlverfahren auf den Gottesdienst 
ist den praktischen Bedürfnissen entsprechend 
aufgelockert worden (kirchliche Presse, An­
schlagtafeln der Pfarrämter usw.).

Vergl. hierzu die entsprechende Änderung 
in § 9 Abs. 2.

4. § 6 Abs. 2:
Die neue Umschreibung des Wahlbe­

zirks folgt aus der Legaldefinition der Pfarr­
gemeinde in § 10 GO.

5. § 9 Abs. 1:
Mit der (neue Formulierung) erstmaligen 

Eintragung in die Wählerliste auf Grund per­
sönlicher Anmeldung ist die Wahlfähigkeit 
des Gemeindeglieds auch für die künftigen 
Wahlperioden ohne weiteres begründet.

6. § 11 Abs. 2 und § 24 Abs. 2:
Die Verkürzung des Rechtsmittelverfah­

rens durch „endgültige" Entscheidungen des 
Bezirkswahlausschusses und des Landeswahl­
ausschusses fördert zwar den wünschenswert 
schnellen Ablauf des Wahlverfahrens, ist je­
doch mit § 118 der neuen Grundordnung (vgl. 
auch § 6 des Entwurfs eines Einführungsge­
setzes zur GO) nicht mehr vereinbar. Das 
Wort „endgültig" ist daher gestrichen.

7. § 13:
In Satz 1 ist an die Stelle der bisheri­

gen etwas starren Regelung der Ergänzung 
der Wählerliste durch jährliche, im Monat Ja­
nuar erfolgende Aufforderung zur Anmeldung 
eine beweglichere Gestaltung dieser Materie 
getreten und zugleich die Pflicht des Pfarrers 
und des Gemeindewahlausschusses deutlicher 
ausgesprochen, sich um die laufende Ergän­
zung der Wählerliste zu bemühen, damit der 
Kreis der wahlfähigen Gemeindeglieder mög­
lichst groß wird.

8. § 14:
Diese neu eingeschobene Bestimmung kor­

respondiert inhaltlich mit dem § 17 GO (Ver­

chend - der übliche Wahlmodus des An­
kreuzens auf dem Stimmzettel getreten.

Abs. 2 Satz 3:
Mit der Streichung des bisherigen Abs. 4 

und der Änderung in Abs. 2 Satz 3 ist die 
Wahl von Ersaizältesten weggefallen. 
Es ist in der Praxis oft als mißlich empfunden 
worden, wenn es dem Ältestenkreis bei einer 
notwendig werdenden Ergänzung durch Ko­
optierung innerhalb der Wahlperiode ver­
wehrt ist, eine nach den gegenwärtigen Um­
ständen für das Ältestenamt besonders geeig­
nete Persönlichkeit zu berufen, solange noch 
Ersatzälteste vorhanden sind, die bei der all­
gemeinen Ältestenwahl oft nur mit einer ge­
ringen Anzahl von Stimmen gewählt worden 
sind.

11 . § 25 Abs. 2 und § 27 Abs. 1 u. 2:
Die geänderten Formulierungen folgen aus 

dem Wegfall der Wahl von Ersaizältesten (sie­
he oben Ziff. 10).

12 .§ 27:

13.

Die Ergänzung in Absatz 1 (Ausscheiden 
von Ältesten während der Wahlperiode) ent­
hält eine Regelung, die schon bisher durch 
sinngemäße Gesetzesanwendung (§ 26 Abs. 1 
a. F.) praktiziert worden ist.

Entsprechendes gilt für die Ergänzung in 
dem neuen Absatz 3 (Auflösung des Ältesten­
kreises), vgl. § 24 Abs. 1 a. F.
§29:

Aus den oben unter Ziff. 10 zu § 23 Abs. 2 
Satz 3 angeführten Gründen ist auch die Wahl
von Ersatzbezirkssynodalen wegge-
fallen. Statt dessen sieht das Gesetz nunmehr 
(wie es in § 29 für die Wahl zum Bezirkskir­
chenrat schon bisher vorgeschrieben ist) die 
Wahl eines Stellvertreters des Bezirkssyn- 
odalen vor.

14. § 32 Satz 2:
Da sich eine gesetzliche Festlegung des 

von den Bezirkssynoden verschiedentlich ge­
wünschten alternierenden Verfahrens 
bei der Wahl des Pfarrers zur Landessynode 
aus der Mitte zweier zu diesem Zweck zusam­
mengeschlossener Bezirkssynoden nicht emp­
fiehlt, weil durch das Überschreiten der Sech- 
zigtausend-Seelen-Grenze in einzelnen Kir­
chenbezirken im Verlauf der Wahlperiode 
der vom Landeskirchenrat vorzunehmende 
Zusammenschluß zweier benachbarter Be- 
zirkssynoden dem Wechsel der Verhältnisse 
unterworfen ist, gibt die Ergänzung durch 
Satz 2 wenigstens eine gesetzliche Hilfestel­
lung zu einer gerechten Abwechslung.



Anlage 4

Vorlage des Landeskirchenrats
an die

Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Baden

X

1 im Frühjahr 1958

•

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes

Vereinigung der Evang. Kirchengemeinde Karlsruhe-Hagsfeld 
mit der Evang. Kirchengemeinde Karlsruhe

/
Az. 10/0

Die Landessynode hat als kirchliches Gesetz 
beschlossen, was folgt:

Artikel 1
Die Evang.Kirchengemeinde Karlsruhe-Hags­

feld wird im Umfang ihres derzeitigen Kirchspiels 
mit der Evang. Kirchengemeinde Karlsruhe ver­
einigt.

Artikel 2
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. April 1958 in Kraft.
(2) Der Evang. Oberkirchenrat wird mit dem 

Vollzug beauftragt.

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.
Karlsruhe, den

Der Landesbischof:

Begründung:

Die Evang. Kirchengemeinde Karlsruhe, deren 
Kirchspiel sich über das Stadtgebiet von Alt- 
Karlsruhe erstreckt, ist mit den auf der Gemar­
kung Karlsruhe liegenden Kirchengemeinden 
Karlsruhe-Hagsfeld, Karlsruhe-Knielingen, Karls­
ruhe-Rüppurr (ehemalige Vororte) zu einer Ge­
samtkirchengemeinde gemäß Artikel 11 Absatz 2 
des Ortskirchensteuergesetzes und § 38 der Kir­
chenverfassung verbunden (Ortskirchensieuer- 
zweckverband). Im Zuge der Wohnraumerschlie­
ßung wurde von der Stadt Karlsruhe ein Gebiet 
zwischen Alt-Karlsruhe und dem Stadtteil Karls­
ruhe-Hagsfeld zur Besiedelung freigegeben, auf 
dem bereits mit der Bebauung begonnen worden 
ist. Es sind dort Wohnungen für ca. 20000 Men­
schen vorgesehen. Infolge der Größe und der Aus­
dehnung des Siedlungsgebietes werden die alten 
Grenzen der Kirchengemeinde Karlsruhe und der

Kirchengemeinde Karlsruhe-Hagsfeld völlig 
überbaut, so daß eine klare Abgrenzung der Zu­
ständigkeitsbereiche der beiden Kirchengemein­
den nicht mehr vorhanden ist. Für die Kirchen­
gemeinde Karlsruhe-Hagsfeld ist es zudem un­
möglich, den nun auf sie fallenden Teil der er­
heblichen Baukosten bei der notwendigen Er­
stellung von Kirche, Gemeindehaus, Pfarrwoh­
nung und Kindergarten zu tragen. Die Kirchen­
gemeinde Karlsruhe ist mit der von der Kirchen­
gemeinde Karlsruhe-Hagsfeld gewünschten Ver­
einigung einverstanden.

Der Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe hat 
als untere Verwaltungsbehörde mit Schreiben 
vom 27.1. 1958 gemäß Artikel 11 Abs. 1 des Orts­
kirchensteuergesetzes die Vereinigung geneh­
migt.

T



Anlage 5

Vorlage des Landeskirchenrats
an die

Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Baden 
im Frühjahr 1958

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes

Die Errichtung der Evang. Kirchengemeinde Heitersheim
Az. 10/0

/ -

Die Landessynode hat als kirchliches Gesetz 
beschlossen, was folgt:

Artikel 1
Es wird eine Kirchengemeinde Heitersheim 

errichtet, deren Kirchspiel die Gemarkung der 
bürgerlichen Gemeinde Heitersheim umfaßt.

Artikel 2
Die Kirchengemeinde Heitersheim wird mit 

der Kirchengemeinde Sulzburg durch Satzung zu 
einer Gesamtkirchengemeinde zusammenge­
schlossen werden, in welcher die Kirchenge­
meinde Heitersheim Filialkirchengemeinde der 
Kirchengemeinde Sulzburg ist.

Artikel 3
Die Kirchengemeinde Heitersheim wird dem 

Kirchenbezirk Müllheim zugeteilt.

Artikel 4
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. April 1958 in Kraft.
(2) Der Evang. Oberkirchenrat wird mit dem 

Vollzug beauftragt.

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.

Karlsruhe, den

Der Landesbischof:

Begründung:

Die Evangelischen des Ortes Heitersheim 
wurden im Mai 1935 zu einer Diasporagemeinde 
gemäß § 48 KV zusammengeschlossen. In den 
darauf folgenden Jahren wuchs die Gemeinde 
immer mehr an, so daß 1952 eine Kapelle gebaut 
wurde, in der regelmäßig jeden Sonntag Gottes­
dienst stattfindet. Um diese evangelische Ge­
meinde, die heute über 500 Seelen zählt, nach 
außen zu festigen und um ihre innere Zusammen­
gehörigkeit zu stärken sowie für sie die Erhebung

von Ortskirchensteuern zu ermöglichen, beschloß 
und beantragte der Kirchenvorstand Heitersheim 
die Erhebung der Diasporagemeinde Heiters­
heim zur Kirchengemeinde. Diesem Wunsche der 
Gemeinde soll durch das vorliegende Gesetz ent­
sprochen werden.

Die nach Art. 11 Abs. 1 OKStG erforderliche 
Staatsgenehmigung zur Errichtung der Kirchen­
gemeinde ist erteilt.



Anlage 6

Vorlage des Landeskirchenrats
an die

Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Baden 
im Frühjahr 1958

-

Entwurf einer Entschließung der Landessynode

Ordnung der Predigttexte
Az. 31/2

Die Landessynode hat in ihrer Sitzung vom ... 
folgendes beschlossen:

Die vom Rat der Evangelischen Kirche in 
Deutschland mit Beschluß vom 12. 4. 1957 zur 
Übernahme durch die Gliedkirchen der Evange­
lischen Kirche in Deutschland empfohlene, im 
Lutherischen Verlagshaus Berlin 1958 erschienene
Ordnung der Predigtiexie wird mit Beginn des 
Kirchenjahres 1958/59 in der Evangelischen Lan­
deskirche in Baden mit folgender Maßgabe ein­
geführt:
1) Die beiden altkirchlichen Reihen sind für die 

Predigt obligatorisch, die übrigen Predigt­
textreihen sind fakultativ.

2) Innerhalb der obligatorischen Textreihen dür­
fen freie Texte gewählt werden, wenn beson­
dere Umstände es erfordern.

3) Die Texte dürfen gekürzt werden unter Wah­
rung des Leitbildes des Sonntags.

4) Die Texte für Buß- und Bettag und Totensonn-

tag werden, wie bisher, vom Landesbischof 
bestimmt.

5) Entsprechend unserer Gottesdiensiordnung fin­
det am Altar nur eine Schriftlesung statt.

6) Wird über eine Epistel oder einen alttestament- 
lichen Text gepredigt, so ist das altkirchliche 
Evangelium obligatorische Schriftlesung; wird 
über einen Evangelientext gepredigt, so ist als 
Schriftlesung einer der alttesiamentlichen oder 
epistolischen Texte, die in der „Ordnung der 
Predigttexte" für den betreffenden Sonntag 
vorgesehen sind, zu verwenden.

7) Der in der „Ordnung der Predigttexte" vor­
gesehene Kirchenjahrskalender wird über­
nommen mit folgenden Einschränkungen:
a) Stephanstag, Johannistag und Michaelis 

werden nur dort begangen, wo es schon 
bisher üblich war.

b) Das Erntedankfest wird in der Regel am 
1. Sonntag nach Michaelis gefeiert.

Begründung:

Am 29. 10. 1953 hatte die Landessynode be­
schlossen, probeweise für das Kirchenjahr 1953/54 
die „Ordnung der Predigttexte" einzuführen und 
die Pfarrkonferenzen aufzufordern, diese Ord­
nung zu beurteilen. Auf Grund der eingegange­
nen Urteile beschloß die Landessynode am 28. 10. 
1954, die Probezeit der Ordnung um vier Jahre zu 
verlängern. Unterdessen wurden die mit der Ord­

nung gemachten Erfahrungen von der Lutheri­
schen Liturgischen Konferenz in Verbindung mit 
fast allen Landeskirchen, auch der badischen, 
ausgewertet, so daß 1957 die Ordnung eine neue 
Gestalt erhalten konnte. Da diese revidierte Form 
im Herbst 1957 noch nicht im Druck erschienen 
war, ordnete die Landessynode am 31. 10. 1957 
lediglich an, daß für das Kirchenjahr 1957/58 die



für dieses Kirchenjahr vorgesehene vierte Reihe 
der revidierten Ordnung auch in Baden empfoh­
len werden sollte.

Die „Ordnung der Predigtiexte" ist nunmehr 
gedruckt und kann somit der Landessynode (wenn 
auch erst im Fahnenabzug) vorgelegi werden. Die 
im Frühjahr 1954 von den Pfarrkonferenzen erho­
benen Änderungsvorschläge (vergl. den Bericht 
des Evang. Oberkirchenrats in der Anlage des 
Verhandlungsberichts der Landessynode vom 
Herbst 1954) sind darin weitgehend berücksich­
tigt. Es handelt sich im einzelnen um:
a) die Beschränkung auf sechs Jahresreihen an­

stelle von neun (vgl. „Einführung" Seite 10 
Ziffer 7),

b) die Beschränkung der alttestamenilichen Peri- 
kopen auf 1/4 jeder Reihe - die beiden alt- 
kirchlichen Reihen bleiben überhaupt ohne 
alttestamentliche Perikopen -,

c) die Einfügung wichtiger, im badischen Peri- 
kopenbuch vorhandener Texte wie Bergpre­
digt und hohepriesterliches Gebet (vergl. die 
„Inhaltsübersicht nach den biblischen Bü­
chern"),

d) das Angebot einer fortlaufenden Textreihe,
besonders für die Passionszeit,

e) das Angebot von Ausweichtexten, wo, nament­
lich in der altkirchlichen Epistelreihe für Sexa- 
gesimä, Laetare, Judika und Ostern, schwer 
verständliche Texte gegeben sind,

f) das Angebot von Ausweichtexten, wo in den 
altkirchlichen Reihen gleichartige Texte er­
scheinen (so z. B. zweimal der Einzug in Jeru­
salem, die Speisung und der Hauptmann von 
Kapernaum),

g) die Kürzung längerer Perikopen, indem durch 
Klammern eine Abgrenzung vorgeschlagen 
ist.
Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutsch­

land hat am 12. 4. 1957 die Ordnung den Glied­
kirchen zur Annahme empfohlen. Die Ordnung 
ist bereits übernommen von der Evangelischen 
Kirche der Union, von der Vereinigten Evange­
lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und von 
der Württembergischen Landeskirche. Die Texte 
werden behandelt in den Predigtmeditationen 
der theologischen Zeitschriften und sind ver-
zeichnet im deutschen Pfarramtskalender.

Die näheren Bestimmungen, unter denen die 
Ordnung verwendet wird, entsprechen dem Be­
schluß der Landessynode von 28. 10. 1954.

/
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Anlage 7

Vorlage des Landeskirchenrats
ja an die 

Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Baden 
im Frühjahr 1958

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes

1

Die Abordnung von Pfarrern auf andere Pfarrstellen
Az. 20/1 (21/6)

Die Landessynode hat als kirchliches Gesetz 
beschlossen, was folgt:

§ 1
Die Landessynode hat gemäß § 14 Abs.2 Buch­

stabe a des Kirchenleitungsgesetzes das vom 
Landeskirchenrat erlassene vorläufige kirchliche 
Gesetz, die Abordnung von Pfarrern auf andere

Pfarrstellen betr., vom 19. 12. 1957 (VBI. S. 73) ge­
nehmigt.

§2
Das genannte Gesetz wird hiermit als endgül­

tig verkündet.
Karlsruhe, den
1 Der Landesbischof:

Begründung:

Die Landessynode ist auf ihrer Tagung im 
Herbst 1957 nicht mehr dazugekommen, den dies­
bezüglichen Gesetzentwurf (Anl. 2) zu verab­
schieden. Die Beratung im Hauptausschuß hatte 
staitgefunden. Grundsätzliche Bedenken wurden 
dort gegen den Gesetzentwurf nicht erhoben. Da 
die Geltung des alten Gesetzes am 1. Februar 1958

ablief, hat der Landeskirchenrat, um ein Vakuum 
zu vermeiden, das Abordnungsgesetz einstweilen 
durch das vorläufige kirchliche Gesetz vom 19. 12. 
1957 um 5 Jahre verlängert. Die Landessynode 
wird gebeten, dieses vorläufige Gesetz als end- 
gültig zu genehmigen.


